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Allgemeine Hinweise
Die Zeichnung von Anteilen der Gesellschaft ist nur dann 
rechtswirksam, wenn sie gemäß den Bestimmungen des 
aktuellsten Prospekts vorgenommen wird, dem der neueste 
Jahresbericht und Halbjahresbericht beigefügt sind, falls 
letzterer nach dem aktuellsten Jahresbericht veröffentlicht 
wurde. Es sind ausschließlich diejenigen Angaben verlässlich, die 
im Prospekt sowie in den darin genannten, öffentlich 
zugänglichen Dokumenten enthalten sind. 

Im vorliegenden Prospekt werden die allgemeinen und für alle 
Teilfonds geltenden Rahmenbedingungen dargelegt. Er ist stets 
in Verbindung mit den Factsheets der Teilfonds zu lesen. Bei 
jeder Neuauflage von Teilfonds werden die entsprechenden 
Factsheets in den Prospekt aufgenommen. Sie sind integraler 
Bestandteil des Prospekts. Potenzielle Anleger sollten sich vor 
jeder Anlageentscheidung anhand der Factsheets informieren. 

Der Prospekt wird regelmäßig aktualisiert, um wichtige 
Änderungen aufzunehmen. Den Anlegern wird empfohlen, sich 
bei der Gesellschaft zu erkundigen, ob ihnen der aktuellste, auf 
der Webseite www.nnip.com verfügbare Prospekt vorliegt. 
Darüber hinaus stellt die Gesellschaft Anteilsinhabern oder 
potenziellen Anlegern auf Anfrage kostenlos die aktuelle Fassung 
des Prospekts zur Verfügung.  

Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Luxemburg und ist von der 
zuständigen luxemburgischen Behörde zugelassen. Diese 
Zulassung stellt keine Bestätigung des Inhalts des Prospekts oder 
der Qualität der Anteile der Gesellschaft oder ihrer Anlagen 
durch die zuständige luxemburgische Behörde dar. Die Aufsicht 
über die Geschäfte der Gesellschaft wird durch die zuständige 
luxemburgische Behörde ausgeübt. 

Die Gesellschaft ist nicht gemäß dem US-amerikanischen 
YŀǇƛǘŀƭŀƴƭŀƎŜƎŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘǎƎŜǎŜǘȊ όα¦ƴƛǘŜŘ {ǘŀǘŜǎ LƴǾŜǎǘƳŜƴǘ 
/ƻƳǇŀƴƛŜǎ !Ŏǘάύ Ǿƻƴ мфпл ƛƴ ǎŜƛƴŜǊ ƎŜŅƴŘŜǊǘŜƴ CŀǎǎǳƴƎ 
registriert. Die Anteile der Gesellschaft sind weder gemäß dem 
US-aƳŜǊƛƪŀƴƛǎŎƘŜƴ ²ŜǊǘǇŀǇƛŜǊƎŜǎŜǘȊ όα¦ƴƛǘŜŘ {ǘŀǘŜǎ {ŜŎǳǊƛǘƛŜǎ 
!Ŏǘάύ Ǿƻƴ мфоо ƛƴ ǎŜƛƴŜǊ ƎŜŅƴŘŜǊǘŜƴ CŀǎǎǳƴƎ όŘŜǊ α{ŜŎǳǊƛǘƛŜǎ 
!Ŏǘάύ ƴƻŎƘ ƎŜƳŅǖ ŘŜƴ ²ŜǊǘǇŀǇƛŜǊƎŜǎŜǘȊŜƴ ŜƛƴŜǎ .ǳƴŘŜǎǎǘŀŀǘŜǎ 
der Vereinigten Staaten von Amerika registriert und diese Anteile 
dürfen ausschließlich in Übereinstimmung mit dem Securities Act 
oder bundesstaatlichen oder anderen Wertpapiergesetzen 
angeboten, verkauft oder in anderer Weise übertragen werden. 
Die Anteile der Gesellschaft dürfen für Rechnung von US-
Personen, wie in Rule 902 von Regulation S des Securities Act 
definiert, weder angeboten noch verkauft werden. 

Antragsteller können aufgefordert werden, eine Erklärung 
abzugeben, dass sie keine US-Person sind und die Anteile weder 
im Namen einer US-Person noch mit der Absicht erwerben, sie 
an eine US-Person zu verkaufen. 

Die Anteile der Gesellschaft dürfen jedoch Anlegern angeboten 
werden, die im Sinne des Foreign Account Tax Compliance Act 
όαC!¢/!άύ ŀƭǎ ¦{-Personen anzusehen sind, unter der Maßgabe, 
dass diese Anleger nicht als US-Personen im Sinne von Rule 902 
von Regulation S des Securities Act gelten. 

Anleger sollten sich über die in ihrem Herkunfts-, Wohnsitz- oder 
Niederlassungsland geltenden Gesetze und Vorschriften in 
Verbindung mit einer Anlage in die Gesellschaft informieren und 
sich bei Fragen zum Inhalt dieses Prospekts an ihre Finanz-, 
Rechts- und Steuerberater wenden. 

Die Gesellschaft bestätigt, dass sie alle in Luxemburg geltenden 
gesetzlichen und regulatorischen Vorschriften zur Verhinderung 
der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung erfüllt. 

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft ist für die Richtigkeit der in 
diesem Prospekt zum Zeitpunkt seiner Veröffentlichung 
enthaltenen Informationen verantwortlich. Der Verwaltungsrat 
der Gesellschaft bestätigt nach bestem Wissen und Gewissen, 
dass die in diesem Prospekt enthaltenen Informationen korrekt 

und richtig dargestellt sind und keine Information zurückgehalten 
wurde, die, sofern sie in diesen Prospekt eingeflossen wäre, dessen Sinn 
und Zweck verändert hätte.  

Der Wert der Anteile der Gesellschaft unterliegt den Schwankungen 
vieler Faktoren. Alle Vorausberechnungen über Wertentwicklungen 
oder Angaben bisheriger Renditen haben lediglich informativen 
Charakter und stellen in keinerlei Weise eine Garantie für die künftige 
Wertentwicklung dar. Daher weist der Verwaltungsrat der Gesellschaft 
darauf hin, dass der Rücknahmepreis aufgrund der normalen 
Kursschwankungen der im Portfolio enthaltenen Wertpapiere, die auch 
ohne Eintritt außergewöhnlicher Ereignisse stattfinden, höher oder 
niedriger als der Zeichnungspreis der Anteile sein kann. 

Der Prospekt wurde ursprünglich in Englisch verfasst. Er kann in andere 
Sprachen übersetzt werden. Bei Abweichungen zwischen der 
englischen Fassung des Prospekts und den fremdsprachigen 
Übersetzungen hat die englische Version Vorrang, es sei denn (und nur 
in diesem Fall), das Recht eines Landes, in dem die Anteile öffentlich 
angeboten werden, sieht anderslautende Bestimmungen vor. In einem 
solchen Fall wird der Prospekt dennoch nach luxemburgischem Recht 
ausgelegt. Sämtliche Rechtsstreitigkeiten oder 
Meinungsverschiedenheiten in Verbindung mit Anlagen in der 
Gesellschaft unterliegen ebenfalls luxemburgischem Recht. 

DER VORLIEGENDE PROSPEKT STELLT UNTER KEINEN UMSTÄNDEN EIN 
ANGEBOT ODER EINE AUFFORDERUNG IN EINER GERICHTSBARKEIT 
DAR, IN DER EIN SOLCHES ANGEBOT ODER EINE SOLCHE 
AUFFORDERUNG NICHT RECHTMÄSSIG WÄRE. DIESER PROSPEKT 
STELLT UNTER KEINEN UMSTÄNDEN EIN ANGEBOT ODER EINE 
AUFFORDERUNG AN PERSONEN DAR, AN DIE SICH EIN SOLCHES 
ANGEBOT ODER EINE SOLCHE AUFFORDERUNG LAUT GESETZ NICHT 
RICHTEN DARF. 
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Glossar 
Aktive Eigentümerschaft bezieht sich auf den Dialog und die 
Interaktion mit Emittenten und die Ausübung von Stimmrechten 
zur Förderung des langfristigen Erfolgs von Unternehmen, indem 
die Geschäftsleitung im Namen des Endbegünstigten 
verantwortlich gemacht wird. Die Stewardship Policy der 
Verwaltungsgesellschaft bietet einen Überblick über die Rollen 
und Verantwortlichkeiten als aktiver Anleger gegenüber Kunden, 
einschließlich der Art und Weise, wie die 
Verwaltungsgesellschaft bei Versammlungen der Anteilinhaber 
weltweit Stimmrechte ausübt und die Interaktionsaktivitäten mit 
Beteiligungsgesellschaften leitet. 

Satzung: Die Satzung der Gesellschaft, wie zu gegebener Zeit 
abgeändert. 

Referenzwert/Index (zusammen αLƴŘƛȊŜǎάύΥ Der Referenzwert 
ist eine Bezugsgröße, anhand derer, sofern nichts 
Anderslautendes angegeben ist, die Wertentwicklung eines 
Teilfonds gemessen werden kann. Ein Teilfonds kann 
unterschiedliche Anteilsklassen und dazugehörige 
Referenzindizes aufweisen und diese Referenzindizes können 
sich von Zeit zu Zeit ändern. Weiterführende Informationen zu 
den entsprechenden Anteilsklassen finden Sie auf der Website 
www.nnip.com. Die Benchmark kann auch als Maßstab für die 
Marktkapitalisierung der zugrunde liegenden Unternehmen, die 
für eine Anlage in Betracht kommen, verwendet werden, was 
gegebenenfalls im Anlageziel und in der Anlagepolitik des 
Teilfonds angegeben wird. Die Korrelation mit der Benchmark 
kann von Teilfonds zu Teilfonds variieren und ist abhängig von 
Faktoren wie dem Risikoprofil, dem Anlageziel und den 
Anlagebeschränkungen des jeweiligen Teilfonds sowie von der 
Konzentration der in der Benchmark enthaltenen Werte. Wenn 
ein Teilfonds in einen Index anlegt, muss dieser Index die 
!ƴŦƻǊŘŜǊǳƴƎŜƴ ŀƴ αCƛƴŀƴȊƛƴŘƛȊŜǎά ŜǊŦǸƭƭŜƴΣ ŘƛŜ ƛƴ !ǊǘƛƪŜƭ ф ŘŜǊ 
Großherzoglichen Verordnung vom 8. Februar 2008 und des 
CSSF-Rundschreibens 14/592 festgelegt sind. 

Referenzwert-Verordnung: Verordnung (EU) 2016/1011 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2016 über 
Indizes, die bei Finanzinstrumenten und Finanzkontrakten als 
Referenzwert oder zur Messung der Wertentwicklung eines 
Investmentfonds verwendet werden, und zur Änderung der 
Richtlinien 2008/48/EG und 2014/17/EU sowie der Verordnung 
(EU) Nr. 596/2014. Gemäß der Benchmark-Verordnung hat die 
Verwaltungsgesellschaft schriftliche Pläne erstellt und verwaltet, 
in denen sie die Maßnahmen festlegt, die sie im Falle einer 
wesentlichen Änderung oder Einstellung eines Benchmarks 
ergreifen würde. Diese schriftlichen Pläne sind am eingetragenen 
Sitz der Gesellschaft kostenlos erhältlich. Eine Übersicht über die 
Indizes der Teilfonds der Gesellschaft, einschließlich der 
Bestätigung, dass die Administratoren der Indizes bei der 
zuständigen Behörde gemäß der Referenzwert-Verordnung 
registriert sind, finden Sie im Anhang II des Prospekts der 
Gesellschaft. 

Bond Connect: Bond Connect ist ein Programm für den 
gegenseitigen Marktzugang, das Anlegern aus Festlandchina und 
anderen Ländern den Handel auf dem Rentenmarkt des jeweils 
anderen Landes ermöglicht. Der Northbound-Handel ermöglicht 
ausländischen Anlegern aus Hongkong und anderen Regionen 
Anlagen im China Interbank Bond Market durch Vereinbarungen 
für den gegenseitigen Zugang in Bezug auf Handel, Verwahrung 
ǳƴŘ !ōǊŜŎƘƴǳƴƎΦά  

Geschäftstag: Jeder Wochentag (Montag bis Freitag) außer dem 
Neujahrstag (1. Januar), Karfreitag, Ostermontag, Weihnachten 
(25. Dezember) und dem 2. Weihnachtsfeiertag (26. Dezember). 

CDSC: Bedingt aufgeschobene Verkaufsgebühr (Contingent 
Deferred Sales Charge). 

MEZ: Mitteleuropäische Zeit. 

Chinesische A-Aktien oder A-Aktien: !ǳŦ wŜƴƳƛƴōƛ ƭŀǳǘŜƴŘŜ α!ά-
Aktien von Unternehmen, die an Börsen auf dem chinesischen 
Festland notiert sind. 

CNH: Der außerhalb der VRC gehandelte chinesische Offshore-RMB. 

CNY: Der innerhalb der VRC gehandelte chinesische Onshore-RMB. 

Gesellschaft: NN (L) einschließlich aller bestehenden und zukünftigen 
Teilfonds. 

CSRC: China Securities Regulatory Commission  

CSSF: Die Commission de Surveillance du Secteur Financier ist die in 
Luxemburg für die Gesellschaft zuständige Regulierungs- und 
Aufsichtsbehörde. 

Annahmeschluss: Annahmeschluss für den Eingang von Zeichnungs-, 
Rücknahme- und Umtauschanträgen: 15.30 Uhr MEZ an jedem 
Bewertungstag, soweit im Factsheet des betreffenden Teilfonds im 
!ōǎŎƘƴƛǘǘ α9ǊƎŅƴȊŜƴŘŜ LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴά ƴƛŎƘǘǎ !ƴŘŜǊǎƭŀǳǘŜƴŘŜǎ 
festgelegt ist. 

Verwahrstelle: Die Vermögenswerte der Gesellschaft werden im 
Rahmen der Verwahrungs-, Cashflow-Überwachungs- und 
Kontrollpflichten von Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. 
verwahrt. 

Vertriebsstelle: Jede von der Gesellschaft bestimmte Vertriebsstelle, 
die Anteile vertreibt oder den Vertrieb von Anteilen regelt. 

Dividende: Ausschüttung eines Teils des oder des gesamten einer 
Anteilsklasse des Teilfonds zurechenbaren Nettoertrags, 
Kapitalgewinns bzw. Kapitals.  

DSGVO: Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen 
bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG. 

H-Anteile: Aktie eines auf dem chinesischen Festland gegründeten 
Unternehmens, das an der Hong Kong Stock Exchange oder einer 
anderen ausländischen Börse notiert ist. 

Historische Performance: Informationen zur früheren 
Wertentwicklung jedes Teilfonds sind in den wesentlichen 
Anlegerinformationen (KIID) enthalten. Die frühere Wertentwicklung 
gibt keinerlei Aufschluss über die zukünftige Wertentwicklung eines 
Teilfonds und bietet keine Garantie für zukünftige Erträge. 

Institutionelle Anleger: Ein Anleger im Sinne von Artikel 174 (II) des 
luxemburgischen Gesetzes von 2010. Dazu zählen gegenwärtig 
Versicherungsgesellschaften, Pensionsfonds, Kreditinstitute und 
andere professionelle Finanzdienstleister, die entweder für eigene 
Rechnung oder für ihre Kunden, die ebenfalls Anleger im Sinne dieser 
Definition sind, oder im Rahmen einer Vermögensverwaltung 
investieren, luxemburgische und ausländische Organismen für 
gemeinsame Anlagen und qualifizierte Holddinggesellschaften. 

Fondsmanager: Die Verwaltungsgesellschaft und/oder der/die von 
der Gesellschaft oder der Verwaltungsgesellschaft im Namen der 
Gesellschaft bestellte(n) Fondsmanager. 

Wesentliche Anlegerinformationen: Ein standardisiertes Dokument 
für jede Anteilsklasse, das gemäß dem Gesetz von 2010 wesentliche 
Informationen für Anteilsinhaber zusammenfasst. 

Gesetz von 2010: Das Luxemburger Gesetz vom 17. Dezember 2010 
zu Organismen für gemeinsame Anlagen in der jeweils geltenden und 
ergänzten Fassung, einschließlich durch das Luxemburger Gesetz vom 
10. Mai 2016 zur Umsetzung der Richtlinie 2014/91/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 zur 
Änderung der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- 
und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für 
gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) betreffend 
Verwahrstellenfunktionen, Vergütungsgrundsätzen und Sanktionen. 

Gesetzliche Fälligkeit: Das Datum, an dem das Kapital eines 
Wertpapiers vollständig zurückgezahlt werden muss und keine 
Wahrfreiheit lässt. 

http://www.nnip.com/
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Low Volatility Net Asset Value-DŜƭŘƳŀǊƪǘŦƻƴŘǎ ƻŘŜǊ α[±b!±-
DŜƭŘƳŀǊƪǘŦƻƴŘǎάΥ Ein Geldmarktfonds (MMF), der die 
spezifischen Anforderungen der Geldmarktfondsverordnung 
erfüllt. 

Hebelwirkung: Eine Methode, mit der die 
Verwaltungsgesellschaft das Risiko eines von ihr verwalteten 
Fonds erhöhen kann, sei es durch Fremdfinanzierung oder durch 
den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten. 

Verwaltungsgesellschaft: Das Unternehmen, das als benannte 
Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft im Sinne des Gesetzes 
von 2010 handelt und dem die Verantwortung für die 
Anlageverwaltung, für Verwaltungsaufgaben und für die 
Vermarktung übertragen wurde. 

Mitgliedstaat: Ein Mitgliedstaat der Europäischen Union. 

Mémorial: Die luxemburgische Mémorial C, Recueil des Sociétés 
et Associations, am 1. Juni 2016 durch RESA ersetzt und unten 
erklärt. 

MiFID II: Die Richtlinie 2014/65/EU des europäischen Parlaments 
und des Rates vom 15. Mai 2014 über Märkte für 
Finanzinstrumente sowie zur Änderung der Richtlinien 
2002/92/EG und 2011/61/EU. 

Mindestzeichnungsbetrag und Mindestanlagebestand: Der 
Mindestanlagebetrag für Erstanlagen sowie der 
Mindestanlagebestand. 

Geldmarktfondsverordnung oder MMF-Verordnung: 
Verordnung (EU) Nr. 2017/1131 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 14. Juni 2017 über Geldmarktfonds und damit 
verbundene delegierte Rechtsakte, Durchführungsrechtsakte 
und Leitlinien. 

Geldmarktinstrumente: Instrumente im Sinne von Artikel 2(1)(o) 
der Richtlinie 2009/65/EG und Instrumente im Sinne von Artikel 
3 der Richtlinie 2007/16/EG der Kommission, die normalerweise 
auf dem Geldmarkt gehandelt werden, die liquide sind und deren 
Wert jederzeit genau bestimmt werden kann. 

Nettoinventarwert pro Anteil: Mit Bezug auf die Anteile einer 
beliebigen Anteilsklasse wird der Wert pro Anteil gemäß den 
betreffenden Bestimmungen ermittelt, die in Teil III in Kapitel X 
αbŜǘǘƻƛƴǾŜƴǘŀǊǿŜǊǘά ōŜǎŎƘǊƛŜōŜƴ ǎƛƴŘΦ 

Nominees: Eine Vertriebsstelle, auf deren Namen Anteile 
eingetragen sind, die diese Anteile aber für Rechnung des 
rechtmäßigen Eigentümers hält. 

OECD: Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung. 

Zahlstelle: Jede von der Gesellschaft bestimmte Zahlstelle. 

Zahlungsfälligkeit für Zeichnungen, Rücknahme- und 
Umtauschanträge: Normalerweise innerhalb von drei 
Geschäftstagen nach dem jeweiligen Bewertungstag, sofern im 
Factsheet des betreffenden Fonds nichts anderes festgelegt ist. 
Dieser Zeitraum kann mit Zustimmung der 
Verwaltungsgesellschaft verlängert oder verkürzt werden. 

Erfolgshonorar: Die erfolgsabhängige Vergütung, die von einem 
Teilfonds an den Fondsmanager zu zahlen ist. 

VRC: Volksrepublik China. 

Public debt Constant Net Asset Value-Geldmarktfonds oder 
αtǳōƭƛŎ 5Ŝōǘ /b!± aaCάΥ Ein Geldmarktfonds, der (i) versucht, 
einen unveränderlichen Nettoinventarwert pro Einheit oder 
Anteil aufrechtzuerhalten; (ii) wenn die Erträge des Fonds täglich 
anfallen und entweder an den Anleger ausgezahlt oder zum Kauf 
weiterer Einheiten oder Anteile des Fonds verwendet werden 
können; (iii) wenn Vermögenswerte in der Regel zu fortgeführten 
Anschaffungskosten bewertet werden und der 
Nettoinventarwert auf den nächsten Prozentpunkt oder den 
entsprechenden Wert in anderer Währung gerundet wird; und 
(iv) der mindestens 99,5 % seines Vermögens in Instrumente 

gemäß der Geldmarktfondsverordnung, in umgekehrte 
Pensionsgeschäfte, die mit Staatsanleihen gemäß der 
Geldmarktfondsverordnung besichert sind, und Barmittel investiert. 

QFII: Qualified Foreign Institutional Investor gemäß den und 
vorbehaltlich der geltenden chinesischen Verordnungen. 

Referenzwährung: Die für die Messung der Performance eines 
Teilfonds und für Abrechnungszwecke verwendete Währung. 

Register- und Transferstelle: Jede von der Gesellschaft bestimmte 
Register- und Transferstelle. 

Geregelter Markt: Der Markt, wie in Artikel 4, Absatz 14 der Richtlinie 
2004/39/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. 
April 2004 über Märkte für Finanzinstrumente definiert, sowie jeder 
andere Markt in einem zulässigen Staat, der geregelt, regelmäßig 
geöffnet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist. 

Pensionsgeschäft: Eine Transaktion, bei der ein Teilfonds 
Wertpapiere in seinem Portfolio an einen Kontrahenten verkauft und 
sich gleichzeitig verpflichtet, die betreffenden Wertpapiere zu einem 
beiderseitig vereinbarten Zeitpunkt und Kurs, einschließlich einer 
beiderseitig vereinbarten Zinszahlung, vom Kontrahenten 
zurückzukaufen. 

Restlaufzeit: Die verbleibende Zeit bis zur gesetzlichen Fälligkeit 
eines Wertpapiers. 

RESA:Recueil électronique des sociétés et associations, die zentrale 
elektronische Plattform für rechtliche Veröffentlichungen in 
Luxemburg, die die Mémorial ab dem 1. Juni 2016 ersetzt. 

Umgekehrtes Pensionsgeschäft: Eine Transaktion, bei der ein 
Teilfonds Wertpapiere in seinem Portfolio von einem Verkäufer 
erwirbt, der sich verpflichtet, die Wertpapiere zu einem beiderseitig 
vereinbarten Zeitpunkt und Kurs zurückzukaufen. Die Rendite, die der 
Teilfonds während der Haltezeit des Instruments erhält, ist somit 
vorab festgelegt. 

RMB: Der Renminbi, die gesetzliche Währung der VRC. Er bezeichnet 
die chinesische Währung, die an den Märkten für Onshore Renminbi 
(CNY) und Offshore Renminbi (CNH) gehandelt wird.  

RQFII: Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor gemäß den 
und vorbehaltlich der geltenden chinesischen Verordnungen. 

Wertpapierfinanzierungsgeschäft (Securities Financing Transaction 
- α{C¢άύΥ Ein Wertpapierfinanzierungsgeschäft gemäß Verordnung 
(EU) 2015/2365 in der jeweils gültigen Fassung. Bei den vom 
Verwaltungsrat gewählten SFT handelt es sich um Pensionsgeschäfte, 
umgekehrte Pensionsgeschäfte und Wertpapierleihgeschäfte.  

Wertpapierverleihgeschäft: Eine Transaktion, bei der ein Teilfonds 
Wertpapiere überträgt, wobei sich der Leihnehmer verpflichtet, zu 
einem künftigen Zeitpunkt oder auf Aufforderung des Übertragenden 
gleichwertige Wertpapiere zurückzugeben. 

Verbriefung: Verbriefung im Sinne von Artikel 4(1)(61) der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013. 

SEHK: Stock Exchange of Hong Kong Limited. 

Anteile: Anteile jedes Teilfonds werden in Form von Namensanteilen 
angeboten, sofern vom Verwaltungsrat nicht anders beschlossen. 
Alle Anteile müssen vollständig einbezahlt sein, Anteilsbruchteile 
werden bis zur dritten Dezimalstelle ausgegeben.  

Anteilsklasse: Eine, manche oder alle Anteilsklassen eines Teilfonds, 
deren Vermögen gemeinsam mit dem Vermögen anderer 
Anteilsklassen angelegt wird, die aber jeweils eigene Merkmale wie 
unter anderem hinsichtlich der Gebührenstruktur, des 
Mindestzeichnungsbetrags und des Mindestanlagebestands, der 
Ausschüttungspolitik oder der Referenzwährung aufweisen können. 

Anteilsklassen-Overlay: Eine Technik der Portfolioverwaltung, die 
auf Anteilsklassen mit Währungsabsicherung und Anteilsklassen mit 
Durationsabsicherung angewendet wird. Der Zweck des 
Anteilsklassen-Overlays besteht darin, alle Arten von Techniken zu 
gruppieren, die auf der Ebene der Anteilsklassen angewendet werden 
können. 
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Anteilsinhaber: Eine Person oder Gesellschaft, die Anteile eines 
Teilfonds besitzt. 

Geldmarktfonds für Anlagen mit kurzer Laufzeit: Ein 
Geldmarktfonds, der in gemäß der Geldmarktfondsverordnung 
zulässige Geldmarktinstrumente investiert und den in der 
Geldmarktfondsverordnung festgelegten Portfolioregeln 
unterliegt. 

SSE: Shanghai Stock Exchange. 

Standard-Geldmarktfonds: Ein Geldmarktfonds, der in gemäß 
der Geldmarktfondsverordnung zulässige Geldmarktinstrumente 
investiert und den in der Geldmarktfondsverordnung 
festgelegten Portfolioregeln unterliegt. 

Stock Connect: Das Programm für den gegenseitigen 
Marktzugang, über das Anleger mit ausgewählten Wertpapieren 
handeln können. Zur Zeit der Veröffentlichung des Prospekts sind 
das Shanghai-Hong Kong Stock Connect-Programm und das 
Shenzhen ς Hong Kong Stock Connect-Programm funktionsfähig. 
Stock Connect besteht aus dem Northbound-Handel, über den 
Anleger aus Hongkong und anderen Ländern chinesische A-
Aktien erwerben und halten können, die an der SSE und an der 
SZSE notiert sind, und dem Southbound-Handel, über den 
Anleger auf dem chinesischen Festland Aktien erwerben und 
halten können, die an der SEHK notiert sind.  

Teilfonds: Umbrella-Fonds sind einzelne Rechtspersonen, die 
einen oder mehrere Teilfonds umfassen. Jeder Teilfonds hat sein 
eigenes Anlageziel, seine eigene Anlagepolitik und sein eigenes 
Portfolio aus Vermögenswerten und Verbindlichkeiten.  

Sub-Anlageberater: Jeder Sub-Fondsmanager, den der 
Fondsmanager beauftragt hat, ihn bei der Verwaltung eines 
ōŜǎǘƛƳƳǘŜƴ !ƴƭŀƎŜǇƻǊǘŦƻƭƛƻǎ ŜƛƴŜǎ YǳƴŘŜƴ Ȋǳ ǳƴǘŜǊǎǘǸǘȊŜƴΦά 

Sub-Fondsmanager: Jeder Sub-Fondsmanager, dem der 
Fondsmanager die Anlageverwaltung des jeweiligen Portfolios 
ganz oder teilweise übertragen hat. 

Aufsichtsbehörde: Die Commission de Surveillance du Secteur 
Financier in Luxemburg oder die jeweilige Aufsichtsbehörde in 
den Ländern, in denen die Gesellschaft für den öffentlichen 
Vertrieb zugelassen ist. 

Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosures 
Regulation) oder SFDR: Verordnung (EU) 2019/2088 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 
über nachhaltigkeitsbezogene Angaben im 
Finanzdienstleistungssektor in der jeweils gültigen Fassung. 

SZSE: Shenzhen Stock Exchange. 

Total Return Swap: Ein Derivatekontrakt gemäß Verordnung 
(EU) 648/2012 in der jeweils gültigen Fassung, bei dem ein 
Kontrahent die gesamte wirtschaftliche Performance einer 
Referenzobligation, einschließlich Erträgen aus Zinsen und 
Gebühren, Gewinnen und Verlusten aus Marktbewegungen und 
Kreditverlusten, an einen anderen Kontrahenten überträgt. 

Übertragbare Wertpapiere: Übertragbare Wertpapiere gemäß 
Art. 1 (34) des Gesetzes von 2010. 

OGA: Ein Organismus für gemeinsame Anlagen. 

OGAW: Ein Organismus für gemeinsame Anlagen in 
übertragbaren Wertpapieren im Sinne der OGAW-Richtlinie. 

OGAW-Richtlinie: Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates zur Koordinierung der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für 
gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) in der jeweils 
gültigen Fassung und bisweilen ergänzt, einschließlich durch die 
Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 23. Juli 2014. 

UN-SDGs: Die Ziele für nachhaltige Entwicklung, wie sie 2015 von 
den Vereinten Nationen verabschiedet wurden. Diese Ziele sind 
ein universeller Satz von Zielen und Indikatoren, um Leitlinien 

bereitzustellen und zum Übergang zu einer nachhaltigen Welt 
beizutragen.  

Bewertungstag: Jeder Geschäftstag, sofern im Factsheet des 
betreffenden Fonds nicht anders angegeben. 

Variable Net Asset Value-DŜƭŘƳŀǊƪǘŦƻƴŘǎ ƻŘŜǊ α±b!± aaCά: Ein 
Geldmarktfonds (MMF), der die spezifischen Anforderungen der 
Geldmarktfondsverordnung erfüllt. 

DŜǿƛŎƘǘŜǘŜ ŘǳǊŎƘǎŎƘƴƛǘǘƭƛŎƘŜ [ŀǳŦȊŜƛǘ ƻŘŜǊ α²![άΥDie 
durchschnittliche Laufzeit aller Basiswerte des Geldmarktfonds bis 
zur rechtlichen Fälligkeit, die die relativen Bestände der einzelnen 
Vermögenswerte widerspiegelt. 

DŜǿƛŎƘǘŜǘŜ ŘǳǊŎƘǎŎƘƴƛǘǘƭƛŎƘŜ CŅƭƭƛƎƪŜƛǘ ƻŘŜǊ α²!aάΥ Die 
durchschnittliche Zeit aller zugrunde liegenden Vermögenswerte des 
Geldmarktfonds bis zur gesetzlichen Fälligkeit oder, falls kürzer, bis 
zur nächsten Zinsanpassung auf einen Geldmarktsatz spiegelt die 
relativen Bestände in jedem Vermögenswert wider. 
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TEIL I: WESENTLICHE INFORMATIONEN ÜBER DIE GESELLSCHAFT 

I. Kurzdarstellung der Gesellschaft 

Gründungsdatum und -ort, Rechtsform 

Gegründet am 6. September 1993 in Luxemburg, Großherzogtum 
[ǳȄŜƳōǳǊƎΣ ŀƭǎ [ǳȄŜƳōǳǊƎŜǊ !ƪǘƛŜƴƎŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘ όαSociété 
Anonymeάύ ƛƴ CƻǊƳ ŜƛƴŜǊ ƻŦŦŜƴŜƴ LƴǾŜǎǘƳŜƴǘƎŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘ Ƴƛǘ 
ǾŀǊƛŀōƭŜƳ YŀǇƛǘŀƭ όό{ƻŎƛŞǘŞ ŘΩƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘ Ł ŎŀǇƛǘŀƭ ǾŀǊƛŀōƭŜ 
όα{L/!±άύ Ƴƛǘ ƳŜƘǊŜǊŜƴ ¢ŜƛƭŦƻƴŘǎΦ 

Sitz der Gesellschaft 

80, rouǘŜ ŘΩ9ǎŎƘΣ [-1470 Luxemburg 

Handels- und Gesellschaftsregister 

Nr. B 44.873 

Aufsichtsbehörde 

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) 

Verwaltungsrat 

Vorsitzender:  

- Dirk Buggenhout 
Head of Operations 
NN Investment Partners (die αDǊǳǇǇŜάύ 
65 Schenkkade, 2595 AS, Den Haag, Niederlande 

Mitglieder des Verwaltungsrats: 

- Benoît De Belder 
Nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied  
71, Chemin de Ponchau  
7811 Arbre, Belgien 
 

-        Patrick Den Besten 
NN Investment Partners 
65 Schenkkade, 2595 AS, Den Haag, Niederlande 
 

-        Jan Jaap Hazenberg 
         NN Investment Partners 

65 Schenkkade, 2595 AS, Den Haag, Niederlande 
 

-        Sophie Mosnier 
 Unabhängiges Verwaltungsratsmitglied 

41, rue du Cimetière  
L-3350 Leudelange 

Unabhängige Abschlussprüfer 

KPMG Luxembourg, Société coopérative 
39, Avenue John F. Kennedy,  
L-1855 Luxemburg  

Verwaltungsgesellschaft 

NN Investment Partners B.V. 

65 Schenkkade, 2595 AS, Den Haag, Niederlande  

Fondsmanager 

- American Century Investment Management Inc. 
4500 Main Street 
Kansas City, Missouri, MO 64141-6786, United States 
 

 
 
 

 
- Irish Life Investment Managers Limited 

Beresford Court 
Beresford Place 
Dublin 1, Ireland 

 
- NN Investment Partners North America LLC 

230 Park Avenue, Suite 1800 
New York, NY 10169, USA 
 

- NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych S.A. 
12, Topiel 
Warschau 00-342, Poland 
 

- NN Investment Partners (Singapore) Ltd 
MBFC Tower 2 
# 31-01, 10 Marina Boulevard 
018983 Singapur 
 

- NNIP Advisors B.V. 
65 Schenkkade, 2595 AS, Den Haag, Niederlande 
 

- Nomura Asset Management Co. Ltd. 
2-2-1, Toyosu, Koto-ku,  
Tokio 135-0061, Japan 
 

- Nomura Asset Management Taiwan Ltd. 
30F, 7 Xin Yi Road, Section 5,  
Taipei 101, Taiwan, R.O.C. 
 

- Voya Investment Management Co. LLC 
 230 Park Avenue, 14th Floor 
 New York, NY 10169, USA 

Globale Vertriebsstelle 

NN Investment Partners B.V. 
65 Schenkkade, 2595 AS, Den Haag, Niederlande 

Zentralverwaltungsstelle 

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. 

улΣ ǊƻǳǘŜ ŘΩ9ǎŎƘΣ [-1470 Luxemburg 

Verwahr-, Register-, Transfer- und Zahlstelle 

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. 

улΣ ǊƻǳǘŜ ŘΩ9ǎŎƘΣ [-1470 Luxemburg 

Zeichnung, Rücknahme und Umtausch 

Zeichnungs-, Rücknahme- und Umtauschanträge können über die 
Verwaltungsgesellschaft, die Register- und Transferstelle, die 
Vertriebsstellen und die Zahlstellen der Gesellschaft gestellt werden. 

Geschäftsjahr 

Vom 1. Oktober bis 30. September 

Ordentliche Hauptversammlung 

Am vierten Donnerstag im Januar um 14.00 Uhr MEZ.  

Wenn dieser Tag kein Geschäftstag ist, findet die Versammlung am 
ersten darauffolgenden Geschäftstag statt. 
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Weitere Informationen sind erhältlich bei: 

NN Investment Partners B.V. 
P.O. Box 90470 
2509 LL Den Haag 
Niederlande 
E-Mail: info@nnip.com 
oder www.nnip.com 

Für Beschwerden wenden Sie sich bitte an: 

NN Investment Partners B.V. 
65 Schenkkade, 2595 AS, Den Haag, Niederlande 

E-Mail: info@nnip.com  
Weitere Informationen finden Sie unter www.nnip.com 

http://www.nnip.com/
mailto:fundinfo@nnip.com
http://www.nnip.com/
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II. Informationen über Anlagen 

Allgemeines 

Der ausschließliche Zweck der Gesellschaft besteht darin, ihr 
Vermögen in Wertpapieren bzw. anderen liquiden 
Finanzvermögenswerten, die in Artikel 41 (1) des Gesetzes von 
2010 genannt sind, anzulegen, mit dem Ziel, die Anteilsinhaber 
am Ergebnis der Verwaltung ihres Portfolios zu beteiligen. Die 
Gesellschaft ist zur Einhaltung der in Teil I des Gesetzes von 2010 
festgelegten Anlagegrenzen verpflichtet. 

Die Gesellschaft kann Teilfonds umfassen, die gemäß der 
Geldmarktfondsverordnung als Geldmarktfonds zugelassen sind. 

Die Gesellschaft ist eine einzige Rechtsperson. Im Rahmen ihrer 
Ziele kann die Gesellschaft verschiedene Teilfonds auflegen, die 
separat verwaltet werden. Das Anlageziel und die Anlagepolitik 
der einzelnen Teilfonds sind in den Factsheets der jeweiligen 
Teilfonds dargelegt. Jeder Teilfonds wird im Hinblick auf die 
Beziehungen zwischen Anteilsinhabern als separate Einheit 
behandelt. In Abweichung von Artikel 2093 des Luxemburger 
Code Civil werden die Vermögenswerte eines Teilfonds nur zur 
Abdeckung der Schulden und Verbindlichkeiten dieses 
spezifischen Teilfonds herangezogen, auch wenn diese 
gegenüber Dritten bestehen. 

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft kann für jeden Teilfonds die 
Ausgabe einer oder mehrerer Anteilsklassen beschließen. Die 
Anteilsklassen können sich hinsichtlich der Kostenstruktur, des 
Mindestzeichnungsbetrags, des Mindestanlagebestands, der 
Referenzwährung, in welcher der Nettoinventarwert berechnet 
wird, der Absicherungspolitik und der zulässigen 
Anlegerkategorien voneinander unterscheiden. Die 
verschiedenen Anteilsklassen können sich auch hinsichtlich 
anderer Merkmale unterscheiden, die vom Verwaltungsrat der 
Gesellschaft festgelegt werden. 

5ƛŜ ±ŜǊǿŀƭǘǳƴƎǎƎŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘ ǿŜƴŘŜǘ ŘƛŜ αbb Lt wŜǎǇƻƴǎƛōƭŜ 
LƴǾŜǎǘƳŜƴǘ tƻƭƛŎȅά όbb IP-Richtlinie für 
verantwortungsbewusstes Investieren) an. Diese Richtlinie 
beschreibt die Anwendung der normenbasierten Kriterien für 
verantwortungsvolle Anlagen der Verwaltungsgesellschaft. Die 
Kriterien spiegeln die Anlageüberzeugungen und -werte der 
Verwaltungsgesellschaft, relevante Gesetze und international 
anerkannte Standards wider. 

Im Einklang mit dieser Richtlinie und ihren normenbasierten 
Kriterien für verantwortungsvolle Anlagen strebt die 
Verwaltungsgesellschaft nach Möglichkeit an, Anlagen in 
Unternehmen auszuschließen, die an Aktivitäten wie unter 
anderem der Entwicklung, Produktion, Wartung oder dem 
Handel von/mit umstrittenen Waffen, der Herstellung von 
Tabakprodukten, dem Abbau von Kraftwerkskohle und/oder der 
Ölsandproduktion, wie in der oben genannten Richtlinie 
definiert, beteiligt sind. Für Teilfonds mit nachhaltigen 
Anlagezielen können zusätzliche Beschränkungen gelten; in 
diesem Fall ist dies in den jeweiligen Factsheets der Teilfonds 
angegeben. 

5ƛŜ !ǳǎƴŀƘƳŜƴΣ ŘƛŜ ƛƴ ŘŜǊ αbb Lt wŜǎǇƻƴǎƛōƭŜ LƴǾŜǎǘƳŜƴǘ tƻƭƛŎȅά 
definiert sind, können nicht auf Fonds von Drittanbietern 
(einschließlich ETF und Indexfonds) angewendet werden.  

5ƛŜ αbb Lt wŜǎǇƻƴǎƛōƭŜ LƴǾŜǎǘƳŜƴǘ tƻƭƛŎȅά ƪŀƴƴ ŀǳŦ ŘŜǊ 
Websitewww.nnip.com eingesehen werden. 

Merkmale der Teilfonds 

Die Anlageziele und die Anlagepolitik der Teilfonds sind in den 
Factsheets der Teilfonds dargelegt. 

III. Zeichnung, Rücknahme und Umtausch 

Zeichnung, Rücknahme und Umtausch von Anteilen erfolgt über die 
Verwaltungsgesellschaft, die Register- und Transferstelle, die 
Vertriebsstellen und die Zahlstellen der Gesellschaft. Die Gebühren 
und Kosten für Zeichnungen, Rücknahmen und Umtausch sind in den 
Factsheets der Teilfonds angegeben. 

Anteile werden in Form von Namensanteilen ausgegeben, sofern 
vom Verwaltungsrat der Gesellschaft nicht anders beschlossen, und 
werden nicht verbrieft. Anteile können zudem auf Konten von 
Clearingsystemen gehalten bzw. über diese übertragen werden. 

Der Zeichnungs-, Rücknahme- und Umtauschpreis erhöht sich um 
Steuern, Abgaben und Stempelsteuern, die in Verbindung mit der 
Zeichnung, der Rücknahme oder dem Umtausch durch den Anleger 
gegebenenfalls erhoben werden. 

Alle Zeichnungen, Rücknahmen und Umtauschvorgänge werden auf 
der Grundlage durchgeführt, dass der Nettoinventarwert des 
Teilfonds oder der Anteilsklasse zum Zeitpunkt der Zeichnung, der 
Rücknahme oder des Umtauschs nicht bekannt ist oder zu diesem 
Zeitpunkt nicht bestimmt wird. 

Falls Zeichnungs-, Rücknahme- bzw. Umtauschanträge sowie die 
relevanten Mittelflüsse gemäß den lokalen Gesetzen oder Praktiken 
eines Landes, in dem die Anteile angeboten werden, über lokale 
Zahlstellen übermittelt werden müssen, können diese lokalen 
Zahlstellen den Anlegern für einzelne Aufträge sowie für zusätzliche 
Verwaltungsdienstleistungen zusätzliche Transaktionsgebühren in 
Rechnung stellen. 

In einigen Ländern, in denen die Anteile angeboten werden, können 
Sparpläne erlaubt sein. Angaben zu den Merkmalen (Mindestbetrag, 
Dauer usw.) und Kosten dieser Sparpläne sind auf Anfrage am 
eingetragenen Sitz der Gesellschaft oder in den in dem jeweiligen 
Land, in dem der Sparplan angeboten wird, geltenden gesetzlichen 
Angebotsunterlagen erhältlich. 

Im Falle einer Aussetzung der Berechnung des Nettoinventarwerts 
bzw. einer zeitweiligen Nichtbearbeitung von Zeichnungs-, 
Rücknahme- und Umtauschanträgen werden die eingegangenen 
Aufträge zum ersten gültigen Nettoinventarwert nach Ablauf des 
Zeitraums der Nichtberechnung bzw. Nichtbearbeitung ausgeführt. 

Die Gesellschaft ergreift Maßnahmen, die zur Vermeidung des 
ƴŀŎƘōǀǊǎƭƛŎƘŜƴ IŀƴŘŜƭǎ όα[ŀǘŜ ¢ǊŀŘƛƴƎάύ ƴƻǘǿŜƴŘƛƎ ǎƛƴŘΣ ƛƴŘŜƳ ǎƛŜ 
gewährleistet, dass Zeichnungs-, Rücknahme- und Umtauschanträge 
nach der im vorliegenden Prospekt angegebenen Frist nicht mehr 
angenommen werden.  

Die Gesellschaft lässt keine Market Timing-Praktiken zu. Darunter ist 
eine Arbitragemethode zu verstehen, bei der ein Anleger innerhalb 
eines kurzen Zeitraums systematisch Anteile ein und desselben 
Teilfonds zeichnet, zurückgibt oder umtauscht, um von 
Zeitverschiebungen bzw. Unzulänglichkeiten bzw. Mängeln der 
Methode der Bestimmung des Nettoinventarwertes zu profitieren. 
Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, Zeichnungs-, Rücknahme- 
und Umtauschanträge von Anlegern abzulehnen, bei denen sie 
vermutet, dass diese solche Praktiken anwenden, und gegebenenfalls 
alle für den Schutz der Interessen der Gesellschaft und der anderen 
Anleger erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen.  

Zeichnung 

Sofern in den Factsheets der Teilfonds nicht anders angegeben, 
nimmt die Gesellschaft gemäß den im Glossar oder dem Factsheet 
des Teilfonds angegebenen Annahmeschlusszeiten 
Zeichnungsanträge an jedem Bewertungstag entgegen. 

Die Anteile werden am vertraglich vereinbarten Abwicklungstermin 
ausgegeben. Bei Zeichnungen werden die Anteile innerhalb von 
Geschäftstagen nach Annahme des Zeichnungsantrags ausgegeben, 
sofern im Factsheet des betreffenden Teilfonds bzw. dem Glossar 
nicht anders angegeben. Dieser Zeitraum kann mit Zustimmung der 
Verwaltungsgesellschaft verlängert oder verkürzt werden. 

http://www.nnip.com/
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Der Zeichnungspreis erhöht sich gegebenenfalls um einen 
Ausgabeaufschlag zugunsten des betreffenden Teilfonds bzw. 
der Vertriebsstelle, wie in den Factsheets der Teilfonds näher 
dargelegt. 

Der Zeichnungsbetrag muss in der Referenzwährung der 
betreffenden Anteilsklasse gezahlt werden. Beantragt der 
Anteilsinhaber die Zahlung in einer anderen Währung, gehen 
eventuelle Wechselkursgebühren zu seinen Lasten. Der 
Währungsumtausch wird vorgenommen, bevor die Barmittel in 
den entsprechenden Teilfonds angelegt werden. Der 
Zeichnungsbetrag ist innerhalb der Frist zu zahlen, die im Glossar 
in den Factsheets der jeweiligen Teilfonds festgelegt ist. 

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft ist jederzeit berechtigt, die 
Ausgabe von Anteilen einzustellen. Er kann diese Maßnahme auf 
bestimmte Länder, Teilfonds oder Anteilsklassen beschränken. 

Die Gesellschaft darf den Erwerb ihrer Anteile durch bestimmte 
natürliche oder juristische Personen einschränken oder 
untersagen. 

Rücknahme 

Anteilsinhaber können jederzeit die vollständige oder teilweise 
Rücknahme ihrer Anteile an einem Teilfonds beantragen. 

Sofern in den Factsheets der Teilfonds nicht anders angegeben, 
nimmt die Gesellschaft gemäß den im Glossar oder den 
Factsheets der Teilfonds angegebenen Annahmeschlusszeiten 
Rücknahmeanträge an jedem Bewertungstag entgegen. Der 
Rücknahmepreis verringert sich gegebenenfalls um eine 
Rücknahmegebühr zugunsten des betreffenden Teilfonds bzw. 
der Vertriebsstelle, wie in den Factsheets der Teilfonds und/oder 
dem Glossar näher dargelegt.  

Die üblichen Steuern, Abgaben und Verwaltungskosten trägt der 
Anteilinhaber. 

Der Rücknahmebetrag wird in der Referenzwährung der 
betreffenden Anteilsklasse gezahlt. Beantragt der Anteilsinhaber 
die Zahlung des Rücknahmebetrags in einer anderen Währung, 
gehen eventuelle Wechselkursgebühren zu seinen Lasten. Der 
Währungsumtausch wird vorgenommen, bevor die Barmittel an 
den entsprechenden Anteilsinhaber weitergeleitet werden. 
Weder der Verwaltungsrat der Gesellschaft noch die 
Verwahrstelle haften für das Ausbleiben des Zahlungseingangs 
aufgrund einer eventuellen Devisenkontrolle oder anderer nicht 
von ihnen beeinflussbarer Umstände, die einen Transfer des 
Erlöses aus dem Anteilsverkauf ins Ausland einschränken oder 
verhindern können. 

Sofern nicht im Factsheet des entsprechenden Fonds 
abweichend bestimmt sollten Rücknahme- bzw. 
Umtauschanträge (bezüglich ihres Rücknahmeumfangs) an 
einem Bewertungstag 10 % des Gesamtwerts eines Teilfonds 
überschreiten, hat der Verwaltungsrat der Gesellschaft die 
Möglichkeit, alle Rücknahme- und Umtauschanträge so lange 
auszusetzen, bis das angemessene Liquiditätsniveau erreicht 
wurde, um solchen Anträgen nachzukommen; diese Aussetzung 
darf nicht länger als zehn Bewertungstage andauern. Am ersten 
Bewertungstag nach diesem Zeitraum werden diese Rücknahme- 
und Umtauschanträge prioritär behandelt und vor den Anträgen 
bearbeitet, die nach diesem Zeitraum eingegangen sind. 

Einmal erhaltene Rücknahmeanträge können nicht mehr 
zurückgenommen werden, es sei denn, die Berechnung des 
Nettoinventarwerts wird ausgesetzt und die Rücknahme ist, wie 
in Teil III: Zusätzliche Informationen, Kapitel ·L α±ƻǊƭŅǳŦƛƎŜ 
Aussetzung der Berechnung des Nettoinventarwerts und die 
ŘŀǊŀǳǎ ǊŜǎǳƭǘƛŜǊŜƴŘŜ !ǳǎǎŜǘȊǳƴƎ ŘŜǎ IŀƴŘŜƭǎά ƎŜǊŜƎŜƭǘΣ 
während dieser Aussetzungen ausgesetzt. 

.Ŝƛ wǸŎƪƴŀƘƳŜŀƴǘǊŅƎŜƴ ŦǸǊ ŘƛŜ !ƴǘŜƛƭǎƪƭŀǎǎŜ α¸ά ǿŜǊŘŜƴ ŘƛŜ 
Anteile nach dem First-in-First-out-±ŜǊŦŀƘǊŜƴ όαCLChάύ 
zurückgenommen. Das bedeutet, dass bei einem bestimmten 

Anleger, der eine Rücknahme beantragt hat, diejenigen Anteile der 
ŜƴǘǎǇǊŜŎƘŜƴŘŜƴ !ƴǘŜƛƭǎƪƭŀǎǎŜ α¸ά ŘŜǎ ¢ŜƛƭŦƻƴŘǎ ȊǳŜǊǎǘ 
zurückgenommen werden, deren Ausgabe am längsten zurückliegt. 

Die Gesellschaft kann eine Zwangsrücknahme sämtlicher Anteile 
veranlassen, wenn sich herausstellt, dass diese einer Person gehören, 
die weder alleine noch gemeinsam mit anderen Personen berechtigt 
ist, Anteile der Gesellschaft zu halten, oder eine Zwangsrücknahme 
eines Teils der Anteile vornehmen, wenn die Gesellschaft aufgrund 
der Tatsache, dass sich ein Teil der Anteile der Gesellschaft im Besitz 
bestimmter Personen befindet, anderen Steuergesetzen als den 
luxemburgischen unterworfen werden könnte. 

Umtausch 

Unter Einhaltung der Bestimmungen (einschließlich der 
Berücksichtigung des Mindestzeichnungsbetrags und des 
Mindestanlagebestands) für den Zugang zu der Anteilsklasse, in die 
der Umtausch erfolgen soll, können Anteilinhaber den Umtausch 
ihrer Anteile in Anteile derselben Anteilsklasse eines anderen 
Teilfonds oder in eine andere Anteilsklasse desselben oder eines 
anderen Teilfonds beantragen. Der Umtausch erfolgt auf Grundlage 
des Preises der ursprünglichen Anteilsklasse, der in den 
Nettoinventarwert der anderen Anteilsklasse desselben Tages 
umgerechnet wird. 

Die mit dem Umtausch verbundenen Rücknahme- und 
Zeichnungsgebühren können dem Anteilinhaber in Rechnung gestellt 
werden, wie in den Factsheets der einzelnen Teilfonds angegeben. 

Einmal gestellte Umtauschanträge können nicht mehr zurückgezogen 
werden, es sei denn, die Berechnung des Nettoinventarwerts wird 
ausgesetzt. Wird die Berechnung des Nettoinventarwerts der zu 
erwerbenden Anteile ausgesetzt, nachdem die umzutauschenden 
Anteile bereits zurückgegeben wurden, kann während dieser 
Aussetzung nur der Übernahmeteil des Umtauschs rückgängig 
gemacht werden. 

Ein Umtausch von der AnǘŜƛƭǎƪƭŀǎǎŜ α¸ά ƛƴ ŜƛƴŜ ŀƴŘŜǊŜ !ƴǘŜƛƭǎƪƭŀǎǎŜ 
ist nicht gestattet und wird als Rücknahme mit anschließender 
½ŜƛŎƘƴǳƴƎ ōŜƘŀƴŘŜƭǘΦ 9ƛƴ ¦ƳǘŀǳǎŎƘ Ǿƻƴ ŘŜǊ !ƴǘŜƛƭǎƪƭŀǎǎŜ α¸ά ƛƴ ŘƛŜ 
!ƴǘŜƛƭǎƪƭŀǎǎŜ α¸ά ŜƛƴŜǎ ŀƴŘŜǊŜƴ ¢ŜƛƭŦƻƴŘǎ ŜǊŦƻƭƎǘ ƴŀŎƘ ŘŜƳ CƛǊǎǘ-in-
First-out-VerfŀƘǊŜƴ όαCLCh ǎƛƳǇƭŜάύΦ 5ŀǎ ōŜŘŜǳǘŜǘΣ Řŀǎǎ ŘƛŜƧŜƴƛƎŜƴ 
Anteile des Teilfonds zuerst umgetauscht werden, deren Ausgabe am 
längsten zurückliegt. 

Beschränkungen für Zeichnungen und Umtausch: 

Allgemeines 

Um unter anderem die bestehenden Anteilsinhaber zu schützen, 
kann der Verwaltungsrat (oder ein vom Verwaltungsrat 
ordnungsgemäß ernannter Beauftragter) jederzeit beschließen, 
einen Teilfonds oder eine Anteilsklasse zu schließen und keine 
weiteren Anträge auf Zeichnung oder Umtausch im betreffenden 
Teilfonds oder in der betreffenden Anteilsklasse (i) von neuen 
Anlegern, die noch nicht in den besagten Teilfonds oder in die 
ōŜǎŀƎǘŜ !ƴǘŜƛƭǎƪƭŀǎǎŜ ƛƴǾŜǎǘƛŜǊǘ ƘŀōŜƴ όα{ƻŦǘ /ƭƻǎǳǊŜάύΣ ƻŘŜǊ όƛƛύ von 
ŀƭƭŜƴ !ƴƭŜƎŜǊƴ ŀƴȊǳƴŜƘƳŜƴ όαIŀǊŘ /ƭƻǎǳǊŜάύΦ 

Vom Verwaltungsrat oder dessen Beauftragten getroffene 
Entscheidungen bezüglich einer Schließung können sofort oder erst 
später in Kraft treten und für eine unbestimmte Dauer gelten. Jeder 
Teilfonds oder jede Anteilsklasse kann ohne vorherige 
Benachrichtigung der Anteilsinhaber für Zeichnungen und Umtausch 
geschlossen werden. 

Diesbezüglich wird eine Mitteilung auf der Website www.nnip.com 
und gegebenenfalls auf anderen Websites von NN Investment 
Partners angezeigt. Diese Mitteilung wird entsprechend dem Status 
der besagten Anteilsklassen oder Teilfonds aktualisiert. Der 
geschlossene Teilfonds bzw. die geschlossene Anteilsklasse kann 
wieder geöffnet werden, wenn der Verwaltungsrat oder sein 
Beauftragter der Ansicht ist, dass die Gründe, die zur Schließung 
geführt haben, nicht mehr zutreffen. 

http://www.nnip.com/
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Der Grund für eine Schließung kann unter anderem sein, dass das 
Volumen eines bestimmten Teilfonds einen Umfang in Bezug auf 
den Markt, in den er investiert ist, erreicht hat, oberhalb dessen 
der Teilfonds nicht mehr gemäß den definierten Zielen und der 
Anlagepolitik verwaltet werden kann. 

Zusätzliche Einschränkungen in Bezug auf Geldmarktfonds 

Gemäß Artikel 27/4 der Geldmarktfondsverordnung, kann der 
Verwaltungsrat zudem jederzeit beschließen, einen einzelnen 
Anteilinhaber eines Teilfonds oder einer Anteilsklasse eines 
Geldmarktfonds zu sperren und keine weiteren Zeichnungen und 
Umtausche in den betreffenden Teilfonds oder die betreffende 
Anteilsklasse von besagtem einzelnen Anteilinhaber zu 
akzeptieren, um so sicherzustellen, dass der Wert der von 
diesem einzelnen Anteilinhaber gehaltenen Einheiten oder 
Anteile keinen wesentlichen Einfluss auf das Liquiditätsprofil des 
betreffenden Geldmarktfonds hat, wenn dieser einen 
wesentlichen Teil seines gesamten Nettoinventarwerts 
ausmacht. 

Zeichnung und Rücknahme gegen Sachleistung 

Die Gesellschaft kann auf Antrag eines Anteilsinhabers Anteile 
der Gesellschaft gegen Einlage zulässiger Vermögenswerte 
ausgeben, sofern die im luxemburgischen Recht vorgesehenen 
Vorschriften eingehalten werden, insbesondere die Pflicht zur 
Vorlage eines Bewertungsberichts durch einen unabhängigen 
Abschlussprüfer. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft legt in 
jedem Fall die Art und den Typ der zulässigen Vermögenswerte 
fest, wobei diese Werte mit den Anlagezielen und der 
Anlagepolitik des betreffenden Teilfonds im Einklang stehen 
müssen. Die mit einer Zeichnung gegen Sachleistung 
verbundenen Kosten sind von den Anteilsinhabern zu tragen, die 
diesen Antrag gestellt haben. 

Die Gesellschaft kann auf Beschluss des Verwaltungsrats der 
Gesellschaft die Zahlung des Rücknahmepreises an die 
Anteilsinhaber in Form einer Sachleistung vornehmen, die aus 
der Vermögensmasse der betreffenden Anteilsklassen(n) 
stammt, und dies entsprechend dem an dem Bewertungstag, an 
dem der Rücknahmepreis ermittelt wird, berechneten Wert in 
Höhe des Werts der zurückzunehmenden Anteile. Bei 
Rücknahmen, die nicht in Form von Barleistungen erfolgen, muss 
der Abschlussprüfer der Gesellschaft einen Bericht vorlegen.  

Eine Rücknahme gegen Sachleistung ist nur möglich, wenn (i) die 
Gleichbehandlung der Anteilsinhaber gewährleistet ist, (ii) die 
betreffenden Anteilsinhaber ihre Zustimmung gegeben haben 
und (iii) die Art und der Typ der in einem solchen Fall zu 
übertragenden Vermögenswerte gerecht und angemessen 
festgelegt werden, ohne dass die Interessen der anderen 
Anteilsinhaber der betreffenden Anteilsklasse(n) beeinträchtigt 
werden. In diesem Fall werden alle Kosten aus diesen 
Rücknahmen gegen Sachleistung, insbesondere Kosten in 
Verbindung mit Transaktionen und mit dem vom unabhängigen 
Abschlussprüfer der Gesellschaft verfassten Bericht, vom 
betreffenden Anteilsinhaber getragen. 

IV. Kosten, Provisionen und Besteuerung 

A. Kosten zulasten der Gesellschaft 

Die folgenden Gebühren/Kosten sind aus dem Vermögen der 
jeweiligen Teilfonds zu zahlen und werden, sofern im Factsheet 
des betreffenden Teilfonds nicht anders angegeben, auf 
Anteilsklassenebene erhoben, wie nachstehend erläutert: 

1. Verwaltungsgebühren: Als Vergütung für ihre 
Verwaltungsdienste erhält die Verwaltungsgesellschaft, NN 
Investment Partners B.V., eine Verwaltungsgebühr, die in 
den Factsheets der Teilfonds sowie im 
Gesamtportfolioverwaltungsvertrag zwischen der 

Gesellschaft und der Verwaltungsgesellschaft angegeben ist. Die 
maximale Verwaltungsgebühr, die Anlegern in Rechnung gestellt 
wird, wird in dem Factsheet der einzelnen Teilfonds aufgeführt. 
Die Verwaltungsgesellschaft zahlt die Gebühren an den bzw. die 
Fondsmanager und für bestimmte Anteilsklassen behält sich die 
Verwaltungsgesellschaft das Recht vor, in ihrem Ermessen einen 
Teil der Verwaltungsgebühr im Rahmen geltender Gesetze und 
Verordnungen an bestimmte Vertriebsstellen, darunter die 
globale Vertriebsstelle, und/oder an institutionelle Anleger zu 
zahlen. Bei Anlagen in OGAW und anderen Ziel-OGA, bei denen 
die Verwaltungsgesellschaft oder der Fondsmanager für die 
Verwaltung eines oder mehrerer Teilfonds eine Gebühr direkt 
aus dem Vermögen dieser OGAW und anderen OGA erhält, 
werden diese Zahlungen von der an die Verwaltungsgesellschaft 
oder den Fondsmanager zu zahlenden Vergütung abgezogen. 

2. Feste ServicegebührenΥ 5ƛŜ ŦŜǎǘŜ {ŜǊǾƛŎŜƎŜōǸƘǊ όαŦŜǎǘŜ 
ServicegebühǊάύ ǿƛǊŘ ŀǳŦ ŘŜǊ 9ōŜƴŜ ŘŜǊ !ƴǘŜƛƭǎƪƭŀǎǎŜƴ ŦǸǊ ƧŜŘŜƴ 
Teilfonds berechnet. Sie dient zur Deckung der Kosten für die 
Verwaltung und Verwahrung von Vermögenswerten sowie 
sonstiger laufender Betriebs- und Verwaltungskosten, wie im 
Factsheet des betreffenden Teilfonds angegeben. Die feste 
Servicegebühr läuft bei jeder Berechnung des 
Nettoinventarwerts zu dem im Factsheet des betreffenden 
Teilfonds angegebenen Prozentsatz auf und wird monatlich 
rückwirkend an die Verwaltungsgesellschaft gezahlt. Die feste 
Servicegebühr ist in dem Sinne fest, dass die 
Verwaltungsgesellschaft die über die feste Servicegebühr 
hinausgehenden tatsächlichen Aufwendungen trägt, mit denen 
die Anteilsklasse belastet wird. Umgekehrt ist die 
Verwaltungsgesellschaft berechtigt, den Betrag einzubehalten, 
um den die der Anteilsklasse in Rechnung gestellte 
Servicegebühr die über einen längeren Zeitraum tatsächlich 
aufgelaufenen verbundenen Aufwendungen der 
entsprechenden Anteilsklasse übersteigt. 

a.Die feste Servicegebühr deckt Folgendes ab: 

i.Kosten und Aufwendungen für Dienstleistungen, die der 
Gesellschaft von der Verwaltungsgesellschaft in 
Verbindung mit Dienstleistungen, die nicht von der 
oben genannten Verwaltungsgebühr abgedeckt sind, 
wie oben beschrieben, und von Dienstleistern 
bereitgestellt werden, denen die 
Verwaltungsgesellschaft beispielsweise Aufgaben im 
Zusammenhang mit der täglichen 
Nettoinventarwertberechnung der Teilfonds 
übertragen hat, sowie sonstige Rechnungslegungs- und 
Verwaltungsdienstleistungen, Aufgaben der Register- 
und Transferstelle, Kosten im Zusammenhang mit dem 
Vertrieb der Teilfonds und der Registrierung der 
Teilfonds zum Verkauf in anderen Ländern, 
einschließlich der Gebühren der Aufsichtsbehörden in 
diesen Ländern; 

ii.Gebühren- und Aufwendungsaufstellungen von anderen 
Vertretern und Serviceanbietern, die direkt von der 
Gesellschaft ernannt wurden, darunter die 
Verwahrstelle, die Verwahrstelle für immobilisierte 
Inhaberaktien, mit der Wertpapierleihe beauftragte 
Stellen, die Hauptzahlstelle und lokale Zahlstellen 
sowie Aufwendungen der Notierungsstelle und 
Börsennotierungskosten, Aufwendungen und 
Gebühren der Abschlussprüfer und Rechtsberater, 
Honorare der Verwaltungsratsmitglieder und 
angemessene Spesen der Verwaltungsratsmitglieder 
der Gesellschaft; 

iii.sonstige Kosten einschließlich Gründungskosten und 
Kosten in Verbindung mit der Auflegung neuer 
Teilfonds, bei der Ausgabe und Rücknahme von 
Anteilen und der Ausschüttung etwaiger Dividenden 
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anfallende Kosten, eventuelle Ratingkosten, 
Kosten für die Veröffentlichung der Anteilspreise, 
Druck- und Veröffentlichungskosten, einschließlich 
der Kosten für die Erstellung, den Druck und die 
Verbreitung der Prospekte und anderer 
periodischer Berichte oder von 
Registrierungsmitteilungen, sowie alle sonstigen 
Betriebskosten, einschließlich Porto-, Telefon-, 
Telex- und Faxgebühren 

b.Die feste Servicegebühr beinhaltet nicht: 

i.Gebühren und Aufwendungen im Zusammenhang mit 
dem Kauf und Verkauf von Portfolio-Wertpapieren 
und Finanzinstrumenten 

ii.Maklergebühren; 

iii.depotunabhängige Transaktionsgebühren; 

iv. Zinsen und Bankgebühren sowie sonstige 
transaktionsbezogene Aufwendungen; 

v außerordentliche Aufwendungen (wie unten 
definiert), und 

vi die Zahlung der luxemburgischen Steuer auf das 
CƻƴŘǎǾŜǊƳǀƎŜƴ όα¢ŀȄŜ ŘΩŀōƻƴƴŜƳŜƴǘάύΦ 

Falls Teilfonds der Gesellschaft in Anteile investieren, 
die von einem oder mehreren anderen Teilfonds der 
Gesellschaft oder von einem oder mehreren anderen 
Teilfonds eines von der Verwaltungsgesellschaft 
verwalteten OGAW oder eines OGA herausgegeben 
wurden, kann die feste Servicegebühr dem 
investierenden Teilfonds und dem Ziel-Teilfonds in 
Rechnung gestellt werden. 

Bei der Festlegung der Höhe der festen Servicegebühr 
wird die generelle Wettbewerbsfähigkeit in Bezug auf 
die laufenden Kosten und/oder die Gesamtkostenquote 
im Vergleich zu ähnlichen Anlageprodukten 
berücksichtigt, was zu einer positiven oder negativen 
Marge für die Verwaltungsgesellschaft führen kann. 

3. Erfolgshonorar: Die Verwaltungsgesellschaft hat 
möglicherweise Anspruch auf ein Erfolgshonorar, das 
aus dem Vermögen der betreffenden Anteilsklasse zu 
zahlen ist. 

Die Factsheets der einzelnen Teilfonds führen auf, 
welche Anteilsklassen ein Erfolgshonorar anwenden 
können, und geben den Prozentsatz des Erfolgshonorars 
und das betreffende Performance-Ziel an. Wenn eine 
Anteilsklasse auf eine andere Währung lautet oder 
spezielle Absicherungstechniken anwendet, kann das 
Performance-Ziel entsprechend angepasst werden. 

Das Erfolgshonorar einer bestimmten Anteilsklasse läuft 
an jedem BewertungǎǘŀƎ όαǘάύ ŀǳŦ ǳƴŘ ǿƛǊŘ ŜƴǘǿŜŘŜǊ 
festgeschrieben und am Ende eines jeden 
Geschäftsjahres gezahlt, oder, falls Anteile während des 
Geschäftsjahres zurückgenommen werden, 
festgeschrieben und erst nach Ablauf eines 
Geschäftsjahres gezahlt, wenn die betreffende 
Anteilsklasse des Teilfonds das Performance-Ziel bzw. 
die entsprechende High Water Mark übertrifft, je 
nachdem, welcher Wert höher ist. Die während des 
Geschäftsjahrs gezeichneten Anteile leisten keinen 
Beitrag zum Erfolgshonorar, das im Zeitraum vor der 
Zeichnung vereinnahmt wurde. 

Das Erfolgshonorar berechnet sich nach dem Prinzip der 
Allzeit-High-Water-Mark. Gemäß diesem Prinzip wird 
ein Erfolgshonorar berechnet, wenn der 

Nettoinventarwert pro Anteil der betreffenden Anteilsklasse 
höher ist als der Nettoinventarwert pro Anteil am Ende des 
letzten Geschäftsjahrs, an dem ein Erfolgshonorar 
festgeschrieben wurde. Falls kein Erfolgshonorar 
festgeschrieben wird, entspricht die High Water Mark 
entweder dem Ausgabepreis der betreffenden Anteilsklasse 
oder bleibt unverändert, falls in früheren Geschäftsjahren 
ein Erfolgshonorar festgeschrieben wurde. 

Unter keinen Umständen entsteht in den betreffenden 
Anteilsklassen ein negatives Erfolgshonorar als Ausgleich für 
einen Wertverlust oder eine Underperformance. Die 
Gesellschaft nimmt auf Ebene der Anteilsinhaber keinen 
Ausgleich bei der Berechnung des Erfolgshonorars vor. 

Der Verwaltungsrat kann eine Anteilsklasse, die ein 
Erfolgshonorar anwendet, für Zeichnungen schließen, 
während Rücknahmen weiterhin gestattet sind. In diesem 
Fall kann eine neue Anteilsklasse mit einer High Water Mark, 
die dem Ausgabepreis der betreffenden Anteilsklasse 
entspricht, für Neuzeichnungen angeboten werden. 

Berechnung des Erfolgshonorars 

Die Berechnung des Erfolgshonorars basiert auf der 
folgenden Formel: 

ĄErfolgshonorar = Anteile(t) x Honorarsatz(t) x [Basis-
Nettoinventarwert(t) ς RR(t)] 

Definitionen: 

Ą Anteile(t): α!ƴǘŜƛƭŜά ōŜȊƛŜƘǘ ǎƛŎƘ ŀǳŦ ŘƛŜ ½ŀƘƭ ŘŜǊ ŀƳ 
Bewertungstag (t) ausstehenden Anteile in der betreffenden 
Anteilsklasse. 

Ą Honorarsatz(t): 5ŜǊ αIƻƴƻǊŀǊǎŀǘȊά ƛǎǘ ŘŜǊ tǊƻȊŜƴǘǎŀǘȊ ŘŜǎ 
Erfolgshonorars, der gemäß den Angaben im Fonds-
Factsheet für die Anteilsklasse gilt. 

Ą Basis-bŜǘǘƻƛƴǾŜƴǘŀǊǿŜǊǘόǘύΥ 5ŜǊ α.ŀǎƛǎ-
bŜǘǘƻƛƴǾŜƴǘŀǊǿŜǊǘά ƛǎǘ ŘŜǊ ŘŜǊ ƻƘƴŜ {ǿƛƴƎ-Pricing 
errechnete Nettoinventarwert pro Anteil der 
entsprechenden Anteilsklasse nach Abzug aller Gebühren 
und Steuern (mit Ausnahme der Erfolgshonorare), jedoch vor 
dem Auflaufen des Erfolgshonorars und vor 
Kapitalmaßnahmen wie der Ausschüttung von Dividenden, 
am Bewertungstag (t). 

Ą RR(t): 5ƛŜ αwŜŦŜǊŜƴȊǊŜƴŘƛǘŜά όwwύ ŘŜǊ ōŜǘǊŜŦŦŜƴŘŜƴ 
Anteilsklasse am Bewertungstag (t) ist die High Water Mark 
oder das Performance-Ziel, je nachdem, welcher Wert höher 
ist. 

Ą IƛƎƘ ²ŀǘŜǊ aŀǊƪ όI²aύΥ 5ƛŜ αIƛƎƘ ²ŀǘŜǊ aŀǊƪά ƛǎǘ ŘŜǊ 
höchste Nettoinventarwert pro Anteil seit Auflegung der 
betreffenden Anteilsklasse, zu dem am Ende eines 
vorangegangenen Geschäftsjahrs ein Erfolgshonorar 
festgeschrieben wurde. Falls kein Erfolgshonorar 
festgeschrieben wird, entspricht die High Water Mark dem 
Ausgabepreis der betreffenden Anteilsklasse oder bleibt 
unverändert, falls in früheren Geschäftsjahren ein 
Erfolgshonorar festgeschrieben wurde. 

Die HWM wird angepasst, um Dividendenausschüttungen 
und anderen Kapitalmaßnahmen Rechnung zu tragen. 

Ą Performance-Ziel(t): Das Performance-Ziel ist der Index 
gemäß Anhang II des Prospekts der Gesellschaft oder die im 
Factsheet des Teilfonds genannte Hurdle Rate 
(Mindestrendite) am Bewertungstag (t).  

Wenn eine Anteilsklasse auf eine andere Währung lautet oder 
spezielle Absicherungstechniken anwendet, wird das 
Performance-Ziel entsprechend angepasst. 

Das Performance-Ziel wird zu Beginn jedes Geschäftsjahrs auf 
dem Niveau des Nettoinventarwerts pro Anteil der betreffenden 
Anteilsklasse neu festgesetzt. Es wird zudem angepasst, um 
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Dividendenausschüttungen und anderen 
Kapitalmaßnahmen Rechnung zu tragen. 

Berechnungsbeispiel: 

 Beispiel 1 Beispiel 2 

Erfolgshonorarsatz 20 % 20 % 

Basis-Nettoinventarwert 50 USD 40 USD 

HWM 40 USD 40 USD 

Performance-Ziel 45 USD 45 USD 

RR (höherer Wert aus HWM 
und Performance-Ziel) 

45 USD 45 USD 

Anteile in Umlauf 100 100 

Gesamtes Erfolgshonorar 100 USD 0 USD 

Erfolgshonorar pro Anteil 1 USD 0 USD 

 

4. VertriebsgebührΥ .Ŝƛ ŘŜǊ !ƴǘŜƛƭǎƪƭŀǎǎŜ α¸ά Ƙŀǘ ŘƛŜ 
Verwaltungsgesellschaft möglicherweise Anspruch auf eine 
Vertriebsgebühr gemäß den im Factsheet des 
entsprechenden Teilfonds festgelegten Bestimmungen. Die 
Verwaltungsgesellschaft kann die erhaltene Vertriebsgebühr 
ganz oder teilweise an Vertriebsstellen weiterleiten, die mit 
der Verwaltungsgesellschaft im Zusammenhang mit dem 
±ŜǊǘǊƛŜō ŘŜǊ !ƴǘŜƛƭǎƪƭŀǎǎŜ α¸ά ōŜǎǘƛƳƳǘŜ 
Vertriebsvereinbarungen abgeschlossen haben. 

5. Außerordentliche Aufwendungen: Jeder Teilfonds 
übernimmt die ihm anfallenden außerordentlichen 
!ǳŦǿŜƴŘǳƴƎŜƴ όαŀǳǖŜǊƻǊŘŜƴǘƭƛŎƘŜ !ǳŦǿŜƴŘǳƴƎŜƴάύΣ ǳΦ a. 
Prozesskosten und alle Steuern (mit Ausnahme der 
ƭǳȄŜƳōǳǊƎƛǎŎƘŜƴ {ǘŜǳŜǊ ŀǳŦ Řŀǎ CƻƴŘǎǾŜǊƳǀƎŜƴ ώαTaxe 
ŘΩŀōƻƴƴŜƳŜƴǘάϐΣ !ōƎŀōŜƴΣ DŜōǸƘǊŜƴ ƻŘŜǊ ŅƘƴƭƛŎƘŜƴ 
Belastungen, die den Teilfonds auferlegt bzw. auf ihre 
Vermögenswerte erhoben und nicht als ordentliche 
Aufwendungen betrachtet werden. Die außerordentlichen 
Aufwendungen werden auf Kassenbasis ausgewiesen und 
werden bei ihrer Entstehung bzw. Rechnungsstellung auf der 
Grundlage des Nettovermögens des Teilfonds entrichtet, 
dem sie zuzurechnen sind. Außerordentliche 
Aufwendungen, die keinem bestimmten Teilfonds 
zugeordnet werden können, werden allen Teilfonds, denen 
sie zuzurechnen sind, im Verhältnis zu ihrem jeweiligen 
Nettovermögen zugewiesen. 

6. Gebühren für Anteilsklassen-Overlay: Die 
Verwaltungsgesellschaft hat möglicherweise Anspruch auf 
eine einheitliche Gebühr für ein Anteilsklassen-Overlay von 
maximal 0,04 %, die aus dem Vermögen der betreffenden 
Anteilsklasse zu zahlen ist und die auf den tatsächlichen 
Kosten basiert. Die Overlay-Gebühr für die Anteilsklasse 
läuft bei jeder Berechnung des Nettoinventarwerts auf und 
wird als Maximum festgelegt. Die Verwaltungsgesellschaft 
kann die Overlay-Gebühr, die für die jeweilige Anteilsklasse 
in Rechnung gestellt wird, allerdings verringern, falls die 
Skaleneffekte dies zulassen.Die Overlay-Gebühr gilt für alle 
Anteilsklassen mit Währungsabsicherung und mit 
Durationsabsicherung.Im Falle der Anteilsklassen Z und Zz 
sind diese Gebühren möglicherweise in der 
Sondervereinbarung oder in der Vereinbarung zu den 
Fondsmanagement-Dienstleistungen aufgeführt. Sie werden 
von der Verwaltungsgesellschaft direkt beim Anteilsinhaber 

erhoben und eingezogen und nicht unmittelbar der jeweiligen 
Anteilsklasse belastet. 

Sonstige Gebühren 

1. Wertpapiertransaktionen sind mit der Erreichung des Anlageziels 
und der Umsetzung der Anlagepolitik inhärent verbunden. Die 
mit diesen Transaktionen verbundenen Kosten, einschließlich 
Maklerprovisionen, Registrierungskosten und -steuern, werden 
vom Portfolio getragen. Ein höherer Portfolioumschlag kann zu 
höheren Kosten führen, die vom Portfolio getragen werden, was 
sich auf die Wertentwicklung des Teilfonds auswirkt. Diese 
Transaktionskosten sind nicht Teil der laufenden Kosten des 
Teilfonds. In den Fällen, in denen eine hohe 
Portfolioumschlagsrate mit der Erreichung des Anlageziels und 
der Umsetzung der Anlagepolitik des Teilfonds inhärent 
verbunden ist, wird diese Tatsache im Factsheet für den 
ōŜǘǊŜŦŦŜƴŘŜƴ ¢ŜƛƭŦƻƴŘǎ ǳƴǘŜǊ α9ǊƎŅƴȊŜƴŘŜ LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴά 
angegeben. Angaben zum Portfolioumschlag werden im 
Jahresbericht der Gesellschaft gemacht. 

2. Die Verwaltungsgesellschaft und/oder der/die Anlageverwalter 
sind bestrebt, die Kosten für die Finanzanalyse von anderen 
Kosten zu trennen, die mit solchen Transaktionen in Verbindung 
stehen, die mit der Erreichung des Anlageziels und der 
Umsetzung der Anlagepolitik verbunden sind. Dementsprechend 
und als allgemeine Regel werden die Kosten für die 
Finanzanalyse von dem (den) Anlageverwalter(n) getragen. 
Einige Teilfonds werden jedoch von einem oder mehreren 
externen Fondsmanagern außerhalb der Europäischen Union 
verwaltet, die nicht in den Geltungsbereich von MiFID II fallen 
und den örtlichen Gesetzen und Marktpraktiken unterliegen, die 
die Finanzrecherche in der jeweiligen Rechtsordnung des 
jeweiligen externen Fondsmanagers regeln. Letztere/r 
hat/haben sich möglicherweise entschieden, diese Kosten nicht 
zu übernehmen, oder muss/müssen diese nicht übernehmen 
und/oder darf/dürfen aufgrund gesetzlicher Beschränkungen 
nicht für Research bezahlen (Bargeldtransaktionen). Dies 
bedeutet, dass die Kosten der Finanzanalyse möglicherweise 
weiterhin aus den Vermögenswerten dieser Teilfonds getragen 
werden. Wenn und wo ein Drittanbieter als Verwalter eines 
Teilfonds tatsächlich die Research-Kosten durch die 
Transaktionen des Teilfonds zahlt, wird dies in den Factsheets 
des jeweiligen Teilfonds ausdrücklich erwähnt. In diesen 
besonderen Fällen erhält der Anlageverwalter aufgrund der 
Geschäfte, die sie mit den Gegenparteien unterhalten, 
möglicherweise Ausgleichszahlungen von den Transaktionen, die 
von ihnen im Namen des Teilfonds initiiert wurden (z. B. Bank, 
Makler, Händler, OTC-Gegenpartei, Terminwarenhändler, 
Vermittler etc.). Unter bestimmten Umständen und in 
Übereinstimmung mit den besten Ausführungsmaßnahmen der 
Verwaltungsgesellschaft bzw. der Anlageverwalter ist es der 
Verwaltungsgesellschaft bzw. dem/den Anlageverwalter(n) 
gestattet, einen Teilfonds zur Zahlung von Transaktionskosten an 
eine Gegenpartei zu verpflichten, die, weil sie Research-
Leistungen erhalten haben, höher als bei einer anderen 
Gegenpartei sind. Dies kann in folgenden Formen geschehen: 

a.Gebündelte Maklergebühren: In diesen Fällen legen die 
Gegenparteien die Preise für ihre urheberrechtlich 
geschützten Recherchen in den Transaktionskosten für die 
meisten finanziellen Instrumente, unter anderem 
festverzinsliche Wertpapiere, fest, wie zum Beispiel 
Meinungen, Kommentare, Berichte oder Analytik oder 
Handelsideen eines Analysten. In einigen Fällen stellen sie 
diese Dienstleistung kostenlos zur Verfügung. Die 
Gegenparteien legen den Preis für ihre Recherche als eine 
bestimmte Dienstleistung nicht explizit fest, und daher ist es 
für ihre Kunden, wie die Gesellschaft, die 
Verwaltungsgesellschaft bzw. Anlageverwalter, nicht 
erforderlich, vertragliche Übereinkommen in irgendeinem 
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Geschäft mit ihnen einzugehen. Das 
Transaktionsvolumen der Gesellschaft, der 
Verwaltungsgesellschaft bzw. der Anlageverwalter 
korrespondieren nicht zwingend mit der Qualität oder 
der Quantität der Recherche, die von den 
Gegenparteien angeboten wird. Die Recherche ist 
möglicherweise einigen oder allen Kunden von 
Gegenparteien ohne zusätzliche Kosten zugänglich 
(außer den Transaktionskosten für den Handel). 

b.Übereinkunft über die Teilung der Provisionen (CSA): Die 
Verwaltungsgesellschaft bzw. die Fondsmanager sind 
möglicherweise vertragliche Übereinkünfte mit den 
Gegenparteien eingegangen, wobei die Gegenparteien 
gebeten werden, den Teil der Provisionen zu separieren, 
die von einigen der Eigenkapitaltransaktionen der 
Gesellschaft generiert wurden (Entbündeln genannt) 
und der für Recherche zu zahlen ist, die von 
unabhängigen Rechercheanbietern durchgeführt 
wurde. Anders als gebündelte Maklergebühren hat das 
Volumen der CSA-Transaktionen einen direkten Einfluss 
auf die Menge an Recherche, die die 
Verwaltungsgesellschaft bzw. die/der Anlageverwalter 
von unabhängigen Rechercheanbietern erwerben 
können. CSA sind für Transaktionen mit Wertpapieren 
mit festem Ertrag generell nicht verfügbar. 

Provisionsraten, Maklergebühren und Transaktionskosten 
werden generell als Prozentsatz des Transaktionsvolumens 
ausgedrückt, wie in der Beschreibung erwähnt.  

3. In dem Bestreben, die Performance der Gesellschaft bzw. 
der entsprechenden Teilfonds zu optimieren, kann die 
Verwaltungsgesellschaft unter bestimmten Umständen 
Gelegenheiten zur Steuerrückforderung oder -erleichterung 
nutzen, die nicht von der Depotbank wahrgenommen 
werden und anderweitig ungenutzt blieben. Die 
Bereitstellung dieser spezifischen Dienstleistungen muss als 
zusätzlicher Service der Verwaltungsgesellschaft für die 
entsprechenden Teilfonds angesehen werden. Im Falle eines 
positiven Ergebnisses hat die Verwaltungsgesellschaft 
gegebenenfalls Anspruch auf eine Gebühr als Gegenleistung 
für diese Dienstleistungen. Bei dieser Gebühr handelt es sich 
um einen festen Prozentsatz der infolge der Bereitstellung 
der Dienstleistung wiedererlangten oder anderweitig 
gesparten Steuerbeträge, der sich auf maximal 15 % der 
wiedererlangten oder gesparten Steuern beläuft. Falls die 
Rückforderung erfolglos bleibt, können die Gesellschaft 
und/oder der entsprechende Teilfonds nicht für die ihnen 
bereitgestellten Dienstleistungen belastet werden. 

B. Kosten und Provisionen zulasten der Anleger 

Die Anleger müssen gemäß den Angaben in den Factsheets der 
Teilfonds gegebenenfalls Zeichnungs-, Rücknahme- oder 
Umtauschgebühren zahlen. Diese Gebühren müssen gemäß den 
Angaben in den Factsheets der Teilfonds unter Umständen an 
den Teilfonds bzw. die Vertriebsstelle gezahlt werden. 

C. Besteuerung 

Die folgende Zusammenfassung basiert auf den derzeit 
geltenden Gesetzen und Gepflogenheiten in Luxemburg und 
kann Änderungen unterworfen sein. Anleger müssen in eigener 
Verantwortung ihre jeweilige Steuersituation bewerten und 
ihnen wird empfohlen, in Bezug auf die geltenden Gesetze und 
Verordnungen, insbesondere die auf die Zeichnung, den Kauf, 
den Besitz (vor allem bei Unternehmensereignissen, 
einschließlich Zusammenlegungen oder Liquidationen von 
Teilfonds) und den Verkauf von Anteilen in ihrem Herkunfts-, 

Wohnsitz- oder Niederlassungsland geltenden Gesetze und 
Verordnungen, professionelle Beratung in Anspruch zu nehmen. 

1. Besteuerung der Gesellschaft in Luxemburg 

In Luxemburg werden auf die Ausgabe von Anteilen der 
Gesellschaft keine Stempelsteuern oder sonstige Steuern 
erhoben. 

Die Gesellschaft unterliegt einer Steuer auf das Fondsvermögen 
όαTaxe d'abonnementάύ ȊǳƳ {ŀǘȊ Ǿƻƴ лΣлр % pro Jahr auf das 
jeder Anteilsklasse zugerechnete Nettovermögen. Diese Steuer 
ist vierteljährlich auf der Grundlage des Werts des 
Nettovermögens am Ende jedes Kalendervierteljahrs zahlbar. 
Diese Steuer verringert sich jedoch auf 0,01 % pro Jahr auf das 
Nettovermögen von Geldmarktteilfonds sowie auf das 
Nettovermögen von Teilfonds bzw. Anteilsklassen, die 
institutionellen Anlegern im Sinne von Artikel 174 (II) des 
Gesetzes von 2010 vorbehalten sind. Die Steuer wird nicht auf 
den Teil des Vermögens erhoben, der in anderen 
luxemburgischen Organismen für gemeinsame Anlagen, die 
dieser Steuer bereits unterworfen sind, angelegt ist. Unter 
bestimmten Umständen können bestimmte Teilfonds bzw. 
Anteilsklassen, die institutionellen Anlegern vorbehalten sind, 
vollständig von der Steuer auf das Fondsvermögen befreit 
werden, wenn das Vermögen der Teilfonds oder Anteilsklassen 
in Geldmarktinstrumenten und Einlagen bei Kreditinstituten 
angelegt ist. 

Die Gesellschaft kann Quellensteuern in unterschiedlicher Höhe 
unterworfen sein, die auf Dividenden, Zins- und Kapitalerträge 
erhoben werden. Die Höhe der Quellensteuer richtet sich nach 
den in den Ursprungsländern dieser Erträge geltenden 
Steuergesetzen. Die Gesellschaft kann in bestimmten Fällen auf 
der Grundlage von Doppelbesteuerungsabkommen, die 
Luxemburg mit anderen Ländern geschlossen hat, in den Genuss 
eines geminderten Steuersatzes kommen. 

Die Gesellschaft erfüllt zu Mehrwertsteuerzwecken die Kriterien 
einer steuerpflichtigen Person. 

2. Besteuerung von Anteilsinhabern in Luxemburg 

Anteilsinhaber (ausgenommen Anteilsinhaber, die zu 
steuerlichen Zwecken ihren Wohnsitz oder eine feste 
Niederlassung in Luxemburg haben) unterliegen in Luxemburg im 
Allgemeinen keiner Steuer auf Erträge, realisierte oder nicht 
realisierte Kapitalgewinne, die Übertragung von Anteilen der 
Gesellschaft oder auf eine Verteilung von Erträgen im Falle einer 
Auflösung. 

Gemäß der Richtlinie 2003/48/EG des Rates über die 
Besteuerung von Sparerträgen in Form von Zinszahlungen, die 
durch das Gesetz vom 21. Juni 2005 in luxemburgisches Recht 
umgesetzt wurde, können nicht ansässige natürliche Personen 
einem Informationsaustausch mit den Steuerbehörden ihres 
Wohnsitzlandes unterliegen. Die Liste der von der Richtlinie 
2003/48/EG des Rates betroffenen Teilfonds ist kostenfrei beim 
eingetragenen Sitz der Gesellschaft erhältlich. 

3. Automatischer Informationsaustausch für Steuerzwecke 

Lƴ ŘƛŜǎŜƳ !ōǎŎƘƴƛǘǘ ƛǎǘ ŘŜǊ .ŜƎǊƛŦŦ αŜƛƴƎŜǘǊŀƎŜƴŜǊ LƴƘŀōŜǊά ŀƭǎ 
diejenigen natürlichen und juristischen Personen zu verstehen, 
die als eingetragene Anteilsinhaber im von der Transferstelle 
geführten Register der Anteilsinhaber der Gesellschaft 
ŀǳŦƎŜŦǸƘǊǘ ǎƛƴŘΦ 5ŜǊ .ŜƎǊƛŦŦ αŀǳǘƻƳŀǘƛǎŎƘŜǊ 
LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎŀǳǎǘŀǳǎŎƘά ƻŘŜǊ α!L!ά ǳƳŦŀǎǎǘ ǳƴǘŜǊ ŀƴŘŜǊŜƳ ŘƛŜ 
folgenden Steuerregelungen: 

- Der Foreign Account Tax Compliance Act (allgemein 
bekannt als FATCA), die staatliche Vereinbarung zwischen 
den Vereinigten Staaten und Luxemburg zu FATCA und die 
damit verbundenen Luxemburger Rechtsvorschriften und 
Regelungen, soweit anwendbar, 
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- Ratsrichtlinie 2014/107/EU zum verpflichtenden 
automatischen Informationsaustausch im Bereich der 
Besteuerung und die damit verbundenen Luxemburger 
Rechtsvorschriften und Regelungen, soweit 
anwendbar. 

Die Gesellschaft erfüllt die in Luxemburg anwendbaren AIA-
Regelungen. Dementsprechend müssen die Gesellschaft 
oder ihre Auftragnehmer unter Umständen: 

- eine Sorgfaltsprüfung in Bezug auf jeden 
eingetragenen Anteilsinhaber zur Feststellung von 
dessen Steuerstatus durchführen und, sofern 
erforderlich, in Bezug auf diese eingetragenen 
Anteilsinhaber zusätzliche Angaben oder Unterlagen 
anfordern (z. B. Name, Adresse, Geburtsort, Ort der 
Unternehmensgründung, 
Steueridentifikationsnummer usw.). Die Gesellschaft 
ist dazu befugt, die Anteile der eingetragenen 
Anteilsinhaber zurückzunehmen, die derlei 
erforderliche Unterlagen nicht rechtzeitig bereitstellen 
oder anderweitig gegen Luxemburger Regelungen zum 
automatischen Informationsaustausch verstoßen. 
Sofern gesetzlich zulässig, kann die Gesellschaft nach 
ihrem alleinigen Ermessen bestimmte eingetragene 
Anteilsinhaber, deren Bestand nicht mehr als 
50.000 USD (im Falle natürlicher Personen) oder 
250.000 USD (im Falle juristischer Personen) beträgt, 
von dieser Prüfung ausnehmen. 

- Daten in Bezug auf eingetragene Anteilsinhaber und 
bestimmte andere Kategorien von Anlegern entweder 
an die Steuerbehörde in Luxemburg, welche derlei 
Daten mit den ausländischen Steuerbehörden 
austauschen kann, oder direkt an die ausländischen 
Steuerbehörden übermitteln. 

- Quellensteuer auf bestimmte Zahlungen an bestimmte 
Personen durch die (oder im Namen der) Gesellschaft 
einbehalten.  

Anleger werden darauf hingewiesen, dass ihnen aufgrund 
der Nichteinhaltung von AIA-Regelungen durch 
Finanzmittler wie (Unter-)Verwahrstellen, Vertriebsstellen, 
Nominees, Zahlstellen usw., über die die Gesellschaft keine 
Kontrolle hat, nachteilige steuerliche Folgen entstehen 
können. Anleger, die zu steuerlichen Zwecken nicht ihren 
Sitz in Luxemburg haben, oder Anleger, die über 
Finanzmittler außerhalb Luxemburgs investieren, werden 
außerdem darauf hingewiesen, dass sie den vor Ort 
geltenden AEoL-Anforderungen unterliegen können, die von 
den vorstehend beschriebenen abweichen können. 
Anlegern wird daher empfohlen, mit derlei Dritten 
Rücksprache über ihre Absichten zur Einhaltung 
verschiedener AIA-Regelungen Rücksprache zu halten. 

4. Zulässigkeit für französische Aktiensparpläne 

Um die Zulässigkeit für französische Aktiensparpläne (Plan 
d'Epargne en ActionsΣ αt9!άύ ǎƛŎƘŜǊȊǳǎǘŜƭƭŜƴΣ ƛƴǾŜǎǘƛŜǊŜƴ ŘƛŜ 
folgenden Fonds mindestens 75 % ihres Nettovermögens in 
Aktienwerte, die von bestimmten Unternehmen begeben 
werden, deren Hauptsitz in der Europäischen Union oder 
einem Land des Europäischen Wirtschaftsraums liegt, das 
ein Steuerabkommen mit Frankreich geschlossen hat, in 
dem eine Klausel zur Bekämpfung von Steuerbetrug 
enthalten ist (d. h. Island, Norwegen und Liechtenstein): 
- NN (L) Euro High Dividend 

V. Risikofaktoren 

Potenzielle Anleger müssen sich bewusst sein, dass die Anlagen 
der Teilfonds normalen und außergewöhnlichen Schwankungen 
des Markts sowie sonstigen Anlagerisiken, die in den Factsheets 

der jeweiligen Teilfonds genannt sind, unterliegen. Der Wert der 
Anlagen und die Erträge aus diesen Anlagen können sowohl steigen 
als auch fallen, und Anleger erhalten unter Umständen ihr 
ursprünglich investiertes Kapital nicht zurück. 

Anleger werden insbesondere darauf hingewiesen, dass bei 
Teilfonds, deren Anlageziel darin besteht, ein langfristiges 
Kapitalwachstum zu erreichen, je nach Anlageuniversum Elemente 
wie Wechselkurse, Anlagen in Schwellenländern, Entwicklung der 
Zinskurve, Entwicklung der Bonität der Emittenten, Einsatz 
derivativer Finanzinstrumente, Anlagen in Unternehmen und der 
Anlagesektor die Volatilität so beeinflussen können, dass das 
Gesamtrisiko erheblich zunimmt bzw. der Wert der Anlagen steigt 
oder fällt. Eine detaillierte Beschreibung der Risiken, auf die in den 
Factsheets der Teilfonds hingewiesen wird, ist diesem Prospekt zu 
entnehmen. 

Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass der Fondsmanager, 
vorbehaltlich der geltenden Anlagegrenzen und -beschränkungen 
durch luxemburgisches Recht und im besten Interesse der 
Anteilsinhaber, vorübergehend eine defensivere Strategie anwenden 
kann, indem liquidere Vermögenswerte im Portfolio gehalten 
werden. Dies könnte aufgrund der vorherrschenden 
Marktbedingungen oder wegen Liquidations- oder 
Zusammenlegungsereignissen geschehen oder wenn sich der 
Teilfonds der Fälligkeit nähert. Unter solchen Umständen ist der 
betreffende Teilfonds gegebenenfalls nicht in der Lage, sein 
Anlageziel zu verfolgen, was sich nachteilig auf seine Performance 
auswirken kann. 

VI. Öffentlich verfügbare Informationen und 
Dokumente 

1. Informationen 

Die Gesellschaft wurde nach Luxemburger Recht gegründet. 
Durch den Antrag auf Zeichnung von Anteilen der Gesellschaft 
erklärt sich der jeweilige Anleger einverstanden mit den 
Bedingungen der Zeichnungsdokumente, insbesondere des 
Prospekts und der Satzung. Dieses Vertragsverhältnis unterliegt 
Luxemburger Recht. Die Gesellschaft, die 
Verwaltungsgesellschaft und die Anteilsinhaber unterliegen der 
ausschließlichen Gerichtsbarkeit der Gerichte von Luxemburg, 
um Streitigkeiten oder Ansprüche aus oder in Verbindung mit der 
Anlage eines Anteilsinhabers in der Gesellschaft oder jegliche 
damit verbundene Angelegenheit beizulegen. 

Der Nettoinventarwert der Anteile der einzelnen Anteilsklassen 
wird ab dem ersten Geschäftstag nach seiner Berechnung 
öffentlich am Sitz der Gesellschaft, bei der Verwahrstelle und den 
sonstigen Einrichtungen, die als Zahlstellen benannt wurden, 
bekannt gegeben. Der Nettoinventarwert der Anteile jeder 
Klasse wird auch auf der Website www.nnip.com veröffentlicht. 
Darüber hinaus gibt der Verwaltungsrat der Gesellschaft den 
Nettoinventarwert in den Ländern, in denen die Anteile 
öffentlich angeboten werden, mindestens zweimal im Monat 
und mit derselben Häufigkeit, mit der der Nettoinventarwert 
berechnet wird, unter Zuhilfenahme sämtlicher Mittel, die er für 
angemessen erachtet, öffentlich bekannt. 

2. Dokumente 

Auf Anfrage sind der Prospekt, die wesentlichen 
Anlegerinformationen sowie der Jahres- und Halbjahresbericht 
und die Satzung vor und nach einer Zeichnung von Anteilen der 
Gesellschaft kostenfrei bei der Verwahrstelle und bei den von ihr 
benannten Einrichtungen sowie am Sitz der Gesellschaft 
erhältlich. Weitere Informationen zur 
Portfoliozusammensetzung der Teilfonds sind unter bestimmten 
Bedingungen durch schriftliche Anfrage an info@nnip.com 
erhältlich. Der Zugang zu diesen Informationen sollte auf der 
Grundlage der Gleichbehandlung gewährt werden. Diesbezüglich 
können angemessene Kosten berechnet werden. 

http://www.nnip.com/
mailto:info@nnip.com
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VII. Zusätzliche Informationen für Anleger in der 
Bundesrepublik Deutschland 

NN (L), SICAV, hat die Absicht, Anteile an den Teilfonds in der 
Bundesrepublik Deutschland zu vertreiben, angezeigt und ist 
zum Vertrieb der Anteile in der Bundesrepublik Deutschland 
berechtigt. 
Es wird darauf hingewiesen, dass für folgende Teilfonds keine 
Anzeige gemäß § 310 Kapitalanlagegesetzbuch erstattet wurde: 
 

¶ NN (L) Asia ex Japan Equity Opportunities, 

¶ NN (L) Belgian Government Bond,  

¶ NN (L) Emerging Markets Debt Opportunities, 

¶ NN (L) Emerging Markets Equity Opportunities, 

¶ NN (L) Euro Short Duration, 

¶ NN (L) European Enhanced Index Sustainable Equity 

¶ NN (L) Global Convertible Income 

¶ NN (L) Global Enhanced Index Sustainable Equity 

¶ NN (L) Global Equity Absolute Return,  

¶ NN (L) Multi Asset High Income, 

¶ NN (L) North America Enhanced Index Sustainable Equity 
 

Somit dürfen Anteile dieser Teilfonds in der Bundesrepublik 
Deutschland nicht vertrieben werden. 
Die 
 
 
ODDO BHF Aktiengesellschaft 
Bockenheimer Landstraße 10 
D - 60323 Frankfurt am Main 
 
hat die Funktion der Zahl- und Informationsstelle für den Fonds 
in der Bundesrepublik Deutschland übernommen (die "deutsche 
Zahl- und Informationsstelle"). 
Anträge auf Rücknahme und Umtausch von Anteilen können bei 
der deutschen Zahl- und Informationsstelle eingereicht werden. 
Sämtliche für einen Anleger bestimmte Zahlungen, einschließlich 
der Rücknahmeerlöse und etwaiger Ausschüttungen, können auf 
seinen Wunsch hin über die deutsche Zahl- und 
Informationsstelle geleitet werden. 
Anleger können den Verkaufsprospekt, die wesentlichen 
Anlegerinformationen, die Satzung sowie den letzten Jahres- und 
Halbjahresbericht bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle 
kostenlos in Papierform erhalten. Dort ist ferner eine Liste mit 
den Tagen, die keine Bewertungstage sind, auf Anfrage kostenlos 
erhältlich. 
Sie können bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle die 
aktuellen Ausgabe-, Umtausch- und Rücknahmepreise sowie den 
Nettoinventarwert der Anteile erfragen.  
Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden unter 
www.fundinfo.com/de, etwaige Mitteilungen an die Anleger 
werden im Bundesanzeiger (www.bundesanzeiger.de) 
veröffentlicht. 
Hinweise zur Besteuerung in der Bundesrepublik Deutschland 
Die folgenden Hinweise geben einen Überblick über die 
ertragsteuerlichen Folgen eines Investments in die in diesem 
Prospekt aufgeführten Teilfonds von NN (L) SICAV (nachfolgend 
ŘƛŜ αLƴǾŜǎǘƳŜƴǘŦƻƴŘǎάύΦ 5ƛŜ !ǳǎŦǸƘǊǳƴƎŜƴ ŜǊƘŜōŜƴ ƪŜƛƴŜƴ 
Anspruch auf Vollständigkeit. Sie beziehen sich nur auf die 
deutsche Besteuerung von in Deutschland unbeschränkt 
steuerpflichtigen Anlegern in die Investmentfonds (nachfolgend 
ŘƛŜ α!ƴƭŜƎŜǊάύΦ !ōǎŎƘƴƛǘǘ !Φ ǎǘŜƭƭǘ ŘƛŜ ŜǊǘǊŀƎǎǘŜǳŜǊƭƛŎƘŜƴ CƻƭƎŜƴ 
auf Grundlage der bis zum 31.12.2017 gültigen Steuergesetze 
dar, während sich die in Abschnitt B. dargestellten 
ertragsteuerlichen Folgen auf die ab 1. Januar 2018 geltende 
Gesetzeslage beziehen. 
Die Darstellung beruht auf einer Interpretation der am 09. 
November 2017  gültigen Steuergesetze. Die steuerliche 
Behandlung kann sich jederzeit ς unter Umständen auch 

rückwirkend ς ändern und hängt von den persönlichen Verhältnissen 
des Anlegers ab. Dadurch können zukünftig Abweichungen von der 
nachfolgend beschriebenen Besteuerung eintreten. Anlegern und 
interessierten Investoren wird dringend angeraten, die steuerlichen 
Konsequenzen einer Anlage in Anteile an den Investmentfonds von 
einem Steuerberater untersuchen zu lassen.  
 
A. Rechtslage vor Inkrafttreten des InvStRefG bis 31. Dezember 
2017 
 
I. Transparente Besteuerung 
 
Die Einstufung eines Fonds als Investmentfonds oder 
Investitionsgesellschaft richtet sich nach den Anlagebestimmungen 
ŘŜǎ Ϡ м !ōǎΦ мō ŘŜǎ LƴǾŜǎǘƳŜƴǘǎǘŜǳŜǊƎŜǎŜǘȊŜǎ όαLƴǾ{ǘDάύΦ 9ǎ ƛǎǘ 
beabsichtigt, die Anlagebestimmungen für Investmentfonds zu 
erfüllen. Des Weiteren ist für bestimmte Investmentfonds bzw. 
Anteilklassen beabsichtigt, die Voraussetzungen für die Besteuerung 
der Anleger nach den für sog. transparente Investmentfonds 
geltenden Regelungen (§§ 2, 3, 4 und 8 InvStG) einzuhalten, wofür 
aber keine Garantie übernommen werden kann. Anleger und 
interessierte Investoren können bei NN Investment Partners B.V., 
Zweigniederlassung, Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt am Main, 
Auskunft über den steuerlichen Status einzelner Investmentfonds 
bzw. Anteilklassen erhalten. Aus einer Nichteinhaltung folgende 
ƴŜƎŀǘƛǾŜ ǎǘŜǳŜǊƭƛŎƘŜ YƻƴǎŜǉǳŜƴȊŜƴ όǿƛŜ ƛƳ !ōǎŎƘƴƛǘǘ αLLΦ 
Pauschalbesteuerung und Besteuerung von 
LƴǾŜǎǘƛǘƛƻƴǎƎŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘŜƴά ōŜǎŎƘǊƛŜōŜƴύ ƪǀƴƴŜƴ ƴƛŎƘǘ 
ausgeschlossen werden. In Bezug auf Investitionsgesellschaften 
unterliegen die Anleger der in Abschnitt II. beschriebenen 
Besteuerung für Investitionsgesellschaften.  
 
Laufende Besteuerung 
 
Die Anleger unterliegen mit den Ausschüttungen und mit den nicht 
zur Ausschüttung oder Kostendeckung verwendeten Erträgen der 
Investmentfonds der Besteuerung. Die thesaurierten Erträge (sog. 
ausschüttungsgleiche Erträge) gelten den Anlegern für Steuerzwecke 
am Ende des jeweiligen Geschäftsjahres als zugeflossen. Wenn für 
das betreffende Geschäftsjahr nach dessen Ablauf eine Ausschüttung 
erfolgt, gelten die ausgeschütteten und ggf. ausschüttungsgleichen 
Erträge dagegen i. d. R. erst mit der Ausschüttung als zugeflossen. Bei 
Anlegern, die die Anteile im Privatvermögen halten (im folgenden als 
αtǊƛǾŀǘŀƴƭŜƎŜǊά ōŜȊŜƛŎƘƴŜǘύΣ ȊŅƘƭŜƴ ŘƛŜ !ǳǎǎŎƘǸǘǘǳƴƎŜƴ ǳƴŘ 
ausschüttungsgleichen Erträge zu den Einkünften aus 
Kapitalvermögen im Sinne von § 20 Abs. 1 Nr. 1 
9ƛƴƪƻƳƳŜƴǎǘŜǳŜǊƎŜǎŜǘȊ όα9{ǘDάύΦ {ƻŦŜǊƴ ŘƛŜ !ƴǘŜƛƭŜ ŜƛƴŜƳ 
.ŜǘǊƛŜōǎǾŜǊƳǀƎŜƴ ȊǳƎŜƻǊŘƴŜǘ ǎƛƴŘ όαōŜǘǊƛŜōƭƛŎƘŜ !ƴƭŜƎŜǊάύΣ ƘŀƴŘŜƭǘ 
es sich um Betriebseinnahmen. 
 
Die Investmentfondserträge werden als Überschuss der Einnahmen 
über die Werbungskosten ermittelt. Für Geschäftsjahre, die nach 
dem 31. Dezember 2013 beginnen, sind indirekte Werbungskosten 
dabei anteilig den laufenden Einnahmen sowie den sonstigen 
Gewinnen und Verlusten aus Veräußerungsgeschäften zuzuordnen. 
Eine Verrechnung von Erträgen auf Fondsebene findet nur bei 
Erträgen gleicher Art statt. Verbleiben in einer Ertragskategorie 
negative Erträge (Werbungskostenüberschuss), werden diese auf 
Ebene der Investmentfonds vorgetragen und können mit 
gleichartigen positiven Erträgen der Folgejahre verrechnet werden. 
Ein steuerlicher Abzug negativer Erträge beim Anleger ist vor 
Veräußerung bzw. Abschreibung der Fondsanteile ausgeschlossen. 
 
Die Erträge der Investmentfonds unterliegen ggf. einem 
ausländischen Quellensteuerabzug. Soweit nach deutschem Recht 
bzw. Doppelbesteuerungsabkommen eine Anrechnung dieser 
Quellensteuern zulässig ist, können die Investmentfonds die 
betreffende Quellensteuer bei der Ermittlung der Erträge als 
Werbungskosten abziehen. Alternativ dazu können solche 
Quellensteuern im Rahmen der Veröffentlichung der 
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Besteuerungsgrundlagen der Investmentfonds ausgewiesen 
werden. Sie sind nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften auf 
Antrag der Anleger bei der Ermittlung der Summe der Einkünfte 
abzugsfähig oder auf den Teil der deutschen Einkommen- oder 
Körperschaftsteuer der Anleger anzurechnen, der auf die 
entsprechenden ausländischen Einkünfte entfällt. Bei 
Privatanlegern erfolgt seit 2009 eine Anrechnung auf die zum 
Abgeltungssteuersatz von 25% (zzgl. 5,5% Solidaritätszuschlag) 
erhobene Einkommensteuer.  
 
Ausnahmeregelungen 
 
Von der vorgenannten Besteuerung bestehen unter anderem 
folgende Ausnahmen: 
 
Gewinne, die die Investmentfonds aus der Veräußerung von 
Anteilen an Kapitalgesellschaften und Bezugsrechten auf Anteile 
an Kapitalgesellschaften erzielen und Gewinne aus 
Termingeschäften, durch welche die Investmentfonds einen 
Differenzausgleich oder einen durch den Wert einer 
veränderlichen Bezugsgröße bestimmten Geldbetrag oder 
Vorteil erlangen, werden bei Thesaurierung durch die 
Investmentfonds den Anlegern nicht für Steuerzwecke 
zugerechnet.  
 
Allerdings unterliegen Gewinne aus der Veräußerung von 
Anteilen an Kapitalgesellschaften und Bezugsrechten auf Anteile 
an Kapitalgesellschaften, die die Investmentfonds nach dem 
31. Dezember 2008 erworben haben, und Gewinne aus 
Termingeschäften, die die Investmentfonds nach dem 
31. Dezember 2008 abgeschlossen haben, bei Ausschüttung an 
Privatanleger der Abgeltungsteuer. 
 
Bei betrieblichen Anlegern stellt die Ausschüttung (nicht 
dagegen die Thesaurierung) solcher Aktien- und 
Termingeschäftsgewinne grundsätzlich eine Betriebseinnahme 
dar. Allerdings findet bei Ausschüttung von 
Aktienveräußerungsgewinnen an einkommensteuerpflichtige 
betriebliche Anleger § 3 Nr. 40 Buchst. a) EStG Anwendung, 
wonach 60% der Gewinne steuerpflichtig sind. Für 
körperschaftsteuerpflichtige Anleger gilt grundsätzlich das 
Privileg des § 8b Abs. 2 KStG, wonach die Gewinne ς abgesehen 
von besonders geregelten Fällen, z. B. bei Kreditinstituten ς zu 95 
% steuerfrei sind. Voraussetzung ist jeweils, dass die 
Investmentfonds die erforderlichen Angaben über die 
ausgeschütteten Aktienveräußerungsgewinne und den 
Aktiengewinn veröffentlichen. 
 
Gewinne aus der Veräußerung von Zertifikaten oder anderen 
Schuldinstrumenten, bei denen weder eine auch nur teilweise 
Rückzahlung des überlassenen Kapitals noch ein gesondertes 
Entgelt für die Kapitalüberlassung zugesagt ist und die 
Rückzahlung des Kapitals sich nach der Wertentwicklung einer 
einzelnen Aktie oder eines veröffentlichten Aktienindex richtet 
und diese Wertentwicklung in gleichem Umfang nachgebildet 
wird, sind bei Thesaurierung nicht steuerpflichtig. Die 
Ausschüttung solcher Gewinne an Privatanleger bleibt jedoch 
nur steuerfrei, wenn die betreffenden Schuldinstrumente bis 
zum 31. Dezember 2008 von den Investmentfonds erworben 
wurden. Für Gewinne aus Schuldinstrumenten oder 
Kapitalforderungen, die den vorgenannten Kriterien nicht 
entsprechen, gelten abweichende Regelungen, die hier nicht 
dargestellt werden können.  
 
Von den Investmentfonds vereinnahmte Dividenden, die einem 
Privatanleger im Rahmen einer Ausschüttung der 
Investmentfonds zufließen oder als Teil des 
ausschüttungsgleichen Ertrages zugerechnet werden, 
unterliegen in vollem Umfang der Abgeltungsteuer. Für 
einkommensteuerpflichtige betriebliche Anleger sind 60 % 

solcher Dividenden steuerpflichtig. Für körperschaftsteuerpflichtige 
Anleger sind ab 1. März 2013 vereinnahmte Dividenden voll 
steuerpflichtig.  
 
Voraussetzung für die vorstehend beschriebene (teilweise) Befreiung 
von Dividenden ist jeweils, dass die Investmentfonds die 
entsprechenden Angaben und den Aktiengewinn veröffentlichen. 
 
Rückgabe und Veräußerung von Investmentfondsanteilen 
 
Von einem Privatanleger erzielte Gewinne aus der Rückgabe oder 
Veräußerung von Anteilen der Investmentfonds, die bis zum 
31. Dezember 2008 erworben wurden, sind nicht steuerbar. Gewinne 
aus der Veräußerung oder Rückgabe von Anteilen der 
Investmentfonds, die Privatanleger nach dem 31. Dezember 2008 
erwerben, sind für diese unabhängig von der Haltedauer 
steuerpflichtig.  
 
Anleger, die die Anteile der Investmentfonds im Betriebsvermögen 
halten, müssen grundsätzlich sämtliche Veräußerungsgewinne 
versteuern. Ein von betrieblichen Anlegern erzielter 
Veräußerungsgewinn kann jedoch teilweise steuerbefreit bzw. ein 
Veräußerungsverlust teilweise steuerlich unbeachtlich sein. In 
welchem Umfang dies der Fall ist, richtet sich nach dem 
Aktiengewinn. Zum Aktiengewinn zählen grundsätzlich 
Dividendeneinkünfte und sowohl realisierte als auch nicht realisierte 
Wertsteigerungen der von den Investmentfonds gehaltenen Aktien, 
soweit diese Erträge noch nicht an die Anleger ausgeschüttet oder 
diesen als ausschüttungsgleiche Erträge zugerechnet wurden. Zum 
Aktiengewinn körperschaftsteuerpflichtiger Anleger zählen allerdings 
nur Dividenden, die die Investmentfonds vor dem 1. März 2013 
vereinnahmt haben. 
 
Privatanleger haben bei der Veräußerung von Anteilen an den 
Investmentfonds unabhängig vom Erwerbszeitpunkt den 
Zwischengewinn zu versteuern. Der Zwischengewinn ist das Entgelt 
für bestimmte, dem Anleger noch nicht zugeflossene oder als 
zugeflossen geltende Erträge der Investmentfonds und gilt als in den 
Einnahmen aus der Veräußerung der Anteile enthalten. Die in den 
Zwischengewinn eingehenden Erträge der Investmentfonds 
umfassen Zinseinnahmen, für deutsche Steuerzwecke gleichgestellte 
Einnahmen, angewachsene Ansprüche auf Zinsen oder 
gleichgestellten Einnahmen (einschließlich der Gewinne aus der 
Veräußerung bzw. Einlösung von sonstigen Kapitalforderungen im 
Sinne des § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 EStG, die zu den 
ausschüttungsgleichen Erträgen gehören) sowie, in begrenztem 
Umfang, tatsächliche oder fiktive Erträge aus etwaigen Beteiligungen 
an anderen Investmentfonds.  
 
Steuersatz 
 
Soweit Ausschüttungen, ausschüttungsgleiche Erträge oder Gewinne 
aus der Rückgabe oder Veräußerung von Anteilen an den 
Investmentfonds erzielt bzw. zugerechnet werden, findet für 
Privatanleger grundsätzlich der besondere Steuersatz für 
Kapitaleinkünfte in Höhe von 25% (zzgl. 5,5 % Solidaritätszuschlag) 
Anwendung. Auf Antrag des Steuerpflichtigen erfolgt die 
Besteuerung mit dem persönlichen Einkommensteuersatz, wenn dies 
für den betreffenden Privatanleger günstiger ist.  
 
Betriebliche Anleger müssen die steuerpflichtigen Einkünfte und 
Gewinne mit ihrem persönlichen Einkommensteuersatz versteuern 
(zzgl. 5,5 % Solidaritätszuschlag). Für körperschaftsteuerpflichtige 
Anleger gilt ein Körperschaftsteuersatz von 15 % (zzgl. 5,5 % 
Solidaritätszuschlag). Im Falle eines Gewerbebetriebes unterliegen 
die Einkünfte ferner der Gewerbesteuer. 
 
Bei Privatanlegern sowie betrieblichen Anlegern, die keine 
Körperschaften sind, kann ferner Kirchensteuer anfallen. 
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Abzug von Kapitalertragsteuer  
 
Erfolgt die Auszahlung oder Gutschrift von Ausschüttungen der 
Investmentfonds oder von Erlösen aus der Veräußerung oder 
Rückgabe von Anteilen an den Investmentfonds durch ein in 
Deutschland tätiges Kreditinstitut (oder ein gleichgestelltes 
Unternehmen), welches Anteile verwahrt bzw. verwaltet (sog. 
α5ŜǇƻǘŦŀƭƭάύ ƻŘŜǊ ǿŜƭŎƘŜǎ ŘƛŜ !ǳǎǎŎƘǸǘǘǳƴƎŜƴ ōȊǿΦ ŘŜƴ 9Ǌƭǀǎ 
gegen Aushändigung der Anteilsscheine auszahlt oder 
ƎǳǘǎŎƘǊŜƛōǘ όǎƻƎΦ α¢ŀŦŜƭƎŜǎŎƘŅŦǘǎŦŀƭƭάύΣ Ƙŀǘ ŘƛŜǎŜǎ ƛƴ ŘŜǊ wŜƎŜƭ 
einen Steuerabzug vorzunehmen. Der Steuerabzug hat für 
Privatanleger regelmäßig abgeltende Wirkung (sog. 
Abgeltungsteuer). 
 
Bei Ausschüttungen wird der Steuerabzug von den 
ausgeschütteten und den ausschüttungsgleichen Erträgen 
einbehalten; ausgenommen bleiben Gewinne aus der 
Veräußerung von Wertpapieren und Bezugsrechten auf Anteile 
an Kapitalgesellschaften, die die Investmentfonds vor dem 
1. Januar 2009 angeschafft haben, sowie Gewinne aus 
Termingeschäften, die die Investmentfonds vor dem 
1. Januar 2009 abgeschlossen haben.  
 
Bei der Veräußerung oder Rückgabe eines Anteils der 
Investmentfonds wird der Steuerabzug vom Zwischengewinn 
sowie den nach dem 31. Dezember 1993 einem Anleger für 
deutsche Steuerzwecke je Anteil als zugeflossen geltenden 
Erträgen, soweit diese nicht bei einer Ausschüttung dem 
Kapitalertragsteuerabzug unterworfen waren, vorgenommen. 
Hat das auszahlende Kreditinstitut den Anteil erworben oder 
veräußert und seitdem verwahrt, wird Kapitalertragsteuer nur 
vom Zwischengewinn und den im Zeitraum der Verwahrung als 
zugeflossen geltenden, nicht schon bei einer Ausschüttung dem 
Steuerabzug unterworfenen Erträgen einbehalten. Ferner ist bei 
einkommensteuerpflichtigen Anlegern (nicht aber bei 
Körperschaften und bei einkommensteuerpflichtigen 
betrieblichen Anlegern, die eine entsprechende Erklärung 
gegenüber der auszahlenden Stelle abgegeben haben) auch der 
Gewinn aus einer Veräußerung von Anteilen an den 
Investmentfonds, die nach dem 31. Dezember 2008 erworben 
wurden, dem Steuerabzug unterworfen.   
 
Der Abzugsteuersatz beläuft sich bei Ausschüttungen, 
Veräußerungen oder Rückgaben auf 26,375 % (einschließlich 
Solidaritätszuschlag). Die abgezogene Kapitalertragsteuer ist im 
Rahmen der Veranlagung des jeweiligen Anlegers in der Regel 
auf dessen Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer anrechenbar 
oder erstattungsfähig. Auch nach Einführung der 
Abgeltungsteuer können Anleger ggf. verpflichtet sein, die aus 
den Investmentfonds erzielten Einkünfte im Rahmen einer 
Einkommensteuererklärung anzugeben. 
 
Seit dem 1. Januar 2015 wird ferner ς soweit geschuldet ς 
Kirchensteuer im Abzugswege erhoben, sofern der Anleger dem 
Quellensteuerabzug nicht durch einen Sperrvermerk beim 
Bundeszentralamt für Steuern widersprochen hat. Soweit dem 
Quellensteuerabzug widersprochen wurde oder der 
Kirchensteuerabzug aus anderen Gründen nicht erfolgt ist, sind 
die Einkünfte in der Steuererklärung anzugeben und die 
Erhebung der Kirchensteuer erfolgt im Veranlagungswege. 
 
Auswirkung von steuerlichen Prüfungen 
 
Die veröffentlichten Steuerdaten der Investmentfonds können 
von der deutschen Finanzverwaltung geprüft werden. Sofern 
Angaben in unzutreffender Höhe bekannt gemacht worden sind, 
sind die Unterschiedsbeträge in der Bekanntmachung für das 
laufende Geschäftsjahr zu berücksichtigen. Diese 
Unterschiedsbeträge können positive oder negative steuerliche 
Auswirkungen für die Besteuerung von Anlegern haben, denen 

im laufenden Geschäftsjahr ausgeschüttete und 
ausschüttungsgleiche Erträge zugerechnet werden. 
 
II. Pauschalbesteuerung und Besteuerung von 
Investitionsgesellschaften 
 
Für den Fall, dass die Voraussetzungen für eine Einordnung als 
transparente Investmentfonds nach dem Investmentsteuergesetz in 
Bezug auf einen oder mehrere Investmentfonds bzw. Anteilklassen 
nicht erfüllt werden, müssen Anleger in jedem Kalenderjahr die auf 
ihren Anteil entfallenden Ausschüttungen sowie 70 % des 
Mehrbetrages versteuern, der sich zwischen dem ersten im 
Kalenderjahr festgesetzten Rücknahmepreis und dem letzten im 
Kalenderjahr festgesetzten Rücknahmepreis ergibt; mindestens sind 
6% des letzten im Kalenderjahr festgesetzten Rücknahmepreises zu 
versteuern.  
 
Von einem Privatanleger erzielte Gewinne aus der Rückgabe oder 
Veräußerung von Anteilen an den Investmentfonds, die nach dem 
31. Dezember 2008 erworben wurden, sind  unabhängig von der 
Haltedauer steuerpflichtig. Anleger, die die Anteile im 
Betriebsvermögen halten, müssen ebenfalls sämtliche Gewinne aus 
der Veräußerung oder Rückgabe der Anteile der Investmentfonds 
unabhängig von der Dauer ihrer Beteiligung versteuern.  
 
Bei Rückgabe oder Veräußerung von Anteilen an den 
Investmentfonds sind in jedem Fall 6 % des Entgelts für die Rückgabe 
oder Veräußerung  zu versteuern. Nach Ansicht der deutschen 
Finanzverwaltung ist dieser Ersatzwert für den Zwischengewinn 
zeitanteilig bezogen auf das Kalenderjahr anzusetzen. 
 
Die Ausschüttungen unterliegen in voller Höhe dem Steuerabzug zu 
den oben beschriebenen Steuersätzen. Bei Rückgabe oder 
Veräußerung von Anteilen an den Investmentfonds wird der 
Steuerabzug ebenfalls zu den vorgenannten Steuersätzen von dem 
Ersatzwert des Zwischengewinns zuzüglich der Summe der nach dem 
31. Dezember 1993 den Anlegern für deutsche Steuerzwecke je 
Anteil als zugeflossen geltenden, noch nicht dem Steuerabzug 
unterworfenen Erträge, vorgenommen. Bei 
einkommensteuerpflichtigen Anlegern (nicht aber bei 
Körperschaften und bei einkommensteuerpflichtigen betrieblichen 
Anlegern, die eine entsprechende Erklärung gegenüber der 
auszahlenden Stelle abgegeben haben) unterliegt auch der Gewinn 
aus der Veräußerung oder Rückgabe von nach dem 
31. Dezember 2008 erworbenen Anteilen der Investmentfonds dem 
Steuerabzug. 
 
Für den Fall, dass die Voraussetzungen für eine Einordnung als 
Investmentfonds nach dem Investmentsteuergesetz in Bezug auf 
einen oder mehrere Investmentfonds nicht erfüllt werden, gelten die 
Regelungen für Investitionsgesellschaften. Für 
Investitionsgesellschaften in der Rechtsform einer 
Investmentkommanditgesellschaft oder einer vergleichbaren 
ausländischen Rechtsform ("Personen-Investitionsgesellschaften") 
sind die Einkünfte nach § 180 Abs. 1 Nr. 2 Abgabenordnung 
gesondert und einheitlich festzustellen.  
 
Für Investitionsgesellschaften, die keine Personen-
Investitionsgesellschaften sind, gelten die Regelungen für Kapital-
Investitionsgesellschaften. Bei Anlegern, die ihren Anteil an einer 
Kapital-Investitionsgesellschaftsanteil im Privatvermögen halten, 
zählen die Ausschüttungen zu den Einkünften aus Kapitalvermögen. 
Für betriebliche Anleger können die Ausschüttungen teilweise 
steuerbefreit sein, wenn der Anleger nachweist, dass die Kapital-
Investitionsgesellschaft entweder in einem Mitgliedstaat der 
Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ansässig ist 
und dort der Ertragsbesteuerung für Kapitalgesellschaften unterliegt 
und nicht von ihr befreit ist, oder in einem Drittstaat ansässig ist und 
dort einer Ertragsbesteuerung für Kapitalgesellschaften in Höhe von 
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mindestens 15 % unterliegt, und nicht von ihr befreit ist. 
Gewinne oder Verluste aus der Rückgabe oder Veräußerung von 
Kapital-Investitionsgesellschaftsanteilen, die nicht zu einem 
Betriebsvermögen gehören, zählen ebenfalls zu den 
Kapitaleinkünften. Gewinne oder Verluste aus Anteilen, die dem 
Betriebsvermögen zugeordnet werden, können unter den oben 
genannten Voraussetzungen teilweise steuerbefreit bzw. 
teilweise steuerlich unbeachtlich sein. Ausschüttungen sowie 
Gewinne aus der Rückgabe oder Veräußerung von Kapital-
Investitionsgesellschaftsanteilen unterliegen dem vollen 
Steuerabzug. Des Weiteren sind die Regelungen zur 
Hinzurechnungsbesteuerung nach dem Außensteuergesetz 
anzuwenden. 
 
B. Rechtslage nach Inkrafttreten des InvStRefG ab 1. Januar 
2018 
 
Durch das Gesetz zur Reform der Investmentbesteuerung vom 
19. Juli 2016 (InvStRefG), welches am 26. Juli 2016 im 
Bundesgesetzblatt veröffentlich wurde, wird das derzeitige semi-
transparente Besteuerungskonzept ab 1. Januar 2018 für 
Publikumsinvestmentfonds durch ein Konzept der getrennten 
Besteuerung auf Fonds- und Anlegerebene ersetzt. 
 
Publikumsinvestmentfonds sind danach zukünftig nicht mehr 
vollständig steuerbefreit. Vielmehr unterliegen bestimmte 
inländische Erträge bereits auf Ebene des Investmentfonds der 
Besteuerung (I.). Auf Anlegerebene unterliegen Ausschüttungen 
eines Publikumsinvestmentfonds, Veräußerungsgewinne aus 
Anteilen an Publikumsinvestmentfonds und eine sog. 
Vorabpauschale der Besteuerung. Als Ausgleich erhält der 
Anleger unter bestimmten Voraussetzungen einen pauschalen 
Teil der von dem Publikumsinvestmentfonds erwirtschafteten 
Erträge steuerfrei (sog. Teilfreistellung), um die Steuerbelastung 
auf Ebene des Investmentfonds auszugleichen (II.). 
 
Als Folge der Umsetzung des InvStRefG gelten steuerlich alle 
Investmentanteile an den Investmentfonds am 31. Dezember 
2017 als zum Rücknahmepreis veräußert sowie zum 1. Januar 
2018 fiktiv als zum Rücknahmepreis angeschafft. Diese fiktive 
Veräußerung stellt für steuerliche Zwecke einen 
Realisationsvorgang dar. Der durch die fiktive Veräußerung 
realisierte Veräußerungsgewinn wird nach den bis zum 31. 
Dezember 2017 geltenden steuerlichen Regelungen ermittelt, 
jedoch erst besteuert, wenn die Anteile an den Investmentfonds 
tatsächlich veräußert werden. Für Investmentfonds, deren 
Wirtschaftsjahr von dem Kalenderjahr abweicht, wird für 
steuerliche Zwecke ein Rumpfwirtschaftsjahr gebildet. Für dieses 
Rumpfwirtschaftsjahr sind (letztmalig) zum 31. Dezember 2017 
ausschüttungsgleiche Erträge steuerlich zu erfassen. Auf 
Fondsebene gehen die für die Besteuerung ermittelten Werte 
wie z.B. Verlustvorträge, ausschüttungsgleiche Erträge oder 
thesaurierte Erträge zum 1. Januar 2018 unter. 
 
Im Folgenden werden ausschließlich die ab 1. Januar 2018 für 
Publikumsfonds und deren Anleger geltenden steuerlichen 
Regelungen dargestellt. Für Spezial-Investmentfonds, die 
bestimmte zusätzliche Voraussetzungen erfüllen müssen, gelten 
gesonderte Regelungen. Im Wesentlichen bleibt es für Spezial-
Investmentfonds bei einem semi-transparenten 
Besteuerungsregime ähnlich der bis zum 31.12.2017 geltenden 
Rechtslage (d.h. Besteuerung auf Anlegerebene von 
ausgeschütteten und ausschüttungsgleichen Erträgen sowie von 
Veräußerungsgewinnen aus den Fondsanteilen) mit einer Option 
zur voll transparenten Besteuerung in Bezug auf bestimmte 
Einkünfte. 
 
I. Besteuerung auf Fondsebene 
 
1. Steuerpflichtige Einkünfte 

 
Die Investmentfonds sind als ausländische Investmentfonds 
Vermögensmassen im Sinne des § 2 Nr. 1 KStG und unterliegen mit 
bestimmten inländischen Einkünften partiell der beschränkten 
Steuerpflicht in Deutschland. Im Einzelnen sind auf Fondsebene 
inländische Beteiligungseinnahmen, inländische Immobilienerträge 
und sonstige inländische Einkünfte  beschränkt steuerpflichtig in 
Deutschland. Zu den inländischen Beteiligungseinnahmen gehören 
insbesondere Dividenden und Vergütungen auf 
Eigenkapitalgenussrechte, die von deutschen Gesellschaften gezahlt 
werden, sowie Dividendenkompensationszahlungen und 
Wertpapierleih-gebühren, die in Bezug auf Beteiligungen an in 
Deutschland ansässigen Gesellschaften gezahlt werden. Unter die 
inländischen Immobilienerträge fallen insbesondere Einkünfte aus 
Vermietung und Verpachtung sowie Gewinne aus der Veräußerung 
von in Deutschland belegenem Grundvermögen. Von den sonstigen 
inländischen Einkünften umfasst sind alle Einkünfte im Sinne von § 49 
Abs. 1 EStG mit Ausnahme der Veräußerungsgewinne im Sinne von § 
49 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. e) EStG (d.h. Veräußerungsgewinne aus 
Kapitalgesellschaftsbeteiligungen von mindestens 1%), soweit diese 
nicht unter die inländischen Beteiligungseinnahmen oder die 
inländischen Immobilienerträge fallen. Steuerpflichtig sind danach 
insbesondere Zinsen aus Darlehen, die mit inländischem Grundbesitz 
besichert sind, Vergütungen aus Fremdkapitalgenussrechten und 
Einnahmen aus typisch stillen Gesellschaften, aus partiarischen 
Darlehen und aus Wandelanleihen, sofern der Schuldner in 
Deutschland ansässig ist (§ 49 Abs. 1 Nr. 5 Buchst. a) und c) EStG). 
 
Soweit die steuerpflichtigen Einkünfte der Investmentfonds der 
Kapitalertragsteuer unterliegen (insbesondere Dividenden), beträgt 
diese 15,00% und hat für die Investmentfonds abgeltende Wirkung. 
Wird ein Solidaritätszuschlag erhoben, reduziert sich die 
Kapitalertragsteuer entsprechend, so dass im Ergebnis 15,00% 
Kapitalertragsteuer inklusive Solidaritätszuschlag anfällt. Soweit die 
steuerpflichtigen Einkünfte der Investmentfonds keinem 
Steuerabzug unterliegen (insbesondere inländische 
Immobilienerträge), wird die Steuer auf diese Einkünfte im Wege der 
Veranlagung erhoben. Die Körperschaftsteuer beträgt in diesem Fall 
15,00% zuzüglich Solidaritätszuschlag in Höhe von 5,5% hierauf, 
insgesamt somit 15,825%. 
 
Soweit bestimmte steuerbegünstigte Anleger an den 
Investmentfonds beteiligt sind, sind die grundsätzlich 
steuerpflichtigen inländischen Einkünfte des Investmentfonds nach § 
8 InvStG n.F. auf Ebene der Investmentfonds unter bestimmten 
Voraussetzungen und auf Antrag des jeweiligen Investmentfonds 
steuerbefreit. Wenn sich an einem Investmentfonds oder einer seiner 
Anteilsklassen nach den Anlagebedingungen nur steuerbegünstigte 
Anleger im Sinne des § 8 Abs. 1 oder Abs. 2 InvStG n.F. beteiligen 
dürfen, ist der Investmentfonds bzw. die jeweilige Anteilsklasse unter 
bestimmten Voraussetzungen ς ohne gesondertes 
Antragserfordernis ς vollständig steuerbefreit (§ 10 InvStG n.F.). 
 
2. Nicht steuerpflichtige Einkünfte 
 
Alle anderen, unter I.1. nicht genannten Einkünfte sind auf Ebene des 
Investmentfonds nicht steuerpflichtig. Dies betrifft insbesondere in- 
und ausländische Zinserträge (mit Ausnahme der von § 49 Abs. 1 EStG 
erfassten Zinserträge), ausländische Dividenden, ausländische 
Immobilienerträge, Gewinne aus Termingeschäften, 
Veräußerungsgewinne aus Anteilen an in- und ausländischen 
Kapitalgesellschaften sowie Erträge aus in- oder ausländischen Ziel-
Investmentfonds (d.h. bei Ziel-Publikumsinvestmentfonds 
Ausschüttungen, die Vorabpauschale und Gewinne aus der 
Veräußerung der Fondsanteile sowie bei Ziel-Spezial-
Investmentfonds ausgeschüttete und ausschüttungsgleiche Erträge 
sowie Gewinne aus der Veräußerung der Fondsanteile). 
 
II. Besteuerung der Anleger 
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1. Besteuerung von Investmenterträgen 
 
Auf Ebene der Anleger sind laufende Ausschüttungen der 
Investmentfonds, Gewinne aus der Veräußerung von 
Investmentfondsanteilen und Vorabpauschalen als 
Investmenterträge im Sinne von § 16 InvStG n.F. grundsätzlich 
voll steuerpflichtig. § 3 Nr. 40 EStG und § 8b KStG finden keine 
Anwendung. Substanzausschüttungen stellen grundsätzlich voll 
steuerpflichtige Investmenterträge dar. 
 
Bei Privatanlegern unterliegen die Investmenterträge gemäß § 
20 Abs. 1 Nr. 3 EStG n.F. als Einkünfte aus Kapitalvermögen der 
Abgeltungsteuer in Höhe von 25% (zzgl. 5,5 % 
Solidaritätszuschlag). Auf Antrag des Privatanlegers erfolgt die 
Besteuerung mit dem persönlichen Einkommensteuersatz, wenn 
dies für den betreffenden Privatanleger günstiger ist (sog. 
Günstigerprüfung). Von sämtlichen Einkünften aus 
Kapitalvermögen des jeweiligen Anlegers ist ein 
Werbungskostenpauschbetrag in Höhe von EUR 801 bei 
Einzelveranlagung und EUR 1.602 bei Zusammenveranlagung 
von Ehegatten abzuziehen. Darüber hinausgehende 
Werbungskosten sind nicht abziehbar. Verluste aus 
Kapitalvermögen dürfen nicht mit Einkünften aus anderen 
Einkunftsarten ausgeglichen bzw. nach § 10d EStG von diesen 
abgezogen werden; sie mindern jedoch die Einkünfte aus 
Kapitalvermögen in folgenden Veranlagungszeiträumen. 
 
Betriebliche Anleger müssen die steuerpflichtigen Einkünfte und 
Gewinne mit ihrem persönlichen Einkommensteuersatz 
versteuern (zzgl. 5,5 % Solidaritätszuschlag). Für 
körperschaftsteuerpflichtige Anleger gilt ein 
Körperschaftsteuersatz von 15 % (zzgl. 5,5 % 
Solidaritätszuschlag). Im Falle eines Gewerbebetriebes 
unterliegen die Einkünfte ferner der Gewerbesteuer. Mit 
Einkünften aus den Investmentfonds in Zusammenhang 
stehende Betriebsausgaben sind grundsätzlich voll abzugsfähig. 
Die Verrechnung von Verlusten aus den Fondsinvestments 
unterliegt keinen Beschränkungen. 
 
Bei Privatanlegern sowie betrieblichen Anlegern, die keine 
Körperschaften sind, kann ferner Kirchensteuer anfallen. 
 
Die Investmenterträge unterliegen grundsätzlich dem 
Kapitalertragsteuerabzug in Höhe von 26,375 % (einschließlich 
Solidaritätszuschlag) gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 und 9, § 43a 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG. Der Kapitalertragsteuerabzug hat für den 
Privatanleger grundsätzlich Abgeltungswirkung (sog. 
Abgeltungsteuer), so dass die Einkünfte aus Kapitalvermögen 
regelmäßig nicht in der Einkommensteuererklärung anzugeben 
sind. Bei betrieblichen Anlegern und 
körperschaftsteuerpflichtigen Anlegern sowie bei Privatanlegern 
im Fall der Günstigerprüfung ist die einbehaltene 
Kapitalertragsteuer im Rahmen der Veranlagung des jeweiligen 
Anlegers in der Regel auf dessen Einkommen- bzw. 
Körperschaftsteuer anrechenbar oder erstattungsfähig. 
 
Sofern der Steuerabzug von einer inländischen depotführenden 
Stelle vorgenommen wird, wird die darauf gegebenenfalls 
entfallende Kirchensteuer regelmäßig als Zuschlag zum 
Steuerabzug erhoben. Die Abzugsfähigkeit der Kirchensteuer als 
Sonderausgabe wird bereits beim Steuerabzug mindernd 
berücksichtigt. 
 
Bei Privatanlegern kann vom Steuerabzug Abstand genommen 
werden, wenn der Anleger einen in ausreichender Höhe 
ausgestellten Freistellungsauftrag vorlegt, sofern die 
steuerpflichtigen Ertragsanteile EUR 801 bzw. EUR 1.602 bei 
Zusammenveranlagung von Ehegatten nicht übersteigen. 
 
Bei steuerbefreiten institutionellen Anlegern (beispielsweise 

Versorgungswerken oder Pensionskassen) wird unter bestimmten 
Voraussetzungen vom Kapitalertragsteuerabzug gemäß § 44a Abs. 4 
EStG Abstand genommen. Dasselbe gilt, wenn inländische Kredit- 
oder Finanzdienstleistungsinstitute oder inländische 
Kapitalverwaltungsgesellschaften Anleger sind; im Falle von 
Gewinnen aus der Veräußerung von Fondsanteilen gilt dies unter 
bestimmten Voraussetzungen auch, wenn Anleger eine unbeschränkt 
steuerpflichtige Körperschaft ist oder wenn die Gewinne 
Betriebseinnahmen eines inländischen Betriebs sind (§ 43 Abs. 2 
Sätze 2 und 3 EStG). 
 
Die Investmenterträge sind steuerlich nicht anzusetzen, wenn die 
Investmentanteile im Rahmen von nach § 5 oder § 5a 
Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetz zertifizierten 
Altersvorsorge- oder Basisrentenverträgen gehalten werden (§ 16 
Abs. 2 Satz 1 InvStG n.F.). 
 
2. Berechnung der Vorabpauschale 
 
Bei thesaurierenden Investmentfonds ist für steuerliche Zwecke 
unabhängig von einem Kapitalzufluss auf Anlegerebene gemäß § 18 
InvStG n.F. eine sog. Vorabpauschale anzusetzen. Die 
Vorabpauschale ist der Betrag, um den die Ausschüttungen eines 
Investmentfonds innerhalb eines Kalenderjahres den Basisertrag für 
dieses Kalenderjahr unterschreiten. Der Basisertrag wird ermittelt 
durch die Multiplikation des Rücknahmepreises des 
Investmentanteils zu Beginn des Kalenderjahres mit 70% des 
Basiszinses nach § 203 Abs. 2 BewG. Der Basisertrag ist jedoch auf 
den Mehrbetrag begrenzt, der sich zwischen dem ersten und dem 
letzten im Kalenderjahr festgesetzten Rücknahmepreis zuzüglich der 
Ausschüttungen innerhalb des Kalenderjahres ergibt. Wird kein 
Rücknahmepreis festgesetzt, so tritt der Börsen- oder Marktpreis an 
die Stelle des Rücknahmepreises. 
 
Die Vorabpauschale gilt den Anlegern am ersten Werktag des 
folgenden Kalenderjahres als zugeflossen, und zwar unabhängig vom 
Geschäftsjahr des Investmentfonds. Zur Vermeidung von 
Doppelbesteuerungen sind im Falle einer Veräußerung der 
Investmentanteile die während der Besitzzeit angesetzten 
Vorabpauschalen gemäß § 19 Abs. 1 Sätze 3 und 4 InvStG n.F. vom 
Veräußerungsgewinn abzuziehen. Bei bilanzierenden Anlegern ist zu 
diesem Zweck ein aktiver Ausgleichsposten, bei betrieblichen 
Anlegern, die eine Einnahmen-Überschuss-Rechnung vornehmen, ein 
Merkposten jeweils in Höhe der während der Besitzzeit angesetzten 
Vorabpauschalen anzusetzen, der bei Veräußerung des 
Investmentanteils gewinnmindernd bzw. verlusterhöhend aufgelöst 
wird. 
 
Unter bestimmten Voraussetzungen ist die Vorabpauschale bei 
Lebensversicherungsunternehmen, Kranken- und 
Pflegeversicherungsunternehmen sowie in Bezug auf 
Investmentfondsanteile, die im Rahmen der betrieblichen 
Altersvorsorge nach dem Betriebsrentengesetz gehalten werden, 
nicht anzusetzen (§ 16 Abs. 2 Satz 2 InvStG n.F.). 
 
Sofern die Anteile in einem inländischen Depot verwahrt werden, 
unterliegen die steuerpflichtigen Vorabpauschalen dem Steuerabzug 
in Höhe von 25% (zzgl. Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls 
Kirchensteuer). Bei Privatanlegern kann vom Steuerabzug Abstand 
genommen werden, wenn der Anleger einen in ausreichender Höhe 
ausgestellten Freistellungsauftrag vorlegt. Dasselbe gilt unter 
bestimmten Voraussetzungen für steuerbefreite institutionelle 
Anleger sowie für inländische Kredit- oder 
Finanzdienstleistungsinstitute oder inländische 
Kapitalverwaltungsgesellschaften (vgl. II.1.).  Anderenfalls hat der 
Anleger der inländischen depotführenden Stelle den Betrag der 
abzuführenden Steuer zur Verfügung zu stellen. Zu diesem Zweck 
darf die depotführende Stelle den Betrag der abzuführenden Steuer 
von einem bei ihr unterhaltenen und auf den Namen des Anlegers 
lautenden Konto ohne Einwilligung des Anlegers einziehen. Soweit 
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der Anleger seiner Verpflichtung, den Betrag der abzuführenden 
Steuer der depotführenden Stelle zur Verfügung zu stellen, nicht 
nachkommt, hat die depotführende Stelle dies dem für sie 
zuständigen Finanzamt anzuzeigen. 
 
3. Teilfreistellungen 
 
Anleger von Investmentfonds mit bestimmten 
Anlageschwerpunkten (Aktien-, Misch- und Immobilienfonds) 
erhalten als Ausgleich für die steuerliche Vorbelastung der 
Investmenterträge auf Ebene der Investmentfonds eine 
Teilfreistellung. Erfasst von der Teilfreistellung sind sämtlich 
Erträge aus dem Investmentfonds, d.h. Ausschüttungen, die 
Vorabpauschale sowie Gewinne aus der Veräußerung der 
Fondsanteile. Die Höhe der Teilfreistellung variiert je nach 
Anlageschwerpunkt und damit typisierter steuerlicher 
Vorbelastung. 
 
Aktienfonds sind Investmentfonds, die gemäß ihren 
Anlagebedingungen fortlaufend mindestens 51% ihres Wertes in 
Kapitalbeteiligungen anlegen (vgl. § 2 Abs. 6 InvStG n.F.).  
 
Kapitalbeteiligungen sind gemäß § 2 Abs. 8 InvStG n.F. Anteile an 
börsennotierten oder auf anderen organisierten Märkten 
notierten Kapitalgesellschaften, sonstige Anteile an 
Kapitalgesellschaften, sofern sie in einem EU-/EWR-Staat 
ansässig sind und dort steuerpflichtig und nicht steuerbefreit 
sind oder in einem Drittstaat ansässig sind und dort einer 
Ertragsbesteuerung von mindestens 15% unterliegen sowie 
Investmentanteile an Aktienfonds (zu 51% des Werts des 
Investmentanteils) und Mischfonds (zu 25% des Werts des 
Investmentanteils). 
 
Bei Aktienfonds beträgt die Teilfreistellung für Privatanleger 
30%, für betriebliche Anleger 60% und für 
körperschaftsteuerpflichtige Anleger 80%. Wenn der Anleger ein 
Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen ist und der 
Investmentanteil den Kapitalanlagen zuzurechnen ist, wenn der 
Anleger ein Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut ist und der 
Investmentanteil dem Handelsbestand zuzuordnen ist oder 
wenn der Anleger ein mehrheitlich von einem Kredit- oder 
Finanzdienstleistungsinstitut gehaltenes Finanzunternehmen ist 
und der Investmentanteil zum Zeitpunkt des Zugangs zum 
Betriebsvermögen als Umlaufvermögen auszuweisen ist, beträgt 
die Teilfreistellung unabhängig davon, ob es sich um einen 
betrieblichen Anleger oder um einen 
körperschaftsteuerpflichtigen Anleger handelt, 30%. 
 
Mischfonds sind Investmentfonds, die gemäß ihren 
Anlagebedingungen fortlaufend mindestens 25% ihres Werts in 
Kapitalbeteiligungen im Sinne von § 2 Abs. 8 InvStG n.F. anlegen. 
Bei Mischfonds beträgt die Teilfreistellung die Hälfte der für 
Aktienfonds geltenden Teilfreistellungen, d.h. für Privatanleger 
15%, für betriebliche Anleger 30% und für 
körperschaftsteuerpflichtige Anleger 40% (für die letzten beiden 
Anlegertypen jeweils vorbehaltlich der im vorigen Absatz 
erwähnten Ausnahmen). 
 
Immobilienfonds sind Investmentfonds, die gemäß ihren 
Anlagebedingungen fortlaufend mindestens 51% ihres Werts in 
Immobilien und Immobilien-Gesellschaften anlegen (§ 2 Abs. 9 
Satz 1 InvStG n.F.). In diesem Fall beträgt die Teilfreistellung 
einheitlich 60% für Privatanleger, betriebliche Anleger und 
körperschaftsteuerpflichtige Anleger. Sofern der 
Immobilienfonds gemäß seinen Anlagebedingungen fortlaufend 
mindestens 51% seines Werts in ausländische Immobilien und 
Auslands-Immobiliengesellschaften investiert, beträgt die 
Teilfreistellung einheitlich 80% für Privatanleger, betriebliche 
Anleger und körperschaftsteuerpflichtige Anleger. 
 

Für Gewerbesteuerzwecke sind die Teilfreistellungen auf 
Anlegerebene zur Hälfte zu berücksichtigen. 
Die Teilfreistellungen der Investmenterträge sind grundsätzlich 
bereits im Rahmen des Kapitalertragsteuerabzugs zu berücksichtigen. 
Allerdings wird bei Aktien- und Mischfonds im 
Steuerabzugsverfahren zunächst immer der für Privatanleger 
anwendbare Freistellungssatz von 30% bzw. 15% angesetzt; erst im 
Veranlagungsverfahren können betriebliche und 
körperschaftsteuerpflichtige Anleger die höheren 
Teilfreistellungssätze (60% bzw. 80%) geltend machen. 
 
Für Aufwendungen, die mit Investmenterträgen aus Aktien-, Misch- 
oder Immobilienfonds im wirtschaftlichen Zusammenhang stehen, 
gilt auf Anlegerebene ein prozentual den Teilfreistellungssätzen 
entsprechendes anteiliges Abzugsverbot (§ 21 InvStG n.F.). 
 
Um als Aktien-, Misch- oder Immobilienfonds zu qualifizieren, müssen 
die Investmentfonds grundsätzlich gemäß ihren Anlagebedingungen 
die entsprechenden Anlagevoraussetzungen erfüllen. Zu den 
Anlagebedingungen zählen insbesondere die konstitutiven 
Dokumente des Fonds wie z.B. die Satzung oder der 
Gesellschaftsvertrag des Fonds. 
Ein Verstoß des Investmentfonds gegen die Anlagebedingungen führt 
zum Verlust des Status als Aktien-, Misch- oder Immobilienfonds. In 
diesem Fall gelten die Investmentanteile zum Zeitpunkt des 
Verstoßes als zum Rücknahmepreis veräußert und am Folgetag als zu 
demselben Preis erneut angeschafft. 
 
Sofern die Anlagebedingungen eines Investmentfonds keine 
hinreichende Kapitalbeteiligungs- oder Immobilienquote ausweisen 
oder keine Anlagebedingungen existieren, erhalten Anleger 
gleichwohl die Teilfreistellungen, wenn sie nachweisen, dass der 
Investmentfonds die Anlagegrenzen während der Geschäftsjahrs 
tatsächlich durchgehend überschritten hat. Die Teilfreistellungen 
sind dann auf Antrag im Rahmen der Veranlagung des jeweiligen 
Anlegers zu berücksichtigen. 
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TEIL II: FACTSHEETS DER TEILFONDS

Anteilsklassen 

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft kann beschließen, innerhalb 
jedes Teilfonds unterschiedliche Anteilsklassen aufzulegen, deren 
Vermögen gemäß dem spezifischen Anlageziel und der spezifischen 
Anlagepolitik des betreffenden Teilfonds gemeinsam angelegt wird, 
die aber eine beliebige Kombination der folgenden Merkmale 
aufweisen können: 

- Jeder Teilfonds kann die Anteilsklassen D, I, M, N, O, P, Q, R, S, 
T, U, V, X, Y, Z und Zz enthalten, die sich in Bezug auf den 
Mindestzeichnungsbetrag, den Mindestbestand, die 
Zulassungsvoraussetzungen und die für sie geltenden 
Gebühren und Aufwendungen, wie für jeden Teilfonds 
aufgelistet, unterscheiden können. 

- Jede Anteilsklasse kann in der Referenzwährung des 
betreffenden Teilfonds angeboten werden oder auf eine 
beliebige andere Währung lauten; die Währung, auf welche sie 
lautet, wird als Zusatz zur Bezeichnung der Anteilsklasse 
geführt. 

- Jede Anteilsklasse kann mit Währungsabsicherung abgesichert 
όǎƛŜƘŜ ƴŀŎƘǎǘŜƘŜƴŘŜ 5ŜŦƛƴƛǘƛƻƴ ŜƛƴŜǊ αŀōƎŜǎƛŎƘŜǊǘŜƴ 
!ƴǘŜƛƭǎƪƭŀǎǎŜάύ ƻŘŜǊ ƴƛŎƘǘ ŀōƎŜǎƛŎƘŜǊǘ ǎŜƛƴΦ 
Währungsabgesicherte Anteilsklassen werden mit dem Zusatz 
αόIŜŘƎŜŘύά ƎŜƪŜƴƴȊŜƛŎƘƴŜǘΦ 

- Jede Anteilsklasse kann eine reduzierte Duration aufweisen 
όǎƛŜƘŜ ƴŀŎƘǎǘŜƘŜƴŘŜ 5ŜŦƛƴƛǘƛƻƴ ŜƛƴŜǊ α!ƴǘŜƛƭǎƪƭŀǎǎŜ Ƴƛǘ 
5ǳǊŀǘƛƻƴǎŀōǎƛŎƘŜǊǳƴƎάύΦ !ƴǘŜƛƭǎƪƭŀǎǎŜƴ Ƴƛǘ ŜƛƴŜǊ ǊŜŘǳȊƛŜǊǘŜƴ 
5ǳǊŀǘƛƻƴ ǿŜǊŘŜƴ Ƴƛǘ ŘŜƳ ½ǳǎŀǘȊ α5ǳǊŀǘƛƻƴά ƻŘŜǊ 
α5ǳǊŀǘƛƻƴǎŀōƎŜǎƛŎƘŜǊǘά ƎŜƪŜƴƴȊŜƛŎƘƴŜǘΦ 

- Jede Anteilsklasse kann eine andere Ausschüttungspolitik 
haben, die in Teil LLL α½ǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜ LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴά ŘŜǎ tǊƻǎǇŜƪǘǎ 
der Gesellschaft, Kapitel ·L±Φ α5ƛǾƛŘŜƴŘŜƴά ŜǊƭŅǳǘŜǊǘ ǿƛǊŘΦ 9ǎ 
können ausschüttende oder thesaurierende Anteilsklassen 
angeboten werden. Bei ausschüttenden Anteilsklassen kann 
der Verwaltungsrat der Gesellschaft beschließen, 
Ausschüttungen monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder 
jährlich vorzunehmen. Dividenden können von der jeweiligen 
Anteilsklasse in bar oder in Form von zusätzlichen Anteilen 
(Aktien) gezahlt werden. 

- Jede Anteilsklasse kann mit oder ohne Erfolgshonorar 
angeboten werden, sofern die Höhe des Erfolgshonorars im 
Factsheet des entsprechenden Teilfonds angegeben ist. 

Eine vollständige Liste der vorhandenen und verfügbaren 
Anteilsklassen finden Sie auf der folgenden Website:  

https://nnip.com 

α5άΥ Anteile dieser Klasse sind für Privatanleger am 
niederländischen Markt bestimmt. Die Gebühren für 
Zeichnung und Umtausch gelten nicht für diese Art von 
Anteilsklasse.  

αLάΥ  Diese Anteilsklasse ist institutionellen Anlegern 
ǾƻǊōŜƘŀƭǘŜƴΦ !ƴǘŜƛƭŜ ŘŜǊ !ƴǘŜƛƭǎƪƭŀǎǎŜ αLά ǿŜǊŘŜƴ ƴǳǊ 
an Anleger ausgegeben, die das Zeichnungsformular 
entsprechend den ihnen als institutionellen Anlegern 
obliegenden Erklärungspflichten gemäß Artikel 174 
des Gesetzes von 2010 ausgefüllt haben. 
½ŜƛŎƘƴǳƴƎǎŀƴǘǊŅƎŜ ŦǸǊ !ƴǘŜƛƭŜ ŘŜǊ YƭŀǎǎŜ αLά ǿŜǊŘŜƴ 
erst dann angenommen, wenn die erforderlichen 
Dokumente und Nachweise ordnungsgemäß ausgefüllt 
und eingereicht wurden. 

αaάΥ Diese Anteilsklasse ist institutionellen Investoren 
vorbehalten, unterscheidet sich allerdings von der 

!ƴǘŜƛƭǎƪƭŀǎǎŜ αLά ŘŀǊƛƴΣ Řŀǎǎ ƛƘǊŜ ±ŜǊǿŀƭǘǳƴƎǎƎŜōǸƘǊ 
höchstens 1,5 % und ihre Zeichnungsgebühr 
höchstens 5 % beträgt. Sie wird von verbundenen 
Unternehmen der Verwaltungsgesellschaft oder nach 
Ermessen des Verwaltungsrats von Vertriebsstellen 
bzw. in bestimmten Ländern vertrieben, in denen die 
Marktbedingungen diese Gebührenstruktur 
erfordern. 

αbάΥ  Eine gewöhnliche Anteilsklasse, die keine 
Rückvergütungen zahlt und für Privatanleger mit 
einem niederländischen Wertpapierkonto bei einem 
in den Niederlanden regulierten Finanzinstitut 
bestimmt ist. Die maximale Verwaltungsgebühr für 
ŘƛŜ !ƴǘŜƛƭǎƪƭŀǎǎŜ αbά ƛǎǘ ƎŜƳŅǖ ŘŜƳ ƳŀȄƛƳŀƭŜƴ 
Verwaltungsgebührensatz in den Factsheets der 
einzelnen Teilfonds niedriger als die maximale 
±ŜǊǿŀƭǘǳƴƎǎƎŜōǸƘǊ ŘŜǊ !ƴǘŜƛƭǎƪƭŀǎǎŜ αtάΦ 5ƛŜ ŦŜǎǘŜ 
{ŜǊǾƛŎŜƎŜōǸƘǊ ŦǸǊ ŘƛŜ !ƴǘŜƛƭǎƪƭŀǎǎŜ αbά ŜƴǘǎǇǊƛŎƘǘ 
gemäß dem Niveau der festen Servicegebühr in den 
Factsheets der einzelnen Teilfonds der festen 
{ŜǊǾƛŎŜƎŜōǸƘǊ ŘŜǊ !ƴǘŜƛƭǎƪƭŀǎǎŜ αtάΦ 5ƛŜ DŜōǸƘǊŜƴ ŦǸǊ 
Zeichnung und Umtausch gelten nicht für diese Art 
von Anteilsklasse. 

αhά Anteilsklasse, die für individuelle Investoren gedacht 
ist, die Kunden von Anbietern sind, die auf Wunsch der 
Verwaltungsgesellschaft eine O-Anteilsklassen-
Übereinkunft mit der Verwaltungsgesellschaft in 
Verbindung mit Investitionen deren Kunden in die 
Gesellschaft unterzeichnet haben. Es werden weder 
Rückzahlungen noch Rückvergütungen gezahlt. Die 
höchste Verwaltungsgebühr für diese Anteilsklasse 
αhά ƛǎǘ ƎŜǊƛƴƎŜǊ ŀƭǎ ŘƛŜ ƘǀŎƘǎǘŜ ±ŜǊǿŀƭǘǳƴƎǎƎŜōǸƘǊ ŦǸǊ 
!ƴǘŜƛƭǎƪƭŀǎǎŜ αtάΦ 5ƛŜ ŦŜǎǘŜ {ŜǊǾƛŎŜƎŜōǸƘǊ ŦǸǊ ŘƛŜ 
!ƴǘŜƛƭǎƪƭŀǎǎŜ αhά ŜƴǘǎǇǊƛŎƘǘ ŘŜǊ ŦŜǎǘŜƴ {ŜǊǾƛŎŜƎŜōühr 
ŦǸǊ ŘƛŜ !ƴǘŜƛƭǎƪƭŀǎǎŜ αtάΦ 5ƛŜ ƘǀŎƘǎǘŜ ½ŜƛŎƘƴǳƴƎǎ- und 
¦ƳǿŀƴŘƭǳƴƎǎƎŜōǸƘǊ ŦǸǊ ŘƛŜ !ƴǘŜƛƭǎƪƭŀǎǎŜ αhά 
entspricht der höchsten Zeichnungs- und 
¦ƳǿŀƴŘƭǳƴƎǎƎŜōǸƘǊ ŘŜǊ !ƴǘŜƛƭǎƪƭŀǎǎŜ αtάΦ 5ƛŜ 
Verwaltungsgebühr, feste Servicegebühr, 
Zeichnungsgebühr und Umwandlungsgebühr jedes 
Teilfonds werden in jedem Teilfonds-Factsheet 
erwähnt. 

αtάΥ Anteile dieser Klasse sind für Privatanleger bestimmt. 

αvάΥ Diese Anteilsklasse ist institutionellen Anlegern 
vorbehalten. Es werden weder Rückzahlungen noch 
Rückvergütungen gezahlt. Die höchste 
±ŜǊǿŀƭǘǳƴƎǎƎŜōǸƘǊ ŦǸǊ ŘƛŜǎŜ !ƴǘŜƛƭǎƪƭŀǎǎŜ αvά ƛǎǘ 
geringer als die höchste Verwaltungsgebühr für 
!ƴǘŜƛƭǎƪƭŀǎǎŜ αLάΦ 5ƛŜ ŦŜǎǘŜ {ŜǊǾƛŎŜƎŜōǸƘǊ ŦǸǊ ŘƛŜ 
!ƴǘŜƛƭǎƪƭŀǎǎŜ αvά ŜƴǘǎǇǊƛŎƘǘ ŘŜǊ ŦŜǎǘŜƴ {ŜǊǾƛŎŜƎŜōǸƘǊ 
ŦǸǊ ŘƛŜ !ƴǘŜƛƭǎƪƭŀǎǎŜ αLάΦ 5ƛŜ DŜōǸƘǊŜn für Zeichnung 
und Umtausch gelten nicht für diese Art von 
Anteilsklasse. Die Verwaltungsgebühr, die feste 
Dienstleistungsgebühr und die Zeichnungsgebühr 
jedes Teilfonds werden in jedem Teilfonds-Factsheet 
angegeben. 

αwάΥ Gewöhnliche Anteilsklasse, die keine 
Rückvergütungen oder Retrozessionen zahlt und für 
Privatanleger gedacht ist, die Kunden von 
Vertriebsstellen, Anbietern von 
Anlageberatungsdienstleistungen oder 
Finanzintermediären sind, die Folgendes 
bereitstellen: 

a) Unabhängige Anlageberatung und/oder 
Portfolioverwaltungsdienstleistungen im Sinne 

https://nnip.com/advisor/LU/en/Funds/Existing-share-classes.htm
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von MiFID II oder geltenden nationalen Gesetzen, 
oder 

b) Anlagedienstleistungen und -tätigkeiten im Sinne 
von MiFID II oder geltenden nationalen Gesetzen, 
für die gesonderte Honorarvereinbarungen mit 
ihren Kunden bestehen und die gemäß den 
Bedingungen dieser Honorarvereinbarungen 
keine Rückzahlungen oder Retrozessionen aus 
der entsprechenden Anteilsklasse erhalten bzw. 
keinen Anspruch auf den Erhalt von 
Rückzahlungen oder Retrozessionen aus der 
entsprechenden Anteilsklasse haben. 

Die maximale Verwaltungsgebühr für die Anteilsklasse 
αwά ƛǎǘ ƎŜƳŅǖ ŘŜƳ ƳŀȄƛƳŀƭŜƴ 
Verwaltungsgebührensatz in den Factsheets der 
einzelnen Teilfonds niedriger als die maximale 
Verwaltungsgebühr der AnteiƭǎƪƭŀǎǎŜ αtάΦ 5ƛŜ ŦŜǎǘŜ 
{ŜǊǾƛŎŜƎŜōǸƘǊ ŦǸǊ ŘƛŜ !ƴǘŜƛƭǎƪƭŀǎǎŜ αwά ŜƴǘǎǇǊƛŎƘǘ 
gemäß dem Niveau der festen Servicegebühr in den 
Factsheets der einzelnen Teilfonds der festen 
{ŜǊǾƛŎŜƎŜōǸƘǊ ŘŜǊ !ƴǘŜƛƭǎƪƭŀǎǎŜ αtάΦ 5ƛŜ ƳŀȄƛƳŀƭŜƴ 
Zeichnungs- und Umtauschgebühren für die 
!ƴǘŜƛƭǎƪƭŀǎǎŜ αwά ŜƴǘǎǇǊŜŎƘŜƴ ŘŜƴ DŜōǸƘǊŜƴ ŦǸǊ ŘƛŜ 
!ƴǘŜƛƭǎƪƭŀǎǎŜ αtάΣ ǿƛŜ ƛƴ ŘŜƴ CŀŎǘǎƘŜŜǘǎ ŘŜǊ ŜƛƴȊŜƭƴŜƴ 
Teilfonds angegeben. 

α{άΥ Für diese Anteilsklasse, die sich an institutionelle 
wirtschaftliche Eigentümer richtet, gilt ein 
Mindestzeichnungsbetrag von 1.000.000 EUR. Sie 
unterliegt einer Zeichnungssteuer auf das 
Nettovermögen von 0,05 % pro Jahr. 

α¢άΥ Anteilsklasse, die institutionellen Investoren 
ǾƻǊōŜƘŀƭǘŜƴ ƛǎǘΣ ǎƛŎƘ ŀōŜǊ Ǿƻƴ ŘŜǊ !ƴǘŜƛƭǎƪƭŀǎǎŜ αLά 
darin unterscheidet, dass sie eine geringere oder 
gleiche Verwaltungsgebühr und eine 
Zeichnungsgebühr von höchstens 5 % hat. Sie wird 
von verbundenen Unternehmen der 
Verwaltungsgesellschaft oder nach Ermessen des 
Verwaltungsrats von Vertriebsstellen bzw. in 
bestimmten Ländern vertrieben, in denen die 
Marktbedingungen diese Gebührenstruktur 
erfordern. 

α¦άΥ Anteilsklasse, für die keine Rückvergütungen gezahlt 
werden und die ausgewählten institutionellen 
Anlegern mit Hauptsitz in der Schweiz im Rahmen 
einer Vermögensverwaltung vorbehalten ist, die eine 
spezielle U-Anteilsklassen-Vereinbarung mit der 
Verwaltungsgesellschaft nach deren Ermessen in 
Bezug auf ihre Anlagen in der Gesellschaft geschlossen 
haben. Die maximale Verwaltungsgebühr, das 
maximale Erfolgshonorar, sofern zutreffend, und die 
maximale feste Servicegebühr für die Anteilsklasse 
α¦ά ǎƛƴŘ ƴƛŎƘǘ ƘǀƘŜǊ ŀƭǎ ŘƛŜ ƳŀȄƛƳŀƭŜ 
Verwaltungsgebühr, das maximale Erfolgshonorar, 
sofern zutreffend, und die maximale feste 
{ŜǊǾƛŎŜƎŜōǸƘǊ ŦǸǊ ŘƛŜ !ƴǘŜƛƭǎƪƭŀǎǎŜ αLάΣ ŘƛŜ ƛƴ ŘŜƴ 
Factsheets der Teilfonds aufgeführt sind. Die 
Gebühren für Zeichnung und Umtausch gelten nicht 
für diese Art von Anteilsklasse. 

α±άΥ Diese Anteilsklasse ist institutionellen Anlegern 
vorbehalten, unterscheidet sich jedoch von der 
!ƴǘŜƛƭǎƪƭŀǎǎŜ αLά ŘǳǊŎƘ ŘƛŜ ƘǀƘŜǊŜ 
Verwaltungsgebühr. 

α·άΥ  Diese für Privatanleger bestimmte Anteilsklasse 
ǳƴǘŜǊǎŎƘŜƛŘŜǘ ǎƛŎƘ Ǿƻƴ ŘŜǊ !ƴǘŜƛƭǎƪƭŀǎǎŜ αtά ŘŀŘǳǊŎƘΣ 
dass die Verwaltungsgebühr höher ist und sie in 
Ländern vertrieben wird, in denen die 
Marktbedingungen eine höhere Gebühr erfordern. 

α¸άΥ  Für Privatanleger bestimmte Anteilsklasse, die sich an 
Kunden von Vertriebsstellen richtet, die mit der 
Verwaltungsgesellschaft bestimmte 
Vertriebsvereinbarungen abgeschlossen haben; die 
Anteilsklasse unterliegt einer bedingt aufgeschobenen 
Verkaufsgebühr (Contingent Deferred Sales Charge, 
CDSC). Die maximale Verwaltungsgebühr und die 
ŦŜǎǘŜ {ŜǊǾƛŎŜƎŜōǸƘǊ ŘŜǊ !ƴǘŜƛƭǎƪƭŀǎǎŜ α¸ά ŜƴǘǎǇǊŜŎƘŜƴ 
gemäß den Gebührensätzen in den Factsheets der 
einzelnen Teilfonds den Gebühren der Anteilsklasse 
α·άΦ 5ƛŜ !ƴǘŜƛƭǎƪƭŀǎǎŜ α¸ά ǳƴǘŜǊǎŎƘŜƛŘŜǘ ǎƛch jedoch 
Ǿƻƴ ŘŜǊ !ƴǘŜƛƭǎƪƭŀǎǎŜ α·ά ŘŀƘƛƴƎŜƘŜƴŘΣ Řŀǎǎ ŦǸǊ ǎƛŜ 
eine zusätzliche Vertriebsgebühr von 1 % erhoben 
wird. Die Vertriebsgebühr ist monatlich rückwirkend 
zahlbar und basiert auf dem durchschnittlichen 
täglichen Nettoinventarwert der entsprechenden 
!ƴǘŜƛƭǎƪƭŀǎǎŜ α¸άΦ .Ŝƛ ½ŜƛŎƘƴǳƴƎŜƴ ƛƴ ŘŜǊ !ƴǘŜƛƭǎƪƭŀǎǎŜ 
α¸ά ǿƛǊŘ ƪŜƛƴ !ǳǎƎŀōŜŀǳŦǎŎƘƭŀƎ ŜǊƘƻōŜƴΦ .Ŝƛ 
Rücknahmen von Anteilen innerhalb der ersten drei 
Jahre nach dem Datum des Erstzeichnungsantrags 
werden die Rücknahmeerlöse um eine CDSC 
vermindert. Der Gebührensatz der CDSC sinkt je nach 
Haltedauer der zurückzunehmenden Anteile und wird 
auf den ursprünglichen Zeichnungspreis oder den 
Rücknahmepreis der entsprechenden Anteile 
angewandt (je nachdem, welcher Preis niedriger ist), 
multipliziert mit der Zahl der zurückzunehmenden 
Anteile: 

Bis zu einem Jahr:    3,00 % 
 Mehr als ein Jahr und bis zu zwei Jahren: 
 2,00 % 
 Mehr als zwei Jahre und bis zu drei Jahren:
 1,00 % 
 Mehr als drei Jahre:  
 0 % 

!ƴǘŜƛƭŜ ŘŜǊ !ƴǘŜƛƭǎƪƭŀǎǎŜ α¸ά ǿŜǊŘŜƴ ƴŀŎƘ ŘǊŜƛ WŀƘǊŜƴ 
automatisch und kostenlos in Anteile der Anteilsklasse 
α·ά ŘŜǎǎŜƭōŜƴ ¢ŜƛƭŦƻƴŘǎ ǳƳƎŜǿŀƴŘŜƭǘΦ 

α½άΥ Diese Anteilsklasse ist institutionellen Anlegern 
vorbehalten, die nach Ermessen der 
Verwaltungsgesellschaft neben der 
Zeichnungsvereinbarung in Verbindung mit ihrer 
Anlage in dem Fonds eine besondere 
±ŜǊǿŀƭǘǳƴƎǎǾŜǊŜƛƴōŀǊǳƴƎ όα{ƻƴŘŜǊǾŜǊŜƛƴōŀǊǳƴƎάύ 
mit der Verwaltungsgesellschaft geschlossen haben. 
Für diese Anteilsklasse fällt nicht die normale 
Verwaltungsgebühr an. Stattdessen wird eine 
spezielle Verwaltungsgebühr erhoben, die gemäß der 
Sondervereinbarung durch die 
Verwaltungsgesellschaft direkt vom Anteilsinhaber 
eingezogen wird. Eine solche spezifische 
Verwaltungsgebühr kann für die Anteilinhaber dieser 
Anteilsklasse unterschiedlich sein. Die 
Berechnungsmethode und die Zahlungshäufigkeit für 
die spezifischen Gebühren werden in jeder 
Sondervereinbarung separat festgelegt und sind 
daher nur den jeweiligen Vertragsparteien zugänglich. 
Für diese Anteilsklasse wird eine Servicegebühr 
όα{ŜǊǾƛŎŜƎŜōǸƘǊάύ ŜǊƘƻōŜƴΣ ŘƛŜ Ȋur Deckung der 
Kosten für die Verwaltung und Verwahrung von 
Vermögenswerten sowie sonstiger laufender 
Betriebs- und Verwaltungskosten dient. Mit der 
Servicegebühr sind die gleichen Elemente abgedeckt 
und ausgeschlossen, die in diesem Prospekt für die 
feste Servicegebühr festgelegt sind. Die 
Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, den Betrag 
einzubehalten, um den die der Anteilsklasse in 
Rechnung gestellte Servicegebühr die tatsächlich 
aufgelaufenen verbundenen Aufwendungen der 



   

NN (L) ς Prospekt 10. März 2021  Seite 25 von 274 

entsprechenden Anteilsklasse übersteigt. Eine Anlage 
in dieser Anteilsklasse erfordert einen 
Mindestanlagebestand in Höhe von 5.000.000 EUR 
oder des Gegenwerts in einer anderen Währung. 
Wenn der Anlagebetrag unter den 
Mindestanlagebestand gefallen ist, nachdem ein 
Antrag auf Rücknahme, Übertragung oder Umtausch 
ausgeführt wurde, kann die Verwaltungsgesellschaft 
den betreffenden Anteilinhaber dazu auffordern, 
zusätzliche Anteile zu zeichnen, um den festgelegten 
Mindestanlagebestand zu erreichen. Falls der 
Anteilsinhaber dieser Aufforderung nicht nachkommt, 
ist die Verwaltungsgesellschaft berechtigt, alle von 
dem betreffenden Anteilsinhaber gehaltenen Anteile 
zurückzunehmen. 

α½ȊάΥ  Institutionellen Anlegern vorbehaltene Anteilsklasse, 
ŘƛŜ ǎƛŎƘ Ǿƻƴ ŘŜǊ !ƴǘŜƛƭǎƪƭŀǎǎŜ α½ά ŘŀǊƛƴ ǳƴǘŜǊǎŎƘŜƛŘŜǘΣ 
dass eine Fondsmanagement-Servicegebühr zur 
Abdeckung der Verwaltungsgebühr, die Servicegebühr 
und sonstige Gebühren von der 
Verwaltungsgesellschaft direkt vom Anteilsinhaber 
gemäß der mit der Verwaltungsgesellschaft 
unterzeichneten Vereinbarung zu den 
Fondsmanagement-5ƛŜƴǎǘƭŜƛǎǘǳƴƎŜƴ όα±ŜǊŜƛƴōŀǊǳƴƎ 
zu den Fondsmanagement-5ƛŜƴǎǘƭŜƛǎǘǳƴƎŜƴ άύ ƴŀŎƘ 
deren Ermessen erhoben und eingezogen werden. Eine 
solche spezifische Fondsverwaltungsgebühr kann für 
die Anteilsinhaber dieser Anteilsklasse unterschiedlich 
sein. Die Berechnungsmethode und die 
Zahlungshäufigkeit für die spezifischen Gebühren 
werden in jeder Vereinbarung zu den 
Fondsmanagement-Dienstleistungen separat 
festgelegt und sind daher nur den jeweiligen 
Vertragsparteien zugänglich. 
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Anteilsklassen mit Währungsabsicherung 

¢ǊŅƎǘ ŜƛƴŜ !ƴǘŜƛƭǎƪƭŀǎǎŜ ŘƛŜ .ŜȊŜƛŎƘƴǳƴƎ αƳƛǘ 
²ŅƘǊǳƴƎǎŀōǎƛŎƘŜǊǳƴƎά όŜƛƴŜ α!ƴǘŜƛƭǎƪƭŀǎǎŜ Ƴƛǘ 
²ŅƘǊǳƴƎǎŀōǎƛŎƘŜǊǳƴƎάύΣ ǎƻ ōŜƛƴƘŀƭǘŜǘ ŘƛŜǎ ŜƴǘǿŜŘŜǊ ŘƛŜ !ōǎƛŎƘǘΣ 
den Wert des Nettovermögens teilweise oder vollständig in der 
Referenzwährung des Teilfonds abzusichern oder das 
Währungsrisiko einiger (jedoch nicht notwendigerweise aller) 
Vermögenswerte des betreffenden Teilfonds entweder gegen die 
Referenzwährung der Anteilsklasse mit Währungsabsicherung oder 
gegen eine andere Währung abzusichern. 

Es ist allgemein beabsichtigt, diese Absicherung durch den Einsatz 
verschiedener derivativer Finanzinstrumente zu erreichen, 
ŜƛƴǎŎƘƭƛŜǖƭƛŎƘ ŀǳǖŜǊōǀǊǎƭƛŎƘŜǊ όαh¢/άύ 5ŜǾƛǎŜƴǘŜǊƳƛƴƪƻƴǘǊŀƪǘŜ ǳƴŘ 
Devisen-Swapgeschäfte. Aus solchen Absicherungsgeschäften 
entstandene Gewinne und Verluste werden ausschließlich der/den 
entsprechenden Anteilsklasse(n) mit Währungsabsicherung 
zugerechnet. 

Zu den Techniken, die für die Absicherung einer Anteilsklasse 
verwendet werden, können folgende gehören: 

i.Absicherungsgeschäfte zur Reduzierung der Auswirkungen von 
Wechselkursschwankungen zwischen der Währung, auf 
die die Anteilsklasse lautet, und der Referenzwährung 
ŘŜǎ ōŜǘǊŜŦŦŜƴŘŜƴ ¢ŜƛƭŦƻƴŘǎ όα!ōǎƛŎƘŜǊǳƴƎ ŘŜǊ 
.ŀǎƛǎǿŅƘǊǳƴƎάύΤ 

ii.Absicherungsgeschäfte zur Reduzierung der Auswirkungen von 
Wechselkursschwankungen zwischen der 
Währungsposition, die sich aus dem Bestand des 
entsprechenden Teilfonds ergibt, und der Währung, auf 
ŘƛŜ ŘƛŜ !ƴǘŜƛƭǎƪƭŀǎǎŜ ƭŀǳǘŜǘ όαtƻǊǘŦƻƭƛƻ-Absicherung auf 
9ōŜƴŜ ŘŜǊ !ƴǘŜƛƭǎƪƭŀǎǎŜάύΤ 

iii.Absicherungsgeschäfte zur Reduzierung der Auswirkungen von 
Wechselkursschwankungen zwischen der 
Währungsposition, die sich aus dem Bestand dem 
relevanten Index ergibt, und der Währung, auf welche die 
!ƴǘŜƛƭǎƪƭŀǎǎŜ ƭŀǳǘŜǘ όαLƴŘŜȄ-Absicherung auf Ebene der 
!ƴǘŜƛƭǎƪƭŀǎǎŜάύΤ 

iv.Absicherungsgeschäfte zur Reduzierung der Auswirkungen von 
Wechselkursschwankungen auf Basis der Korrelationen 
zwischen den Währungen, die sich aus dem Bestand des 
entsprechenden Teilfonds ergeben, und der Währung, 
ŀǳŦ ǿŜƭŎƘŜ ŘƛŜ !ƴǘŜƛƭǎƪƭŀǎǎŜ ƭŀǳǘŜǘ όαProxy Hedging auf 
9ōŜƴŜ ŘŜǊ !ƴǘŜƛƭǎƪƭŀǎǎŜάύΦ 

Anleger sollten sich bewusst sein, dass der Prozess der 
Währungsabsicherung möglicherweise keine vollständige 
Absicherung bietet und zu übermäßig oder unzureichend 
abgesicherten Positionen führen kann, was zusätzliche Risiken mit 
ǎƛŎƘ ōǊƛƴƎŜƴ ƪŀƴƴΣ ŘƛŜ ƛƴ ¢Ŝƛƭ LLLΣ α½ǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜ LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴάΣ YŀǇƛǘŜƭ 
LLΣ αbŅƘŜǊŜ LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴ Ȋǳ wƛǎƛƪŜƴ ƛƳ ½ǳǎŀƳƳŜƴƘŀƴƎ Ƴƛǘ ŘŜƳ 
!ƴƭŀƎŜǳƴƛǾŜǊǎǳƳΥ ŀǳǎŦǸƘǊƭƛŎƘŜ .ŜǎŎƘǊŜƛōǳƴƎά ōŜǎŎƘǊƛŜōŜƴΦ 5ƛŜ 
Verwaltungsgesellschaft sorgt dafür, dass die abgesicherten 
Positionen einen Wert von 105 % nicht überschreiten und nicht 
unter 95 % des Anteils des Nettoinventarwerts der Anteilsklassen 
mit Währungsabsicherung fallen, die gegen Währungsrisiken 
abgesichert sind. Anleger sollten beachten, dass eine Anlage in eine 
Anteilsklasse mit Währungsabsicherung zu einem verbleibenden 
Engagement in anderen Währungen als der Währung führen kann, 
gegen die die Anteilsklasse abgesichert ist.  

Des Weiteren werden die Anleger darauf aufmerksam gemacht, 
dass sich die Absicherung auf Ebene der Anteilsklasse von den 
verschiedenen Absicherungsstrategien unterscheidet, die der 
Fondsmanager auf Portfolioebene verfolgen kann. 

Die Liste der verfügbaren Anteilsklassen mit Währungsabsicherung 
kann unter www.nnip.com eingesehen werden. 

Anteilsklassen mit Durationsabsicherung 

¢ǊŅƎǘ ŜƛƴŜ !ƴǘŜƛƭǎƪƭŀǎǎŜ ŘƛŜ .ŜȊŜƛŎƘƴǳƴƎ αƳƛǘ 
5ǳǊŀǘƛƻƴǎŀōǎƛŎƘŜǊǳƴƎά όŜƛƴŜ α!ƴǘŜƛƭǎƪƭŀǎǎŜ Ƴƛǘ 
5ǳǊŀǘƛƻƴǎŀōǎƛŎƘŜǊǳƴƎάύΣ ǎƻ ōŜƛƴƘŀƭǘŜǘ ŘƛŜǎ ŘƛŜ !ōǎƛŎƘǘΣ ŘƛŜ 
Zinssensitivität durch eine Reduzierung der Duration dieser 
Anteilsklasse des Teilfonds auf beinahe null zu mindern. 

Es ist allgemein beabsichtigt, diese Absicherung durch den Einsatz 
verschiedener derivativer Finanzinstrumente zu erreichen, 
ŜƛƴǎŎƘƭƛŜǖƭƛŎƘ CǳǘǳǊŜǎΣ ŀǳǖŜǊōǀǊǎƭƛŎƘŜǊ όαh¢/άύ 
Devisenterminkontrakte und Zinsswapgeschäfte.  

Aus solchen Absicherungsgeschäften entstandene Gewinne und 
Verluste werden ausschließlich der/den entsprechenden 
Anteilsklasse(n) mit Durationsabsicherung zugerechnet. Anleger 
sollten sich bewusst sein, dass der Prozess der Durationsabsicherung 
möglicherweise keine vollständige Absicherung bietet und eine 
vollständige Absicherung auch nicht in jedem Fall angestrebt wird. 
Nach dem Absicherungsprozess verfügen Anleger der Anteilsklassen 
mit Durationsabsicherung über eine Duration, die von der Duration 
der Haupt-Anteilsklasse des entsprechenden Teilfonds abweicht. 

Sollte der Wert des Vermögens einer Anteilsklasse mit 
Durationsabsicherung unter 10.000.000 EUR fallen, kann die 
Absicherung nicht garantiert werden und der Verwaltungsrat der 
Gesellschaft beschließen, die betreffende Anteilsklasse, wie in Teil III 
α½ǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜ LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴάΣ YŀǇƛǘŜƭ ·± α[ƛǉǳƛŘŀǘƛƻƴΣ 
Zusammenlegung und Einbringung von Teilfonds oder 
!ƴǘŜƛƭǎƪƭŀǎǎŜƴά ƎŜƴŀǳŜǊ ōŜǎŎƘǊƛŜōŜƴΣ Ȋǳ ǎŎƘƭƛŜǖŜƴΦ 

Die Liste der verfügbaren Anteilsklassen mit Durationsabsicherung 
kann unter www.nnip.com eingesehen werden. 

Entsprechend der Stellungnahme der ESMA zu Anteilsklassen von 
OGAW können nach dem 30. Juli 2018 weder bestehende 
Anteilinhaber noch neue Anleger Anteile von Anteilsklassen mit 
Durationsabsicherung zeichnen. 

*Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter:  

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-
advocates-common-principles-setting-share-classes-in-ucits-funds 

Mindestzeichnungsbetrag und 
Mindestanlagebestand: 

Der Verwaltungsrat hat, sofern im Factsheet des betreffenden 
Teilfonds nicht anders angegeben, die Mindestzeichnungsbeträge 
und Mindestanlagebestände je Anteilsklasse wie folgt festgelegt:  

Anteilsklasse Mindestzeichnungsbetrag Mindestanlagebestand 

D - - 

I 

250.000 EUR; dieser 
Betrag kann in 

verschiedenen Teilfonds 
der Gesellschaft angelegt 

werden. 

250.000 EUR; dieser 
Betrag kann in 

verschiedenen Teilfonds 
der Gesellschaft 

angelegt werden. 

M  - - 

N - - 

O - - 

P - - 

Q 100.000.000 EUR 100.000.000 EUR 

R - - 

S 1.000.000 EUR 1.000.000 EUR 

T - - 

http://www.nnip.com/


   

NN (L) ς Prospekt 10. März 2021  Seite 27 von 274 

U 5.000.000 EUR 5.000.000 EUR 

V - - 

X - - 

Y - - 

Z 5.000.000 EUR 5.000.000 EUR 

Zz 5.000.000 EUR 5.000.000 EUR 

Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen zu 
gegebener Zeit auf einen geltenden Mindestzeichnungsbetrag und 
Mindestanlagebestand verzichten oder diese herabsetzen. 

Die Verwaltungsgesellschaft hat nur dann das Recht, zwecks 
Erreichung des erforderlichen Mindestanlagebestands zusätzliche 
Zeichnungen von einem Anteilsinhaber zu verlangen, wenn im Falle 
der Ausführung einer vom Anteilsinhaber beantragten Rücknahme, 
Übertragung oder eines Umtauschs von Anteilen der Anlagebestand 
dieses Anteilsinhabers unter den erforderlichen Mindestbetrag 
fallen würde. Wenn der Anteilsinhaber dieser Aufforderung nicht 
nachkommt, ist die Verwaltungsgesellschaft berechtigt, alle von 
diesem Anteilsinhaber gehaltenen Anteile zurückzukaufen. Unter 
den gleichen Umständen kann die Verwaltungsgesellschaft Anteile 
einer Anteilsklasse in Anteile einer anderen Anteilsklasse desselben 
Teilfonds umtauschen, die höhere Gebühren und Kosten aufweisen. 

Wenn ein Anteilsinhaber infolge einer Rücknahme, eines Umtauschs 
oder einer Übertragung nur wenige Anteile besitzt, die als ein Wert 
von maximal 10 EUR (bzw. der Gegenwert in einer anderen 
Währung) betrachtet werden, so kann die Verwaltungsgesellschaft 
in ihrem alleinigen Ermessen die Rücknahme dieser Position und die 
Rückzahlung des Erlöses an den Anteilsinhaber beschließen. 

Profil des typischen Anlegers 

Die Verwaltungsgesellschaft hat für die Beschreibung des 
Anlagehorizonts für den Anleger sowie der erwarteten Volatilität 
des Teilfonds die folgenden drei Kategorien definiert: defensiv, 
neutral und dynamisch. 

Kategorien Begriffsbestimmungen 

Defensiv 

Teilfonds der defensiven Kategorie eignen sich 
typischerweise für Anleger mit kurzfristigem 
Anlagehorizont. Diese Teilfonds sind als 
Kernanlage einer Strategie vorgesehen, für die 
ein geringer Kapitalverlust und ein 
regelmäßiges und stabiles Ertragsniveau 
erwartet wird. 

Neutral 

Teilfonds der neutralen Kategorie eignen sich 
typischerweise für Anleger mit mindestens 
mittelfristigem Anlagehorizont. Diese Teilfonds 
sind als Kernanlage einer Strategie vorgesehen, 
die gemäß der Anlagepolitik der einzelnen 
Teilfonds in Märkten für festverzinsliche 
Wertpapiere anlegt und Anlagen grundsätzlich 
in Märkten mit einer gemäßigten Volatilität 
tätigt. 

Dynamisch 

Teilfonds der dynamischen Kategorie eignen 
sich typischerweise für Anleger mit 
langfristigem Anlagehorizont. Diese Teilfonds 
sollen erfahreneren Anlegern ein zusätzliches 
Engagement bieten, indem ein Großteil des 
Vermögens in Aktien, aktienähnlichen 
Wertpapieren oder Anleihen mit einem Rating 
unter Investment-Grade-Niveau an Märkten 

angelegt werden kann, an denen 
möglicherweise eine hohe Volatilität herrscht. 

Die in den oben genannten Kategorien definierten Beschreibungen 
dienen nur zur Information und bieten keine Hinweise auf 
wahrscheinliche Erträge. Sie sollten ausschließlich zu 
Vergleichszwecken mit anderen Teilfonds der Gesellschaft 
herangezogen werden. 

Das Profil des typischen Anlegers für einen einzelnen Teilfonds wird 
im jeweiligen Factsheet des Teilfonds im AbscƘƴƛǘǘ αtǊƻŦƛƭ ŘŜǎ 
ǘȅǇƛǎŎƘŜƴ !ƴƭŜƎŜǊǎά ŀƴƎŜƎŜōŜƴΦ  

Es wird Anlegern empfohlen, vor einer Anlage in Teilfonds der 
Gesellschaft ihren Finanzberater zu Rate ziehen. 
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NN (L) AAA ABS 

Auflegung 

Der Teilfonds wurde am 4. Oktober 2013 aufgelegt. 

Anlageziel und -politik 

Ziel dieses aktiv verwalteten Teilfonds ist es, überwiegend in Asset-
.ŀŎƪŜŘ {ŜŎǳǊƛǘƛŜǎ όα!.{άύ Ƴƛǘ ŘŜƳ ƘǀŎƘǎǘƳǀƎƭƛŎƘŜƴ YǊŜŘƛǘǊŀǘƛƴƎΣ 
das ihnen von unabhängigen Ratingagenturen wie Standard & 
tƻƻǊǎΣ aƻƻŘȅΩǎ ŀƴŘ CƛǘŎƘ ȊǳƎŜǿƛŜǎŜƴ ǿǳǊŘŜΣ Ȋǳ ƛƴǾŜǎǘƛŜǊŜƴΦ 5ŜǊ 
Teilfonds ist bestrebt, über einen Zeitraum von mehreren Jahren 
die Performance des Index gemäß Anhang II des Prospekts der 
Gesellschaft zu übertreffen. Der Index ist eine breite Darstellung 
des Anlageuniversums des Teilfonds. Der Teilfonds kann auch 
Anlagen in Instrumente beinhalten, die nicht Teil des 
Indexuniversums sind. Der Teilfonds verwendet eine Kombination 
aus einem Top-Down-Ansatz für die Sektorauswahl basierend auf 
makroökonomischen Grundsätzen, Bewertung und Dynamik sowie 
einen Bottom-Up-Ansatz für die Wertpapierauswahl, wobei 
Abweichungsbeschränkungen im Verhältnis zum Index beibehalten 
werden. Daher können die Anlagen des Teilfonds in erheblichem 
Maße vom Index abweichen.  

ABS sind Schuldtitel, bei denen der Anspruch auf Zinsen und Kapital 
durch einen zugrunde liegenden Pool von Vermögenswerten oder 
deren Erträge abgesichert ist. Das wirtschaftliche Risiko und der 
wirtschaftliche Nutzen aus den Sicherheiten werden direkt oder 
indirekt über ein Unternehmen, ein Finanzinstitut oder auf 
sonstigem Wege über ein Programm zur wertpapiermäßigen 
Unterlegung auf die emittierende Partei übertragen. Sicherheiten 
oder Erträge aus Sicherheiten sind unter Umständen an unter 
anderem Hypotheken, Kreditkartendarlehen, Studentenkredite 
und Leasingverträge gebunden. Die Wertpapiere haben zum 
Zeitpunkt des Kaufs ein Rating von mindestens AA-/Aa3. Bei der 
Auswahl der Anlagen wird der Fondsmanager die 
Bonitätseinstufung der Wertpapiere analysieren, beibehalten und 
aktualisieren. Er stellt ferner sicher, dass ihre Kredit- und 
Liquiditätsprofile nicht beeinträchtigt werden. Der Fondsmanager 
berücksichtigt jederzeit die Qualität und Vielfalt der Emittenten 
und Sektoren sowie die Laufzeit der Wertpapiere.  

ABS-Instrumente sind Risiken wie dem Kreditrisiko oder dem 
Liquiditätsrisiko ausgesetzt, die mit der Qualität der zugrunde 
liegenden Sicherheiten und dem rechtlichen Risiko komplexer 
Geschäfte in Zusammenhang stehen. Im Falle des Auftretens dieser 
Risiken kann der Nettoinventarwert nach oben oder nach unten 
angepasst werden. Aufgrund der Besonderheiten dieser 
Instrumente steht dieser Teilfonds nur institutionellen Anlegern 
zur Verfügung.  

Anlagen erfolgen an den weltweiten Märkten. Zur Beschränkung 
des Währungsrisikos wird jedoch das Währungsrisiko aus 
Wertpapieren, die auf andere Währungen als die Referenzwährung 
des Fonds (Euro) lauten, grundsätzlich gegen den Euro abgesichert. 
Dies kann durch die Absicherung des Währungsrisikos gegenüber 
dem Euro der Vermögenswerte, die auf andere Währungen als den 
Euro lauten, anhand der in Teil LLL α½ǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜ LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴάΣ 
Kapitel L± α¢ŜŎƘƴƛƪŜƴ ǳƴŘ LƴǎǘǊǳƳŜƴǘŜά ŜǊƭŅǳǘŜǊǘŜƴ ¢ŜŎƘƴƛƪŜƴ ǳƴŘ 
Finanzinstrumente erfolgen. 

Der Teilfonds kann sein Vermögen ergänzend in sonstigen 
Wertpapieren (einschließlich Optionsscheinen auf Wertpapiere in 
Höhe von bis zu 10 % des Nettovermögens des Teilfonds), 
Geldmarktinstrumenten, Wertpapieren gemäß Rule 144 A, 
Anteilen von OGAW und sonstigen OGA sowie in Einlagen gemäß 
Teil III, Kapitel LLL α!ƴƭŀƎŜōŜǎŎƘǊŅƴƪǳƴƎŜƴάΣ !ōǎŎƘƴƛǘǘ ! α½ǳƭŅǎǎƛƎŜ 
!ƴƭŀƎŜƛƴǎǘǊǳƳŜƴǘŜά ŘƛŜǎŜǎ tǊƻǎǇŜƪǘǎ ŀƴƭŜƎŜƴΦ !ƴƭŀƎŜƴ ƛƴ hD!² 
und OGA dürfen insgesamt jedoch nicht mehr als 10 % des 
Nettovermögens ausmachen. Wenn der Teilfonds sein Vermögen 
in Optionsscheinen auf Wertpapiere anlegt, kann der 

Nettoinventarwert aufgrund der höheren Volatilität des Werts der 
Optionsscheine mehr schwanken als bei einer Anlage in den 
Basiswerten. 

Zur Erreichung der Anlageziele darf der Teilfonds unter anderem 
auch folgende derivative Finanzinstrumente einsetzen: 

- Optionen und Terminkontrakte auf Wertpapiere oder 
Geldmarktinstrumente 

- Futures und Optionen auf Indizes 

- Terminkontrakte, Optionen und Zinsswaps 

- Performance-Swaps 

- Devisentermingeschäfte, Währungsterminkontrakte und -
transaktionen, Kauf- und Verkaufsoptionen auf Währungen 
und Währungsswaps 

- derivative Finanzinstrumente, deren Performance an 
Kreditrisiken gebunden ist, d. h. Kreditderivate wie Credit 
Default Swaps, Indizes und Wertpapierkörbe. 

Der Teilfonds legt nicht aktiv in Aktien an, kann aber Aktien aus 
einer Umstrukturierung oder aus anderen Kapitalmaßnahmen 
erhalten. Solche Aktien sollen im besten Interesse der Anleger so 
bald wie möglich verkauft werden. 

Wertpapierleihgeschäfte und Pensionsgeschäfte 
(opérations à réméré) 

Der Teilfonds kann auch Wertpapierleihgeschäfte und 
Pensionsgeschäfte tätigen. 

Risikoprofil des Teilfonds 

Das gesamte Marktrisiko in Verbindung mit den zur Erreichung der 
Anlageziele verwendeten Finanzinstrumenten wird als moderat 
angesehen. Diese Finanzinstrumente werden von verschiedenen 
Faktoren beeinflusst. Dazu gehören die Entwicklung der 
Finanzmärkte und der Emittenten dieser Finanzinstrumente, die 
wiederum von der allgemeinen weltwirtschaftlichen Lage sowie 
den landesspezifischen wirtschaftlichen und politischen 
Bedingungen beeinflusst werden. Das erwartete Kreditrisiko, d. h. 
das Ausfallrisiko der Emittenten der zugrunde liegenden Anlagen, 
ist hoch. Der Teilfonds weist ein hohes Liquiditätsrisiko auf. Es 
können Liquiditätsrisiken auftreten, wenn eine bestimmte 
zugrunde liegende Anlage schwer zu verkaufen ist. Anlagen mit 
einem spezifischen Thema sind konzentrierter als über eine breite 
Themenpalette verteilte Anlagen. Es kann nicht garantiert werden, 
dass die Anleger ihr ursprünglich eingesetztes Kapital 
zurückerhalten. Die Risiken in Zusammenhang mit 
CƛƴŀƴȊŘŜǊƛǾŀǘƛƴǎǘǊǳƳŜƴǘŜƴ ǿŜǊŘŜƴ ƛƴ ¢Ŝƛƭ LLL α9ǊƎŅƴȊŜƴŘŜ 
LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴάΣ YŀǇƛǘŜƭ LLΥ αbŅƘŜǊŜ LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴ Ȋǳ wƛǎƛƪŜƴ ƛƴ 
±ŜǊōƛƴŘǳƴƎ Ƴƛǘ ŘŜƳ !ƴƭŀƎŜǳƴƛǾŜǊǎǳƳά ŜǊƪƭŅǊǘΦ 

Das Gesamtrisiko dieses Teilfonds wird anhand der Commitment-
Methode gemessen. 

Profil des typischen Anlegers 

Der Teilfonds richtet sich insbesondere an dynamische Anleger, wie 
in Teil LL αCŀŎǘǎƘŜŜǘǎ ŘŜǊ ¢ŜƛƭŦƻƴŘǎά ŘŜŦƛƴƛŜǊǘΦ 

Fondstyp 

Anlagen in festverzinslichen Instrumenten 

Referenzwährung 

EURO (EUR) 
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Anteilsklassen des Teilfonds NN (L) AAA ABS 

Für jede Anteilsklasse des Teilfonds geltende Informationen 

Zahlungsfälligkeit  Spätestens drei Bankgeschäftstage nach dem jeweiligen Bewertungstag. 

Ergänzende 
Informationen 

Sämtliche Gewinne, Verluste und Aufwendungen im Zusammenhang mit einer Transaktion zur Absicherung 
des Währungsrisikos der Anteilsklasse mit Währungsabsicherung werden ausschließlich der Anteilsklasse mit 
Währungsabsicherung zugewiesen. 
Für Overlay-Anteilsklassen wird eine zusätzliche Gebühr für ein Anteilsklassen-Overlay von höchstens 0,04 % 
erhoben. 
Die Liste der verfügbaren Anteilsklassen dieses Teilfonds kann wöchentlich unter www.nnip.com eingesehen 
werden. 
 

 

Anteilsklasse 
Maximale 

Servicegebühr 
Maximale 

Verwaltungsprovision  
Feste 

Servicegebühr 
Maximaler 

Ausgabeaufschlag 
Maximale 

Umtauschgebühr 

I - 0,24 % 0,12 % 2 % 0 % 

P - 0,48 % 0,15 % 3 % 
3 % in Belgien und 1 % 

in anderen Ländern 

R - 0,20 % 0,15 % 3 % 
3 % in Belgien und 1 % 

in anderen Ländern 

X - 0,60 % 0,15 % 5 % 
3 % in Belgien und 1 % 

in anderen Ländern 

Z 0,12 % - - - 0 % 

Zz - - - - - 
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NN (L) Alternative Beta 

Auflegung 

Dieser Teilfonds wurde am 9. Juni 2008 aufgelegt. 

Anlageziel und -politik 

Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist es, die Rendite eines 
Hedgefondsindex nachzubilden, indem er eine begrenzte Anzahl 
von Betas mit Bezug zu traditionellen und liquiden Finanzmärkten 
kombiniert. Dies erfolgt anhand komplexer 
Modellierungstechniken und einer dynamischen Verwaltung der 
Allokation. Dieser Teilfonds ist bestrebt, über einen Zeitraum von 
mehreren Jahren die Wertentwicklung des im Anhang II des 
Prospekts der Gesellschaft aufgeführten Index zu übertreffen. Der 
Index wird nicht für die Portfoliokonstruktion, sondern nur zu 
Performancevergleichszwecken verwendet. 

Ein Engagement an den betreffenden Märkten wird erzielt, indem 
über eine breite Palette von Indizes hauptsächlich (mindestens 2/3 
des Nettovermögens) in lineare derivative Finanzinstrumente (z. B. 
Total Return Swaps, Futures, Forwards), nicht-lineare derivative 
Finanzinstrumente (z. B. Optionen), Geldmarktinstrumente, 
festverzinsliche Instrumente (z. B. Barmittel, Geldmarkt, Anleihen, 
Einlagen) investiert wird. Alle zugrunde liegenden 
Vermögenswerte sind zulässige Anlagen im Sinne der OGAW-
Richtlinie. Ausführlichere Angaben sind Teil III, Kapitel III, Abschnitt 
A dieses Prospekts zu entnehmen. Der Teilfonds investiert unter 
keinen Umständen direkt in Hedgefonds. 

Festverzinsliche Wertpapiere, die von der Regierung der 
Vereinigten Staaten von Amerika und ihren lokalen öffentlichen 
Behörden begeben oder garantiert werden dürfen mehr als 35 % 
des Nettoinventarwerts des Teilfonds darstellen, sofern dieses 
Engagement dem Grundsatz der Risikostreuung gemäß Art. 45, 
Absatz 1 des Gesetzes von 2010 entspricht. 

Der Teilfonds kann einer breiten Palette von Anlageklassen und 
Risikofaktoren ausgesetzt sein: Aktien, Währungen, 
festverzinsliche Wertpapiere, Rohstoffe und Volatilität (Liste nicht 
erschöpfend). Die Anlageentscheidungen beruhen hauptsächlich 
auf Modellen und werden dynamisch verwaltet. Zweck des 
verwendeten Modells ist die Ermittlung der Kombination von 
Marktfaktoren, die am besten geeignet ist, die historischen 
Renditen eines nicht-ƛƴǾŜǎǘƛŜǊōŀǊŜƴ IŜŘƎŜŦƻƴŘǎƛƴŘŜȄ όŘŜǎ αICwLάύ 
zu erklären und seine künftige Performance vorherzusagen. Dieser 
nicht-investierbare Hedgefondsindex enthält nicht nur 
Hedgefonds, die noch für Zeichnungen offen sind, sondern auch 
Hedgefonds, die für Anlagen geschlossen sind und deren Renditen 
folglich nicht verfügbar sind. Die Verwaltungsentscheidungen 
beruhen auf den Ergebnissen des Modells und werden effizient 
umgesetzt.  

Schließlich kann der Teilfonds sein Vermögen ergänzend in 
sonstigen Wertpapieren (einschließlich Optionsscheinen auf 
Wertpapiere in Höhe von bis zu 10 % des Nettovermögens des 
Teilfonds und Wandelanleihen), Geldmarktinstrumenten, Einlagen 
und Währungen sowie Anteilen von OGAW und anderen OGA 
anlegen. Anlagen in OGAW und OGA dürfen insgesamt jedoch nicht 
mehr als 10 % des Nettovermögens ausmachen. Wenn der 
Teilfonds sein Vermögen in Optionsscheinen auf Wertpapiere 
anlegt, kann der Nettoinventarwert aufgrund der höheren 
Volatilität des Werts der Optionsscheine mehr schwanken als bei 
einer Anlage in den Basiswerten. 

Der Teilfonds darf zu Absicherungszwecken, für eine effiziente 
Portfolioverwaltung bzw. als Teil seiner Anlagestrategie derivative 
Finanzinstrumente einsetzen. Der Teilfonds darf daher in alle nach 
luxemburgischem Recht zulässigen derivativen Finanzinstrumente 
investieren, u. a.: 

- derivative Finanzinstrumente, deren Performance an 
Marktschwankungen gebunden ist, wie Kauf- und 

Verkaufsoptionen, Swaps, Wertpapier-Terminkontrakte, 
Indizes, Wertpapierkörbe oder andere Finanzinstrumente, 
Differenzkontrakte (derivative Finanzinstrumente, die an 
einen Terminkontrakt gebunden sind und bei denen die 
Preisdifferenz in bar ohne physische Lieferung der 
Wertpapiere beglichen wird) sowie Total Return Swaps 
(derivative Finanzinstrumente, die an ein Swapgeschäft 
gebunden sind, bei dem eine Partei Zahlungen auf der 
Grundlage eines vereinbarten festen oder variablen 
Zinssatzes und die andere Partei Zahlungen auf der Grundlage 
der Rendite eines zugrunde liegenden Vermögenswertes 
tätigt, die sowohl die Erträge aus diesem Vermögenswert als 
auch etwaige Kapitalgewinne beinhaltet).  

- derivative Finanzinstrumente, deren Performance an 
Wechselkurs- oder Währungsschwankungen gebunden ist, 
wie Währungsterminkontrakte oder Kauf- und 
Verkaufsoptionen auf Währungen, Währungsswaps, 
²ŅƘǊǳƴƎǎǘŜǊƳƛƴƎŜǎŎƘŅŦǘŜ ǳƴŘ αtǊƻȄȅ-IŜŘƎƛƴƎάΣ ǿƻōŜƛ ŘŜǊ 
Teilfonds eine Währung kauft oder verkauft, die stark mit 
seiner Referenzwährung (oder derjenigen seines Index) 
korreliert, um Letztere gegen sein Engagement in einer 
anderen Währung abzusichern. 

Wertpapierleihgeschäfte und Pensionsgeschäfte 
(opérations à réméré) 

Der Teilfonds kann auch Wertpapierleihgeschäfte und 
Pensionsgeschäfte tätigen. 

Risikoprofil des Teilfonds 

Das gesamte Marktrisiko in Verbindung mit den zur Erreichung der 
Anlageziele verwendeten Aktien und übrigen Finanzinstrumenten 
wird als hoch angesehen. Diese Finanzinstrumente werden von 
verschiedenen Faktoren beeinflusst. Dazu gehören die Entwicklung 
der Finanzmärkte und der Emittenten dieser Finanzinstrumente, 
die wiederum von der allgemeinen weltwirtschaftlichen Lage sowie 
den landesspezifischen wirtschaftlichen und politischen 
Bedingungen beeinflusst werden. Der Teilfonds weist ein mittleres 
Liquiditätsrisiko auf. Es können Liquiditätsrisiken auftreten, wenn 
eine bestimmte zugrunde liegende Anlage schwer zu verkaufen ist. 
Darüber hinaus können sich Währungsschwankungen stark auf die 
Wertentwicklung des Teilfonds auswirken. Es kann nicht garantiert 
werden, dass die Anleger ihr ursprünglich eingesetztes Kapital 
zurückerhalten. Die Risiken in Zusammenhang mit 
Finanzderivatinstrumenten werden in Teƛƭ LLL α9ǊƎŅƴȊŜƴŘŜ 
LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴάΣ YŀǇƛǘŜƭ LLΥ αbŅƘŜǊŜ LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴ Ȋǳ wƛǎƛƪŜƴ ƛƴ 
±ŜǊōƛƴŘǳƴƎ Ƴƛǘ ŘŜƳ !ƴƭŀƎŜǳƴƛǾŜǊǎǳƳά ŜǊƪƭŅǊǘΦ 

Das Gesamtrisiko dieses Teilfonds wird anhand der VaR-Methode 
ƎŜƳŜǎǎŜƴΣ ǿƛŜ ƛƴ ¢Ŝƛƭ LLL α½ǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜ LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴάΣ YŀǇƛǘŜƭ L±Υ 
α¢ŜŎƘƴƛƪŜƴ ǳƴŘ LƴǎǘǊǳƳŜƴǘŜΣ !Υ !ƭƭƎŜƳŜƛƴŜ ±ƻǊǎŎƘǊƛŦǘŜƴά ƎŜƴŀǳŜǊ 
beschrieben. 

Profil des typischen Anlegers 

Der Teilfonds richtet sich insbesondere an dynamische Anleger, wie 
in Teil LL αCŀŎǘǎƘŜŜǘǎ ŘŜǊ ¢ŜƛƭŦƻƴŘǎά ŘŜŦƛƴƛŜǊǘΦ 

Fondstyp 

Anlagen in einem Portfolio aus gemischten Finanzinstrumenten 

Referenzwährung 

US-Dollar (USD) 
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Anteilsklassen des Teilfonds NN (L) Alternative Beta 

Für jede Anteilsklasse des Teilfonds geltende Informationen 

Zahlungsfälligkeit  Drei Geschäftstage nach dem jeweiligen Bewertungstag. 

Ergänzende 
Informationen 

Sämtliche Gewinne, Verluste und Aufwendungen im Zusammenhang mit einer Transaktion zur Absicherung 
des Währungsrisikos der Anteilsklasse mit Währungsabsicherung werden ausschließlich der Anteilsklasse mit 
Währungsabsicherung zugewiesen.  
Für Overlay-Anteilsklassen wird eine zusätzliche Gebühr für ein Anteilsklassen-Overlay von höchstens 0,04 % 
erhoben. 
Die Liste der verfügbaren Anteilsklassen dieses Teilfonds kann unter www.nnip.com eingesehen werden. 
 

 

Anteilsklasse 
Maximale 

Servicegebühr 
Maximale 

Verwaltungsprovision  
Feste 

Servicegebühr 
Maximaler 

Ausgabeaufschlag 
Maximale 

Umtauschgebühr 

I - 0,50 % 0,20 % 2 % - 

N - 0,50 % 0,30 % - - 

P - 1,00 % 0,30 % 3 % 
3 % in Belgien und 1 % 

in anderen Ländern  

R - 0,50 % 0,30 % 3 % 
3 % in Belgien und 1 % 

in anderen Ländern 

S - 0,50 % 0,20 % 2 % -  

X - 1,30 % 0,30 % 5 % 
3 % in Belgien und 1 % 

in anderen Ländern  

Z 0,20 % - - - - 

Zz - - - - - 
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NN (L) Asia Income

Auflegung 

Dieser Teilfonds (aufgelegt mit Wirkung zum 10. Dezember 2001 
unter dem Namen ING (L) Invest New Asia durch Übertragung des 
±ŜǊƳǀƎŜƴǎ ŘŜǎ ¢ŜƛƭŦƻƴŘǎ αbŜǿ !ǎƛŀ 9ǉǳƛǘȅάΣ ŀǳŦƎŜƭŜƎǘ ŀƳ нпΦ aŀƛ 
1994, der SICAV ING International) hat am 16. Mai 2003 die 
folgenden Teilfonds übernommen: ING (L) Invest Philippines 
(aufgelegt am 21. Juni 1999), ING (L) Invest Korea (aufgelegt am 16. 
März 1998), ING (L) Invest Indonesia (aufgelegt am 16. Juni 1997) 
und ING (L) Invest Singapore & Malaysia (aufgelegt am 11. August 
1997). ING (L) Invest New Asia übernahm am 23. Mai 2003 den ING 
(L) Invest India Sub-Fund (aufgelegt am 9. Dezember 1996) sowie 
am 22. September 2003 die Teilfonds BBL Invest, BBL Invest Asian 
Growth und BBL Invest Thailand. Dieser Teilfonds wurde nach einer 
Änderung seines Anlageziels und der Anlagepolitik mit Wirkung 
zum 1. Oktober 2015 in NN (L) Asia Income umbenannt. 

Anlageziel und -politik (gültig bis zum 8. April 2021) 

Das vorrangige Ziel des Teilfonds besteht darin, hohe Erträge für 
den Anleger zu erwirtschaften. Darüber hinaus soll der Wert des 
Portfoliokapitals gesteigert werden. Dieser Teilfonds ist bestrebt, 
über einen Zeitraum von mehreren Jahren einen wesentlichen Teil 
seiner Gesamtrendite durch Dividenden auf die im Portfolio 
gehaltenen Stammaktien und Erträge aus Derivaten zu generieren.  

Um seine Anlageziele zu erreichen, investiert der Teilfonds den 
überwiegenden Teil des verwalteten Vermögens in ein 
diversifiziertes Portfolio aus Aktien bzw. sonstigen übertragbaren 
Wertpapieren (Optionsscheine auf Wertpapiere ς in Höhe von 
maximal 10 % des Nettovermögens des Teilfonds ς und 
Wandelanleihen), die von in der asiatischen Region (ohne Japan 
und Australien) niedergelassenen, notierten oder gehandelten 
Unternehmen ausgegeben werden. Gewinne sollen durch 
Dividenden auf die im Portfolio gehaltenen Stammaktien und 
durch Aufgelder in Verbindung mit dem Verkauf von Optionen auf 
Aktien und Börsenindizes, insbesondere auf den HSI-Index und den 
Kospi 200-Index, erzielt werden. Die Performance dieses Teilfonds 
wird nicht an einem Index gemessen. Zu Zwecken des 
Performancevergleichs verwendet der Teilfonds jedoch einen 
Referenzindex gemäß Anhang II des Prospekts der Gesellschaft.  

Der Teilfonds behält sich die Möglichkeit vor, in Höhe von maximal 
20 % seines Nettovermögens in Wertpapiere gemäß Rule 144 A zu 
investieren. Der Teilfonds kann sein Vermögen ergänzend in 
sonstigen Wertpapieren (einschließlich Optionsscheinen auf 
Wertpapiere in Höhe von bis zu 10 % des Nettovermögens des 
Teilfonds), Geldmarktinstrumenten, Anteilen von OGAW und 
sonstigen OGA sowie in Einlagen gemäß Teil III dieses Prospekts 
anlegen. Anlagen in OGAW und OGA dürfen insgesamt jedoch nicht 
mehr als 10 % des Nettovermögens ausmachen. Wenn der 
Teilfonds sein Vermögen in Optionsscheinen auf Wertpapiere 
anlegt, kann der Nettoinventarwert aufgrund der höheren 
Volatilität des Werts der Optionsscheine mehr schwanken als bei 
einer Anlage in den Basiswerten. 

Der Teilfonds kann über Stock Connect bis zu 20 % seines 
Nettovermögens in chinesische A-Aktien von in der VRC 
gegründeten Unternehmen investieren. Der Teilfonds unterliegt 
daher möglicherweise den mit einer Anlage in der VRC 
verbundenen Risiken, insbesondere dem Risiko der 
geographischen Konzentration, dem Risiko von Änderungen der 
politischen, sozialen oder wirtschaftlichen Entscheidungen, dem 
Liquiditäts- und Volatilitätsrisiko, dem Währungsrisiko gegenüber 
dem RMB und Risiken in Bezug auf die Besteuerung in der VRC. 
Weiterhin unterliegt der Teilfonds spezifischen Risiken in 
Verbindung mit der Anlage über Stock Connect, beispielsweise 
Quotenbeschränkungen, Aussetzung des Handels, 
Kursschwankungen bei den chinesischen A-Aktien, insbesondere 
dann, wenn an der Stock Connect kein Handel stattfindet, der 

Markt in der VRC jedoch geöffnet ist, sowie dem operativen Risiko. 
Stock Connect ist relativ neu, daher sind einige Vorschriften noch 
nicht erprobt und könnten geändert werden, was negative Folgen 
für den Teilfonds haben könnte. Die Risiken in Verbindung mit der 
Anlage in A-!ƪǘƛŜƴ ǎƛƴŘ ƛƴ ¢Ŝƛƭ LLL α½ǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜ LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴάΣ 
YŀǇƛǘŜƭ LLΥ αbŅƘŜǊŜ Lnformationen zu Risiken in Verbindung mit dem 
!ƴƭŀƎŜǳƴƛǾŜǊǎǳƳά ōŜǎŎƘǊƛŜōŜƴΦ 

Zur Erreichung der Anlageziele darf der Teilfonds unter anderem 
auch folgende derivative Finanzinstrumente einsetzen: 

- Optionen und Terminkontrakte auf Wertpapiere oder 
Geldmarktinstrumente 

- Indexterminkontrakte und -optionen 

- Zinsterminkontrakte, -optionen und -swaps 

- Performance-Swaps 

- Devisentermingeschäfte und Währungsoptionen. 

Die Risiken in Verbindung mit dem Einsatz derivativer 
Finanzinstrumente zu anderen Zwecken als der Absicherung sind in 
Teil LLL α½ǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜ LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴάΣ YŀǇƛǘŜƭ LL αbŅƘŜǊŜ 
Informationen zu Risiken in Verbindung mit dem 
!ƴƭŀƎŜǳƴƛǾŜǊǎǳƳά ŘŜǎ tǊƻǎǇŜƪǘǎ ōŜǎŎƘǊƛŜōŜƴΦ 

Anlageziel und -politik (gültig ab dem 9. April 2021) 

Das Ziel des Teilfonds ist es, Investoren Kapitalwachstum und ein 
attraktives Maß an Einkommen durch überwiegende Verteilung 
der Vermögenswerte in einem breit gefächerten Portfolio mit 
Anteilen und anderen Sicherheit in Zusammenhang mit 
Eigenkapital, kombiniert mit einer Derivatüberlappungs-Strategie, 
zu bieten.  

Der Teilfonds setzt eine aktive Verwaltung ein und verfolgt seine 
Anlageziele, indem er den überwiegenden Teil des verwalteten 
Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien bzw. 
sonstigen übertragbaren Wertpapieren (Optionsscheine auf 
übertragbare Wertpapiere ς in Höhe von maximal 10 % des 
Nettovermögens des Teilfonds ς und Wandelanleihen) investiert, 
die von in der asiatischen Region (ohne Japan und Australien) 
niedergelassenen, notierten oder gehandelten Unternehmen 
ausgegeben werden. Dabei stützt er sich auf 
Fundamentaldatenanalysen, unter Einhaltung von 
Abweichungsbeschränkungen gegenüber dem Index. Seine 
Anlagen werden daher erheblich vom Index abweichen. Gewinne 
sollen durch Dividenden auf die im Portfolio gehaltenen 
Stammaktien und durch Aufgelder in Verbindung mit dem Verkauf 
von Optionen auf Aktien und Börsenindizes, insbesondere auf den 
HSI-Index und den Kospi 200-Index, erzielt werden.  

Es wird erwartet, dass sich der Teilfonds gegenüber dem Index 
gemäß Anhang II des Prospekts der Gesellschaft wie folgt verhält: 

- Der Eigenkapitalanteil des Portfolios des Teilfonds zielt darauf 
ab, den Index gemäß Anhang II des Prospekts der Gesellschaft 
über einen Zeitraum von mehreren Jahren zu übertreffen. 
Der Index ist eine breite Darstellung unseres 
Anlageuniversums. Der Teilfonds kann auch Anlagen in 
Wertpapiere beinhalten, die nicht Teil des Indexuniversums 
sind.  

- Als ein Teil der Derivatüberlappungs-Strategie verkauft der 
¢ŜƛƭŦƻƴŘǎ bŜƴƴƻǇǘƛƻƴŜƴ όαbŜƴƴǸōŜǊǎŎƘǊŜƛōǳƴƎάύ ǳƴŘ ŜǊƘŅƭǘ 
im Austausch dafür Optionsprämien, die ausgeschüttet 
werden können. Es wird erwartet, dass die 
Derivatüberlappung die Schwankungen der Gesamtgewinne 
(inklusive Dividenden) des Teilfonds verglichen mit dem Index 
gemäß Anhang II des Prospekts der Gesellschaft reduziert und 
Risikominderung in negativen Märkten bewirkt. Der Teilfonds 
wird voraussichtlich über einen Zeitraum von mehreren 
Jahren bessere risikobereinigte Renditen verzeichnen als der 
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Index gemäß Anhang II des Prospekts der Gesellschaft. Diese 
Strategie schneidet für gewöhnlich schlechter ab als ein 
ähnliches Portfolio ohne Derivate in Perioden, in denen zu 
Grunde liegende Aktienpreise steigen, und sie schneidet 
besser ab, wenn diese Aktienpreise fallen.  

Der Teilfonds behält sich die Möglichkeit vor, in Höhe von maximal 
20 % seines Nettovermögens in Wertpapiere gemäß Rule 144 A zu 
investieren. Der Teilfonds kann sein Vermögen ergänzend in 
sonstigen Wertpapieren (einschließlich Optionsscheinen auf 
Wertpapiere in Höhe von bis zu 10 % des Nettovermögens des 
Teilfonds), Geldmarktinstrumenten, Anteilen von OGAW und 
sonstigen OGA sowie in Einlagen gemäß Teil III dieses Prospekts 
anlegen. Anlagen in OGAW und OGA dürfen insgesamt jedoch nicht 
mehr als 10 % des Nettovermögens ausmachen. Wenn der 
Teilfonds sein Vermögen in Optionsscheinen auf Wertpapiere 
anlegt, kann der Nettoinventarwert aufgrund der höheren 
Volatilität des Werts der Optionsscheine mehr schwanken als bei 
einer Anlage in den Basiswerten. 

Der Teilfonds kann über Stock Connect bis zu 20 % seines 
Nettovermögens in chinesische A-Aktien von in der VRC 
gegründeten Unternehmen investieren. Der Teilfonds unterliegt 
daher möglicherweise den mit einer Anlage in der VRC 
verbundenen Risiken, insbesondere dem Risiko der 
geographischen Konzentration, dem Risiko von Änderungen der 
politischen, sozialen oder wirtschaftlichen Entscheidungen, dem 
Liquiditäts- und Volatilitätsrisiko, dem Währungsrisiko gegenüber 
dem RMB und Risiken in Bezug auf die Besteuerung in der VRC. 
Weiterhin unterliegt der Teilfonds spezifischen Risiken in 
Verbindung mit der Anlage über Stock Connect, beispielsweise 
Quotenbeschränkungen, Aussetzung des Handels, 
Kursschwankungen bei den chinesischen A-Aktien, insbesondere 
dann, wenn an der Stock Connect kein Handel stattfindet, der 
Markt in der VRC jedoch geöffnet ist, sowie dem operativen Risiko. 
Stock Connect ist relativ neu, daher sind einige Vorschriften noch 
nicht erprobt und könnten geändert werden, was negative Folgen 
für den Teilfonds haben könnte. Die Risiken in Verbindung mit der 
Anlage in A-!ƪǘƛŜƴ ǎƛƴŘ ƛƴ ¢Ŝƛƭ LLL α½ǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜ LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴάΣ 
YŀǇƛǘŜƭ LLΥ αbŅƘŜǊŜ LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴ Ȋǳ wƛǎƛƪŜƴ ƛƴ ±ŜǊōƛƴŘǳƴƎ Ƴƛǘ ŘŜƳ 
!ƴƭŀƎŜǳƴƛǾŜǊǎǳƳά ōŜǎŎƘǊƛŜōŜƴΦ 

Zur Erreichung der Anlageziele darf der Teilfonds unter anderem 
auch folgende derivative Finanzinstrumente einsetzen: 

- Optionen und Terminkontrakte auf Wertpapiere oder 
Geldmarktinstrumente 

- Indexterminkontrakte und -optionen 

- Zinsterminkontrakte, -optionen und -swaps 

- Performance-Swaps 

- Devisentermingeschäfte und Währungsoptionen. 

Die Risiken in Verbindung mit dem Einsatz derivativer 
Finanzinstrumente zu anderen Zwecken als der Absicherung sind in 
Teil LLL α½ǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜ LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴάΣ YŀǇƛǘŜƭ LL αbŅƘŜǊŜ 

Informationen zu Risiken in Verbindung mit dem 
!ƴƭŀƎŜǳƴƛǾŜǊǎǳƳά ŘŜǎ tǊƻǎǇŜƪǘǎ ōŜǎŎƘǊƛŜōŜƴΦ 

 

Wertpapierleihgeschäfte und Pensionsgeschäfte 
(opérations à réméré) 

Der Teilfonds kann auch Wertpapierleihgeschäfte und 
Pensionsgeschäfte tätigen. 

Risikoprofil des Teilfonds 

Das gesamte Marktrisiko in Verbindung mit den zur Erreichung der 
Anlageziele verwendeten Aktien und übrigen Finanzinstrumenten 
wird als hoch angesehen. Diese Finanzinstrumente werden von 
verschiedenen Faktoren beeinflusst. Dazu gehören die Entwicklung 
der Finanzmärkte und der Emittenten dieser Finanzinstrumente, 
die wiederum von der allgemeinen weltwirtschaftlichen Lage sowie 
den landesspezifischen wirtschaftlichen und politischen 
Bedingungen beeinflusst werden. Der Teilfonds weist ein hohes 
Liquiditätsrisiko auf. Es können Liquiditätsrisiken auftreten, wenn 
eine bestimmte zugrunde liegende Anlage schwer zu verkaufen ist. 
Darüber hinaus können sich Währungsschwankungen stark auf die 
Wertentwicklung des Teilfonds auswirken. Anlagen in einer 
spezifischen geografischen Region sind konzentrierter als über eine 
breite Palette von geografischen Regionen verteilte Anlagen. Es 
kann nicht garantiert werden, dass die Anleger ihr ursprünglich 
eingesetztes Kapital zurückerhalten. Die Risiken in Zusammenhang 
Ƴƛǘ CƛƴŀƴȊŘŜǊƛǾŀǘƛƴǎǘǊǳƳŜƴǘŜƴ ǿŜǊŘŜƴ ƛƴ ¢Ŝƛƭ LLL α9ǊƎŅƴȊŜƴŘŜ 
LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴάΣ YŀǇƛǘŜƭ LLΥ αbŅƘŜǊŜ LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴen zu Risiken in 
±ŜǊōƛƴŘǳƴƎ Ƴƛǘ ŘŜƳ !ƴƭŀƎŜǳƴƛǾŜǊǎǳƳά ŜǊƪƭŅǊǘΦ 

Das Gesamtrisiko dieses Teilfonds wird anhand der Commitment-
Methode gemessen. 

Profil des typischen Anlegers 

Der Teilfonds richtet sich insbesondere an dynamische Anleger, wie 
in Teil LL αCŀŎǘǎƘŜŜǘǎ ŘŜǊ ¢ŜƛƭŦƻƴŘǎά ŘŜŦƛƴƛŜǊǘΦ 

Fondstyp 

Anlagen in Aktien 

Referenzwährung 

US-Dollar (USD) 

Fondsmanager 

Nomura Asset Management Taiwan Ltd. 
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Anteilsklassen des Teilfonds NN (L) Asia Income 

Für jede Anteilsklasse des Teilfonds geltende Informationen 

Zahlungsfälligkeit  Drei Geschäftstage nach dem jeweiligen Bewertungstag. 

Ergänzende 
Informationen 

Sämtliche Gewinne, Verluste und Aufwendungen im Zusammenhang mit einer Transaktion zur Absicherung 
ŘŜǎ ²ŅƘǊǳƴƎǎǊƛǎƛƪƻǎ ŘŜǊ αIŜŘƎŜŘά-!ƴǘŜƛƭǎƪƭŀǎǎŜ ǿŜǊŘŜƴ ŀǳǎǎŎƘƭƛŜǖƭƛŎƘ ŘŜǊ αIŜŘƎŜŘά-Anteilsklasse 
zugewiesen.  
5ƛŜ !ƴǘŜƛƭǎƪƭŀǎǎŜ α¸ά ŜǊƘŜōǘ ŜƛƴŜ ȊǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜ ±Ŝrtriebsgebühr von 1 %. 
.Ŝƛ wǸŎƪƴŀƘƳŜŀƴǘǊŅƎŜƴ ŦǸǊ ŘƛŜ !ƴǘŜƛƭǎƪƭŀǎǎŜ α¸ά ǿŜǊŘŜƴ ŘƛŜ !ƴǘŜƛƭŜ ƴŀŎƘ ŘŜƳ CƛǊǎǘ-in-First-out-Verfahren 
όαCLChάύ ȊǳǊǸŎƪƎŜƴƻƳƳŜƴΣ Řŀǎ ƛƴ ¢Ŝƛƭ LΥ ²ŜǎŜƴǘƭƛŎƘŜ LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴ ǸōŜǊ ŘƛŜ DŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘΤ LLLΦ ½ŜƛŎƘƴǳƴƎŜƴΣ 
Rücknahmen und Umtausch genauer beschrieben wird. 
Für Overlay-Anteilsklassen wird eine zusätzliche Gebühr für ein Anteilsklassen-Overlay von höchstens 0,04 % 
erhoben. 
Die Liste der verfügbaren Anteilsklassen dieses Teilfonds kann unter www.nnip.com eingesehen werden. 
 

 

Anteilsklasse 
Maximale 

Servicegebühr 
Maximale 

Verwaltungsprovision  
Feste 

Servicegebühr 
Maximaler 

Ausgabeaufschlag 
Maximale 

Umtauschgebühr 

D - 1,40 % 0,35 % - - 

I - 0,60 % 0,25 % 2 % - 

N - 0,65 % 0,35 % - - 

O - 0,45 % 0,35 % 3 % 
3 % in Belgien und 1 % 

in anderen Ländern 

P - 1,50 % 0,35 % 3 % 
3 % in Belgien und 1 % 

in anderen Ländern 

R - 0,75 % 0,35 % 3 % 
3 % in Belgien und 1 % 

in anderen Ländern 

S - 0,60 % 0,25 % 2 % - 

X - 2 % 0,35 % 5 % 
3 % in Belgien und 1 % 

in anderen Ländern  

Y - 2 % 0,35 % - 1 % 

Z 0,25 % - - - - 
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NN (L) Asian Debt (Hard Currency) 

Auflegung 

Der Teilfonds wurde am 29. April 2011 unter der Bezeichnung ING 
(L) Renta Fund Asian Debt aufgelegt. Der Teilfonds hat folgenden 
Teilfonds übernommen: Asian Debt (29. April 2011), ein Teilfonds 
der ING (L) Renta Fund SICAV. 

Anlageziel und -politik 

Ziel dieses Teilfonds ist es, durch die aktive Verwaltung eines 
Portfolios, das sich überwiegend aus Anleihen und 
Geldmarktinstrumenten zusammensetzt, die von Emittenten in 
Asien (z. B. Singapur, Malaysia, Thailand, Indonesien, Südkorea, 
Taiwan, den Philippinen, Indien, Hongkong, China und anderen 
Ländern derselben geografischen Region) begeben werden und auf 
US-Dollar lauten, Renditen zu erzielen. Dieser Teilfonds ist 
bestrebt, über einen Zeitraum von mehreren Jahren die 
Wertentwicklung des im Anhang II des Prospekts der Gesellschaft 
aufgeführten Index zu übertreffen. Der Index ist eine breite 
Darstellung des Anlageuniversums. Der Teilfonds wird aktiv 
verwaltet und hat einen starken Schwerpunkt auf Schuldtiteln, die 
in harter Währung begeben werden, und eine Emittentenauswahl, 
die auf den Analysen und Empfehlungen unseres Kreditanalysten-
Teams basiert. Das Portfolio ist über Länder, Sektoren und 
Instrumente diversifiziert. Die Anlagen können erheblich vom Index 
abweichen. Der Teilfonds darf sein Vermögen ergänzend in 
sonstigen Wertpapieren (einschließlich Optionsscheinen auf 
Wertpapiere in Höhe von bis zu 10 % des Nettovermögens des 
Teilfonds), bedingten wandelbaren Wertpapieren (bis zu 20 % des 
bŜǘǘƻǾŜǊƳǀƎŜƴǎ ŘŜǎ ¢ŜƛƭŦƻƴŘǎύΣ DŜƭŘƳŀǊƪǘƛƴǎǘǊǳƳŜƴǘŜƴΣ αwǳƭŜ 
мпп!ά-Wertpapieren, Anteilen von OGAW und sonstigen OGA 
sowie in Einlagen gemäß Teil III, Kapitel III 
α!ƴƭŀƎŜōŜǎŎƘǊŅƴƪǳƴƎŜƴάΣ !ōǎŎƘƴƛǘǘ ! α½ǳƭŅǎǎƛƎŜ 
!ƴƭŀƎŜƛƴǎǘǊǳƳŜƴǘŜά ŘƛŜǎŜǎ tǊƻǎǇŜƪǘǎ ŀƴƭŜƎŜƴΦ !ƴƭŀƎŜƴ ƛƴ hD!² 
und OGA dürfen insgesamt jedoch nicht mehr als 10 % des 
Nettovermögens ausmachen. Wenn der Teilfonds sein Vermögen 
in Optionsscheinen auf Wertpapiere anlegt, kann der 
Nettoinventarwert aufgrund der höheren Volatilität des Werts der 
Optionsscheine mehr schwanken als bei einer Anlage in den 
Basiswerten. 

Zur Erreichung der Anlageziele darf der Teilfonds unter anderem 
auch folgende derivative Finanzinstrumente einsetzen: 

- Optionen und Terminkontrakte auf Wertpapiere oder 
Geldmarktinstrumente 

- Futures und Optionen auf Indizes 

- Zinsterminkontrakte, -optionen und -swaps 

- Performance-Swaps 

- Devisentermingeschäfte und Währungsoptionen. 

Der Teilfonds legt nicht aktiv in Aktien an, kann aber Aktien aus 
einer Umstrukturierung oder aus anderen Kapitalmaßnahmen 
erhalten. Solche Aktien sollen im besten Interesse der Anleger so 
bald wie möglich verkauft werden. 

Dieser Teilfonds richtet sich an gut informierte Anleger, die einen 
Teil ihres Portfolios an asiatischen Märkten mit starkem Wachstum 
anlegen möchten. Diese Märkte bieten langfristig gute Chancen, 
weisen aber auch ein überdurchschnittlich hohes Risiko auf. 

Da diese Anlagen spezifischen Faktoren unterliegen, können sie 
nicht mit Anlagen in den wichtigsten Industrieländern verglichen 
werden. Einige Entwicklungsländer haben in der Vergangenheit die 
Bedienung ihrer Außenschulden bei Emittenten des öffentlichen 
und privaten Sektors sowohl in Bezug auf Zinsen als auch auf 
Kapital ausgesetzt oder eingestellt. Diese Faktoren können das 
Liquiditätsniveau der vom Teilfonds gehaltenen Positionen bis hin 
zur Illiquidität beeinträchtigen.  

Der Teilfonds kann in Wertpapiere investieren, die auf Bond 
Connect gehandelt werden. Bond Connect ist ein Markt, der 
Anlagen in den chinesischen Anleihenmarkt ermöglicht. Die Risiken 
in Zusammenhang mit Investitionen durch Bond Connect werden 
ƛƴ ¢Ŝƛƭ LLL α9ǊƎŅƴȊŜƴŘŜ LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴάΣ YŀǇƛǘŜƭ LLΥ αbŅhere 
Informationen zu Risiken in Verbindung mit dem 
!ƴƭŀƎŜǳƴƛǾŜǊǎǳƳά ŜǊƪƭŅǊǘΦ 

Ökologische und soziale Merkmale 

Der Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, wie 
in Artikel 8 der Offenlegungsverordnung beschrieben, indem er für 
den Hauptteil der Anlagen die Bedeutung von Risiken und Chancen 
in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) 
definiert. Diese Informationen werden basierend auf dem Ansatz 
der Verwaltungsgesellschaft zur ESG-Integration in den 
Anlageprozess des Teilfonds aufgenommen. Die ESG-Integration, 
ǿƛŜ Ǿƻƴ ŘŜǊ ±ŜǊǿŀƭǘǳƴƎǎƎŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘ ƛƴ ŘŜǊ αbb Lt wŜǎǇƻƴǎƛōƭŜ 
LƴǾŜǎǘƳŜƴǘ tƻƭƛŎȅά όbb IP-Richtlinie für verantwortungsbewusstes 
Investieren) für ihre Anlagen beschrieben, schreibt vor, dass die E-
, S- und G-Faktoren im Anlageprozess nachweislich und konsistent 
beurteilt und systematisch dokumentiert werden müssen.  

Der Teilfonds wendet die normenbasierten Kriterien für 
verantwortungsbewusstes Investieren der 
Verwaltungsgesellschaft an, die zu Ausschlüssen führen können, 
wie in Teil L α²ŜǎŜƴǘƭƛŎƘŜ LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴ ǸōŜǊ ŘƛŜ DŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘάΣ 
Kapitel LL αLƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴ ǸōŜǊ !ƴƭŀƎŜƴά ōŜǎŎƘǊƛŜōŜƴΦ {ƻƭŎƘŜ 
Ausschlüsse sind bindender Bestandteil des Anlageprozesses.  

Es besteht kein Zusammenhang zwischen den vom Teilfonds und 
seinem Index geförderten ökologischen und sozialen Merkmalen. 
Der Wertpapierauswahlprozess des Teilfonds beinhaltet die 
Integration von ESG-Faktoren, die zu Beschränkungen bei 
Emittenten führen können, die Teil des Index-Anlageuniversums 
sind. Daher können die Anlagen des Teilfonds von den Anlagen des 
Index abweichen. 

Weitere Informationen zu den normenbasierten Kriterien für 
verantwortungsbewusstes Investieren der 
±ŜǊǿŀƭǘǳƴƎǎƎŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘ ƪǀƴƴŜƴ ƛƴ ŘŜǊ αbb Lt wŜǎǇƻƴǎƛōƭŜ 
LƴǾŜǎǘƳŜƴǘ tƻƭƛŎȅά όbb IP-Richtlinie für verantwortungsbewusstes 
Investieren) auf der Website www.nnip.com eingesehen werden. 

Wertpapierleihgeschäfte und Pensionsgeschäfte 
(opérations à réméré) 

Der Teilfonds kann auch Wertpapierleihgeschäfte und 
Pensionsgeschäfte tätigen. 

Risikoprofil des Teilfonds 

Das gesamte Marktrisiko in Verbindung mit den zur Erreichung der 
Anlageziele verwendeten Anleihen und übrigen 
Finanzinstrumenten wird als hoch angesehen. Diese 
Finanzinstrumente werden von verschiedenen Faktoren 
beeinflusst. Dazu gehören die Entwicklung der Finanzmärkte und 
der Emittenten dieser Finanzinstrumente, die wiederum von der 
allgemeinen weltwirtschaftlichen Lage sowie den 
landesspezifischen wirtschaftlichen und politischen Bedingungen 
beeinflusst werden. Das erwartete Kreditrisiko, d. h. das 
Ausfallrisiko der Emittenten der zugrunde liegenden Anlagen, ist 
hoch. Der Teilfonds weist ein hohes Liquiditätsrisiko auf. Es können 
Liquiditätsrisiken auftreten, wenn eine bestimmte zugrunde 
liegende Anlage schwer zu verkaufen ist. Darüber hinaus können 
sich Währungsschwankungen auf die Wertentwicklung des 
Teilfonds auswirken. Anlagen in einer spezifischen geografischen 
Region sind konzentrierter als über eine breite Palette von 
geografischen Regionen verteilte Anlagen. Es kann nicht garantiert 
werden, dass die Anleger ihr ursprünglich eingesetztes Kapital 

http://www.nnip.com/
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zurückerhalten. Die Risiken in Zusammenhang mit 
CƛƴŀƴȊŘŜǊƛǾŀǘƛƴǎǘǊǳƳŜƴǘŜƴ ǿŜǊŘŜƴ ƛƴ ¢Ŝƛƭ LLL α9ǊƎŅƴȊŜƴŘŜ 
LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴάΣ YŀǇƛǘŜƭ LLΥ αbŅƘŜǊŜ LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴ zu Risiken in 
±ŜǊōƛƴŘǳƴƎ Ƴƛǘ ŘŜƳ !ƴƭŀƎŜǳƴƛǾŜǊǎǳƳά ŜǊƪƭŅǊǘΦ 

Das Gesamtrisiko dieses Teilfonds wird anhand der VaR-Methode 
ƎŜƳŜǎǎŜƴΣ ǿƛŜ ƛƴ ¢Ŝƛƭ LLL α½ǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜ LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴάΣ YŀǇƛǘŜƭ L±Υ 
α¢ŜŎƘƴƛƪŜƴ ǳƴŘ LƴǎǘǊǳƳŜƴǘŜΣ !Υ !ƭƭƎŜƳŜƛƴŜ ±ƻǊǎŎƘǊƛŦǘŜƴά ƎŜƴŀǳŜǊ 
beschrieben. 

Profil des typischen Anlegers 

Der Teilfonds richtet sich insbesondere an dynamische Anleger, wie 
in Teil LL αCŀŎǘǎƘŜŜǘǎ ŘŜǊ ¢ŜƛƭŦƻƴŘǎά ŘŜŦƛƴƛŜǊǘΦ 

Fondstyp 

Anlagen in festverzinslichen Instrumenten 

Referenzwährung 

US-Dollar (USD) 

Fondsmanager 

NN Investment Partners (Singapore) Ltd. 
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Anteilsklassen des Teilfonds NN (L) Asian Debt (Hard Currency) 

Für jede Anteilsklasse des Teilfonds geltende Informationen 

Zahlungsfälligkeit  Drei Geschäftstage nach dem jeweiligen Bewertungstag. 

Annahmeschluss für 
Zeichnungen, 
Rücknahme- und 
Umtauschanträge: 

11.00 Uhr MEZ an jedem Bewertungstag 

Ergänzende 
Informationen 

Sämtliche Gewinne, Verluste und Aufwendungen im Zusammenhang mit einer Transaktion zur Absicherung 
des Währungsrisikos der Anteilsklasse mit Währungsabsicherung werden ausschließlich der Anteilsklasse mit 
Währungsabsicherung zugewiesen.  
Die Anteilsklasse α¸ά ŜǊƘŜōǘ ŜƛƴŜ ȊǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜ ±ŜǊǘǊƛŜōǎƎŜōǸƘǊ Ǿƻƴ м %. 
.Ŝƛ wǸŎƪƴŀƘƳŜŀƴǘǊŅƎŜƴ ŦǸǊ ŘƛŜ !ƴǘŜƛƭǎƪƭŀǎǎŜ α¸ά ǿŜǊŘŜƴ ŘƛŜ !ƴǘŜƛƭŜ ƴŀŎƘ ŘŜƳ CƛǊǎǘ-in-First-out-Verfahren 
όαCLChάύ ȊǳǊǸŎƪƎŜƴƻƳƳŜƴΣ Řŀǎ ƛƴ ¢Ŝƛƭ LΥ ²ŜǎŜƴǘƭƛŎƘŜ LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴ ǸōŜǊ ŘƛŜ DŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘΤ LLLΦ ½ŜƛŎhnungen, 
Rücknahmen und Umtausch genauer beschrieben wird. 
Für Overlay-Anteilsklassen wird eine zusätzliche Gebühr für ein Anteilsklassen-Overlay von höchstens 0,04 % 
erhoben. 
Die Liste der verfügbaren Anteilsklassen dieses Teilfonds kann unter www.nnip.com eingesehen werden. 
 

 

Anteilsklasse 
Maximale 

Servicegebühr 
Maximale 

Verwaltungsprovision  
Feste 

Servicegebühr 
Maximaler 

Ausgabeaufschlag 
Maximale 

Umtauschgebühr 

I - 0,72 % 0,15 % 2 % - 

N - 0,50 % 0,25 % - - 

O - 0,30 % 0,25 % 3 % 
3 % in Belgien und 1 % 

in anderen Ländern 

P - 1,00 % 0,25 % 3 % 
3 % in Belgien und 1 % 

in anderen Ländern 

R - 0,60 % 0,25 % 3 % 
3 % in Belgien und 1 % 

in anderen Ländern 

S - 0,72 % 0,15 % 2 % - 

U - 0,72 % 0,15 % - - 

X - 1,50 % 0,25 % 5 % 
3 % in Belgien und 1 % 

in anderen Ländern  

Y - 1,50 % 0,25 % - 1 % 

Z 0,15 % - - - - 
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NN (L) Asian High Yield 

Auflegung 

Der Teilfonds wurde am 28. April 2014 aufgelegt. 

Anlageziel und -politik 

Dieser Teilfonds investiert hauptsächlich (d. h. mindestens 2/3) in 
Hochzinsanleihen, die in Asien ohne Japan von Unternehmen 
begeben werden, welche mehrheitlich in dieser Region 
geschäftstätig sind. Im Gegensatz zu traditionellen Anleihen mit 
αLƴǾŜǎǘƳŜƴǘ DǊŀŘŜά-Qualität werden diese Anleihen von 
Unternehmen begeben, die in Bezug auf ihre Fähigkeit, ihren 
Verpflichtungen vollumfänglich nachzukommen, ein höheres Risiko 
aufweisen. Deshalb bieten sie eine höhere Rendite. Dieser 
Teilfonds ist bestrebt, über einen Zeitraum von mehreren Jahren 
die Performance des Index gemäß Anhang II des Prospekts der 
Gesellschaft zu übertreffen. Der Index ist eine breite Darstellung 
des Anlageuniversums des Teilfonds. Der Teilfonds kann auch 
Anlagen in Anleihen beinhalten, die nicht Teil des Indexuniversums 
sind. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, wobei die Analyse 
bestimmter Emittenten von Unternehmensanleihen mit einer 
breiteren Marktanalyse kombiniert wird, um ein optimales 
Portfolio zusammenzustellen, wobei Abweichungsbeschränkungen 
im Verhältnis zum Index eingehalten werden. Ziel ist es, die 
Renditeunterschiede dieser Emittenten innerhalb von Sektoren 
sowie die Renditeunterschiede zwischen Ländern, Sektoren und 
verschiedenen Bonitätssegmenten (Ratings) auszunutzen. Daher 
können die Anlagen des Teilfonds in erheblichem Maße vom Index 
abweichen. Da die Unterschiede bei den Hochertragsrenditen 
innerhalb eines Sektors erheblich sein können, ist ein starker 
Schwerpunkt auf der Emittentenauswahl und der 
Emittentendiversifizierung ein wesentlicher Bestandteil des 
Anlageprozesses des Teilfonds.  

Ergänzend gehaltene flüssige Mittel werden bei der Berechnung 
der oben genannten Grenze von zwei Dritteln nicht berücksichtigt. 

Der Teilfonds darf sein Vermögen ergänzend in sonstigen 
Wertpapieren (einschließlich Optionsscheinen auf Wertpapiere in 
Höhe von bis zu 10 % des Nettovermögens des Teilfonds), 
bedingten wandelbaren Wertpapieren (bis zu 10 % des 
bŜǘǘƻǾŜǊƳǀƎŜƴǎ ŘŜǎ ¢ŜƛƭŦƻƴŘǎύΣ DŜƭŘƳŀǊƪǘƛƴǎǘǊǳƳŜƴǘŜƴΣ αwǳƭŜ 
мпп!ά-Wertpapieren, Anteilen von OGAW und sonstigen OGA 
sowie in Einlagen gemäß Teil III, Kapitel III 
α!ƴƭŀƎŜōŜǎŎƘǊŅƴƪǳƴƎŜƴάΣ !ōǎŎƘƴƛǘǘ ! α½ǳƭŅǎǎƛƎŜ 
!ƴƭŀƎŜƛƴǎǘǊǳƳŜƴǘŜά ŘƛŜǎŜǎ tǊƻǎǇŜƪǘǎ ŀƴƭŜƎŜƴΦ !ƴƭŀƎŜƴ ƛƴ hD!² 
und OGA dürfen insgesamt jedoch nicht mehr als 10 % des 
Nettovermögens ausmachen. Wenn der Teilfonds sein Vermögen 
in Optionsscheinen auf Wertpapiere anlegt, kann der 
Nettoinventarwert aufgrund der höheren Volatilität des Werts der 
Optionsscheine mehr schwanken als bei einer Anlage in den 
Basiswerten. 

Zur Erreichung der Anlageziele darf der Teilfonds unter anderem 
auch folgende derivative Finanzinstrumente einsetzen: 

- Optionen und Terminkontrakte auf Wertpapiere oder 
Geldmarktinstrumente 

- Futures und Optionen auf Indizes 

- Zinsterminkontrakte, -optionen und -swaps 

- Performance-Swaps 

- Devisentermingeschäfte, Währungsterminkontrakte und -
transaktionen, Kauf- und Verkaufsoptionen auf Währungen 
und Währungsswaps 

- derivative Finanzinstrumente, deren Performance an 
Kreditrisiken gebunden ist, d. h. Kreditderivate wie Credit 
Default Swaps, Indizes und Wertpapierkörbe 

Der Teilfonds legt nicht aktiv in Aktien an, kann aber Aktien aus 
einer Umstrukturierung oder aus anderen Kapitalmaßnahmen 
erhalten. Solche Aktien sollen im besten Interesse der Anleger so 
bald wie möglich verkauft werden. 

Da diese Anlagen spezifischen Faktoren unterliegen, können sie 
nicht mit Anlagen in den wichtigsten Industrieländern verglichen 
werden. Einige Entwicklungsländer haben in der Vergangenheit die 
Bedienung ihrer Außenschulden bei Emittenten des öffentlichen 
und privaten Sektors sowohl in Bezug auf Zinsen als auch auf 
Kapital ausgesetzt oder eingestellt. Diese Faktoren können das 
Liquiditätsniveau der vom Teilfonds gehaltenen Positionen bis hin 
zur Illiquidität beeinträchtigen.  

Hinweis: Festverzinsliche Instrumente, die an den Märkten 
gehandelt werden können, erhalten von anerkannten 
Ratingagenturen ein Rating. Diese Ratings geben Aufschluss über 
das mit den Emittenten verbundene Kreditrisiko: Je niedriger das 
Rating, umso höher das Kreditrisiko. Als Ausgleich für dieses Risiko 
bieten die Anleihen von Unternehmen mit niedrigem Rating jedoch 
höhere Renditen. Die von den Ratingagenturen vergebenen 
Ratings reichen von AAA (praktisch risikolos) bis CCC (sehr hohes 
Ausfallrisiko). Bei den Märkten für Hochzinsanleihen bewegen sich 
die Ratings zwischen BB+ und CCC. Dieser Teilfonds richtet sich 
somit an gut informierte Anleger, die das mit den Anlagen 
verbundene Risiko abschätzen können. 

Ökologische und soziale Merkmale 

Der Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, wie 
in Artikel 8 der Offenlegungsverordnung beschrieben, indem er für 
den Hauptteil der Anlagen die Bedeutung von Risiken und Chancen 
in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) 
definiert. Diese Informationen werden basierend auf dem Ansatz 
der Verwaltungsgesellschaft zur ESG-Integration in den 
Anlageprozess des Teilfonds aufgenommen. Die ESG-Integration, 
ǿƛŜ Ǿƻƴ ŘŜǊ ±ŜǊǿŀƭǘǳƴƎǎƎŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘ ƛƴ ŘŜǊ αbb Lt wŜǎǇƻƴǎƛōƭŜ 
LƴǾŜǎǘƳŜƴǘ tƻƭƛŎȅά όbb IP-Richtlinie für verantwortungsbewusstes 
Investieren) für ihre Anlagen beschrieben, schreibt vor, dass die E-
, S- und G-Faktoren im Anlageprozess nachweislich und konsistent 
beurteilt und systematisch dokumentiert werden müssen.  

Der Teilfonds wendet die normenbasierten Kriterien für 
verantwortungsbewusstes Investieren der 
Verwaltungsgesellschaft an, die zu Ausschlüssen führen können, 
wie in Teil L α²ŜǎŜƴǘƭƛŎƘŜ LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴ ǸōŜǊ ŘƛŜ DŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘάΣ 
Kapitel LL αLƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴ ǸōŜǊ !ƴƭŀƎŜƴά ōŜǎŎƘǊƛŜōŜƴΦ {ƻƭŎƘŜ 
Ausschlüsse sind bindender Bestandteil des Anlageprozesses.  

Es besteht kein Zusammenhang zwischen den vom Teilfonds und 
seinem Index geförderten ökologischen und sozialen Merkmalen. 
Der Wertpapierauswahlprozess des Teilfonds beinhaltet die 
Integration von ESG-Faktoren, die zu Beschränkungen bei 
Emittenten führen können, die Teil des Index-Anlageuniversums 
sind. Daher können die Anlagen des Teilfonds von den Anlagen des 
Index abweichen. 

Weitere Informationen zu den normenbasierten Kriterien für 
verantwortungsbewusstes Investieren der 
VerwaltungsgŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘ ƪǀƴƴŜƴ ƛƴ ŘŜǊ αbb Lt wŜǎǇƻƴǎƛōƭŜ 
LƴǾŜǎǘƳŜƴǘ tƻƭƛŎȅά όbb IP-Richtlinie für verantwortungsbewusstes 
Investieren) auf der Website www.nnip.com eingesehen werden. 

Wertpapierleihgeschäfte und Pensionsgeschäfte 
(opérations à réméré) 

Der Teilfonds kann auch Wertpapierleihgeschäfte und 
Pensionsgeschäfte tätigen. 

http://www.nnip.com/
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Risikoprofil des Teilfonds 

Das gesamte Marktrisiko in Verbindung mit den zur Erreichung der 
Anlageziele verwendeten Anleihen und übrigen 
Finanzinstrumenten wird als hoch angesehen. Diese 
Finanzinstrumente werden von verschiedenen Faktoren 
beeinflusst. Dazu gehören die Entwicklung der Finanzmärkte und 
der Emittenten dieser Finanzinstrumente, die wiederum von der 
allgemeinen weltwirtschaftlichen Lage sowie den 
landesspezifischen wirtschaftlichen und politischen Bedingungen 
beeinflusst werden. Das erwartete Kreditrisiko, d. h. das 
Ausfallrisiko der Emittenten der zugrunde liegenden Anlagen, ist 
hoch. Der Teilfonds weist ein hohes Liquiditätsrisiko auf. Es können 
Liquiditätsrisiken auftreten, wenn eine bestimmte zugrunde 
liegende Anlage schwer zu verkaufen ist. Anlagen mit einem 
spezifischen Thema sind konzentrierter als über eine breite 
Themenpalette verteilte Anlagen. Es kann nicht garantiert werden, 
dass die Anleger ihr ursprünglich eingesetztes Kapital 
zurückerhalten. Die Risiken in Zusammenhang mit 
CƛƴŀƴȊŘŜǊƛǾŀǘƛƴǎǘǊǳƳŜƴǘŜƴ ǿŜǊŘŜƴ ƛƴ ¢Ŝƛƭ LLL α9ǊƎŅƴȊŜƴŘŜ 
LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴάΣ YŀǇƛǘŜƭ LLΥ αbŅƘŜǊŜ LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴ Ȋǳ wƛǎƛƪŜƴ ƛƴ 
Verbindung mit dem AnlageǳƴƛǾŜǊǎǳƳά ŜǊƪƭŅǊǘΦ 

Das Gesamtrisiko dieses Teilfonds wird anhand der VaR-Methode 
ƎŜƳŜǎǎŜƴΣ ǿƛŜ ƛƴ ¢Ŝƛƭ LLL α½ǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜ LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴάΣ YŀǇƛǘŜƭ L±Υ 

α¢ŜŎƘƴƛƪŜƴ ǳƴŘ LƴǎǘǊǳƳŜƴǘŜΣ !Υ !ƭƭƎŜƳŜƛƴŜ ±ƻǊǎŎƘǊƛŦǘŜƴά ƎŜƴŀǳŜǊ 
beschrieben. 

Profil des typischen Anlegers 

Der Teilfonds richtet sich insbesondere an dynamische Anleger, wie 
in Teil LL αCŀŎǘǎƘŜŜǘǎ ŘŜǊ ¢ŜƛƭŦƻƴŘǎά ŘŜŦƛƴƛŜǊǘΦ 

Fondstyp 

Anlagen in festverzinslichen Instrumenten 

Referenzwährung 

US-Dollar (USD) 

Fondsmanager 

NN Investment Partners (Singapore) Ltd. 
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Anteilsklassen des Teilfonds NN (L) Asian High Yield 

Für jede Anteilsklasse des Teilfonds geltende Informationen 

Zahlungsfälligkeit  Drei Geschäftstage nach dem jeweiligen Bewertungstag. 

Annahmeschluss für 
Zeichnungen, 
Rücknahme- und 
Umtauschanträge: 

11.00 Uhr MEZ an jedem Bewertungstag 

Ergänzende 
Informationen 

Sämtliche Gewinne, Verluste und Aufwendungen im Zusammenhang mit einer Transaktion zur Absicherung 
des Währungsrisikos der Anteilsklasse mit Währungsabsicherung werden ausschließlich der Anteilsklasse mit 
Währungsabsicherung zugewiesen.  
Für Overlay-Anteilsklassen wird eine zusätzliche Gebühr für ein Anteilsklassen-Overlay von höchstens 0,04 % 
erhoben. 
Die Liste der verfügbaren Anteilsklassen dieses Teilfonds kann unter www.nnip.com eingesehen werden. 
 

 

Anteilsklasse 
Maximale 

Servicegebühr 
Maximale 

Verwaltungsprovision  
Feste 

Servicegebühr 
Maximaler 

Ausgabeaufschlag 
Maximale 

Umtauschgebühr 

I - 0,72 % 0,15 % 2 % - 

P - 1,00 % 0,25 % 3 % 
3 % in Belgien und 1 % 

in anderen Ländern 

R - 0,60 % 0,25 % 3 % 
3 % in Belgien und 1 % 

in anderen Ländern 

U - 0,72 % 0,15 % - - 

X - 1,50 % 0,25 % 5 % 
3 % in Belgien und 1 % 

in anderen Ländern 

Z 0,15 % - - - - 
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NN (L) Banking & Insurance 

Auflegung 

Der Teilfonds wurde am 25. August 1997 aufgelegt. Am 8. April 
2011 nahm der Teilfonds den ING (L) Invest European Banking & 
Insurance (aufgelegt am 25. Mai 1998) auf. 

Anlageziel und -politik 

Der Teilfonds investiert überwiegend (mindestens 2/3) in ein 
diversifiziertes Portfolio aus Aktien bzw. sonstigen Wertpapieren 
(Optionsscheine auf Wertpapiere ς in Höhe von maximal 10 % des 
Nettovermögens des Teilfonds ς und Wandelanleihen), die von 
Unternehmen des Finanzsektors ausgegeben werden. Dazu 
gehören insbesondere Unternehmen, die in folgenden Bereichen 
tätig sind: Banken, private Finanzdienste, Investmentbanken und 
Broker, Vermögensverwaltung und Versicherungen. Das Portfolio 
ist über verschiedene Länder diversifiziert. Der Teilfonds setzt eine 
aktive Verwaltung ein, um Unternehmen anzustreben, die nach 
unserem systematischen Anlageprozess gut abschneiden, wobei 
Abweichungsbeschränkungen gegenüber dem Index eingehalten 
werden. Seine Anlagen werden daher erheblich vom Index 
abweichen. 
Dieser Teilfonds ist bestrebt, über einen Zeitraum von mehreren 
Jahren die Wertentwicklung des im Anhang II des Prospekts der 
Gesellschaft aufgeführten Index zu übertreffen. Der Index ist eine 
breite Darstellung unseres Anlageuniversums. Der Teilfonds kann 
auch Anlagen in Wertpapiere beinhalten, die nicht Teil des 
Indexuniversums sind. Der Aktienauswahlprozess des Teilfonds 
basiert auf der Analyse von Grundsatz- und Verhaltensdaten und 
umfasst die Integration von ESG-Faktoren.  

Der Teilfonds kann höchstens 25 % seines Nettovermögens in 
Aktien und andere Beteiligungsrechte investieren, die auf dem 
ǊǳǎǎƛǎŎƘŜƴ aŀǊƪǘΣ ŘŜƳ αaƻǎŎƻǿ LƴǘŜǊōŀƴƪ /ǳǊǊŜƴŎȅ 9ȄŎƘŀƴƎŜ ς 
wǳǎǎƛŀƴ ¢ǊŀŘŜ {ȅǎǘŜƳά όaL/9·-RTS), gehandelt werden. 

Der Teilfonds behält sich die Möglichkeit vor, in Höhe von maximal 
20 % seines Nettovermögens in Wertpapiere gemäß Rule 144 A zu 
investieren. 

Der Teilfonds kann sein Vermögen ergänzend in sonstigen 
Wertpapieren (einschließlich Optionsscheinen auf Wertpapiere in 
Höhe von bis zu 10 % des Nettovermögens des Teilfonds), 
Geldmarktinstrumenten, Anteilen von OGAW und sonstigen OGA 
sowie in Einlagen gemäß Teil III dieses Prospekts anlegen. Anlagen 
in OGAW und OGA dürfen insgesamt jedoch nicht mehr als 10 % 
des Nettovermögens ausmachen. Wenn der Teilfonds sein 
Vermögen in Optionsscheinen auf Wertpapiere anlegt, kann der 
Nettoinventarwert aufgrund der höheren Volatilität des Werts der 
Optionsscheine mehr schwanken als bei einer Anlage in den 
Basiswerten. 

Zur Erreichung der Anlageziele darf der Teilfonds unter anderem 
auch folgende derivative Finanzinstrumente einsetzen: 

- Optionen und Terminkontrakte auf Wertpapiere oder 
Geldmarktinstrumente 

- Indexterminkontrakte und -optionen 

- Zinsterminkontrakte, -optionen und -swaps 

- Performance-Swaps 

- Devisentermingeschäfte und Währungsoptionen. 

Die Risiken in Verbindung mit dem Einsatz derivativer 
Finanzinstrumente zu anderen Zwecken als der Absicherung sind in 
Teil LLL α½ǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜ LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴάΣ YŀǇƛǘŜƭ LL αbŅƘŜǊŜ 
Informationen zu Risiken in Verbindung mit dem 
!ƴƭŀƎŜǳƴƛǾŜǊǎǳƳά ŘŜǎ tǊƻǎǇŜƪǘǎ ōŜǎŎƘǊƛŜōŜƴΦ 

Ökologische und soziale Merkmale 

Der Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, wie 
in Artikel 8 der Offenlegungsverordnung beschrieben, indem er für 
den Hauptteil der Anlagen die Bedeutung von Risiken und Chancen 
in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) 
definiert. Diese Informationen werden basierend auf dem Ansatz 
der Verwaltungsgesellschaft zur ESG-Integration in den 
Anlageprozess des Teilfonds aufgenommen. Die ESG-Integration, 
ǿƛŜ Ǿƻƴ ŘŜǊ ±ŜǊǿŀƭǘǳƴƎǎƎŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘ ƛƴ ŘŜǊ αbb Lt wŜǎǇƻƴǎƛōƭŜ 
Investment Policyά όbb IP-Richtlinie für verantwortungsbewusstes 
Investieren) für ihre Anlagen beschrieben, schreibt vor, dass die E-
, S- und G-Faktoren im Anlageprozess nachweislich und konsistent 
beurteilt und systematisch dokumentiert werden müssen.  

Der Teilfonds wendet die normenbasierten Kriterien für 
verantwortungsbewusstes Investieren der 
Verwaltungsgesellschaft an, die zu Ausschlüssen führen können, 
wie in Teil L α²ŜǎŜƴǘƭƛŎƘŜ LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴ ǸōŜǊ ŘƛŜ DŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘάΣ 
Kapitel LL αLƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴ ǸōŜǊ !ƴƭŀƎŜƴά ōŜǎŎƘǊƛŜōŜƴΦ {ƻƭŎƘŜ 
Ausschlüsse sind bindender Bestandteil des Anlageprozesses.  

Es besteht kein Zusammenhang zwischen den vom Teilfonds und 
seinem Index geförderten ökologischen und sozialen Merkmalen. 
Der Wertpapierauswahlprozess des Teilfonds beinhaltet die 
Integration von ESG-Faktoren, die zu Beschränkungen bei 
Emittenten führen können, die Teil des Index-Anlageuniversums 
sind. Daher können die Anlagen des Teilfonds von den Anlagen des 
Index abweichen. 

Weitere Informationen zu den normenbasierten Kriterien für 
verantwortungsbewusstes Investieren der 
±ŜǊǿŀƭǘǳƴƎǎƎŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘ ƪǀƴƴŜƴ ƛƴ ŘŜǊ αbb Lt wŜǎǇƻƴǎƛōƭŜ 
LƴǾŜǎǘƳŜƴǘ tƻƭƛŎȅά όbb IP-Richtlinie für verantwortungsbewusstes 
Investieren) auf der Website www.nnip.com eingesehen werden. 

Wertpapierleihgeschäfte und Pensionsgeschäfte 
(opérations à réméré) 

Der Teilfonds kann auch Wertpapierleihgeschäfte und 
Pensionsgeschäfte tätigen. 

Risikoprofil des Teilfonds 

Das gesamte Marktrisiko in Verbindung mit den zur Erreichung der 
Anlageziele verwendeten Aktien und übrigen Finanzinstrumenten 
wird als hoch angesehen. Diese Finanzinstrumente werden von 
verschiedenen Faktoren beeinflusst. Dazu gehören die Entwicklung 
der Finanzmärkte und der Emittenten dieser Finanzinstrumente, 
die wiederum von der allgemeinen weltwirtschaftlichen Lage sowie 
den landesspezifischen wirtschaftlichen und politischen 
Bedingungen beeinflusst werden. Der Teilfonds weist ein niedriges 
Liquiditätsrisiko auf. Es können Liquiditätsrisiken auftreten, wenn 
eine bestimmte zugrunde liegende Anlage schwer zu verkaufen ist. 
Darüber hinaus können sich Währungsschwankungen stark auf die 
Wertentwicklung des Teilfonds auswirken. Anlagen mit einem 
spezifischen Thema sind konzentrierter als über eine breite 
Themenpalette verteilte Anlagen. Es kann nicht garantiert werden, 
dass die Anleger ihr ursprünglich eingesetztes Kapital 
zurückerhalten. Die Risiken in Zusammenhang mit 
CƛƴŀƴȊŘŜǊƛǾŀǘƛƴǎǘǊǳƳŜƴǘŜƴ ǿŜǊŘŜƴ ƛƴ ¢Ŝƛƭ LLL α9ǊƎŅƴȊŜƴŘŜ 
LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴάΣ YŀǇƛǘŜƭ LLΥ αbŅƘŜre Informationen zu Risiken in 
±ŜǊōƛƴŘǳƴƎ Ƴƛǘ ŘŜƳ !ƴƭŀƎŜǳƴƛǾŜǊǎǳƳά ŜǊƪƭŅǊǘΦ 

Das Gesamtrisiko dieses Teilfonds wird anhand der Commitment-
Methode gemessen. 

http://www.nnip.com/
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Profil des typischen Anlegers 

Der Teilfonds richtet sich insbesondere an dynamische Anleger, wie 
in Teil LL αCŀŎǘǎƘŜŜǘǎ ŘŜǊ ¢ŜƛƭŦƻƴŘǎά ŘŜŦƛƴƛŜǊǘΦ 

Fondstyp 

Anlagen in Aktien 

Referenzwährung 

US-Dollar (USD) 
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Anteilsklassen des Teilfonds NN (L) Banking & Insurance 

Für jede Anteilsklasse des Teilfonds geltende Informationen 

Zahlungsfälligkeit  Drei Geschäftstage nach dem jeweiligen Bewertungstag. 

Ergänzende 
Informationen 

Sämtliche Gewinne, Verluste und Aufwendungen im Zusammenhang mit einer Transaktion zur Absicherung 
des Währungsrisikos der Anteilsklasse mit Währungsabsicherung werden ausschließlich der Anteilsklasse mit 
Währungsabsicherung zugewiesen.  
Für Overlay-Anteilsklassen wird eine zusätzliche Gebühr für ein Anteilsklassen-Overlay von höchstens 0,04 % 
erhoben. 
Die Liste der verfügbaren Anteilsklassen dieses Teilfonds kann unter www.nnip.com eingesehen werden. 
 

 

Anteilsklasse 
Maximale 

Servicegebühr 
Maximale 

Verwaltungsprovision 
Feste 

Servicegebühr 
Maximaler 

Ausgabeaufschlag 
Maximale 

Umtauschgebühr 

I - 0,60 % 0,20 % 2 % - 

P - 1,50 % 0,25 % 3 % 
3 % in Belgien und 1 % 

in anderen Ländern 

R - 0,75 % 0,25 % 3 % 
3 % in Belgien und 1 % 

in anderen Ländern 

S - 0,60 % 0,20 % 2 % -  

X - 2,00 % 0,25 % 5 % 
3 % in Belgien und 1 % 

in anderen Ländern 

Z 0,20 % - - - - 
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NN (L) Belgian Government Bond

Auflegung 

Der Teilfonds wurde am 17. Juni 2011 aufgelegt. Der Teilfonds hat 
folgenden Teilfonds übernommen: Belgium Government Euro (17. 
Juni 2011), ein Teilfonds der ING (L) Renta Fund II SICAV.  

Anlageziel und -politik 

Ziel dieses Teilfonds ist es, durch die überwiegende Anlage in 
belgische Staatsanleihen Renditen zu erzielen. Die 
durchschnittliche Laufzeit des Portfolios übersteigt drei Jahre. 
Dieser Teilfonds ist bestrebt, über einen Zeitraum von mehreren 
Jahren die Wertentwicklung des im Anhang II des Prospekts der 
Gesellschaft aufgeführten Index zu übertreffen. Der Index ist eine 
breite Darstellung des Anlageuniversums des Teilfonds. Der 
Teilfonds kann auch Anlagen in Staatsanleihen beinhalten, die nicht 
Teil des Indexuniversums sind. Der Teilfonds verwendet sowohl 
Grundsatzdaten als auch Daten aus quantitativen Studien, um die 
Durationslinie und die Positionen aktiv anzupassen und so ein 
attraktives Renditeprofil zu bieten. Der Teilfonds setzt eine aktive 
Verwaltung ein, um basierend auf grundsätzlichen und 
quantitativen Analysen Änderungen des Niveaus der Renditen von 
Staatsanleihen, der Renditekurve und der Länderspreads innerhalb 
der Eurozone vorherzusehen, wobei Abweichungsbeschränkungen 
im Verhältnis zum Index beibehalten werden. Die 
Teilfondspositionierung kann daher in erheblichem Maße vom 
Index abweichen. 

Festverzinsliche Wertpapiere, die von den Regierungen von Belgien 
bzw. von Deutschland und deren lokalen öffentlichen Behörden 
begeben oder garantiert werden dürfen mehr als 35 % des 
Nettoinventarwerts des Teilfonds darstellen, sofern dieses 
Engagement dem Grundsatz der Risikostreuung gemäß Art. 45, 
Absatz 1 des Gesetzes von 2010 entspricht.  

Der Teilfonds kann sein Vermögen ergänzend auch in sonstigen 
Wertpapieren (einschließlich Optionsscheinen auf Wertpapiere in 
Höhe von maximal bis zu 10 % des Nettovermögens des Teilfonds), 
Staatsanleihen von anderen Ländern der Eurozone, 
Geldmarktinstrumenten, Wertpapieren gemäß Rule 144 A sowie 
Anteilen von OGAW und sonstigen OGA und Einlagen gemäß 
Teil III, Kapitel LLL α!ƴƭŀƎŜōŜǎŎƘǊŅƴƪǳƴƎŜƴάΣ !ōǎŎƘƴƛǘǘ ! α½ǳƭŅǎǎƛƎŜ 
!ƴƭŀƎŜƛƴǎǘǊǳƳŜƴǘŜά ŘƛŜǎŜǎ tǊƻǎǇŜƪǘǎ ŀƴƭŜƎŜƴΦ !ƴƭŀƎŜƴ ƛƴ hD!² 
und OGA dürfen insgesamt jedoch nicht mehr als 10 % des 
Nettovermögens ausmachen. Wenn der Teilfonds sein Vermögen 
in Optionsscheinen auf Wertpapiere anlegt, kann der 
Nettoinventarwert aufgrund der höheren Volatilität des Werts der 
Optionsscheine mehr schwanken als bei einer Anlage in den 
Basiswerten. 

Zur Erreichung der Anlageziele darf der Teilfonds unter anderem 
auch folgende derivative Finanzinstrumente einsetzen: 

- Optionen und Terminkontrakte auf Wertpapiere oder 
Geldmarktinstrumente 

- Futures und Optionen auf Indizes 

- Zinsterminkontrakte, -optionen und -swaps 

- Performance-Swaps 

- Credit Default Swaps 

- Devisentermingeschäfte und Währungsoptionen. 

Der Teilfonds legt nicht aktiv in Aktien an, kann aber Aktien aus 
einer Umstrukturierung oder aus anderen Kapitalmaßnahmen 
erhalten. Solche Aktien sollen im besten Interesse der Anleger so 
bald wie möglich verkauft werden. 

Ökologische und soziale Merkmale 

Der Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, wie 
in Artikel 8 der Offenlegungsverordnung beschrieben, indem er für 

den Hauptteil der Anlagen die Bedeutung von Risiken und Chancen 
in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) 
definiert. Diese Informationen werden basierend auf dem Ansatz 
der Verwaltungsgesellschaft zur ESG-Integration in den 
Anlageprozess des Teilfonds aufgenommen. Die ESG-Integration, 
ǿƛŜ Ǿƻƴ ŘŜǊ ±ŜǊǿŀƭǘǳƴƎǎƎŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘ ƛƴ ŘŜǊ αbb Lt wŜǎǇƻƴǎƛōƭŜ 
Investment PoliŎȅά όbb IP-Richtlinie für verantwortungsbewusstes 
Investieren) für ihre Anlagen beschrieben, schreibt vor, dass die E-
, S- und G-Faktoren im Anlageprozess nachweislich und konsistent 
beurteilt und systematisch dokumentiert werden müssen.  

Der Teilfonds wendet die normenbasierten Kriterien für 
verantwortungsbewusstes Investieren der 
Verwaltungsgesellschaft an, die zu Ausschlüssen führen können, 
wie in Teil L α²ŜǎŜƴǘƭƛŎƘŜ LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴ ǸōŜǊ ŘƛŜ DŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘάΣ 
Kapitel LL αLƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴ ǸōŜǊ !ƴƭŀƎŜƴά ōŜǎŎƘǊƛŜōŜn. Solche 
Ausschlüsse sind bindender Bestandteil des Anlageprozesses.  

Es besteht kein Zusammenhang zwischen den vom Teilfonds und 
seinem Index geförderten ökologischen und sozialen Merkmalen. 
Der Wertpapierauswahlprozess des Teilfonds beinhaltet die 
Integration von ESG-Faktoren, die zu Beschränkungen bei 
Emittenten führen können, die Teil des Index-Anlageuniversums 
sind. Daher können die Anlagen des Teilfonds von den Anlagen des 
Index abweichen. 

Weitere Informationen zu den normenbasierten Kriterien für 
verantwortungsbewusstes Investieren der 
±ŜǊǿŀƭǘǳƴƎǎƎŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘ ƪǀƴƴŜƴ ƛƴ ŘŜǊ αbb Lt wŜǎǇƻƴǎƛōƭŜ 
LƴǾŜǎǘƳŜƴǘ tƻƭƛŎȅά όbb IP-Richtlinie für verantwortungsbewusstes 
Investieren) auf der Website www.nnip.com eingesehen werden. 

Wertpapierleihgeschäfte und Pensionsgeschäfte 
(opérations à réméré) 

Der Teilfonds kann auch Wertpapierleihgeschäfte und 
Pensionsgeschäfte tätigen. 

Risikoprofil des Teilfonds 

Das gesamte Marktrisiko in Verbindung mit den zur Erreichung der 
Anlageziele verwendeten Anleihen und übrigen 
Finanzinstrumenten wird als moderat angesehen. Diese 
Finanzinstrumente werden von verschiedenen Faktoren 
beeinflusst. Dazu gehören die Entwicklung der Finanzmärkte und 
der Emittenten dieser Finanzinstrumente, die wiederum von der 
allgemeinen weltwirtschaftlichen Lage sowie den 
landesspezifischen wirtschaftlichen und politischen Bedingungen 
beeinflusst werden. Das erwartete Kreditrisiko, d. h. das 
Ausfallrisiko der Emittenten der zugrunde liegenden Anlagen, ist 
gering. Der Teilfonds weist ein niedriges Liquiditätsrisiko auf. Es 
können Liquiditätsrisiken auftreten, wenn eine bestimmte 
zugrunde liegende Anlage schwer zu verkaufen ist. Anlagen in einer 
spezifischen geografischen Region sind konzentrierter als über eine 
breite Palette von geografischen Regionen verteilte Anlagen. Es 
kann nicht garantiert werden, dass die Anleger ihr ursprünglich 
eingesetztes Kapital zurückerhalten. Die Risiken in Zusammenhang 
Ƴƛǘ CƛƴŀƴȊŘŜǊƛǾŀǘƛƴǎǘǊǳƳŜƴǘŜƴ ǿŜǊŘŜƴ ƛƴ ¢Ŝƛƭ LLL α9ǊƎŅƴȊŜƴŘŜ 
LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴάΣ YŀǇƛǘŜƭ LLΥ αbŅƘŜǊŜ LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴ Ȋǳ wƛǎƛƪŜƴ ƛƴ 
±ŜǊōƛƴŘǳƴƎ Ƴƛǘ ŘŜƳ !ƴƭŀƎŜǳƴƛǾŜǊǎǳƳά ŜǊƪƭŅǊǘΦ 

Das Gesamtrisiko dieses Teilfonds wird anhand der Commitment-
Methode gemessen. 

Profil des typischen Anlegers 

Der Teilfonds richtet sich insbesondere an neutrale Anleger, wie in 
Teil LL αCŀŎǘǎƘŜŜǘǎ ŘŜǊ ¢ŜƛƭŦƻƴŘǎά ŘŜŦƛƴƛŜǊǘΦ 

http://www.nnip.com/
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Fondstyp 

Anlagen in festverzinslichen Instrumenten 

Referenzwährung 

Euro (EUR) 

 

 

 

 

 

Anteilsklassen des Teilfonds NN (L) Belgian Government Bond 

Für jede Anteilsklasse des Teilfonds geltende Informationen 

Zahlungsfälligkeit  Drei Geschäftstage nach dem jeweiligen Bewertungstag. 

Ergänzende 
Informationen 

Sämtliche Gewinne, Verluste und Aufwendungen im Zusammenhang mit einer Transaktion zur Absicherung 
des Währungsrisikos der Anteilsklasse mit Währungsabsicherung werden ausschließlich der Anteilsklasse mit 
Währungsabsicherung zugewiesen.  
Für Overlay-Anteilsklassen wird eine zusätzliche Gebühr für ein Anteilsklassen-Overlay von höchstens 0,04 % 
erhoben. 
Die Liste der verfügbaren Anteilsklassen dieses Teilfonds kann unter www.nnip.com eingesehen werden. 
 

 

Anteilsklasse 
Maximale 

Servicegebühr 
Maximale 

Verwaltungsprovision  
Feste 

Servicegebühr 
Maximaler 

Ausgabeaufschlag 
Maximale 

Umtauschgebühr 

I - 0,36 % 0,12 % 2 % - 

P - 0,65 % 0,15 % 3 % 
3 % in Belgien und 1 % 

in anderen Ländern 

R - 0,36 % 0,15 % 3 % 
3 % in Belgien und 1 % 

in anderen Ländern 

S - 0,36 % 0,12 % 2 % - 

Z 0,12 % - - - - 
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NN (L) Climate & Environment 

Auflegung 

Dieser Teilfonds (aufgelegt am 20. November 1997 unter der 
Bezeichnung ING (L) Invest Chemicals) hat am 23. Mai 2003 den 
Teilfonds ING (L) Invest Metals & Mining (aufgelegt am 7. Februar 
1994) übernommen. Der Teilfonds ING (L) Invest Materials hat am 
8. April 2011 den Teilfonds ING (L) Invest European Materials 
(aufgelegt am 4. September 2000), ehemals ING (L) Invest 
European Cyclicals, aufgenommen. Zum 1. Dezember 2019 wird 
dieser Teilfonds von NN (L) Materials in NN (L) Climate & 
Environment geändert. 

Anlageziel und -politik 

Der Teilfonds setzt eine aktive Verwaltung ein und investiert in 
Unternehmen, die neben einer finanziellen Rendite einen positiven 
sozialen und ökologischen Beitrag leisten Der Teilfonds verfolgt 
einen thematischen Anlageansatz und konzentriert seine Anlagen 
auf Unternehmen, die einen positiven Beitrag zu einem oder 
mehreren UN-SDGs leisten, die mit der Nachhaltigkeit unserer 
natürlichen Ressourcen in Verbindung stehen, z. B. 
Wasserknappheit, Nahrungsmittelversorgung, Energiewende und 
Kreislaufwirtschaft. 

Der Auswahlprozess umfasst sowohl Auswirkungsanalysen, 
Finanzanalysen als auch ESG-Analysen (Environmental, Social und 
Governance). Hauptsächlich Unternehmen mit positiven sozialen 
und ökologischen Auswirkungen kommen für die Aufnahme in den 
Fonds in Frage. Der Teilfonds verfügt über ein globales 
Anlageuniversum, einschließlich der Schwellenmärkte, das an 
langfristigen gesellschaftlichen und ökologischen Trends 
ausgerichtet ist. 

Der Teilfonds wendet die normenbasierten Kriterien für 
verantwortungsbewusstes Investieren der 
Verwaltungsgesellschaft an, die zu Ausschlüssen führen können, 
wie in Teil L α²ŜǎŜƴǘƭƛŎƘŜ LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴ ǸōŜǊ ŘƛŜ DŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘάΣ 
Kapitel LL αLƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴ ǸōŜǊ !ƴƭŀƎŜƴά ōŜǎŎƘǊƛŜōŜƴΦ 5ƛŜǎŜ 
Ausschlussfilter beziehen sich sowohl auf die Aktivitäten als auch 
auf das Verhalten und werden auf den Aktienteil des Portfolios 
angewendet. Beispielsweise werden keine Investitionen in 
Unternehmen getätigt, die gegen Global Compact-Prinzipien wie 
den Schutz der Menschenrechte und der Umwelt verstoßen. 

Darüber hinaus gelten für Teilfonds mit nachhaltigen Anlagezielen 
gemäß Artikel 9 SFDR strengere Beschränkungen für Anlagen in 
Unternehmen, die an Aktivitäten im Zusammenhang mit 
Glücksspiel, Waffen, Erwachsenenunterhaltung, Pelz- und 
Ledererzeugnissen, arktischen Bohrungen sowie Schieferöl und -
gas beteiligt sind. 

Der Fonds strebt an, durch Unternehmensanalysen, Engagement 
und Messung der Auswirkungen einen Mehrwert zu erzeugen.  

Innerhalb des Teilfonds erfolgt die Interaktion mit den 
Unternehmen im Portfolio mit dem Ziel, zu den positiven 
Auswirkungen der Unternehmen auf Umwelt und Gesellschaft 
beizutragen. Hierzu zählen unter anderem die Förderung von 
Transparenz sowie von Maßnahmen des Managements zur 
Anpassung der Geschäftsstrategie, um die Ergebnisse in den 
Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) zu 
verbessern. Ein konstruktiver und regelmäßiger Dialog mit 
Emittenten und Unternehmen über ESG-Faktoren ermöglicht es 
der Verwaltungsgesellschaft, verschiedene Probleme anzugehen. 
Gleichzeitig können Unternehmen ihre Aktivitäten und Fortschritte 
gegenüber der Verwaltungsgesellschaft nachweisen. 

Der Teilfonds verfügt über keinen Vergleichsindex. Für den 
Vergleich der Finanzergebnisse wird der in Anhang II des Prospekts 
der Gesellschaft aufgeführte Index vom Teilfonds langfristig als 
Referenz verwendet. 

Der Teilfonds investiert überwiegend (mindestens 2/3) in ein 
diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder sonstigen 
Wertpapieren (Optionsscheine auf Wertpapiere ς in Höhe von 
maximal 10 % des Nettovermögens des Teilfonds ς und 
Wandelanleihen), die von auf der ganzen Welt niedergelassenen, 
notierten oder gehandelten Unternehmen ausgegeben werden.  

 Der Teilfonds kann höchstens 25 % seines Nettovermögens in 
Aktien und andere Beteiligungsrechte investieren, die auf dem 
russischen Markt, ŘŜƳ αaƻǎŎƻǿ LƴǘŜǊōŀƴƪ /ǳǊǊŜƴŎȅ 9ȄŎƘŀƴƎŜ ς 
wǳǎǎƛŀƴ ¢ǊŀŘŜ {ȅǎǘŜƳά όaL/9·-RTS), gehandelt werden. 

Der Teilfonds behält sich die Möglichkeit vor, in Höhe von maximal 
20 % seines Nettovermögens in Wertpapiere gemäß Rule 144 A zu 
investieren. 

Der Teilfonds kann sein Vermögen ergänzend in sonstigen 
Wertpapieren (einschließlich Optionsscheinen auf Wertpapiere in 
Höhe von bis zu 10 % des Nettovermögens des Teilfonds), 
Geldmarktinstrumenten, Anteilen von OGAW und sonstigen OGA 
sowie in Einlagen gemäß Teil III dieses Prospekts anlegen. Anlagen 
in OGAW und OGA dürfen insgesamt jedoch nicht mehr als 10 % 
des Nettovermögens ausmachen. Wenn der Teilfonds sein 
Vermögen in Optionsscheinen auf Wertpapiere anlegt, kann der 
Nettoinventarwert aufgrund der höheren Volatilität des Werts der 
Optionsscheine mehr schwanken als bei einer Anlage in den 
Basiswerten. 

Der Teilfonds kann über Stock Connect bis zu 20 % seines 
Nettovermögens in chinesische A-Aktien von in der VRC 
gegründeten Unternehmen investieren. Der Teilfonds unterliegt 
daher möglicherweise den mit einer Anlage in der VRC 
verbundenen Risiken, insbesondere dem Risiko der 
geographischen Konzentration, dem Risiko von Änderungen der 
politischen, sozialen oder wirtschaftlichen Entscheidungen, dem 
Liquiditäts- und Volatilitätsrisiko, dem Währungsrisiko gegenüber 
dem RMB und Risiken in Bezug auf die Besteuerung in der VRC. 
Weiterhin unterliegt der Teilfonds spezifischen Risiken in 
Verbindung mit der Anlage über Stock Connect, beispielsweise 
Quotenbeschränkungen, Aussetzung des Handels, 
Kursschwankungen bei den chinesischen A-Aktien, insbesondere 
dann, wenn an der Stock Connect kein Handel stattfindet, der 
Markt in der VRC jedoch geöffnet ist, sowie dem operativen Risiko. 
Stock Connect ist relativ neu, daher sind einige Vorschriften noch 
nicht erprobt und könnten geändert werden, was negative Folgen 
für den Teilfonds haben könnte. Die Risiken in Verbindung mit der 
Anlage in A-!ƪǘƛŜƴ ǎƛƴŘ ƛƴ ¢Ŝƛƭ LLL α½ǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜ LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴάΣ 
YŀǇƛǘŜƭ LLΥ αbŅƘŜǊŜ LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴ Ȋǳ wƛǎƛƪŜƴ ƛƴ ±ŜǊōƛƴŘung mit dem 
!ƴƭŀƎŜǳƴƛǾŜǊǎǳƳά ōŜǎŎƘǊƛŜōŜƴΦ 

Zur Erreichung der Anlageziele darf der Teilfonds unter anderem 
auch folgende derivative Finanzinstrumente einsetzen: 

- Optionen und Terminkontrakte auf Wertpapiere oder 
Geldmarktinstrumente 

- Indexterminkontrakte und -optionen 

- Zinsterminkontrakte, -optionen und -swaps 

- Performance-Swaps, Total Return Swaps oder sonstige 
derivative Finanzinstrumente mit ähnlichen Eigenschaften  

- Devisentermingeschäfte und Währungsoptionen. 

Die Risiken in Verbindung mit dem Einsatz derivativer 
Finanzinstrumente zu anderen Zwecken als der Absicherung sind in 
Teil LLL α½ǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜ LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴάΣ YŀǇƛǘŜƭ LL αbŅƘŜǊŜ 
Informationen zu Risiken in Verbindung mit dem 
!ƴƭŀƎŜǳƴƛǾŜǊǎǳƳά ōŜǎŎƘǊƛŜōŜƴΦ 
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Wertpapierleihgeschäfte und Pensionsgeschäfte 
(opérations à réméré) 

Der Teilfonds darf keine Wertpapierleihgeschäfte und 
Pensionsgeschäfte tätigen. 

Risikoprofil des Teilfonds 

Das gesamte Marktrisiko in Verbindung mit den zur Erreichung der 
Anlageziele verwendeten Aktien und übrigen Finanzinstrumenten 
wird als hoch angesehen. Diese Finanzinstrumente werden von 
verschiedenen Faktoren beeinflusst. Dazu gehören die Entwicklung 
der Finanzmärkte und der Emittenten dieser Finanzinstrumente, 
die wiederum von der allgemeinen weltwirtschaftlichen Lage sowie 
den landesspezifischen wirtschaftlichen und politischen 
Bedingungen beeinflusst werden. Der Teilfonds weist ein mittleres 
Liquiditätsrisiko auf. Es können Liquiditätsrisiken auftreten, wenn 
eine bestimmte zugrunde liegende Anlage schwer zu verkaufen ist. 
Darüber hinaus können sich Währungsschwankungen stark auf die 
Wertentwicklung des Teilfonds auswirken. Anlagen mit einem 
spezifischen Thema sind konzentrierter als über eine breite 
Themenpalette verteilte Anlagen. Es kann nicht garantiert werden, 
dass die Anleger ihr ursprünglich eingesetztes Kapital 

zurückerhalten. Das Risiko in Verbindung mit dem Einsatz 
derivativer Finanzinstrumente ist in Teil LLL α½ǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜ 
LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴάΣ YŀǇƛǘŜƭ LLΥ αbŅƘŜǊŜ LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴ Ȋǳ Risiken in 
±ŜǊōƛƴŘǳƴƎ Ƴƛǘ ŘŜƳ !ƴƭŀƎŜǳƴƛǾŜǊǎǳƳά ōŜǎŎƘǊƛŜōŜƴΦ 

Das Gesamtrisiko dieses Teilfonds wird anhand der Commitment-
Methode gemessen. 

Profil des typischen Anlegers 

Der Teilfonds richtet sich insbesondere an dynamische Anleger, wie 
in Teil LL αCŀŎǘǎƘŜŜǘǎ ŘŜǊ ¢ŜƛƭŦƻƴŘǎά ŘŜŦƛƴƛŜǊǘΦ 

Fondstyp 

Anlagen in Aktien 

Referenzwährung 

Euro (EUR) 
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Anteilsklassen des Teilfonds NN (L) Climate & Environment 

Für jede Anteilsklasse des Teilfonds geltende Informationen 

Zahlungsfälligkeit  Drei Geschäftstage nach dem jeweiligen Bewertungstag. 

Ergänzende 
Informationen 

Sämtliche Gewinne, Verluste und Aufwendungen im Zusammenhang mit einer Transaktion zur Absicherung 
des Währungsrisikos der Anteilsklasse mit Währungsabsicherung werden ausschließlich der Anteilsklasse mit 
Währungsabsicherung zugewiesen.  
Die Anteilsklasse α¸ά ŜǊƘŜōǘ ŜƛƴŜ ȊǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜ ±ŜǊǘǊƛŜōǎƎŜōǸƘǊ Ǿƻƴ м %. 
.Ŝƛ wǸŎƪƴŀƘƳŜŀƴǘǊŅƎŜƴ ŦǸǊ ŘƛŜ !ƴǘŜƛƭǎƪƭŀǎǎŜ α¸ά ǿŜǊŘŜƴ ŘƛŜ !ƴǘŜƛƭŜ ƴŀŎƘ ŘŜƳ CƛǊǎǘ-in-First-out-Verfahren 
όαCLChάύ ȊǳǊǸŎƪƎŜƴƻƳƳŜƴΣ Řŀǎ ƛƴ ¢Ŝƛƭ LΥ ²ŜǎŜƴǘƭƛŎƘŜ LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴ ǸōŜǊ ŘƛŜ DŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘΤ LLLΦ ½ŜƛŎhnungen, 
Rücknahmen und Umtausch genauer beschrieben wird. 
Für Overlay-Anteilsklassen wird eine zusätzliche Gebühr für ein Anteilsklassen-Overlay von höchstens 0,04 % 
erhoben. 
Die Liste der verfügbaren Anteilsklassen dieses Teilfonds kann unter www.nnip.com eingesehen werden. 
 

 

Anteilsklasse 
Maximale 

Servicegebühr 
Maximale 

Verwaltungsprovision  
Feste 

Servicegebühr 
Maximaler 

Ausgabeaufschlag 
Maximale 

Umtauschgebühr 

I - 0,60 % 0,20 % 2 % - 

N - 0,60 % 0,20 % - - 

P - 1,50 % 0,25 % 3 % 
3 % in Belgien und 1 % 

in anderen Ländern 

R - 0,75 % 0,25 % 3 % 
3 % in Belgien und 1 % 

in anderen Ländern 

S - 0,60 % 0,20 % 2 % - 

X - 2 % 0,25 % 5 % 
3 % in Belgien und 1 % 

in anderen Ländern  

Y - 2 % 0,25 % - 1 % 

Z 0,20 % - - - - 

Zz - - - - - 
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NN (L) Commodity Enhanced

Auflegung 

Dieser Teilfonds wurde am 27. Juli 2010 aufgelegt.  

Anlageziel und -politik (gültig bis zum 8. April 2021) 

Ziel dieses Teilfonds ist es, Anlegern ein effizientes Engagement in 
einem diversifizierten Rohstoffportfolio zu bieten und die 
Wertentwicklung des Referenzindex gemäß Anhang II des 
Prospekts der Gesellschaft zu übertreffen. 

Zur Erreichung dieses Ziels investiert der Teilfonds in: 

(1) Einen speziellen Index, den Commodity Enhanced Curve Index. 
Es handelt sich um einen diversifizierten Rohstoffindex, der die 
Wertentwicklung des Bloomberg Commodity (Excess Return) 
Index übertreffen soll. Ziel des Commodity Enhanced Curve 
Index ist es, durch die Positionierung seines 
Rohstoffengagements auf verschiedenen Punkten der 
Renditekurve für Rohstoff-Futures gemäß einem speziellen, 
von NN Investment Partners erstellten und verwalteten 
Algorithmus eine Outperformance zu erreichen. 

Die Investition in den Index erfolgt über Index-Swaps mit 
Kontrahenten hoher Bonität. Diese Swaps ermöglichen es dem 
Teilfonds, gegen die Zahlung einer festen Gebühr die Rendite des 
Commodity Enhanced Curve Index zu erhalten. 

Das durch den Swap entstehende Kontrahentenrisiko wird durch 
einen täglichen Austausch von Sicherheiten mit den Swap-
Kontrahenten begrenzt. Der Teilfonds hat ferner jederzeit die 
Möglichkeit, die Swaps glattzustellen. 

Zur Erreichung seiner Ziele kann der Teilfonds zudem Futures und 
Swaps auf den Bloomberg Commodity (Excess Return) Index 
verwenden. 

Die Risiken in Verbindung mit dem Einsatz derivativer 
Finanzinstrumente zu anderen Zwecken als der Absicherung sind in 
Teil LLL α½ǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜ LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴάΣ YŀǇƛǘŜƭ LL αbŅƘŜǊŜ 
Informationen zu Risiken in Verbindung mit dem 
!ƴƭŀƎŜǳƴƛǾŜǊǎǳƳά ŘŜǎ tǊƻǎǇŜƪǘǎ ōŜǎŎƘǊƛŜōŜƴΦ 

Der Teilfonds erwirbt keine physischen Rohstoffe auf direktem 
Wege. 

Ein Portfolio von Wertpapieren bzw. Geldmarktinstrumenten, die 
von den Vereinigten Staaten von Amerika ausgegeben oder 
garantiert werden, das einen Anteil von mehr als 35 % am 
Nettoinventarwert hat, sofern dieses Engagement dem Grundsatz 
der Risikostreuung, wie beschrieben in Art. 45, Absatz 1 des 
Gesetzes von 2010 entspricht.  

Zur Erreichung der Anlageziele kann der Teilfonds schließlich sein 
Vermögen ergänzend in sonstigen Wertpapieren (einschließlich 
Optionsscheinen auf Wertpapiere in Höhe von bis zu 10 % des 
Nettovermögens des Teilfonds und Wandelanleihen), 
Geldmarktinstrumenten, Einlagen und Währungen sowie Anteilen 
von OGAW und anderen OGA anlegen. Anlagen in OGAW und OGA 
dürfen insgesamt jedoch nicht mehr als 10 % des Nettovermögens 
ausmachen. Wenn der Teilfonds sein Vermögen in 
Optionsscheinen auf Wertpapiere anlegt, kann der 
Nettoinventarwert aufgrund der höheren Volatilität des Werts der 
Optionsscheine mehr schwanken als bei einer Anlage in den 
Basiswerten. Der Teilfonds darf auch derivative Finanzinstrumente 
einsetzen, u. a.: 

- Optionen und Terminkontrakte auf Wertpapiere oder 
Geldmarktinstrumente 

- Indexterminkontrakte und -optionen 

- Zinsterminkontrakte, -optionen und -swaps 

- Performance-Swaps 

- Devisentermingeschäfte und Währungsoptionen. 

Anlageziel und -politik (gültig ab dem 9. April 2021) 

Ziel dieses Teilfonds ist es, Anlegern ein effizientes Engagement in 
einem diversifizierten Rohstoffportfolio zu bieten und die 
Wertentwicklung des Referenzindex gemäß Anhang II des 
Prospekts der Gesellschaft zu übertreffen. 

Der Teilfonds verfolgt sein Anlageziel, indem er aktiv in 
diversifizierte Serien von Rohstoffinstrumenten investiert, die ein 
Engagement an verschiedenen Punkten der Renditekurve für 
Rohstoff-Futures aufweisen und als Rohstoffindizes im Sinne des 
Gesetzes von 2010 zugelassen sind. 

Das Engagement in Rohstoffinstrumenten erfolgt über Total Return 
Swaps mit Kontrahenten hoher Bonität. Diese Swaps ermöglichen 
es dem Teilfonds, gegen die Zahlung einer festen Gebühr die 
Rendite der verschiedenen zugrunde liegenden 
Rohstoffinstrumente zu erhalten. 

Das durch die Swaps entstehende Kontrahentenrisiko wird durch 
einen täglichen Austausch von Sicherheiten mit den Swap-
Kontrahenten begrenzt. Der Teilfonds hat ferner jederzeit die 
Möglichkeit, die Swaps glattzustellen. 

Zur Erreichung seiner Ziele kann der Teilfonds zudem Futures und 
Swaps auf sonstige Rohstoffinstrumente verwenden. 

Die Risiken in Verbindung mit dem Einsatz derivativer 
Finanzinstrumente zu anderen Zwecken als der Absicherung sind in 
Teil LLL α½ǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜ LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴάΣ YŀǇƛǘŜƭ LL αbŅƘŜǊŜ 
Informationen zu Risiken in Verbindung mit dem 
!ƴƭŀƎŜǳƴƛǾŜǊǎǳƳά ŘŜǎ tǊƻǎǇŜƪǘǎ ōŜǎŎƘǊƛŜōŜƴΦ 

Der Teilfonds erwirbt keine physischen Rohstoffe auf direktem 
Wege. 

Der Teilfonds investiert vornehmlich in ein Portfolio von 
Wertpapieren bzw. Geldmarktinstrumenten, die von den 
Vereinigten Staaten von Amerika ausgegeben oder garantiert 
werden, das einen Anteil von mehr als 35 % am Nettoinventarwert 
hat, sofern dieses Engagement dem Grundsatz der Risikostreuung, 
wie beschrieben in Art. 45, Absatz 1 des Gesetzes von 2010 
entspricht.  

Zur Erreichung der Anlageziele kann der Teilfonds schließlich sein 
Vermögen ergänzend in sonstigen Wertpapieren (einschließlich 
Optionsscheinen auf Wertpapiere in Höhe von bis zu 10 % des 
Nettovermögens des Teilfonds und Wandelanleihen), 
Geldmarktinstrumenten, Einlagen und Währungen sowie Anteilen 
von OGAW und anderen OGA anlegen. Anlagen in OGAW und OGA 
dürfen insgesamt jedoch nicht mehr als 10 % des Nettovermögens 
ausmachen. Wenn der Teilfonds sein Vermögen in 
Optionsscheinen auf Wertpapiere anlegt, kann der 
Nettoinventarwert aufgrund der höheren Volatilität des Werts der 
Optionsscheine mehr schwanken als bei einer Anlage in den 
Basiswerten. Der Teilfonds darf auch derivative Finanzinstrumente 
einsetzen, u. a.: 

- Optionen und Terminkontrakte auf Wertpapiere oder 
Geldmarktinstrumente 

- Indexterminkontrakte und -optionen 

- Zinsterminkontrakte, -optionen und -swaps 

- Performance-Swaps 

- Devisentermingeschäfte und Währungsoptionen. 

Wertpapierleihgeschäfte und Pensionsgeschäfte 
(opérations à réméré) 

Der Teilfonds kann auch Wertpapierleihgeschäfte und 
Pensionsgeschäfte tätigen. 
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Risikoprofil des Teilfonds 

Das gesamte Marktrisiko in Verbindung mit den zur Erreichung der 
Anlageziele verwendeten Finanzinstrumenten wird als hoch 
angesehen. Diese Finanzinstrumente werden von verschiedenen 
Faktoren beeinflusst. Dazu gehören die Entwicklung der 
Finanzmärkte und der Emittenten dieser Finanzinstrumente, die 
wiederum von der allgemeinen weltwirtschaftlichen Lage sowie 
den landesspezifischen wirtschaftlichen und politischen 
Bedingungen beeinflusst werden. Der Teilfonds weist ein mittleres 
Liquiditätsrisiko auf. Es können Liquiditätsrisiken auftreten, wenn 
eine bestimmte zugrunde liegende Anlage schwer zu verkaufen ist. 
Anlagen in einer spezifischen geografischen Region sind 
konzentrierter als über eine breite Palette von geografischen 
Regionen verteilte Anlagen. Es kann nicht garantiert werden, dass 
die Anleger ihr ursprünglich eingesetztes Kapital zurückerhalten. 
Das Risiko in Verbindung mit derivativen Finanzinstrumenten ist in 
Teil LLL α½ǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜ LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴάΣ YŀǇƛǘŜƭ LL αbŅƘŜǊŜ 
Informationen zu Risiken in Verbindung mit dem 
!ƴƭŀƎŜǳƴƛǾŜǊǎǳƳά ōŜǎŎƘǊƛŜōŜƴΦ 

Das Gesamtrisiko dieses Teilfonds wird anhand der VaR-Methode 
ƎŜƳŜǎǎŜƴΣ ǿƛŜ ƛƴ ¢Ŝƛƭ LLL α½ǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜ LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴάΣ YŀǇƛǘŜƭ L±Υ 
α¢ŜŎƘƴƛƪŜƴ ǳƴŘ LƴǎǘǊǳƳŜƴǘŜΣ !Υ !ƭƭƎŜƳŜƛƴŜ ±ƻǊǎŎƘǊƛŦǘŜƴά ƎŜƴŀǳŜǊ 
beschrieben. 

Profil des typischen Anlegers 

Der Teilfonds richtet sich insbesondere an dynamische Anleger, 
wie in Teil LL αCŀŎǘǎƘŜŜǘǎ ŘŜǊ ¢ŜƛƭŦƻƴŘǎά ŘŜŦƛƴƛŜǊǘΦ  

Fondstyp 

Anlagen in einem Portfolio aus gemischten Finanzinstrumenten 

Referenzwährung 

US-Dollar (USD) 
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Anteilsklassen des Teilfonds NN (L) Commodity Enhanced 

Für jede Anteilsklasse des Teilfonds geltende Informationen 

Zahlungsfälligkeit  Drei Geschäftstage nach dem jeweiligen Bewertungstag. 

Ergänzende 
Informationen 

Sämtliche Gewinne, Verluste und Aufwendungen im Zusammenhang mit einer Transaktion zur Absicherung 
des Währungsrisikos der Anteilsklasse mit Währungsabsicherung werden ausschließlich der Anteilsklasse mit 
Währungsabsicherung zugewiesen.  
Für Overlay-Anteilsklassen wird eine zusätzliche Gebühr für ein Anteilsklassen-Overlay von höchstens 0,04 % 
erhoben. 
Die Liste der verfügbaren Anteilsklassen dieses Teilfonds kann unter www.nnip.com eingesehen werden. 
 

 

Anteilsklasse 
Maximale 

Servicegebühr 
Maximale 

Verwaltungsprovision  
Feste 

Servicegebühr 
Maximaler 

Ausgabeaufschlag 
Maximale 

Umtauschgebühr 

I - 0,50 % 0,20 % 2 % - 

N - 0,50 % 0,30 % - - 

O - 0,30 % 0,30 % 3 % 
3 % in Belgien und 1 % 

in anderen Ländern 

P - 1 % 0,30 % 3 % 
3 % in Belgien und 1 % 

in anderen Ländern 

R - 0,50 % 0,30 % 3 % 
3 % in Belgien und 1 % 

in anderen Ländern 

S - 0,50 % 0,20 % 2 % - 

X - 1,30 % 0,30 % 5 % 
3 % in Belgien und 1 % 

in anderen Ländern 

Z 0,20 % - - - - 

Zz - - - - - 
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NN (L) Corporate Green Bond 

Auflegung  

Der Teilfonds wird auf Beschluss des Verwaltungsrats der 
Gesellschaft aufgelegt. 

Anlageziel und -politik  

Ziel dieses Teilfonds ist die Erwirtschaftung von Renditen durch die 
aktive Verwaltung eines Portfolios aus überwiegend grünen 
Unternehmensanleihen, ergänzt durch Geldmarktinstrumente, die 
vornehmlich auf Euro lauten. Grüne Anleihen sind alle Arten von 
Anleiheinstrumenten, deren Erlöse teilweise oder vollständig zur 
Finanzierung oder Refinanzierung neuer bzw. bestehender 
Projekte verwendet werden, die vorteilhaft für die Umwelt sind. 
Diese Anleihen werden hauptsächlich von supranationalen und 
unterstaatlichen Organisationen, Behörden und Unternehmen 
ausgegeben, die eine Politik der nachhaltigen Entwicklung 
verfolgen und dabei die Prinzipien der Bereiche Umwelt, Soziales 
und Governance berücksichtigen.  

Der Teilfonds will in grüne Anleihen von Emittenten investieren, die 
neben der Erwirtschaftung einer finanziellen Rendite auch positive 
Auswirkungen auf die Umwelt haben. Der Auswahlprozess umfasst 
die Analyse grüner Anleihen, die traditionelle Kreditanalyse und die 
ESG-Analyse (Umwelt, Soziales und Governance).  

Der Teilfonds wendet die normenbasierten Kriterien für 
verantwortungsbewusstes Investieren der 
Verwaltungsgesellschaft an, die zu Ausschlüssen führen können, 
wie in Teil L α²ŜǎŜƴǘƭƛŎƘŜ LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴ ǸōŜǊ ŘƛŜ DŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘάΣ 
Kapitel LL αLƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴ ǸōŜǊ !ƴƭŀƎŜƴά ōŜǎŎƘǊƛŜōŜƴΦ 5ƛŜǎŜ 
Ausschlussfilter beziehen sich sowohl auf die Aktivitäten als auch 
auf das Verhalten und werden auf den Anleihenteil des Portfolios 
angewendet. Ausschlussfilter werden für Emittenten verwendet, 
die als unverantwortlich angesehen werden. Beispielsweise 
werden keine Investitionen in Emittenten getätigt, die gegen 
Global-Compact-Prinzipien wie den Schutz der Menschenrechte 
und der Umwelt verstoßen.  

Darüber hinaus gelten für Teilfonds mit nachhaltigen Anlagezielen 
gemäß Artikel 9 SFDR strengere Beschränkungen für Anlagen in 
Unternehmen, die an Aktivitäten im Zusammenhang mit 
Glücksspiel, Waffen, Erwachsenenunterhaltung, Pelz- und 
Ledererzeugnissen, arktischen Bohrungen sowie Schieferöl und -
gas beteiligt sind. 

Innerhalb des Teilfonds erfolgt die Interaktion mit den Emittenten 
im Portfolio mit dem Ziel, zu den positiven Auswirkungen der 
Emittenten auf Umwelt und Gesellschaft beizutragen. Hierzu 
zählen unter anderem die Förderung von Transparenz sowie von 
Maßnahmen des Managements zur Anpassung der 
Geschäftsstrategie, um die Ergebnisse in den Bereichen Umwelt, 
Soziales und Unternehmensführung (ESG) zu verbessern. Ein 
konstruktiver und regelmäßiger Dialog mit Emittenten über ESG-
Faktoren ermöglicht es der Verwaltungsgesellschaft, verschiedene 
Probleme anzugehen. Gleichzeitig können Emittenten ihre 
Aktivitäten und Fortschritte gegenüber der 
Verwaltungsgesellschaft nachweisen. 

Bei der Auswahl der Anlagen wird der Fondsmanager die 
Bonitätseinstufung der künftigen Anlagen analysieren, beibehalten 
und aktualisieren. Er stellt ferner sicher, dass das Portfolio ein 
durchschnittliches Rating von BBB- oder darüber aufweist. Anlagen 
in Anleihen mit einem höheren Risiko (mit einer 
Bonitätsbewertung von unter BBB-, jedoch immer noch höher als 
BB-) dürfen höchstens 10 % des Nettovermögens des Teilfonds 
betragen. Bei einer Herabstufung der Bonität unter BBB- gilt für die 
herabgestufte Anleihe die Obergrenze von 10 %. Wenn diese 
Obergrenze überschritten wird, werden die Anleihen innerhalb von 
fünf Geschäftstagen verkauft, um die Einhaltung des Grenzwerts 

von 10 % zu gewährleisten. Der Teilfonds darf bis zu 20 % seines 
Nettovermögens in Anleihen ohne Rating investieren 

Der Fondsmanager berücksichtigt jederzeit die Qualität und Vielfalt 
der Emittenten und Sektoren sowie die Laufzeit der Wertpapiere. 
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Dieser Teilfonds ist bestrebt, 
über einen Zeitraum von fünf Jahren die Performance des Index 
gemäß Anhang II des Prospekts der Gesellschaft zu übertreffen. Der 
Index ist eine breite Darstellung des Anlageuniversums des 
Teilfonds. Der Teilfonds kann auch Anleihen beinhalten, die nicht 
Teil des Indexuniversums sind. Um dieses Ziel zu erreichen, trifft 
der Teilfonds aktive Verwaltungsentscheidungen, unter Einhaltung 
von Abweichungsbeschränkungen gegenüber dem Index, die zu 
über- und untergewichteten Positionen gegenüber diesem Index 
sowie zu Anlagen in Wertpapieren führen, die nicht Teil dieses 
Index sind. Daher können die Anlagen des Teilfonds in erheblichem 
Maße vom Index abweichen.  

Die im Anhang II des Prospekts der Gesellschaft aufgeführte 
Referenz-Benchmark des Teilfonds entspricht dem Nachhaltigkeits-
Ziel und den Nachhaltigkeits-Eigenschaften des Teilfonds. Der 
Index wird zur Portfoliokonstruktion und zur Performancemessung 
verwendet. Der Index besteht aus grünen Anleihen, die vom 
Indexanbieter als festverzinsliche Wertpapiere definiert werden, 
bei denen die Erlöse ausschließlich und formell für Projekte oder 
Aktivitäten verwendet werden, die durch die Nutzung der Erlöse 
Klima- oder andere ökologische Nachhaltigkeitszwecke fördern. 
Der Index besteht aus grünen Anleihen, die von Unternehmen 
begeben werden, die überwiegend auf Euro lauten. 

Der Index ist folgendermaßen aufgebaut: Wertpapiere werden 
durch MSCI ESG Research in vier Dimensionen unabhängig 
bewertet, um zu bestimmen, ob ein festverzinsliches Wertpapier 
als grüne Anleihe klassifiziert werden sollte. Diese 
Zulassungskriterien entsprechen den in den Green Bond Principles 
genannten Themen und erfordern Klarheit bezüglich der 
Verwendung der Erlöse einer Anleihe: (1) angegebene Verwendung 
der Erlöse; (2) Prozess für die Bewertung und Auswahl eines grünen 
Projekts; (3) Verfahren für die Verwaltung der Erlöse; Und (4) 
Verpflichtung zur laufenden Berichterstattung über die 
Umweltleistung durch die Verwendung der Erlöse. Weitere 
Informationen zu der Methodik, die für die Berechnung des Index 
verwendet wird, sind auf der Website des Indexanbieters 
www.bloomberg.com zu finden. 

Aufgrund der Anwendung der normenbasierten Kriterien für 
verantwortungsvolle Anlagen der Verwaltungsgesellschaft, der 
ESG-Analyse und der Analyse grüner Anleihen, die im 
Nachhaltigkeits-Ziel des Teilfonds näher beschrieben werden, kann 
das Anlageuniversum des Index und des Teilfonds abweichen. 

Der Teilfonds kann sein Vermögen auch in sonstigen Wertpapieren 
(einschließlich Optionsscheinen auf Wertpapiere in Höhe von bis zu 
10 % des Nettovermögens des Teilfonds), Wertpapieren gemäß 
Rule 144 A sowie Aktien/Anteilen von OGAW und sonstigen OGA 
gemäß Teil III, Kapitel IIL α!ƴƭŀƎŜōŜǎŎƘǊŅƴƪǳƴƎŜƴάΣ !ōǎŎƘƴƛǘǘ ! 
α½ǳƭŅǎǎƛƎŜ !ƴƭŀƎŜƛƴǎǘǊǳƳŜƴǘŜά ŘƛŜǎŜǎ tǊƻǎǇŜƪǘǎ ŀƴƭŜƎŜƴΦ !ƴƭŀƎŜƴ 
in OGAW und OGA dürfen insgesamt jedoch nicht mehr als 10 % 
des Nettovermögens ausmachen. Wenn der Teilfonds sein 
Vermögen in Optionsscheinen auf Wertpapiere anlegt, kann der 
Nettoinventarwert aufgrund der höheren Volatilität des Werts der 
Optionsscheine mehr schwanken als bei einer Anlage in den 
Basiswerten.  

Darüber hinaus kann der Teilfonds auch maximal 20 % seines 
Nettovermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und 
hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) investieren. 

Zur Erreichung der Anlageziele darf der Teilfonds unter anderem 
auch folgende derivative Finanzinstrumente einsetzen: 

- Optionen und Terminkontrakte auf Wertpapiere oder 
Geldmarktinstrumente  
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- Zinsterminkontrakte, -optionen und -swaps 

- Total Return Swaps oder sonstige derivative 
Finanzinstrumente mit ähnlichen Eigenschaften  

- Devisentermingeschäfte, Währungsterminkontrakte und -
transaktionen, Kauf- und Verkaufsoptionen auf Währungen 
und Währungsswaps 

- derivative Finanzinstrumente, deren Performance an 
Kreditrisiken gebunden ist, d. h. Kreditderivate wie Credit 
Default Swaps, Indizes und Wertpapierkörbe  

Der Teilfonds legt nicht aktiv in Aktien an, kann aber Aktien aus 
einer Umstrukturierung oder aus anderen Kapitalmaßnahmen 
erhalten. Solche Aktien sollen im besten Interesse der Anleger so 
bald wie möglich verkauft werden. 

Der Teilfonds investiert nicht in CoCos, ausgefallene und 
notleidende Wertpapiere. 

Wertpapierleihgeschäfte und Pensionsgeschäfte 
(opérations à réméré)  

Der Teilfonds darf keine Wertpapierleihgeschäfte und 
Pensionsgeschäfte tätigen.  

Risikoprofil des Teilfonds  

Das gesamte Marktrisiko in Verbindung mit den zur Erreichung der 
Anlageziele verwendeten Anleihen oder übrigen 
Finanzinstrumenten wird als moderat angesehen. Diese 
Finanzinstrumente werden von verschiedenen Faktoren 
beeinflusst. Dazu gehören die Entwicklung der Finanzmärkte und 

der Emittenten dieser Finanzinstrumente, die wiederum von der 
allgemeinen weltwirtschaftlichen Lage sowie den 
landesspezifischen wirtschaftlichen und politischen Bedingungen 
beeinflusst werden. Das erwartete Kreditrisiko, d. h. das 
Ausfallrisiko der Emittenten der zugrunde liegenden Anlagen, ist 
moderat. Der Teilfonds weist ein mittleres Liquiditätsrisiko auf. 
Liquiditätsrisiken treten auf, wenn eine bestimmte zugrunde 
liegende Anlage schwer zu verkaufen ist. Es kann nicht garantiert 
werden, dass die Anleger ihr ursprünglich eingesetztes Kapital 
zurückerhalten. Die Risiken in Zusammenhang mit 
FinanzderivatinstrǳƳŜƴǘŜƴ ǿŜǊŘŜƴ ƛƴ ¢Ŝƛƭ LLL α9ǊƎŅƴȊŜƴŘŜ 
LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴάΣ YŀǇƛǘŜƭ LLΥ αbŅƘŜǊŜ LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴ Ȋǳ wƛǎƛƪŜƴ ƛƴ 
±ŜǊōƛƴŘǳƴƎ Ƴƛǘ ŘŜƳ !ƴƭŀƎŜǳƴƛǾŜǊǎǳƳά ŜǊƪƭŅǊǘΦ 

Das Gesamtrisiko dieses Teilfonds wird anhand der VaR-Methode 
ƎŜƳŜǎǎŜƴΣ ǿƛŜ ƛƴ ¢Ŝƛƭ LLL α½ǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜ LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴάΣ YŀǇƛǘŜƭ L±Υ 
α¢ŜŎƘƴƛƪŜƴ ǳƴŘ LƴǎǘǊǳƳŜƴǘŜΣ !Υ !ƭƭƎŜƳŜƛƴŜ ±ƻǊǎŎƘǊƛŦǘŜƴά ƎŜƴŀǳŜǊ 
beschrieben. 

Profil des typischen Anlegers 

Der Teilfonds richtet sich insbesondere an neutrale Anleger, wie in 
Teil LL αCŀŎǘǎƘŜŜǘǎ ŘŜǊ ¢ŜƛƭŦƻƴŘǎά ŘŜŦƛƴƛŜǊǘΦ  

Fondstyp  

Anlagen in festverzinslichen Instrumenten.  

Referenzwährung  

Euro (EUR)  
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Anteilsklassen des Teilfonds NN (L) Corporate Green Bond  

 

Für jede Anteilsklasse des Teilfonds geltende Informationen  

 

Zahlungsfälligkeit  Drei Geschäftstage nach dem jeweiligen Bewertungstag.  

Ergänzende 
Informationen  

Sämtliche Gewinne, Verluste und Aufwendungen im Zusammenhang mit einer Transaktion zur 
Absicherung des Währungsrisikos der Anteilsklasse mit Währungsabsicherung werden ausschließlich der 
Anteilsklasse mit Währungsabsicherung zugewiesen.  

Für Overlay-Anteilsklassen wird eine zusätzliche Gebühr für ein Anteilsklassen-Overlay von höchstens 
0,04 % erhoben.  

Die Liste der verfügbaren Anteilsklassen dieses Teilfonds kann unter www.nnip.com eingesehen 
werden.  

 

Anteilsklasse Maximale 
Servicegebühr 

Maximale 
Verwaltungsprovision 

Feste 
Servicegebühr 

Maximaler 
Ausgabeaufschlag 

Maximale 
Umtauschgebühr 

I - 0,36 % 0,12 % 2 % - 

N - 0,35 % 0,15 % - - 

P - 0,65 % 0,15 % 3 % 3 % in Belgien und 
1 % in anderen 

Ländern 

R - 0,35 % 0,15 % 3 % 3 % in Belgien und 
1 % in anderen 

Ländern 

T - 0,36 % 0,12 % 5 % - 

X - 0,75 % 0,15 % 5 % 3 % in Belgien und 
1 % in anderen 

Ländern 

Z 0,12 % - - - - 
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NN (L) Emerging Europe Equity 

Auflegung 

Dieser Teilfonds wurde durch Übertragung des Vermögens des 
¢ŜƛƭŦƻƴŘǎ α9ƳŜǊƎƛƴƎ 9ǳǊƻǇŜ 9ǉǳƛǘȅά όŀǳŦƎŜƭŜƎǘ ŀƳ нмΦ aŅǊȊ нлллύ 
der SICAV ING International mit Wirkung zum 10. Dezember 2001 
aufgelegt. Der Teilfonds hat am 22. September 2003 den Teilfonds 
BBL Invest Emerging Europe übernommen. Der Teilfonds ING (L) 
Invest Emerging Europe hat am 8. April 2011 den Teilfonds ING (L) 
Invest Balkan (aufgelegt am 21. Januar 2008) aufgenommen. 

Anlageziel und -politik 

Der Teilfonds investiert überwiegend (mindestens 2/3) in ein 
diversifiziertes Portfolio aus Aktien bzw. sonstigen Wertpapieren 
(Optionsscheine auf Wertpapiere ς in Höhe von maximal 10 % des 
Nettovermögens des Teilfonds ς und Wandelanleihen), die von in 
europäischen Schwellenländern niedergelassenen, notierten oder 
gehandelten Unternehmen ausgegeben werden. Dieser Teilfonds 
ist bestrebt, über einen Zeitraum von mehreren Jahren die 
Wertentwicklung des im Anhang II des Prospekts der Gesellschaft 
aufgeführten Index zu übertreffen. Der Index ist eine breite 
Darstellung des Anlageuniversums des Teilfonds. Der Teilfonds 
kann auch Anlagen in Wertpapiere beinhalten, die nicht Teil des 
Indexuniversums sind. Der Teilfonds setzt eine aktive Verwaltung 
ein, um die vielversprechendsten Unternehmen in den 
europäischen Schwellenmärkten anzuvisieren, wobei 
Abweichungsbeschränkungen gegenüber dem Index eingehalten 
werden. Daher können die Anlagen des Teilfonds in erheblichem 
Maße vom Index abweichen. Der Aktienauswahlprozess des 
Teilfonds wird durch eine Grundsatzdatenanalyse bestimmt, die 
auf einer Kombination aus der Auswahl einzelner Aktien (Bottom-
up-Ansatz) und der Analyse des wirtschaftlichen Potenzials der 
Länder basiert, in die der Teilfonds investieren kann (Top-down-
Ansatz).  

Der Teilfonds kann in Aktien und anderen Beteiligungsrechten 
anlegen, die an dem russischen Markt ς ŀƴ ŘŜǊ αaƻǎŎƻǿ LƴǘŜǊōŀƴƪ 
Currency Exchange ς wǳǎǎƛŀƴ ¢ǊŀŘŜ {ȅǎǘŜƳά όǊǳǎǎƛǎŎƘŜ w¢{-Börse) 
(MICEX-RTS) ς gehandelt werden. 

Der Teilfonds behält sich die Möglichkeit vor, in Höhe von maximal 
20 % seines Nettovermögens in Wertpapiere gemäß Rule 144 A zu 
investieren. 

Der Teilfonds kann sein Vermögen ergänzend in sonstigen 
Wertpapieren (einschließlich Optionsscheinen auf Wertpapiere in 
Höhe von bis zu 10 % des Nettovermögens des Teilfonds), 
Geldmarktinstrumenten, Anteilen von OGAW und sonstigen OGA 
sowie in Einlagen gemäß Teil III dieses Prospekts anlegen. Anlagen 
in OGAW und OGA dürfen insgesamt jedoch nicht mehr als 10 % 
des Nettovermögens ausmachen. Wenn der Teilfonds sein 
Vermögen in Optionsscheinen auf Wertpapiere anlegt, kann der 
Nettoinventarwert aufgrund der höheren Volatilität des Werts der 
Optionsscheine mehr schwanken als bei einer Anlage in den 
Basiswerten. 

Zur Erreichung der Anlageziele darf der Teilfonds unter anderem 
auch folgende derivative Finanzinstrumente einsetzen: 

- Optionen und Terminkontrakte auf übertragbare 
Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente 

- Indexterminkontrakte und -optionen 

- Zinsterminkontrakte, -optionen und -swaps 

- Performance-Swaps 

- Devisentermingeschäfte und Währungsoptionen. 

Die Risiken in Verbindung mit dem Einsatz derivativer 
Finanzinstrumente zu anderen Zwecken als der Absicherung sind in 
Teil LLL α½ǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜ LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴάΣ YŀǇƛǘŜƭ LL αbŅƘŜǊŜ 
Informationen zu Risiken in Verbindung mit dem 
!ƴƭŀƎŜǳƴƛǾŜǊǎǳƳά ŘŜǎ tǊƻǎǇŜƪǘǎ ōŜǎŎƘǊƛŜōŜƴΦ 

Ökologische und soziale Merkmale 

Der Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, wie 
in Artikel 8 der Offenlegungsverordnung beschrieben, indem er für 
den Hauptteil der Anlagen die Bedeutung von Risiken und Chancen 
in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) 
definiert. Diese Informationen werden basierend auf dem Ansatz 
der Verwaltungsgesellschaft zur ESG-Integration in den 
Anlageprozess des Teilfonds aufgenommen. Die ESG-Integration, 
ǿƛŜ Ǿƻƴ ŘŜǊ ±ŜǊǿŀƭǘǳƴƎǎƎŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘ ƛƴ ŘŜǊ αbb Lt wŜǎǇƻƴǎƛōƭe 
LƴǾŜǎǘƳŜƴǘ tƻƭƛŎȅά όbb IP-Richtlinie für verantwortungsbewusstes 
Investieren) für ihre Anlagen beschrieben, schreibt vor, dass die E-
, S- und G-Faktoren im Anlageprozess nachweislich und konsistent 
beurteilt und systematisch dokumentiert werden müssen.  

Der Teilfonds wendet die normenbasierten Kriterien für 
verantwortungsbewusstes Investieren der 
Verwaltungsgesellschaft an, die zu Ausschlüssen führen können, 
wie in Teil L α²ŜǎŜƴǘƭƛŎƘŜ LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴ ǸōŜǊ ŘƛŜ DŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘάΣ 
Kapitel LL αLƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴ ǸōŜǊ !ƴƭŀƎŜƴά ōŜǎŎƘǊƛŜōŜƴΦ {ƻƭŎƘŜ 
Ausschlüsse sind bindender Bestandteil des Anlageprozesses.  

Es besteht kein Zusammenhang zwischen den vom Teilfonds und 
seinem Index geförderten ökologischen und sozialen Merkmalen. 
Der Wertpapierauswahlprozess des Teilfonds beinhaltet die 
Integration von ESG-Faktoren, die zu Beschränkungen bei 
Emittenten führen können, die Teil des Index-Anlageuniversums 
sind. Daher können die Anlagen des Teilfonds von den Anlagen des 
Index abweichen. 

Weitere Informationen zu den normenbasierten Kriterien für 
verantwortungsbewusstes Investieren der 
±ŜǊǿŀƭǘǳƴƎǎƎŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘ ƪǀƴƴŜƴ ƛƴ ŘŜǊ αbb Lt wŜǎǇƻƴǎƛōƭŜ 
LƴǾŜǎǘƳŜƴǘ tƻƭƛŎȅά όbb IP-Richtlinie für verantwortungsbewusstes 
Investieren) auf der Website www.nnip.com eingesehen werden. 

Wertpapierleihgeschäfte und Pensionsgeschäfte 
(opérations à réméré) 

Der Teilfonds kann auch Wertpapierleihgeschäfte und 
Pensionsgeschäfte tätigen. 

Risikoprofil des Teilfonds 

Das gesamte Marktrisiko in Verbindung mit den zur Erreichung der 
Anlageziele verwendeten Aktien und übrigen Finanzinstrumenten 
wird als hoch angesehen. Diese Finanzinstrumente werden von 
verschiedenen Faktoren beeinflusst. Dazu gehören die Entwicklung 
der Finanzmärkte und der Emittenten dieser Finanzinstrumente, 
die wiederum von der allgemeinen weltwirtschaftlichen Lage sowie 
den landesspezifischen wirtschaftlichen und politischen 
Bedingungen beeinflusst werden. Der Teilfonds weist ein hohes 
Liquiditätsrisiko auf. Es können Liquiditätsrisiken auftreten, wenn 
eine bestimmte zugrunde liegende Anlage schwer zu verkaufen ist. 
Darüber hinaus können sich Währungsschwankungen stark auf die 
Wertentwicklung des Teilfonds auswirken. Anlagen in einer 
spezifischen geografischen Region sind konzentrierter als über eine 
breite Palette von geografischen Regionen verteilte Anlagen. Es 
kann nicht garantiert werden, dass die Anleger ihr ursprünglich 
eingesetztes Kapital zurückerhalten. Das Risiko in Verbindung mit 
dem Einsatz derivativer Finanzinstrumente ist in Teil LLL α½ǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜ 
LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴάΣ YŀǇƛǘŜƭ LLΥ αbŅƘŜǊŜ LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴ Ȋǳ wƛǎƛƪŜƴ ƛƴ 
±ŜǊōƛƴŘǳƴƎ Ƴƛǘ ŘŜƳ !ƴƭŀƎŜǳƴƛǾŜǊǎǳƳά ōŜǎŎƘǊƛŜōŜƴΦ 

Hinweis 

Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass Anlagen in den 
Anteilen dieses Teilfonds mit einem höheren Risiko verbunden sind 
als bei Anlagen in den meisten westeuropäischen, 

http://www.nnip.com/
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nordamerikanischen und anderen industrialisierten Ländern 
üblich. 

Solche Risiken sind unter anderem: 

- politische Risiken: d. h. instabiles politisches Umfeld und 
wechselhafte politische Lage 

- wirtschaftliche Risiken: d. h. hohe Inflation, Risiken in 
Verbindung mit Anlagen in kürzlich privatisierten 
Unternehmen, Geldwertminderung, geringe Aktivität an den 
Finanzmärkten 

- rechtliche Risiken: Unsicherheit in Bezug auf die 
Rechtsvorschriften und allgemeine Schwierigkeiten bei der 
Verabschiedung bzw. Anerkennung von Gesetzen 

- steuerliche Risiken: in einigen der vorgenannten Länder 
können sehr hohe Steuersätze gelten. Darüber hinaus kann 
nicht gewährleistet werden, dass die Gesetzgebung einheitlich 
und kohärent ausgelegt wird. Die Gebietskörperschaften sind 
oftmals befugt, neue Steuern zu erlassen, die gegebenenfalls 
rückwirkend anwendbar sind. 

Des Weiteren besteht aufgrund unzulänglicher Transfer-, 
Bewertungs-, Abwicklungs-, Rechnungslegungs- und 
Wertpapierregistriersysteme sowie mangels Systemen zur 
Wertpapierverwahrung und zur Abwicklung von Transaktionen ein 
höheres Verlustrisiko als in Westeuropa, Nordamerika und anderen 
Industrieländern. Darüber hinaus sind die Korrespondenzbanken 

nicht immer gesetzlich verpflichtet bzw. in der Lage, für Schäden 
infolge von Handlungen bzw. Unterlassungen ihrer Vertreter oder 
Beschäftigten aufzukommen. 

Aufgrund der oben dargelegten Risiken sind die Märkte in Staaten 
mit geringerer Marktkapitalisierung als in den Industrieländern 
deutlich volatiler und weniger liquide. 

Das Gesamtrisiko dieses Teilfonds wird anhand der Commitment-
Methode gemessen. 

Profil des typischen Anlegers 

Der Teilfonds richtet sich insbesondere an dynamische Anleger, wie 
in Teil LL αCŀŎǘǎƘŜŜǘǎ ŘŜǊ ¢ŜƛƭŦƻƴŘǎά ŘŜŦƛƴƛŜǊǘΦ  

Fondstyp 

Anlagen in Aktien 

Referenzwährung 

Euro (EUR) 

Fondsmanager 

NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 
S.A. 
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Anteilsklassen des Teilfonds NN (L) Emerging Europe Equity 

Für jede Anteilsklasse des Teilfonds geltende Informationen 

Zahlungsfälligkeit  Drei Geschäftstage nach dem jeweiligen Bewertungstag. 

Ergänzende 
Informationen 

Sämtliche Gewinne, Verluste und Aufwendungen im Zusammenhang mit einer Transaktion zur Absicherung 
des Währungsrisikos der Anteilsklasse mit Währungsabsicherung werden ausschließlich der Anteilsklasse mit 
Währungsabsicherung zugewiesen.  
Für Overlay-Anteilsklassen wird eine zusätzliche Gebühr für ein Anteilsklassen-Overlay von höchstens 0,04 % 
erhoben. 
Die Liste der verfügbaren Anteilsklassen dieses Teilfonds kann unter www.nnip.com eingesehen werden. 
 

 

Anteilsklasse 
Maximale 

Servicegebühr 
Maximale 

Verwaltungsprovision  
Feste 

Servicegebühr 
Maximaler 

Ausgabeaufschlag 
Maximale 

Umtauschgebühr 

I - 0,65 % 0,25 % 2 % - 

P - 1,50 % 0,35 % 3 % 
3 % in Belgien und 1 % 

in anderen Ländern 

R - 0,75 % 0,35 % 3 % 
3 % in Belgien und 1 % 

in anderen Ländern 

S - 0,65 % 0,25 % 2 % - 

X - 2 % 0,35 % 5 % 
3 % in Belgien und 1 % 

in anderen Ländern  

Z 0,25 % - - - - 

Zz - - - - - 
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NN (L) Emerging Markets Corporate Debt 

Auflegung 

Anlageziel und -politik 

Ziel dieses Teilfonds ist ein Engagement in Unternehmensanleihen 
der Schwellenländer durch die aktive Verwaltung eines 
diversifizierten Portfolios aus festverzinslichen Wertpapieren, 
Geldmarktinstrumenten, Wertpapieren gemäß Rule 144A, 
Derivaten und Einlagen. Die festverzinslichen Wertpapiere und 
Geldmarktinstrumente werden hauptsächlich von öffentlichen 
oder privaten Emittenten aus Entwicklungsländern 
όα{ŎƘǿŜƭƭŜƴƳŅǊƪǘŜάύ ς Amerika (einschließlich Karibik), 
Mitteleuropa, Osteuropa, Asien, Afrika und Naher Osten ς 
begeben. Dieser Teilfonds ist bestrebt, über einen Zeitraum von 
mehreren Jahren die Wertentwicklung des im Anhang II des 
Prospekts der Gesellschaft aufgeführten Index zu übertreffen. Der 
Index ist eine breite Darstellung des Anlageuniversums. Der 
Teilfonds wird aktiv verwaltet und hat einen Schwerpunkt auf der 
Emittentenauswahl, die auf den Analysen und Empfehlungen 
unseres Kreditanalysten-Teams basiert. Das Portfolio ist über 
Länder, Sektoren und Instrumente diversifiziert. Die Anlagen 
können erheblich vom Index abweichen. Der Teilfonds kann im 
Zusammenhang mit Anlagen in Wertpapieren, die auf andere 
Währungen als die Teilfondswährung lauten, oder in Derivaten mit 
zugrunde liegenden Wechselkursen oder Währungen 
verschiedenen Wechselkursrisiken ausgesetzt sein. 

Zu Wertpapieren des öffentlichen bzw. privaten Sektors gehören 
insbesondere fest- oder variabel verzinsliche Anleihen, Anleihen 
mit Optionsscheinen und Wandelanleihen, Anleihen, die zur 
Rekonstruierung von syndizierten Krediten oder Bankkrediten 
begeben werden, sowie nachrangige Anleihen. Der Begriff 
αDŜƭŘƳŀǊƪǘƛƴǎǘǊǳƳŜƴǘŜά ǳƳŦŀǎǎǘ ƘŀǳǇǘǎŅŎƘƭƛŎƘ 9ƛƴƭŀƎŜƴΣ 
Commercial Paper, kurzfristige Schuldverschreibungen, 
Schatzscheine und durch Forderungen unterlegte Anleihen. 

Der Teilfonds darf direkt bis zu 25 % seines Nettovermögens in 
Wertpapieren anlegen, die am russischen Markt ς ŀƴ ŘŜǊ αaƻǎŎƻǿ 
Interbank Currency Exchange ς wǳǎǎƛŀƴ ¢ǊŀŘŜ {ȅǎǘŜƳά όaL/9·-RTS) 
ǳƴŘ ŘŜǊ αaƻǎŎƻǿ LƴǘŜǊōŀƴƪ /ǳǊǊŜƴŎȅ 9ȄŎƘŀƴƎŜά όaL/9·ύ ς 
gehandelt werden, sowie indirekt in russischen Wertpapieren und 
Eurobonds, die an geregelten Märkten, wie in Teil LLL αȊǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜ 
LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴάΣ YŀǇƛǘŜƭ III dieses Prospekts definiert, gehandelt 
werden. 

Der Teilfonds darf sein Vermögen ergänzend in sonstigen 
Wertpapieren (einschließlich Optionsscheinen auf Wertpapiere in 
Höhe von bis zu 10 % des Nettovermögens des Teilfonds), 
bedingten wandelbaren Wertpapieren (bis zu 10 % des 
Nettovermögens des Teilfonds), Geldmarktinstrumenten, Anteilen 
von OGAW und sonstigen OGA sowie Einlagen gemäß Teil III, 
Kapitel LLL α!ƴƭŀƎŜōŜǎŎƘǊŅƴƪǳƴƎŜƴάΣ !ōǎŎƘƴƛǘǘ ! α½ǳƭŅǎǎƛƎŜ 
!ƴƭŀƎŜƛƴǎǘǊǳƳŜƴǘŜά ŀƴƭŜƎŜƴΦ !ƴƭŀƎŜƴ ƛƴ hD!² ǳƴŘ hD! ŘǸǊŦŜƴ 
insgesamt jedoch nicht mehr als 10 % des Nettovermögens 
ausmachen. Wenn der Teilfonds sein Vermögen in 
Optionsscheinen auf Wertpapiere anlegt, kann der 
Nettoinventarwert aufgrund der höheren Volatilität des Werts der 
Optionsscheine mehr schwanken als bei einer Anlage in den 
Basiswerten. 

Der Teilfonds darf zu Absicherungszwecken, für eine effiziente 
Portfolioverwaltung bzw. als Teil seiner Anlagestrategie derivative 
Finanzinstrumente einsetzen. Der Teilfonds darf daher in alle nach 
luxemburgischem Recht zulässigen derivativen Finanzinstrumente 
investieren, u. a.: 

- derivative Finanzinstrumente, deren Performance an 
Marktschwankungen gebunden ist, wie Kauf- und 
Verkaufsoptionen, Swaps, Wertpapier-Terminkontrakte, 
Indizes, Wertpapierkörbe oder andere Finanzinstrumente 
sowie Total Return Swaps (derivative Finanzinstrumente, die 

an ein Swapgeschäft gebunden sind, bei dem eine Partei 
Zahlungen auf der Grundlage eines vereinbarten festen oder 
variablen Zinssatzes und die andere Partei Zahlungen auf der 
Grundlage der Rendite eines zugrunde liegenden 
Vermögenswertes tätigt, die sowohl die Erträge aus diesem 
Vermögenswert als auch etwaige Kapitalgewinne beinhaltet). 

- derivative Finanzinstrumente, deren Performance an 
Wechselkurs- oder Währungsschwankungen gebunden ist, 
wie Währungsterminkontrakte oder Kauf- und 
Verkaufsoptionen auf Währungen, Währungsswaps, 
Währungstermingeschäfte und Absicherungen über 
Ersatzwährungen, wobei der Teilfonds eine Währung kauft 
oder verkauft, die stark mit seiner Referenzwährung (oder 
derjenigen seines Index) korreliert, um Letztere gegen sein 
Engagement in einer anderen Währung abzusichern. 

- derivative Finanzinstrumente, deren Performance an die 
Zinsentwicklung gebunden ist, wie Kauf- und 
Verkaufsoptionen auf Zinssätze, Zinsswaps, Future Rate 
Agreements, Zinstermingeschäfte, Swaptions, wobei ein 
Vertragspartner eine Prämie dafür erhält, dass er bei Eintritt 
eines bestimmten Ereignisses (z. B. wenn die künftigen Zinsen 
anhand eines Referenzindex festgesetzt werden) eine 
Swapvereinbarung zu einem vorab vereinbarten Zins 
abschließt. 

- derivative Finanzinstrumente, deren Performance an 
Kreditrisiken gebunden ist, d. h. Kreditderivate wie Credit 
Default Swaps, Indizes und Wertpapierkörbe. 

Der Teilfonds legt nicht aktiv in Aktien an, kann aber Aktien aus 
einer Umstrukturierung oder aus anderen Kapitalmaßnahmen 
erhalten. Solche Aktien sollen im besten Interesse der Anleger so 
bald wie möglich verkauft werden.  

Da diese Anlagen spezifischen Faktoren unterliegen, können sie 
nicht mit Anlagen in den wichtigsten Industrieländern verglichen 
werden. Einige Entwicklungsländer haben in der Vergangenheit die 
Bedienung ihrer Außenschulden bei Emittenten des öffentlichen 
und privaten Sektors sowohl in Bezug auf Zinsen als auch auf 
Kapital ausgesetzt oder eingestellt. Diese Faktoren können das 
Liquiditätsniveau der vom Teilfonds gehaltenen Positionen bis hin 
zur Illiquidität beeinträchtigen.  

Ökologische und soziale Merkmale 

Der Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, wie 
in Artikel 8 der Offenlegungsverordnung beschrieben, indem er für 
den Hauptteil der Anlagen die Bedeutung von Risiken und Chancen 
in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) 
definiert. Diese Informationen werden basierend auf dem Ansatz 
der Verwaltungsgesellschaft zur ESG-Integration in den 
Anlageprozess des Teilfonds aufgenommen. Die ESG-Integration, 
ǿƛŜ Ǿƻƴ ŘŜǊ ±ŜǊǿŀƭǘǳƴƎǎƎŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘ ƛƴ ŘŜǊ αbb Lt wŜǎǇƻƴǎƛōƭŜ 
Investment PoliŎȅά όbb IP-Richtlinie für verantwortungsbewusstes 
Investieren) für ihre Anlagen beschrieben, schreibt vor, dass die E-
, S- und G-Faktoren im Anlageprozess nachweislich und konsistent 
beurteilt und systematisch dokumentiert werden müssen.  

Der Teilfonds wendet die normenbasierten Kriterien für 
verantwortungsbewusstes Investieren der 
Verwaltungsgesellschaft an, die zu Ausschlüssen führen können, 
wie in Teil L α²ŜǎŜƴǘƭƛŎƘŜ LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴ ǸōŜǊ ŘƛŜ DŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘάΣ 
Kapitel LL αLƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴ ǸōŜǊ !ƴƭŀƎŜƴά ōŜǎŎƘǊƛŜōŜn. Solche 
Ausschlüsse sind bindender Bestandteil des Anlageprozesses.  

Es besteht kein Zusammenhang zwischen den vom Teilfonds und 
seinem Index geförderten ökologischen und sozialen Merkmalen. 
Der Wertpapierauswahlprozess des Teilfonds beinhaltet die 
Integration von ESG-Faktoren, die zu Beschränkungen bei 
Emittenten führen können, die Teil des Index-Anlageuniversums 
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sind. Daher können die Anlagen des Teilfonds von den Anlagen des 
Index abweichen. 

Weitere Informationen zu den normenbasierten Kriterien für 
verantwortungsbewusstes Investieren der 
±ŜǊǿŀƭǘǳƴƎǎƎŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘ ƪǀƴƴŜƴ ƛƴ ŘŜǊ αbb Lt wŜǎǇƻƴǎƛōƭŜ 
LƴǾŜǎǘƳŜƴǘ tƻƭƛŎȅά όbb IP-Richtlinie für verantwortungsbewusstes 
Investieren) auf der Website www.nnip.com eingesehen werden. 

Wertpapierleihgeschäfte und Pensionsgeschäfte 
(opérations à réméré) 

Der Teilfonds kann auch Wertpapierleihgeschäfte und 
Pensionsgeschäfte tätigen. 

Risikoprofil des Teilfonds 

Das gesamte Marktrisiko in Verbindung mit den zur Erreichung der 
Anlageziele verwendeten Anleihen und übrigen 
Finanzinstrumenten wird als hoch angesehen. Diese 
Finanzinstrumente werden von verschiedenen Faktoren 
beeinflusst. Dazu gehören die Entwicklung der Finanzmärkte und 
der Emittenten dieser Finanzinstrumente, die wiederum von der 
allgemeinen weltwirtschaftlichen Lage sowie den 
landesspezifischen wirtschaftlichen und politischen Bedingungen 
beeinflusst werden. Das erwartete Kreditrisiko, d. h. das 
Ausfallrisiko der Emittenten der zugrunde liegenden Anlagen, ist 
hoch. Der Teilfonds weist ein hohes Liquiditätsrisiko auf. Es können 
Liquiditätsrisiken auftreten, wenn eine bestimmte zugrunde 
liegende Anlage schwer zu verkaufen ist. Darüber hinaus können 
sich Währungsschwankungen auf die Wertentwicklung des 
Teilfonds auswirken. Anlagen mit einem spezifischen Thema sind 
konzentrierter als über eine breite Themenpalette verteilte 
Anlagen. Es kann nicht garantiert werden, dass die Anleger ihr 

ursprünglich eingesetztes Kapital zurückerhalten. Die Risiken in 
Zusammenhang mit Finanzderivatinstrumenten werden in Teil III 
α9ǊƎŅƴȊŜƴŘŜ LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴάΣ YŀǇƛǘŜƭ LLΥ αbŅƘŜǊŜ LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴ Ȋǳ 
wƛǎƛƪŜƴ ƛƴ ±ŜǊōƛƴŘǳƴƎ Ƴƛǘ ŘŜƳ !ƴƭŀƎŜǳƴƛǾŜǊǎǳƳά ŜǊƪƭŅǊǘΦ 

Die globale Einführung dieses Teilfonds wird unter Verwendung der 
VaR-aŜǘƘƻŘŜ ōŜǎǘƛƳƳǘΣ ǿƛŜ ƛƴ ¢Ŝƛƭ LLL α9ǊƎŅƴzende 
LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴάΣ YŀǇƛǘŜƭ L±Υ α¢ŜŎƘƴƛƪŜƴ ǳƴŘ LƴǎǘǊǳƳŜƴǘŜΣ !Υ 
!ƭƭƎŜƳŜƛƴŜ ±ƻǊǎŎƘǊƛŦǘŜƴά ƎŜƴŀǳŜǊ ōŜǎŎƘǊƛŜōŜƴΦ 

Profil des typischen Anlegers 

Der Teilfonds richtet sich insbesondere an dynamische Anleger, wie 
in Teil LL αCŀŎǘǎƘŜŜǘǎ ŘŜǊ ¢ŜƛƭŦƻƴŘǎά ŘŜŦƛƴƛŜǊǘΦ 

Fondstyp 

Anlagen in festverzinslichen Instrumenten 

Referenzwährung 

US-Dollar (USD) 

Fondsmanager 

NN Investment Partners (Singapore) Ltd. und NN Investment 
Partners North America LLC. NN Investment Partners (Singapore) 
Ltd. umfasst die Übertragung die Asia-Pacific-Komponente des 
Portfolios. Im Falle von NN Investment Partners North America LLC. 
Diese Übertragung beinhaltet, ist aber nicht beschränkt auf 
bestimmte Komponenten des Anlageverwaltungsprozesses, soweit 
dies hinsichtlich der Zeitzone oder des lokalen Markts sinnvoll ist. 

 

 

http://www.nnip.com/
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Anteilsklassen des Teilfonds NN (L) Emerging Markets Corporate Debt 

Für jede Anteilsklasse des Teilfonds geltende Informationen 

Zahlungsfälligkeit  Drei Geschäftstage nach dem jeweiligen Bewertungstag. 

Ergänzende 
Informationen 

Sämtliche Gewinne, Verluste und Aufwendungen im Zusammenhang mit einer Transaktion zur Absicherung 
des Währungsrisikos der Anteilsklasse mit Währungsabsicherung werden ausschließlich der Anteilsklasse mit 
Währungsabsicherung zugewiesen.  
Für Overlay-Anteilsklassen wird eine zusätzliche Gebühr für ein Anteilsklassen-Overlay von höchstens 0,04 % 
erhoben. 
Die Liste der verfügbaren Anteilsklassen dieses Teilfonds kann unter www.nnip.com eingesehen werden. 
 

 

Anteilsklasse 
Maximale 

Servicegebühr 
Maximale 

Verwaltungsprovision  
Feste 

Servicegebühr 
Maximaler 

Ausgabeaufschlag 
Maximale 

Umtauschgebühr 

I - 0,72 % 0,15 % 2 % - 

N - 0,60 % 0,25 % - - 

P - 1,20 % 0,25 % 3 % 
3 % in Belgien und 1 % 

in anderen Ländern 

R - 0,72 % 0,25 % 3 % 
3 % in Belgien und 1 % 

in anderen Ländern 

S - 0,72 % 0,15 % 2 % - 

X - 1,50 % 0,25 % 5 % 
3 % in Belgien und 1 % 

in anderen Ländern  

Z 0,15 % - - - - 
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NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency)

Auflegung 

Der Teilfonds wurde am 29. April 2011 aufgelegt. Der Teilfonds hat 
folgenden Teilfonds übernommen: Emerging Markets Debt (Hard 
Currency) (29. April 2011), ein Teilfonds der ING (L) Renta Fund 
SICAV und ING (L) Flex Emerging Markets Debt (US Dollar) (23. 
September 2011), ein früherer Teilfonds der NN (L) Flex SICAV 
(zuvor ING (L) Flex). 

Anlageziel und -politik 

Ziel dieses Teilfonds ist es, ein diversifiziertes Portfolio aktiv zu 
verwalten, das sich hauptsächlich (zu mindestens 2/3) aus 
Wertpapieren und festverzinslichen Geldmarktinstrumenten von 
öffentlichen oder privaten Emittenten aus Entwicklungsländern mit 
niedrigem oder mittlerem Einkommen zusammensetzt. Diese 
[ŅƴŘŜǊ ǿŜǊŘŜƴ ƘŅǳŦƛƎ ŀƭǎ α{ŎƘǿŜƭƭŜƴƳŅǊƪǘŜά ōŜȊŜƛŎƘƴŜǘΦ !ƴƭŀƎŜƴ 
werden hauptsächlich in Süd- und Mittelamerika (einschließlich der 
Karibik), Mitteleuropa, Osteuropa, Asien, Afrika und dem Nahen 
Osten vorgenommen. Insbesondere erfolgen Anlagen in Ländern, 
in denen der Manager die konkreten politischen und 
wirtschaftlichen Risiken abschätzen kann, sowie in Ländern, die 
bestimmte Wirtschaftsreformen durchgeführt und bestimmte 
Wachstumsziele erreicht haben. Dieser Teilfonds zielt darauf ab, 
die Wertentwicklung des Index gemäß Anhang II des Prospekts der 
Gesellschaft zu übertreffen. Der Index ist eine breite Darstellung 
des Anlageuniversums. Der Teilfonds wird aktiv über 
Länderallokation, Kurvenpositionierung und Anleihenauswahl 
verwaltet. Das Portfolio ist über Länder und Instrumente 
diversifiziert. Die Anlagen können erheblich vom Index abweichen. 
Ergänzend gehaltene flüssige Mittel werden bei der Berechnung 
der oben genannten Grenze von zwei Dritteln nicht berücksichtigt. 

Zu Wertpapieren des öffentlichen bzw. privaten Sektors gehören 
insbesondere fest- oder variabel verzinsliche Anleihen, Anleihen 
mit Optionsscheinen und Wandelanleihen, Anleihen, die zur 
Rekonstruierung von syndizierten Krediten oder Bankkrediten 
begeben werden (z. .Φ α.ǊŀŘȅ .ƻƴŘǎάύΣ ǎƻǿƛŜ ƴŀŎƘǊŀƴƎƛƎŜ 
!ƴƭŜƛƘŜƴΦ 5ŜǊ .ŜƎǊƛŦŦ αDŜƭŘƳŀǊƪǘƛƴǎǘǊǳƳŜƴǘŜά ǳƳŦŀǎst 
hauptsächlich Einlagen, Commercial Paper, kurzfristige 
Schuldverschreibungen, Schatzscheine und durch Forderungen 
unterlegte Anleihen. Diese Liste ist nicht erschöpfend. 

Der Teilfonds investiert nicht in russische Aktien, Anleihen oder 
Geldmarktinstrumente, deren Abwicklung/Lieferung nur über ein 
russisches System erfolgen kann. Er kann jedoch in russische 
Anleihen und Geldmarktinstrumente investieren, deren 
Abwicklung/Lieferung über Clearstream oder Euroclear erfolgen 
kann. 

Anlagen dürfen nur in den Währungen der OECD-Länder getätigt 
werden. Der Fondsmanager muss das mit diesen Anlagen 
verbundene Währungsrisiko jedoch grundsätzlich absichern. Dies 
kann durch die Absicherung des Währungsrisikos in Verbindung mit 
der Referenzwährung der Vermögenswerte, die auf andere 
Währungen als die Referenzwährung lauten, anhand der in Teil III 
α½ǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜ LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴάΣ YŀǇƛǘŜƭ L± α¢ŜŎƘƴƛƪŜƴ ǳƴŘ 
LƴǎǘǊǳƳŜƴǘŜά ŜǊƭŅǳǘŜǊǘŜƴ ¢ŜŎƘƴƛƪŜƴ ǳƴŘ CƛƴŀƴȊƛƴǎǘǊǳƳŜƴǘŜ 
erfolgen. Anleger sollten sich bewusst sein, dass der Prozess des 
Währungs-Hedging keine umfassende Absicherung gewährleisten 
kann. Darüber hinaus gibt es keine Garantie, dass die Absicherung 
ǾƻƭƭƪƻƳƳŜƴ ŜǊŦƻƭƎǊŜƛŎƘ ƛǎǘΦ !ƴƭŜƎŜǊ ŘŜǊ αIŜŘƎŜŘά-Anteilsklassen 
ƪǀƴƴŜƴ ƛƴ ŀƴŘŜǊŜƴ ²ŅƘǊǳƴƎŜƴ ŀƭǎ ŘŜǊ ²ŅƘǊǳƴƎ ŘŜǊ αIŜŘƎŜŘά-
Anteilsklasse engagiert sein.  

5ŜǊ .ŜƎǊƛŦŦ αIŀǊŘ /ǳǊǊŜƴŎȅά όƘŀǊǘŜ ²ŅƘǊǳƴƎύ ōŜȊƛŜƘǘ ǎƛŎƘ ŀǳŦ ŘƛŜ 
Währungen, auf welche die Vermögenswerte des Teilfonds lauten. 
Die Anlagen, in die der Teilfonds investiert, lauten auf die 
Währungen wirtschaftlich entwickelter und politisch stabiler 
Länder, die Mitglieder der OECD sind. 

Der Teilfonds darf sein Vermögen ergänzend in sonstigen 
Wertpapieren (einschließlich Optionsscheinen auf Wertpapiere in 
Höhe von bis zu 10 % des Nettovermögens des Teilfonds), 
bedingten wandelbaren Wertpapieren (bis zu 10 % des 
Nettovermögens des Teilfonds), Credit Default Swaps mit 
Barabwicklung auf Anleihen (bis zu 10% des Nettovermögens des 
¢ŜƛƭŦƻƴŘǎύΣ DŜƭŘƳŀǊƪǘƛƴǎǘǊǳƳŜƴǘŜƴΣ αwǳƭŜ мпп!ά-Wertpapieren, 
Anteilen von OGAW und sonstigen OGA sowie Einlagen gemäß Teil 
LLL α9ǊƎŅƴȊŜƴŘŜ LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴάΣ YŀǇƛǘŜƭ LLL 
α!ƴƭŀƎŜōŜǎŎƘǊŅƴƪǳƴƎŜƴάΣ !ōǎŎƘƴƛǘǘ ! α½ǳƭŅǎǎƛƎŜ 
!ƴƭŀƎŜƛƴǎǘǊǳƳŜƴǘŜά ŀƴƭŜƎŜƴΦ !ƴƭŀƎŜƴ ƛƴ hD!² ǳƴŘ hD! ŘǸǊŦŜƴ 
insgesamt jedoch nicht mehr als 10 % des Nettovermögens 
ausmachen. Wenn der Teilfonds sein Vermögen in 
Optionsscheinen auf Wertpapiere anlegt, kann der 
Nettoinventarwert aufgrund der höheren Volatilität des Werts der 
Optionsscheine mehr schwanken als bei einer Anlage in den 
Basiswerten. 

Zur Erreichung der Anlageziele darf der Teilfonds unter anderem 
auch folgende derivative Finanzinstrumente einsetzen: 

- Optionen und Terminkontrakte auf Wertpapiere oder 
Geldmarktinstrumente 

- Futures und Optionen auf Indizes 

- Zinsterminkontrakte, -optionen und -swaps 

- Performance-Swaps 

- Devisentermingeschäfte, Währungsterminkontrakte und -
transaktionen, Kauf- und Verkaufsoptionen auf Währungen 
und Währungsswaps 

- derivative Finanzinstrumente, deren Performance an 
Kreditrisiken gebunden ist, d. h. Kreditderivate wie Credit 
Default Swaps, Indizes und Wertpapierkörbe 

Der Teilfonds legt nicht aktiv in Aktien an, kann aber Aktien aus 
einer Umstrukturierung oder aus anderen Kapitalmaßnahmen 
erhalten. Solche Aktien sollen im besten Interesse der Anleger so 
bald wie möglich verkauft werden. 

Da diese Anlagen spezifischen Faktoren unterliegen, können sie 
nicht mit Anlagen in den wichtigsten Industrieländern verglichen 
werden. Einige Entwicklungsländer haben in der Vergangenheit die 
Bedienung ihrer Außenschulden bei Emittenten des öffentlichen 
und privaten Sektors sowohl in Bezug auf Zinsen als auch auf 
Kapital ausgesetzt oder eingestellt. 

Diese Faktoren können das Liquiditätsniveau der vom Teilfonds 
gehaltenen Positionen bis hin zur Illiquidität beeinträchtigen. 

Ökologische und soziale Merkmale 

Der Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, wie 
in Artikel 8 der Offenlegungsverordnung beschrieben, indem er für 
den Hauptteil der Anlagen die Bedeutung von Risiken und Chancen 
in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) 
definiert. Diese Informationen werden basierend auf dem Ansatz 
der Verwaltungsgesellschaft zur ESG-Integration in den 
Anlageprozess des Teilfonds aufgenommen. Die ESG-Integration, 
ǿƛŜ Ǿƻƴ ŘŜǊ ±ŜǊǿŀƭǘǳƴƎǎƎŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘ ƛƴ ŘŜǊ αbb Lt wŜǎǇƻƴǎƛōƭŜ 
LƴǾŜǎǘƳŜƴǘ tƻƭƛŎȅά όbb IP-Richtlinie für verantwortungsbewusstes 
Investieren) für ihre Anlagen beschrieben, schreibt vor, dass die E-
, S- und G-Faktoren im Anlageprozess nachweislich und konsistent 
beurteilt und systematisch dokumentiert werden müssen.  

Der Teilfonds wendet die normenbasierten Kriterien für 
verantwortungsbewusstes Investieren der 
Verwaltungsgesellschaft an, die zu Ausschlüssen führen können, 
wie in Teil L α²ŜǎŜƴǘƭƛŎƘŜ LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴ ǸōŜǊ ŘƛŜ DŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘάΣ 
Kapitel LL αLƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴ ǸōŜǊ !ƴƭŀƎŜƴά ōŜǎŎƘǊƛŜōŜƴΦ {ƻƭŎƘŜ 
Ausschlüsse sind bindender Bestandteil des Anlageprozesses.  
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Es besteht kein Zusammenhang zwischen den vom Teilfonds und 
seinem Index geförderten ökologischen und sozialen Merkmalen. 
Der Wertpapierauswahlprozess des Teilfonds beinhaltet die 
Integration von ESG-Faktoren, die zu Beschränkungen bei 
Emittenten führen können, die Teil des Index-Anlageuniversums 
sind. Daher können die Anlagen des Teilfonds von den Anlagen des 
Index abweichen. 

Weitere Informationen zu den normenbasierten Kriterien für 
verantwortungsbewusstes Investieren der 
VŜǊǿŀƭǘǳƴƎǎƎŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘ ƪǀƴƴŜƴ ƛƴ ŘŜǊ αbb Lt wŜǎǇƻƴǎƛōƭŜ 
LƴǾŜǎǘƳŜƴǘ tƻƭƛŎȅά όbb IP-Richtlinie für verantwortungsbewusstes 
Investieren) auf der Website www.nnip.com eingesehen werden. 

Wertpapierleihgeschäfte und Pensionsgeschäfte 
(opérations à réméré) 

Der Teilfonds kann auch Wertpapierleihgeschäfte und 
Pensionsgeschäfte tätigen. 

Risikoprofil des Teilfonds 

Das gesamte Marktrisiko in Verbindung mit den zur Erreichung der 
Anlageziele verwendeten Anleihen und übrigen 
Finanzinstrumenten wird als hoch angesehen. Diese 
Finanzinstrumente werden von verschiedenen Faktoren 
beeinflusst. Dazu gehören die Entwicklung der Finanzmärkte und 
der Emittenten dieser Finanzinstrumente, die wiederum von der 
allgemeinen weltwirtschaftlichen Lage sowie den 
landesspezifischen wirtschaftlichen und politischen Bedingungen 
beeinflusst werden. Das erwartete Kreditrisiko, d. h. das 
Ausfallrisiko der Emittenten der zugrunde liegenden Anlagen, ist 
hoch. Der Teilfonds weist ein hohes Liquiditätsrisiko auf. Es können 
Liquiditätsrisiken auftreten, wenn eine bestimmte zugrunde 
liegende Anlage schwer zu verkaufen ist. Anlagen mit einem 
spezifischen Thema sind konzentrierter als über eine breite 
Themenpalette verteilte Anlagen. Es kann nicht garantiert werden, 
dass die Anleger ihr ursprünglich eingesetztes Kapital 
zurückerhalten. Die Risiken in Zusammenhang mit 
CƛƴŀƴȊŘŜǊƛǾŀǘƛƴǎǘǊǳƳŜƴǘŜƴ ǿŜǊŘŜƴ ƛƴ ¢Ŝƛƭ LLL α9ǊƎŅƴȊŜƴŘŜ 
LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴάΣ YŀǇƛǘŜƭ LLΥ αbŅƘŜǊŜ LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴ Ȋǳ wƛǎƛƪŜƴ ƛƴ 
±ŜǊōƛƴŘǳƴƎ Ƴƛǘ ŘŜƳ !ƴƭŀƎŜǳƴƛǾŜǊǎǳƳά erklärt. 

Das Gesamtrisiko dieses Teilfonds wird anhand der VaR-Methode 
ƎŜƳŜǎǎŜƴΣ ǿƛŜ ƛƴ ¢Ŝƛƭ LLL α½ǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜ LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴάΣ YŀǇƛǘŜƭ L±Υ 
α¢ŜŎƘƴƛƪŜƴ ǳƴŘ LƴǎǘǊǳƳŜƴǘŜΣ !Υ !ƭƭƎŜƳŜƛƴŜ ±ƻǊǎŎƘǊƛŦǘŜƴά ƎŜƴŀǳŜǊ 
beschrieben. 

Profil des typischen Anlegers 

Der Teilfonds richtet sich insbesondere an dynamische Anleger, wie 
in Teil LL αCŀŎǘǎƘŜŜǘǎ ŘŜǊ ¢ŜƛƭŦƻƴŘǎά ŘŜŦƛƴƛŜǊǘΦ 

Fondstyp 

Anlagen in festverzinslichen Instrumenten 

Referenzwährung 

US-Dollar (USD) 

Fondsmanager 

NN Investment Partners (Singapore) Ltd. und NN Investment 
Partners North America LLC. fungieren jeweils als Anlageverwalter. 
Im Falle von NN Investment Partners (Singapore) Ltd. umfasst die 
Übertragung die Asia-Pacific-Komponente des Portfolios. Im Falle 
von NN Investment Partners North America LLC. Diese Übertragung 
beinhaltet, ist aber nicht beschränkt auf bestimmte Komponenten 
des Anlageverwaltungsprozesses, soweit dies hinsichtlich der 
Zeitzone oder des lokalen Markts sinnvoll ist. 
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Anteilsklassen des Teilfonds NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) 

Für jede Anteilsklasse des Teilfonds geltende Informationen 

Zahlungsfälligkeit  Drei Geschäftstage nach dem jeweiligen Bewertungstag. 

Ergänzende 
Informationen 

Sämtliche Gewinne, Verluste und Aufwendungen im Zusammenhang mit einer Transaktion zur Absicherung 
des Währungsrisikos der Anteilsklasse mit Währungsabsicherung werden ausschließlich der Anteilsklasse mit 
Währungsabsicherung zugewiesen.  
Die Anteilsklasse α¸ά ŜǊƘŜōǘ ŜƛƴŜ ȊǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜ ±ŜǊǘǊƛŜōǎƎŜōǸƘǊ Ǿƻƴ м %. 
.Ŝƛ wǸŎƪƴŀƘƳŜŀƴǘǊŅƎŜƴ ŦǸǊ ŘƛŜ !ƴǘŜƛƭǎƪƭŀǎǎŜ α¸ά ǿŜǊŘŜƴ ŘƛŜ !ƴǘŜƛƭŜ ƴŀŎƘ ŘŜƳ CƛǊǎǘ-in-First-out-Verfahren 
όαCLChάύ ȊǳǊǸŎƪƎŜƴƻƳƳŜƴΣ Řŀǎ ƛƴ ¢Ŝƛƭ LΥ ²ŜǎŜƴǘƭƛŎƘŜ LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴ ǸōŜǊ ŘƛŜ DŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘΤ LLLΦ ½ŜƛŎhnungen, 
Rücknahmen und Umtausch genauer beschrieben wird. 
Für Overlay-Anteilsklassen wird eine zusätzliche Gebühr für ein Anteilsklassen-Overlay von höchstens 0,04 % 
erhoben. 
Die Liste der verfügbaren Anteilsklassen dieses Teilfonds kann unter www.nnip.com eingesehen werden. 
 

 

Anteilsklasse 
Maximale 

Servicegebühr 
Maximale 

Verwaltungsprovision  
Feste 

Servicegebühr 
Maximaler 

Ausgabeaufschlag 
Maximale 

Umtauschgebühr 

I - 0,72 % 0,15 % 2 % - 

N - 0,60 % 0,25 % - - 

O - 0,36 % 0,25 % 3 % 
3 % in Belgien und 1 % 

in anderen Ländern 

P - 1,20 % 0,25 % 3 % 
3 % in Belgien und 1 % 

in anderen Ländern 

R - 0,72 % 0,25 % 3 % 
3 % in Belgien und 1 % 

in anderen Ländern 

S - 0,72 % 0,15 % 2 % - 

X - 1,50 % 0,25 % 5 % 
3 % in Belgien und 1 % 

in anderen Ländern  

Y - 1,50 % 0,25 % - 1 % 

Z 0,15 % - - - - 

Zz - - - - - 
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NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond)

Auflegung 

Der Teilfonds wurde am 29. April 2011 aufgelegt. Der Teilfonds hat 
folgenden Teilfonds übernommen: Emerging Markets Debt (Local 
Bond) (29. April 2011), ein Teilfonds der ING (L) Renta Fund SICAV. 

Anlageziel und -politik 

Ziel dieses Teilfonds ist es, ein diversifiziertes Portfolio aktiv zu 
verwalten, das überwiegend aus festverzinslichen Wertpapieren, 
Geldmarktinstrumenten, Derivaten und Einlagen besteht, wobei er 
sich strategisch in der Zinsduration der Schwellenmärkte bzw. dem 
Währungsrisiko dieser Länder engagiert. Die festverzinslichen 
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente werden überwiegend von 
9ƳƛǘǘŜƴǘŜƴ ŀǳǎ 9ƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎǎƭŅƴŘŜǊƴ όα{ŎƘǿŜƭƭŜƴƳŅǊƪǘŜάύ ς 
Lateinamerika, Asien, Mittelς und Osteuropa, Afrika sowie dem 
Nahen Osten - begeben bzw. lauten auf die Währungen dieser 
Länder bzw. weisen ein Engagement in diesen Währungen auf. 
Dieser Teilfonds ist bestrebt, über einen Zeitraum von mehreren 
Jahren die Wertentwicklung des im Anhang II des Prospekts der 
Gesellschaft aufgeführten Index zu übertreffen. Der Index ist eine 
breite Darstellung des Anlageuniversums. Der Teilfonds wird aktiv 
über die Währungsallokation, die Kurvenpositionierung und die 
Instrumentenauswahl verwaltet. Das Portfolio ist über Länder und 
Instrumente diversifiziert. Die Anlagen können erheblich vom Index 
abweichen. Der Teilfonds kann im Zusammenhang mit Anlagen in 
Wertpapieren, die auf andere Währungen als die 
Teilfondswährung lauten, oder in Derivaten mit zugrunde 
liegenden Wechselkursen oder Währungen verschiedenen 
Wechselkursrisiken ausgesetzt sein. 

Darüber hinaus kann der Teilfonds bis zu 1/3 seines 
Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere, Derivate und 
Geldmarktinstrumente investieren, die von anderen Staaten 
begeben werden (einschließlich der Mitgliedstaaten der OECD). 
Diese Anlagen werden auf Hartwährungen (z. B. Euro, US-Dollar) 
lauten und diesen Währungen ausgesetzt sein. 

Der Teilfonds darf direkt bis zu 25 % seines Nettovermögens in 
Wertpapieren anlegen, die am russischen Markt ς ŀƴ ŘŜǊ αaƻǎŎƻǿ 
Interbank Currency Exchange ς wǳǎǎƛŀƴ ¢ǊŀŘŜ {ȅǎǘŜƳά όaL/9·-RTS) 
ǳƴŘ ŘŜǊ αaƻǎŎƻǿ LƴǘŜǊōŀƴƪ /ǳǊǊŜƴŎȅ 9ȄŎƘŀƴƎŜά όaL/9·ύ ς 
gehandelt werden, sowie indirekt in russischen Wertpapieren und 
Eurobonds, die an geregelten Märkten, wie in Teil LLL αȊǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜ 
LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴάΣ YŀǇƛǘŜƭ III dieses Prospekts definiert, gehandelt 
werden. 

Ferner darf der Teilfonds in strukturierte Produkte, d. h. 
Wertpapiere im Sinne von Artikel 41 (1) des Gesetzes von 2010, 
investieren, um Zugang zu bestimmten Märkten zu haben und 
Probleme im Zusammenhang mit der Besteuerung und 
Verwahrung zu umgehen, die mit Anlagen an den Märkten der 
Entwicklungsländer verbunden sind. 

Der Teilfonds darf sein Vermögen ergänzend in sonstigen 
Wertpapieren (einschließlich Optionsscheinen auf Wertpapiere in 
Höhe von bis zu 10 % des Nettovermögens des Teilfonds), 
bedingten wandelbaren Wertpapieren (bis zu 10 % des 
Nettovermögens des Teilfonds) und Asset-Backed Securities in 
Höhe von bis zu 20 ҈ ŘŜǎ bŜǘǘƻǾŜǊƳǀƎŜƴǎ ŘŜǎ ¢ŜƛƭŦƻƴŘǎΣ αwǳƭŜ 
мпп!ά-Wertpapieren, Anteilen von OGAW und sonstigen OGA 
sowie Einlagen gemäß Kapitel III α!ƴƭŀƎŜōŜǎŎƘǊŅƴƪǳƴƎŜƴά Ǿƻƴ ¢Ŝƛƭ 
III dieses Prospekts anlegen. Anlagen in OGAW und OGA dürfen 
insgesamt jedoch nicht mehr als 10 % des Nettovermögens 
ausmachen. Wenn der Teilfonds sein Vermögen in 
Optionsscheinen auf Wertpapiere anlegt, kann der 
Nettoinventarwert aufgrund der höheren Volatilität des Werts der 
Optionsscheine mehr schwanken als bei einer Anlage in den 
Basiswerten. 

Der Teilfonds darf zu Absicherungszwecken, für eine effiziente 
Portfolioverwaltung bzw. als Teil seiner Anlagestrategie derivative 
Finanzinstrumente einsetzen. Der Teilfonds darf daher in alle nach 
luxemburgischem Recht zulässigen derivativen Finanzinstrumente 
investieren, u. a.: 

- derivative Finanzinstrumente, deren Performance an 
Marktschwankungen gebunden ist, wie Kauf- und 
Verkaufsoptionen, Swaps, Wertpapier-Terminkontrakte, 
Indizes, Wertpapierkörbe oder andere Finanzinstrumente 
sowie Total Return Swaps (derivative Finanzinstrumente, die 
an ein Swapgeschäft gebunden sind, bei dem eine Partei 
Zahlungen auf der Grundlage eines vereinbarten festen oder 
variablen Zinssatzes und die andere Partei Zahlungen auf der 
Grundlage der Rendite eines zugrunde liegenden 
Vermögenswertes tätigt, die sowohl die Erträge aus diesem 
Vermögenswert als auch etwaige Kapitalgewinne beinhaltet).  

- derivative Finanzinstrumente, deren Performance an 
Wechselkurs- oder Währungsschwankungen gebunden ist, 
wie Währungsterminkontrakte oder Kauf- und 
Verkaufsoptionen auf Währungen, Währungsswaps, 
Währungstermingeschäfte und Absicherungen über 
Ersatzwährungen, wobei der Teilfonds eine Währung kauft 
oder verkauft, die stark mit seiner Referenzwährung (oder 
derjenigen seines Index) korreliert, um Letztere gegen sein 
Engagement in einer anderen Währung abzusichern. 

- Derivative Finanzinstrumente, deren Performance an die 
Zinsentwicklung gebunden ist, wie Kauf- und 
Verkaufsoptionen auf Zinssätze, Zinsswaps, Future Rate 
Agreements, Zinstermingeschäfte, Swaptions ς wobei ein 
Vertragspartner eine Prämie dafür erhält, dass er bei Eintritt 
eines bestimmten Ereignisses (z. B. wenn die künftigen Zinsen 
anhand eines Referenzindex festgesetzt werden) eine 
Swapvereinbarung zu einem vorab vereinbarten Zins 
abschließt ς sowie Caps und Floors, bei denen der Verkäufer 
eine Prämie dafür erhält, dass er den Käufer entschädigt, 
wenn die Zinsen an vorab festgelegten Terminen während 
der Laufzeit des Vertrages einen bestimmten Wert über- oder 
unterschreiten. 

- derivative Finanzinstrumente, deren Performance an 
Kreditrisiken gebunden ist, d. h. Kreditderivate wie Credit 
Default Swaps, Indizes und Wertpapierkörbe.  

Der Teilfonds kann in Wertpapiere investieren, die auf Bond 
Connect gehandelt werden. Bond Connect ist ein Markt, der 
Anlagen in den chinesischen Anleihenmarkt ermöglicht. Die Risiken 
in Zusammenhang mit Investitionen durch Bond Connect werden 
ƛƴ ¢Ŝƛƭ LLL α9ǊƎŅƴȊŜƴŘŜ LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴάΣ YŀǇƛǘŜƭ LLΥ αbŅƘŜǊŜ 
Informationen zu Risiken in Verbindung mit dem 
!ƴƭŀƎŜǳƴƛǾŜǊǎǳƳά ŜǊƪƭŅǊǘΦ 

Ökologische und soziale Merkmale 

Der Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, wie 
in Artikel 8 der Offenlegungsverordnung beschrieben, indem er für 
den Hauptteil der Anlagen die Bedeutung von Risiken und Chancen 
in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) 
definiert. Diese Informationen werden basierend auf dem Ansatz 
der Verwaltungsgesellschaft zur ESG-Integration in den 
Anlageprozess des Teilfonds aufgenommen. Die ESG-Integration, 
ǿƛŜ Ǿƻƴ ŘŜǊ ±ŜǊǿŀƭǘǳƴƎǎƎŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘ ƛƴ ŘŜǊ αbb Lt wŜǎǇƻƴǎƛōƭŜ 
LƴǾŜǎǘƳŜƴǘ tƻƭƛŎȅά όbb IP-Richtlinie für verantwortungsbewusstes 
Investieren) für ihre Anlagen beschrieben, schreibt vor, dass die E-
, S- und G-Faktoren im Anlageprozess nachweislich und konsistent 
beurteilt und systematisch dokumentiert werden müssen.  
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Der Teilfonds wendet die normenbasierten Kriterien für 
verantwortungsbewusstes Investieren der 
Verwaltungsgesellschaft an, die zu Ausschlüssen führen können, 
wie in Teil L α²ŜǎŜƴǘƭƛŎƘŜ LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴ ǸōŜǊ ŘƛŜ DŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘάΣ 
Kapitel LL αLƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴ ǸōŜǊ !ƴƭŀƎŜƴά ōŜǎŎƘǊƛŜōŜƴΦ {ƻƭŎƘŜ 
Ausschlüsse sind bindender Bestandteil des Anlageprozesses.  

Es besteht kein Zusammenhang zwischen den vom Teilfonds und 
seinem Index geförderten ökologischen und sozialen Merkmalen. 
Der Wertpapierauswahlprozess des Teilfonds beinhaltet die 
Integration von ESG-Faktoren, die zu Beschränkungen bei 
Emittenten führen können, die Teil des Index-Anlageuniversums 
sind. Daher können die Anlagen des Teilfonds von den Anlagen des 
Index abweichen. 

Weitere Informationen zu den normenbasierten Kriterien für 
verantwortungsbewusstes Investieren der 
±ŜǊǿŀƭǘǳƴƎǎƎŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘ ƪǀƴƴŜƴ ƛƴ ŘŜǊ αbb IP Responsible 
LƴǾŜǎǘƳŜƴǘ tƻƭƛŎȅά όbb IP-Richtlinie für verantwortungsbewusstes 
Investieren) auf der Website www.nnip.com eingesehen werden. 

Wertpapierleihgeschäfte und Pensionsgeschäfte 
(opérations à réméré) 

Der Teilfonds kann auch Wertpapierleihgeschäfte und 
Pensionsgeschäfte tätigen. 

Risikoprofil des Teilfonds 

Das gesamte Marktrisiko in Verbindung mit den zur Erreichung der 
Anlageziele verwendeten Anleihen und übrigen 
Finanzinstrumenten wird als hoch angesehen. Diese 
Finanzinstrumente werden von verschiedenen Faktoren 
beeinflusst. Dazu gehören die Entwicklung der Finanzmärkte und 
der Emittenten dieser Finanzinstrumente, die wiederum von der 
allgemeinen weltwirtschaftlichen Lage sowie den 
landesspezifischen wirtschaftlichen und politischen Bedingungen 
beeinflusst werden. Das erwartete Kreditrisiko, d. h. das 
Ausfallrisiko der Emittenten der zugrunde liegenden Anlagen, ist 
hoch. Der Teilfonds weist ein hohes Liquiditätsrisiko auf. Es können 
Liquiditätsrisiken auftreten, wenn eine bestimmte zugrunde 
liegende Anlage schwer zu verkaufen ist. Darüber hinaus können 
sich Währungsschwankungen stark auf die Wertentwicklung des 
Teilfonds auswirken. Anlagen mit einem spezifischen Thema sind 
konzentrierter als über eine breite Themenpalette verteilte 
Anlagen. Es kann nicht garantiert werden, dass die Anleger ihr 
ursprünglich eingesetztes Kapital zurückerhalten. Das Risiko in 
Verbindung mit dem Einsatz derivativer Finanzinstrumente ist in 
Teil LLL α½ǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜ LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴάΣ YŀǇƛǘŜƭ LLΥ αbŅƘŜǊŜ 
Informationen zu Risiken in Verbindung mit dem 
!ƴƭŀƎŜǳƴƛǾŜǊǎǳƳά ōŜǎŎƘǊƛŜōŜƴΦ 

Das Gesamtrisiko dieses Teilfonds wird anhand der VaR-Methode 
ƎŜƳŜǎǎŜƴΣ ǿƛŜ ƛƴ ¢Ŝƛƭ LLL α½ǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜ LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴάΣ YŀǇƛǘŜƭ L±Υ 
α¢ŜŎƘƴƛƪŜƴ ǳƴŘ LƴǎǘǊǳƳŜƴǘŜΣ !Υ !ƭƭƎŜƳŜƛƴŜ ±ƻǊǎŎƘǊƛŦǘŜƴά ƎŜƴŀǳŜǊ 
beschrieben. 

Profil des typischen Anlegers 

Der Teilfonds richtet sich insbesondere an dynamische Anleger, wie 
in Teil LL αCŀŎǘǎƘŜŜǘǎ ŘŜǊ ¢ŜƛƭŦƻƴŘǎά ŘŜŦƛƴƛŜǊǘΦ 

Fondstyp 

Anlagen in festverzinslichen Instrumenten  

Referenzwährung 

US-Dollar (USD) 

Fondsmanager 

NN Investment Partners (Singapore) Ltd. und NN Investment 
Partners North America LLC. fungieren jeweils als Anlageverwalter. 
Im Falle von NN Investment Partners (Singapore) Ltd. umfasst die 
Übertragung die Asia-Pacific-Komponente des Portfolios. Im Falle 
von NN Investment Partners North America LLC. Diese Übertragung 
beinhaltet, ist aber nicht beschränkt auf bestimmte Komponenten 
des Anlageverwaltungsprozesses, soweit dies hinsichtlich der 
Zeitzone oder des lokalen Markts sinnvoll ist. 
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Anteilsklassen des Teilfonds NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond) 

Für jede Anteilsklasse des Teilfonds geltende Informationen 

Zahlungsfälligkeit  Drei Geschäftstage nach dem jeweiligen Bewertungstag. 

Ergänzende 
Informationen 

Sämtliche Gewinne, Verluste und Aufwendungen im Zusammenhang mit einer Transaktion zur Absicherung 
des Währungsrisikos der Anteilsklasse mit Währungsabsicherung werden ausschließlich der Anteilsklasse mit 
Währungsabsicherung zugewiesen.  
Für Overlay-Anteilsklassen wird eine zusätzliche Gebühr für ein Anteilsklassen-Overlay von höchstens 0,04 % 
erhoben. 
Die Liste der verfügbaren Anteilsklassen dieses Teilfonds kann unter www.nnip.com eingesehen werden. 
 

 

Anteilsklasse 
Maximale 

Servicegebühr 
Maximale 

Verwaltungsprovision  
Feste 

Servicegebühr 
Maximaler 

Ausgabeaufschlag 
Maximale 

Umtauschgebühr 

I - 0,72 % 0,15 % 2 % - 

N - 0,50 % 0,25 % - - 

P - 1,00 % 0,25 % 3 % 
3 % in Belgien und 1 % 

in anderen Ländern 

R - 0,72 % 0,25 % 3 % 
3 % in Belgien und 1 % 

in anderen Ländern 

S - 0,72 % 0,15 % 2 % - 

X - 1,50 % 0,25 % 5 % 
3 % in Belgien und 1 % 

in anderen Ländern  

Z 0,15 % - - - - 

Zz - - - - - 
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NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) 

Auflegung 

Der Teilfonds wurde am 29. April 2011 aufgelegt. Der Teilfonds hat 
folgenden Teilfonds übernommen: Emerging Markets Debt (Local 
Currency) (29. April 2011), ein Teilfonds der ING (L) Renta Fund 
SICAV. 

Anlageziel und -politik 

Ziel dieses Teilfonds ist es, ein diversifiziertes Portfolio aus 
festverzinslichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, 
Derivaten und Einlagen aktiv zu verwalten, die überwiegend auf 
Währungen von Entwicklungsländern mit niedrigem oder 
ƳƛǘǘƭŜǊŜƳ 9ƛƴƪƻƳƳŜƴ όα{ŎƘǿŜƭƭŜƴƳŅǊƪǘŜάύ ς Lateinamerika, 
Asien, Mittel- und Osteuropa, Afrika sowie dem Nahen Osten ς 
lauten oder ein Engagement in diesen Währungen aufweisen. 
Dieser Teilfonds ist bestrebt, über einen Zeitraum von mehreren 
Jahren die Wertentwicklung des im Anhang II des Prospekts der 
Gesellschaft aufgeführten Index zu übertreffen.  Der Index ist eine 
breite Darstellung des Anlageuniversums des Teilfonds. Der 
Teilfonds wird aktiv über die Währungsallokation, die 
Kurvenpositionierung und die Instrumentenauswahl verwaltet. Das 
Portfolio des Teilfonds ist über Länder und Instrumente 
diversifiziert. Daher können die Anlagen des Teilfonds in 
erheblichem Maße vom Index abweichen. 

Der Teilfonds kann im Zusammenhang mit Anlagen in 
Wertpapieren, die auf andere Währungen als die 
Teilfondswährung lauten, oder in Derivaten mit zugrunde 
liegenden Wechselkursen oder Währungen verschiedenen 
Wechselkursrisiken ausgesetzt sein. 

Darüber hinaus kann der Teilfonds bis zu 1/3 seines 
Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere, 
Geldmarktinstrumente, Derivate und Einlagen investieren, die auf 
harte Währungen lauten (z. B. Euro oder US-Dollar) oder diesen 
Währungen ausgesetzt sind. 

Der Teilfonds darf direkt bis zu 25 % seines Nettovermögens in 
Wertpapieren anlegen, die am russischen Markt ς ŀƴ ŘŜǊ αaƻǎŎƻǿ 
Interbank Currency Exchange ς wǳǎǎƛŀƴ ¢ǊŀŘŜ {ȅǎǘŜƳά όaL/9·-RTS) 
ǳƴŘ ŘŜǊ αaƻǎŎƻǿ LƴǘŜǊōŀƴƪ /ǳǊǊŜƴŎȅ 9ȄŎƘŀƴƎŜά όaL/9·ύ ς 
gehandelt werden, sowie indirekt in russischen Wertpapieren und 
Eurobonds, die an geregelten Märkten, wie in Teil III 
α!ƴƭŀƎŜōŜǎŎƘǊŅƴƪǳƴƎŜƴάΣ YŀǇƛǘŜƭ III dieses Prospekts definiert, 
gehandelt werden. 

5ŜǊ .ŜƎǊƛŦŦ αŦŜǎǘǾŜǊȊƛƴǎƭƛŎƘŜ ²ŜǊǘǇŀǇƛŜǊŜά ǳƳŦŀǎǎǘ ƘŀǳǇǘǎŅŎƘƭƛŎƘ 
fest- und variabel verzinsliche Anleihen, Anleihen mit 
Optionsscheinen, Wandelanleihen und nachrangige Anleihen. Der 
.ŜƎǊƛŦŦ αDŜƭŘƳŀǊƪǘƛƴǎǘǊǳƳŜƴǘŜά ǳƳŦŀǎǎǘ ƘŀǳǇǘǎŅŎƘƭƛŎƘ 
Commercial Paper, kurzfristige Schuldverschreibungen, 
Schatzscheine und durch Forderungen unterlegte Anleihen. Ferner 
darf der Teilfonds in strukturierte Produkte, d. h. Wertpapiere im 
Sinne von Artikel 41 (1) des Gesetzes von 2010, investieren, um 
Zugang zu bestimmten Märkten zu haben und Probleme im 
Zusammenhang mit der Besteuerung und Verwahrung zu 
umgehen, die mit Anlagen an den Märkten der Entwicklungsländer 
verbunden sind. 

Der Teilfonds darf ergänzend Barmittel und ähnliche 
Vermögenswerte halten. 

Der Teilfonds darf sein Vermögen ergänzend in sonstigen 
Wertpapieren (einschließlich Optionsscheinen auf Wertpapiere in 
Höhe von bis zu 10 % des Nettovermögens des Teilfonds), 
bedingten wandelbaren Wertpapieren (bis zu 10 % des 
Nettovermögens des Teilfonds), Asset-Backed Securities in Höhe 
von bis zu 20 ҈ ŘŜǎ bŜǘǘƻǾŜǊƳǀƎŜƴǎ ŘŜǎ ¢ŜƛƭŦƻƴŘǎΣ αwǳƭŜ мпп!ά-
Wertpapieren, Anteilen von OGAW und sonstigen OGA sowie 
Einlagen gemäß Teil LLL α9ǊƎŅƴȊŜƴŘŜ LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴάΣ YŀǇƛǘŜƭ LLL 

α!ƴƭŀƎŜōŜǎŎƘǊŅƴƪǳƴƎŜƴάΣ !ōǎŎƘƴƛǘǘ ! α½ǳƭŅǎǎƛƎŜ 
!ƴƭŀƎŜƛƴǎǘǊǳƳŜƴǘŜά ŀƴƭŜƎŜƴΦ !ƴƭŀƎŜƴ ƛƴ hD!² ǳƴŘ hD! ŘǸǊŦŜƴ 
insgesamt jedoch nicht mehr als 10 % des Nettovermögens 
ausmachen. Wenn der Teilfonds sein Vermögen in 
Optionsscheinen auf Wertpapiere anlegt, kann der 
Nettoinventarwert aufgrund der höheren Volatilität des Werts der 
Optionsscheine mehr schwanken als bei einer Anlage in den 
Basiswerten. 

Der Teilfonds darf zu Absicherungszwecken, für eine effiziente 
Portfolioverwaltung bzw. als Teil seiner Anlagestrategie derivative 
Finanzinstrumente einsetzen. Der Teilfonds darf daher in alle nach 
luxemburgischem Recht zulässigen derivativen Finanzinstrumente 
investieren, u. a.: 

- derivative Finanzinstrumente, deren Performance an 
Marktschwankungen gebunden ist, wie Kauf- und 
Verkaufsoptionen, Swaps, Wertpapier-Terminkontrakte, 
Indizes, Wertpapierkörbe oder andere Finanzinstrumente 
sowie Total Return Swaps (derivative Finanzinstrumente, die 
an ein Swapgeschäft gebunden sind, bei dem eine Partei 
Zahlungen auf der Grundlage eines vereinbarten festen oder 
variablen Zinssatzes und die andere Partei Zahlungen auf der 
Grundlage der Rendite eines zugrunde liegenden 
Vermögenswertes tätigt, die sowohl die Erträge aus diesem 
Vermögenswert als auch etwaige Kapitalgewinne beinhaltet).  

- derivative Finanzinstrumente, deren Performance an 
Wechselkurs- oder Währungsschwankungen gebunden ist, 
wie Währungsterminkontrakte oder Kauf- und 
Verkaufsoptionen auf Währungen, Währungsswaps, 
Währungstermingeschäfte und Absicherungen über 
Ersatzwährungen, wobei der Teilfonds eine Währung kauft 
oder verkauft, die stark mit seiner Referenzwährung (oder 
derjenigen seines Index) korreliert, um Letztere gegen sein 
Engagement in einer anderen Währung abzusichern. 

- Derivative Finanzinstrumente, deren Performance an die 
Zinsentwicklung gebunden ist, wie Kauf- und 
Verkaufsoptionen auf Zinssätze, Zinsswaps, Future Rate 
Agreements, Zinstermingeschäfte, Swaptions ς wobei ein 
Vertragspartner eine Prämie dafür erhält, dass er bei Eintritt 
eines bestimmten Ereignisses (z. B. wenn die künftigen Zinsen 
anhand eines Referenzindex festgesetzt werden) eine 
Swapvereinbarung zu einem vorab vereinbarten Zins 
abschließt ς sowie Caps und Floors, bei denen der Verkäufer 
eine Prämie dafür erhält, dass er den Käufer entschädigt, 
wenn die Zinsen an vorab festgelegten Terminen während 
der Laufzeit des Vertrages einen bestimmten Wert über- oder 
unterschreiten.  

- derivative Finanzinstrumente, deren Performance an 
Kreditrisiken gebunden ist, d. h. Kreditderivate wie Credit 
Default Swaps, Indizes und Wertpapierkörbe.  

Anlagen an Schwellenmärkten unterliegen spezifischen Faktoren 
und können nicht mit Anlagen in den wichtigsten Industrieländern 
verglichen werden. Einige Entwicklungsländer haben in der 
Vergangenheit die Bedienung ihrer Außenschulden bei Emittenten 
des öffentlichen und privaten Sektors sowohl in Bezug auf Zinsen 
als auch auf Kapital ausgesetzt oder eingestellt. 

Diese Faktoren können das Liquiditätsniveau der vom Teilfonds 
gehaltenen Positionen bis hin zur Illiquidität beeinträchtigen. 

Der Teilfonds kann in Wertpapiere investieren, die auf Bond 
Connect gehandelt werden. Bond Connect ist ein Markt, der 
Anlagen in den chinesischen Anleihenmarkt ermöglicht. Die Risiken 
in Zusammenhang mit Investitionen durch Bond Connect werden 
ƛƴ ¢Ŝƛƭ LLL α9ǊƎŅƴȊŜƴŘŜ LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴάΣ YŀǇƛǘŜƭ LLΥ αbŅƘŜǊŜ 
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Informationen zu Risiken in Verbindung mit dem 
!ƴƭŀƎŜǳƴƛǾŜǊǎǳƳά ŜǊƪƭŅǊǘΦ 

Ökologische und soziale Merkmale 

Der Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, wie 
in Artikel 8 der Offenlegungsverordnung beschrieben, indem er für 
den Hauptteil der Anlagen die Bedeutung von Risiken und Chancen 
in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) 
definiert. Diese Informationen werden basierend auf dem Ansatz 
der Verwaltungsgesellschaft zur ESG-Integration in den 
Anlageprozess des Teilfonds aufgenommen. Die ESG-Integration, 
ǿƛŜ Ǿƻƴ ŘŜǊ ±ŜǊǿŀƭǘǳƴƎǎƎŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘ ƛƴ ŘŜǊ αbb Lt wŜǎǇƻƴǎƛōƭŜ 
LƴǾŜǎǘƳŜƴǘ tƻƭƛŎȅά όbb IP-Richtlinie für verantwortungsbewusstes 
Investieren) für ihre Anlagen beschrieben, schreibt vor, dass die E-
, S- und G-Faktoren im Anlageprozess nachweislich und konsistent 
beurteilt und systematisch dokumentiert werden müssen.  

Der Teilfonds wendet die normenbasierten Kriterien für 
verantwortungsbewusstes Investieren der 
Verwaltungsgesellschaft an, die zu Ausschlüssen führen können, 
wie in Teil L α²ŜǎŜƴǘƭƛŎƘŜ LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴ ǸōŜǊ ŘƛŜ DŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘάΣ 
Kapitel LL αLƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴ ǸōŜǊ !ƴƭŀƎŜƴά ōŜǎŎƘǊƛŜōŜƴΦ {ƻƭŎƘŜ 
Ausschlüsse sind bindender Bestandteil des Anlageprozesses.  

Es besteht kein Zusammenhang zwischen den vom Teilfonds und 
seinem Index geförderten ökologischen und sozialen Merkmalen. 
Der Wertpapierauswahlprozess des Teilfonds beinhaltet die 
Integration von ESG-Faktoren, die zu Beschränkungen bei 
Emittenten führen können, die Teil des Index-Anlageuniversums 
sind. Daher können die Anlagen des Teilfonds von den Anlagen des 
Index abweichen. 

Weitere Informationen zu den normenbasierten Kriterien für 

verantwortungsbewusstes Investieren der Verwaltungsgesellschaft 

ƪǀƴƴŜƴ ƛƴ ŘŜǊ αbb Lt wŜǎǇƻƴǎƛōƭŜ LƴǾŜǎǘƳŜƴǘ tƻƭƛŎȅά όbb IP-Richtlinie 

für verantwortungsbewusstes Investieren) auf der Website 

www.nnip.com eingesehen werden. 

Wertpapierleihgeschäfte und Pensionsgeschäfte 
(opérations à réméré) 

Der Teilfonds kann auch Wertpapierleihgeschäfte und 
Pensionsgeschäfte tätigen. 

Risikoprofil des Teilfonds 

Das gesamte Marktrisiko in Verbindung mit den zur Erreichung der 
Anlageziele verwendeten Anleihen und übrigen 
Finanzinstrumenten wird als hoch angesehen. Diese 
Finanzinstrumente werden von verschiedenen Faktoren 
beeinflusst. Dazu gehören die Entwicklung der Finanzmärkte und 
der Emittenten dieser Finanzinstrumente, die wiederum von der 
allgemeinen weltwirtschaftlichen Lage sowie den 
landesspezifischen wirtschaftlichen und politischen Bedingungen 
beeinflusst werden. Das erwartete Kreditrisiko, d. h. das 
Ausfallrisiko der Emittenten der zugrunde liegenden Anlagen, ist 
hoch. Der Teilfonds weist ein hohes Liquiditätsrisiko auf. Es können 
Liquiditätsrisiken auftreten, wenn eine bestimmte zugrunde 
liegende Anlage schwer zu verkaufen ist. Darüber hinaus können 
sich Währungsschwankungen stark auf die Wertentwicklung des 
Teilfonds auswirken. Anlagen mit einem spezifischen Thema sind 
konzentrierter als über eine breite Themenpalette verteilte 
Anlagen. Es kann nicht garantiert werden, dass die Anleger ihr 
ursprünglich eingesetztes Kapital zurückerhalten. Die Risiken in 
Zusammenhang mit Finanzderivatinstrumenten werden in Teil III 
α9ǊƎŅƴȊŜƴŘŜ LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴάΣ YŀǇƛǘŜƭ LLΥ αbŅƘŜǊŜ LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴ Ȋǳ 
wƛǎƛƪŜƴ ƛƴ ±ŜǊōƛƴŘǳƴƎ Ƴƛǘ ŘŜƳ !ƴƭŀƎŜǳƴƛǾŜǊǎǳƳά ŜǊƪƭŅǊǘΦ 

Das Gesamtrisiko dieses Teilfonds wird anhand der VaR-Methode 
gemessen, wƛŜ ƛƴ ¢Ŝƛƭ LLL α½ǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜ LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴάΣ YŀǇƛǘŜƭ L±Υ 

α¢ŜŎƘƴƛƪŜƴ ǳƴŘ LƴǎǘǊǳƳŜƴǘŜΣ !Υ !ƭƭƎŜƳŜƛƴŜ ±ƻǊǎŎƘǊƛŦǘŜƴά ƎŜƴŀǳŜǊ 
beschrieben. 

Profil des typischen Anlegers 

Der Teilfonds richtet sich insbesondere an dynamische Anleger, wie 
in Teil LL αCŀŎǘǎƘŜŜǘǎ ŘŜǊ ¢ŜƛƭŦƻƴŘǎά ŘŜŦƛƴƛŜǊǘΦ 

Fondstyp 

Anlagen in festverzinslichen Instrumenten 

Referenzwährung 

US-Dollar (USD) 

Fondsmanager 

NN Investment Partners (Singapore) Ltd. und NN Investment 
Partners North America LLC. fungieren jeweils als Anlageverwalter. 
Im Falle von NN Investment Partners (Singapore) Ltd. umfasst die 
Übertragung die Asia-Pacific-Komponente des Portfolios. Im Falle 
von NN Investment Partners North America LLC. Diese Übertragung 
beinhaltet, ist aber nicht beschränkt auf bestimmte Komponenten 
des Anlageverwaltungsprozesses, soweit dies hinsichtlich der 
Zeitzone oder des lokalen Markts sinnvoll ist. 
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Anteilsklassen des Teilfonds NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) 

Für jede Anteilsklasse des Teilfonds geltende Informationen 

Zahlungsfälligkeit  Drei Geschäftstage nach dem jeweiligen Bewertungstag. 

Ergänzende 
Informationen 

Sämtliche Gewinne, Verluste und Aufwendungen im Zusammenhang mit einer Transaktion zur Absicherung 
des Währungsrisikos der Anteilsklasse mit Währungsabsicherung werden ausschließlich der Anteilsklasse mit 
Währungsabsicherung zugewiesen.  
Für Overlay-Anteilsklassen wird eine zusätzliche Gebühr für ein Anteilsklassen-Overlay von höchstens 0,04 % 
erhoben. 
Die Liste der verfügbaren Anteilsklassen dieses Teilfonds kann unter www.nnip.com eingesehen werden. 
 

 

Anteilsklasse 
Maximale 

Servicegebühr 
Maximale 

Verwaltungsprovision  
Feste 

Servicegebühr 
Maximaler 

Ausgabeaufschlag 
Maximale 

Umtauschgebühr 

I - 0,72 % 0,15 % 2 % - 

N - 0,50 % 0,25 % - - 

P - 1,00 % 0,25 % 3 % 
3 % in Belgien und 1 % 

in anderen Ländern 

R - 0,72 % 0,25 % 3 % 
3 % in Belgien und 1 % 

in anderen Ländern 

S - 0,72 % 0,15 % 2 % - 

X - 1,50 % 0,25 % 5 % 
3 % in Belgien und 1 % 

in anderen Ländern  

Z 0,15 % - - - - 

Zz - - - - - 
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NN (L) Emerging Markets Debt Short Duration (Hard Currency)

Auflegung 

Der Teilfonds wurde am 29. März 2018 aufgelegt.  

Anlageziel und -politik 

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und ist bestrebt, in ein 
diversifiziertes Portfolio zu investieren, das sich hauptsächlich (zu 
mindestens 2/3) aus festverzinslichen Wertpapieren und 
Geldmarktinstrumenten von öffentlichen oder privaten Emittenten 
aus Entwicklungsländern mit niedrigem oder mittlerem 
Einkommen zusammensetzt. Diese Länder werden häufig als 
α{ŎƘǿŜƭƭŜƴƭŅƴŘŜǊά ōŜȊŜƛŎƘƴŜǘΦ 5ƛŜ ŘǳǊŎƘǎŎƘƴƛǘǘƭƛŎƘŜ ƎŜǿƛŎƘǘŜǘŜ 
Laufzeit des Portfolios beträgt höchstens drei Jahre. 

Anlagen werden hauptsächlich in Süd- und Mittelamerika 
(einschließlich der Karibik), Mitteleuropa, Osteuropa, Asien, Afrika 
und dem Nahen Osten vorgenommen. Insbesondere erfolgen 
Anlagen in Ländern, in denen der Manager die konkreten 
politischen und wirtschaftlichen Risiken abschätzen kann, sowie in 
Ländern, die bestimmte Wirtschaftsreformen durchgeführt und 
bestimmte Wachstumsziele erreicht haben. Dieser Teilfonds ist 
bestrebt, über einen Zeitraum von mehreren Jahren die 
Wertentwicklung des im Anhang II des Prospekts der Gesellschaft 
aufgeführten Index zu übertreffen. Der Index wird nicht für die 
Portfoliokonstruktion, sondern nur zu 
Performancevergleichszwecken verwendet. 

Ergänzend gehaltene flüssige Mittel werden bei der Berechnung 
der oben genannten Grenze von zwei Dritteln nicht berücksichtigt. 

Zu Wertpapieren des öffentlichen bzw. privaten Sektors gehören 
insbesondere fest- oder variabel verzinsliche Anleihen, Anleihen 
mit Optionsscheinen und Wandelanleihen, Anleihen, die zur 
Rekonstruierung von syndizierten Krediten oder Bankkrediten 
begeben werden (z. .Φ α.ǊŀŘȅ .ƻƴŘǎάύΣ ǎƻǿƛŜ ƴŀŎƘǊŀƴƎƛƎŜ 
AnleihenΦ 5ŜǊ .ŜƎǊƛŦŦ αDŜƭŘƳŀǊƪǘƛƴǎǘǊǳƳŜƴǘŜά ǳƳŦŀǎǎǘ 
hauptsächlich Einlagen, Commercial Paper, kurzfristige 
Schuldverschreibungen, Schatzscheine und durch Forderungen 
unterlegte Anleihen. Diese Liste ist nicht erschöpfend. 

Zum Anlageuniversum des Teilfonds gehören Wertpapiere, deren 
Kreditqualität bestenfalls Investment Grade erreicht. Innerhalb 
dieses Universums kann der Anlageverwalter auch nicht bewertete 
Wertpapiere wählen, die dann intern bewertet werden. Die interne 
Bewertung wird dann langfristig geprüft, wie jedes andere 
bewertete Schuldenwertpapier. Der Anlageverwalter ist bestrebt, 
die Bewertung des Teilfonds-Portfolios auf BBB- oder besser zu 
halten. 

Der Teilfonds investiert nicht in russische Aktien, Anleihen oder 
Geldmarktinstrumente, deren Abwicklung/Lieferung nur über ein 
russisches System erfolgen kann. Er kann jedoch in russische 
Anleihen und Geldmarktinstrumente investieren, deren 
Abwicklung/Lieferung über Clearstream oder Euroclear erfolgen 
kann. 

Der Begriff αIŀǊŘ /ǳǊǊŜƴŎȅά όƘŀǊǘŜ ²ŅƘǊǳƴƎύ ōŜȊƛŜƘǘ ǎƛŎƘ ŀǳŦ ŘƛŜ 
Währungen, auf welche die Vermögenswerte des Teilfonds lauten. 
Die Anlagen, in die der Teilfonds investiert, lauten auf die 
Währungen wirtschaftlich entwickelter und politisch stabiler 
Länder, die Mitglieder der OECD sind. 

Der Teilfonds darf sein Vermögen ergänzend in sonstige 
Wertpapiere (unter anderem bis zu 10 % des Nettovermögens des 
Teilfonds in Optionsscheine auf Wertpapiere und bedingten 
wandelbaren Wertpapieren sowie bis zu 20 % des Nettovermögens 
des Teilfonds in Anleihen ohne Rating), Geldmarktinstrumenten, 
αwǳƭŜ мпп!ά-Wertpapieren, Anteilen von OGAW und sonstigen 
OGA sowie Einlagen gemäß Teil LLL α9ǊƎŅƴȊŜƴŘŜ LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴάΣ 
Kapitel LLL α!ƴƭŀƎŜōŜǎŎƘǊŅƴƪǳƴƎŜƴάΣ !ōǎŎƘƴƛǘǘ !ύ α½ǳƭŅǎǎƛƎŜ 
AnlageinstruƳŜƴǘŜά ƛƴǾŜǎǘƛŜǊŜƴΦ !ƴƭŀƎŜƴ ƛƴ hD!² ǳƴŘ hD! 

dürfen insgesamt jedoch nicht mehr als 10 % des Nettovermögens 
ausmachen. Wenn der Teilfonds sein Vermögen in 
Optionsscheinen auf Wertpapiere anlegt, kann der 
Nettoinventarwert aufgrund der höheren Volatilität des Werts der 
Optionsscheine mehr schwanken als bei einer Anlage in den 
Basiswerten. 

Der Teilfonds investiert nicht in Instrumente mit einem Rating 
unter B-/B3 von einer unabhängigen Ratingagentur wie Standard & 
tƻƻǊΩǎΣ aƻƻŘȅΩǎ ǳƴŘκƻŘŜǊ CƛǘŎƘΣ ƻŘŜǊ Ƴƛǘ ŜƛƴŜƳ nach Maßgabe des 
Fondsmanagers gleichwertigen Rating, wenn das Instrument nicht 
bewertet wurde. 

Wenn ein Instrument nur von einer der vorgenannten 
Ratingagenturen bewertet wird, so ist dieses Rating maßgeblich. 
Wenn es von zwei oder mehreren dieser Ratingagenturen bewertet 
wird, gilt das zweitbeste Rating. 

Jedes Wertpapier, das anschließend auf ein Rating unter B-/B3 
oder gleichwertig herabgestuft wird, kann für die Dauer von sechs 
Monaten weiter gehalten werden, es sei denn, es macht mehr als 
3 % des Nettovermögens des Teilfonds aus. In diesem Fall muss es 
sofort verkauft werden. 

Zur Erreichung der Anlageziele darf der Teilfonds unter anderem 
auch folgende derivative Finanzinstrumente einsetzen: 

- Optionen und Terminkontrakte auf Wertpapiere oder 
Geldmarktinstrumente 

- Futures und Optionen auf Indizes 

- Zinsterminkontrakte, -optionen und -swaps 

- Performance-Swaps 

- Devisentermingeschäfte, Währungsterminkontrakte und -
transaktionen, Kauf- und Verkaufsoptionen auf Währungen 
und Währungsswaps 

- derivative Finanzinstrumente, deren Performance an 
Kreditrisiken gebunden ist, d. h. Kreditderivate wie Credit 
Default Swaps, Indizes und Wertpapierkörbe 

Der Teilfonds legt nicht aktiv in Aktien an, kann aber Aktien aus 
einer Umstrukturierung oder aus anderen Kapitalmaßnahmen 
erhalten. Solche Aktien sollen im besten Interesse der Anleger so 
bald wie möglich verkauft werden. 

Da diese Anlagen spezifischen Faktoren unterliegen, können sie 
nicht mit Anlagen in den wichtigsten Industrieländern verglichen 
werden. Einige Entwicklungsländer haben in der Vergangenheit die 
Bedienung ihrer Außenschulden bei Emittenten des öffentlichen 
und privaten Sektors sowohl in Bezug auf Zinsen als auch auf 
Kapital ausgesetzt oder eingestellt. 

Diese Faktoren können das Liquiditätsniveau der vom Teilfonds 
gehaltenen Positionen bis hin zur Illiquidität beeinträchtigen. 

Ökologische und soziale Merkmale 

Der Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, wie 
in Artikel 8 der Offenlegungsverordnung beschrieben, indem er für 
den Hauptteil der Anlagen die Bedeutung von Risiken und Chancen 
in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) 
definiert. Diese Informationen werden basierend auf dem Ansatz 
der Verwaltungsgesellschaft zur ESG-Integration in den 
Anlageprozess des Teilfonds aufgenommen. Die ESG-Integration, 
ǿƛŜ Ǿƻƴ ŘŜǊ ±ŜǊǿŀƭǘǳƴƎǎƎŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘ ƛƴ ŘŜǊ αbb Lt wŜǎǇƻƴǎƛōƭŜ 
Investment PoliŎȅά όbb IP-Richtlinie für verantwortungsbewusstes 
Investieren) für ihre Anlagen beschrieben, schreibt vor, dass die E-
, S- und G-Faktoren im Anlageprozess nachweislich und konsistent 
beurteilt und systematisch dokumentiert werden müssen.  

Der Teilfonds wendet die normenbasierten Kriterien für 
verantwortungsbewusstes Investieren der 
Verwaltungsgesellschaft an, die zu Ausschlüssen führen können, 
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wie in Teil L α²ŜǎŜƴǘƭƛŎƘŜ LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴ ǸōŜǊ ŘƛŜ DŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘάΣ 
Kapitel LL αLƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴ ǸōŜǊ !ƴƭŀƎŜƴά ōŜǎŎƘǊƛŜōŜn. Solche 
Ausschlüsse sind bindender Bestandteil des Anlageprozesses.  

Es besteht kein Zusammenhang zwischen den vom Teilfonds und 
seinem Index geförderten ökologischen und sozialen Merkmalen. 

Weitere Informationen zu den normenbasierten Kriterien für 
verantwortungsbewusstes Investieren der 
±ŜǊǿŀƭǘǳƴƎǎƎŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘ ƪǀƴƴŜƴ ƛƴ ŘŜǊ αbb Lt wŜǎǇƻƴǎƛōƭŜ 
LƴǾŜǎǘƳŜƴǘ tƻƭƛŎȅά όbb IP-Richtlinie für verantwortungsbewusstes 
Investieren) auf der Website www.nnip.com eingesehen werden. 

Wertpapierleihgeschäfte und Pensionsgeschäfte 
(opérations à réméré)  

Der Teilfonds kann auch Wertpapierleihgeschäfte und 
Pensionsgeschäfte tätigen. 

Risikoprofil des Teilfonds 

Das gesamte Marktrisiko in Verbindung mit den zur Erreichung der 
Anlageziele verwendeten Anleihen und übrigen 
Finanzinstrumenten wird als hoch angesehen. Diese 
Finanzinstrumente werden von verschiedenen Faktoren 
beeinflusst. Dazu gehören die Entwicklung der Finanzmärkte und 
der Emittenten dieser Finanzinstrumente, die wiederum von der 
allgemeinen weltwirtschaftlichen Lage sowie den 
landesspezifischen wirtschaftlichen und politischen Bedingungen 
beeinflusst werden. Das erwartete Kreditrisiko, d. h. das 
Ausfallrisiko der Emittenten der zugrunde liegenden Anlagen, ist 
hoch. 

Der Teilfonds weist ein hohes Liquiditätsrisiko auf. Es können 
Liquiditätsrisiken auftreten, wenn eine bestimmte zugrunde 
liegende Anlage schwer zu verkaufen ist. Anlagen mit einem 
spezifischen Thema sind konzentrierter als über eine breite 
Themenpalette verteilte Anlagen. Es kann nicht garantiert werden, 
dass die Anleger ihr ursprünglich eingesetztes Kapital 
zurückerhalten. Die Risiken in Zusammenhang mit 
CƛƴŀƴȊŘŜǊƛǾŀǘƛƴǎǘǊǳƳŜƴǘŜƴ ǿŜǊŘŜƴ ƛƴ ¢Ŝƛƭ LLL α9ǊƎŅƴȊŜƴŘe 
LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴάΣ YŀǇƛǘŜƭ LLΥ αbŅƘŜǊŜ LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴ Ȋǳ wƛǎƛƪŜƴ ƛƴ 
±ŜǊōƛƴŘǳƴƎ Ƴƛǘ ŘŜƳ !ƴƭŀƎŜǳƴƛǾŜǊǎǳƳά ŜǊƪƭŅǊǘΦ 

Das Gesamtrisiko dieses Teilfonds wird anhand der VaR-Methode 
ƎŜƳŜǎǎŜƴΣ ǿƛŜ ƛƴ ¢Ŝƛƭ LLL α½ǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜ LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴάΣ YŀǇƛǘŜƭ L±Υ 
α¢ŜŎƘƴƛƪŜƴ ǳƴŘ LƴǎǘǊǳƳŜƴǘŜΣ !Υ !ƭƭƎŜƳŜƛƴŜ ±ƻǊǎŎƘǊƛŦǘŜƴά ƎŜƴŀǳŜǊ 
beschrieben. 

Profil des typischen Anlegers 

Der Teilfonds richtet sich insbesondere an dynamische Anleger, wie 
in Teil LL αCŀŎǘǎƘŜŜǘǎ ŘŜǊ ¢ŜƛƭŦƻƴŘǎά ŘŜŦƛƴƛŜǊǘΦ 

Fondstyp 

Anlagen in festverzinslichen Instrumenten 

Referenzwährung 

US-Dollar (USD) 

Fondsmanager 

NN Investment Partners (Singapore) Ltd. und NN Investment 
Partners North America LLC. fungieren jeweils als Anlageverwalter. 
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Anteilsklassen des Teilfonds NN (L) Emerging Markets Debt Short Duration (Hard Currency) 

Für jede Anteilsklasse des Teilfonds geltende Informationen 

Zahlungsfälligkeit  Drei Geschäftstage nach dem jeweiligen Bewertungstag. 

Ergänzende 
Informationen 

Sämtliche Gewinne, Verluste und Aufwendungen im Zusammenhang mit einer Transaktion zur Absicherung 
des Währungsrisikos der Anteilsklasse mit Währungsabsicherung werden ausschließlich der Anteilsklasse mit 
Währungsabsicherung zugewiesen.  
Für Overlay-Anteilsklassen wird eine zusätzliche Gebühr für ein Anteilsklassen-Overlay von höchstens 0,04 % 
erhoben. 
Die Liste der verfügbaren Anteilsklassen dieses Teilfonds kann unter www.nnip.com eingesehen werden. 
 

 

Anteilsklasse 
Maximale 

Servicegebühr 
Maximale 

Verwaltungsprovision  
Feste 

Servicegebühr 
Maximaler 

Ausgabeaufschlag 
Maximale 

Umtauschgebühr 

I - 0,50 % 0,15 % 2 % - 

N - 0,50 % 0,20 % - - 

P - 1,00 % 0,20 % 3 % 
3 % in Belgien und 1 % 

in anderen Ländern 

R - 0,50 % 0,20 % 3 % 
3 % in Belgien und 1 % 

in anderen Ländern 

X - 1,30 % 0,20 % 5 % 
3 % in Belgien und 1 % 

in anderen Ländern 

Z 0,15 % - - - - 

Zz - - - - - 
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NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity

Auflegung 

Dieser Teilfonds wurde durch Übertragung des Vermögens des 
¢ŜƛƭŦƻƴŘǎ α[ŀǘƛƴ !ƳŜǊƛŎŀ 9ǉǳƛǘȅά όŀǳŦƎŜƭŜƎǘ ŀƳ нпΦ aŀƛ мффпύ ŘŜǊ 
SICAV ING International mit Wirkung zum 10. Dezember 2001 
aufgelegt. Am 17. April 2003 hat der Teilfonds den Teilfonds ING (L) 
Invest Brazil (aufgelegt am 17. Januar 2000) und am 22. September 
2003 den Teilfonds BBL Invest Latin America übernommen. 

Anlageziel und -politik 

Der aktiv verwaltete Teilfonds strebt ein Risiko- und Renditeprofil 
an, das mit dem des in Anhang II des Prospekts der Gesellschaft 
aufgeführten Index übereinstimmt. Gleichzeitig strebt der 
Teilfonds an, das Nachhaltigkeitsprofil des Teilfonds gegenüber 
dem Index zu verbessern, indem er aktiv ESG-Screening-Kriterien 
anwendet, die sich auf eine positive Auswahl basierend auf einer 
Risikoanalyse von Umwelt- und Governance-Aspekten 
konzentrieren. 
Der Teilfonds investiert überwiegend in ein diversifiziertes 
Portfolio von Aktien und/oder anderen übertragbaren 
Wertpapieren, die von Unternehmen begeben werden, die in 
einem Schwellenland in Lateinamerika (einschließlich der Karibik), 
Asien (ohne Japan), Osteuropa, dem Nahen Osten oder Afrika 
ansässig oder notiert sind oder dort gehandelt werden oder einen 
erheblichen Teil ihrer Erträge oder Gewinne in Schwellenmärkten 
generieren. Darüber hinaus verfolgen diese Unternehmen eine 
Politik der nachhaltigen Entwicklung und verbinden soziale 
Grundsätze (wie Menschenrechte, Diskriminierungsfreiheit, 
Bekämpfung von Kinderarbeit) und Umweltprinzipien mit der 
Fokussierung auf finanzielle Ziele. Die Auswahl von 
Portfoliopositionen basiert auf den Unternehmen, die am besten 
die Kombination dieser Kriterien erfüllen, was weitgehend durch 
ŜƛƴŜƴ α.Ŝǎǘ-in-Ŏƭŀǎǎά-Ansatz ermittelt wird. 

Der Teilfonds wendet die normenbasierten Kriterien für 
verantwortungsbewusstes Investieren der 
Verwaltungsgesellschaft an, die zu Ausschlüssen führen können, 
wie in Teil L α²ŜǎŜƴǘƭƛŎƘŜ LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴ ǸōŜǊ ŘƛŜ DŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘάΣ 
Kapitel LL αLƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴ ǸōŜǊ !ƴƭŀƎŜƴά ōŜǎŎƘǊƛŜōŜƴΦ 5ƛŜǎŜ 
Ausschlussfilter beziehen sich sowohl auf die Aktivitäten als auch 
auf das Verhalten und werden auf den Aktienteil des Portfolios 
angewendet. Beispielsweise werden keine Investitionen in 
Unternehmen getätigt, die gegen Global Compact-Prinzipien wie 
den Schutz der Menschenrechte und der Umwelt verstoßen. 

Darüber hinaus gelten für Teilfonds mit nachhaltigen Anlagezielen 
gemäß Artikel 9 SFDR strengere Beschränkungen für Anlagen in 
Unternehmen, die an Aktivitäten im Zusammenhang mit 
Glücksspiel, Waffen, Erwachsenenunterhaltung, Pelz- und 
Ledererzeugnissen, arktischen Bohrungen sowie Schieferöl und -
gas beteiligt sind. 

Innerhalb des Teilfonds erfolgt die Interaktion mit den 
Unternehmen im Portfolio mit dem Ziel, zu den positiven 
Auswirkungen der Unternehmen auf Umwelt und Gesellschaft 
beizutragen. Hierzu zählen unter anderem die Förderung von 
Transparenz sowie von Maßnahmen des Managements zur 
Anpassung der Geschäftsstrategie, um die Ergebnisse in den 
Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) zu 
verbessern. Ein konstruktiver und regelmäßiger Dialog mit 
Emittenten und Unternehmen über ESG-Faktoren ermöglicht es 
der Verwaltungsgesellschaft, verschiedene Probleme anzugehen. 
Gleichzeitig können Unternehmen ihre Aktivitäten und Fortschritte 
gegenüber der Verwaltungsgesellschaft nachweisen. 
Der Index repräsentiert unser Anlageuniversum. Zwischen dem 
Nachhaltigkeitsziel des Teilfonds und des Index besteht keine 
Übereinstimmung. Der Fonds darf keine Anlagen in Wertpapiere 
umfassen, die nicht Teil des Indexuniversums sind, aber er kann 
Anlagen aus einer Umstrukturierung oder einer anderen 

Kapitalmaßnahme erhalten. Solche Anlagen sollen im besten 
Interesse der Anleger so bald wie möglich verkauft werden. 
Aufgrund des Ausschlusses der Aktien von Unternehmen, die 
aufgrund der Nachhaltigkeitspolitik nicht qualifiziert sind, besteht 
wahrscheinlich ein Unterschied zwischen der Zusammensetzung 
des Teilfondsportfolios und der Zusammensetzung des Index, 
sodass das Risiko/Renditeprofil vom Index abweicht. Der 
Anlageverwalter verwendet eine Optimierungsmethode, um das 
Portfolio im Hinblick darauf zu strukturieren, dass ein dem Index 
entsprechendes Risiko- und Renditeprofil erreicht wird.  

Der Teilfonds kann sein Vermögen ergänzend in sonstigen 
Wertpapieren (einschließlich Optionsscheinen auf Wertpapiere in 
Höhe von bis zu 10 % des Nettovermögens des Teilfonds), 
Geldmarktinstrumenten, Anteilen von OGAW und sonstigen OGA 
sowie in Einlagen gemäß Teil III dieses Prospekts anlegen. Anlagen 
in OGAW und OGA dürfen insgesamt jedoch nicht mehr als 10 % 
des Nettovermögens ausmachen. Wenn der Teilfonds sein 
Vermögen in Optionsscheinen auf Wertpapiere anlegt, kann der 
Nettoinventarwert aufgrund der höheren Volatilität des Werts der 
Optionsscheine mehr schwanken als bei einer Anlage in den 
Basiswerten. 

Der Teilfonds kann über Stock Connect bis zu 20 % seines 
Nettovermögens in chinesische A-Aktien von in der VRC 
gegründeten Unternehmen investieren. Der Teilfonds unterliegt 
daher möglicherweise den mit einer Anlage in der VRC 
verbundenen Risiken, insbesondere dem Risiko der 
geographischen Konzentration, dem Risiko von Änderungen der 
politischen, sozialen oder wirtschaftlichen Entscheidungen, dem 
Liquiditäts- und Volatilitätsrisiko, dem Währungsrisiko gegenüber 
dem RMB und Risiken in Bezug auf die Besteuerung in der VRC. 
Weiterhin unterliegt der Teilfonds spezifischen Risiken in 
Verbindung mit der Anlage über Stock Connect, beispielsweise 
Quotenbeschränkungen, Aussetzung des Handels, 
Kursschwankungen bei den chinesischen A-Aktien, insbesondere 
dann, wenn an der Stock Connect kein Handel stattfindet, der 
Markt in der VRC jedoch geöffnet ist, sowie dem operativen Risiko. 
Stock Connect ist relativ neu, daher sind einige Vorschriften noch 
nicht erprobt und könnten geändert werden, was negative Folgen 
für den Teilfonds haben könnte. Die Risiken in Verbindung mit der 
Anlage in A-!ƪǘƛŜƴ ǎƛƴŘ ƛƴ ¢Ŝƛƭ LLL α½ǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜ LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴάΣ 
YŀǇƛǘŜƭ LLΥ αbŅƘŜǊŜ LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴ Ȋǳ wƛǎƛƪŜƴ ƛƴ ±ŜǊōƛƴŘǳƴƎ Ƴƛǘ ŘŜƳ 
!ƴƭŀƎŜǳƴƛǾŜǊǎǳƳά ōŜǎŎƘǊƛŜōŜƴΦ 

Mit Hinblick auf ein effizientes Portfoliomanagement darf der 
Teilfonds zur Erreichung der Anlageziele auch derivative 
Finanzinstrumente einsetzen, u. a.: 

- Optionen und Terminkontrakte auf Wertpapiere oder 
Geldmarktinstrumente 

- Indexterminkontrakte und -optionen 

- Zinsterminkontrakte, -optionen und -swaps 

- Performance-Swaps 

- Devisentermingeschäfte und Währungsoptionen. 

Die Risiken in Verbindung mit dem Einsatz derivativer 
Finanzinstrumente zu anderen Zwecken als der Absicherung sind in 
Teil LLL α½ǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜ LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴάΣ YŀǇƛǘŜƭ LL αbŅƘŜǊŜ 
Informationen zu Risiken in Verbindung mit dem 
!ƴƭŀƎŜǳƴƛǾŜǊǎǳƳά ōŜǎŎƘǊƛŜōŜƴΦ 

Der Teilfonds verfolgt einen aktiven Managementansatz, indem er 
unter anderem Positionen gegenüber dem Index über- und 
untergewichtet. Anleger sollten sich bewusst sein, dass das 
Anlageuniversum des Teilfonds konzentrierter ist als die Anlage in 
verschiedene Themen, da der Teilfonds in ein bestimmtes Thema 
investiert. Infolgedessen ist der Teilfonds konzentriert. Dies führt 
in der Regel zu einer Zusammensetzung und einem Renditeprofil 
des Teilfonds, die mit denen seines Index vergleichbar sind.; 
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Risikoprofil des Teilfonds 

Das gesamte Marktrisiko in Verbindung mit den zur Erreichung der 
Anlageziele verwendeten Aktien und übrigen Finanzinstrumenten 
wird als hoch angesehen. Diese Finanzinstrumente werden von 
verschiedenen Faktoren beeinflusst. Dazu gehören die Entwicklung 
der Finanzmärkte und der Emittenten dieser Finanzinstrumente, 
die wiederum von der allgemeinen weltwirtschaftlichen Lage sowie 
den landesspezifischen wirtschaftlichen und politischen 
Bedingungen beeinflusst werden. Der Teilfonds weist ein hohes 
Liquiditätsrisiko auf. Es können Liquiditätsrisiken auftreten, wenn 
eine bestimmte zugrunde liegende Anlage schwer zu verkaufen ist. 
Darüber hinaus können sich Währungsschwankungen stark auf die 
Wertentwicklung des Teilfonds auswirken. Anlagen mit einem 
spezifischen Thema sind konzentrierter als über eine breite 
Themenpalette verteilte Anlagen. Es kann nicht garantiert werden, 
dass die Anleger ihr ursprünglich eingesetztes Kapital 
zurückerhalten. Die Risiken in Zusammenhang mit 
CƛƴŀƴȊŘŜǊƛǾŀǘƛƴǎǘǊǳƳŜƴǘŜƴ ǿŜǊŘŜƴ ƛƴ ¢Ŝƛƭ LLL α9ǊƎŅƴȊŜƴŘŜ 
LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴάΣ YŀǇƛǘŜƭ LLΥ αbŅƘŜǊŜ LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴ Ȋǳ wƛǎƛƪŜƴ ƛƴ 
±ŜǊōƛƴŘǳƴƎ Ƴƛǘ ŘŜƳ !ƴƭŀƎŜǳƴƛǾŜǊǎǳƳά ŜǊƪƭŅǊǘΦ 

Hinweis 

Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass Anlagen in den 
Anteilen dieses Teilfonds mit einem höheren Risiko verbunden sind 
als bei Anlagen in den meisten westeuropäischen, 
nordamerikanischen und anderen industrialisierten Ländern 
üblich.  

Solche Risiken sind unter anderem:  

- politische Risiken: d. h. instabiles politisches Umfeld und 
wechselhafte politische Lage  

- wirtschaftliche Risiken: d. h. hohe Inflation, Risiken in 
Verbindung mit Anlagen in kürzlich privatisierten 
Unternehmen, Geldwertminderung, geringe Aktivität an den 
Finanzmärkten  

- rechtliche Risiken: Unsicherheit in Bezug auf die 
Rechtsvorschriften und allgemeine Schwierigkeiten bei der 
Verabschiedung bzw. Anerkennung von Gesetzen  

- steuerliche Risiken: in einigen der vorgenannten Länder 
können sehr hohe Steuersätze gelten. Darüber hinaus kann 
nicht gewährleistet werden, dass die Gesetzgebung 
einheitlich und kohärent ausgelegt wird. Die 
Gebietskörperschaften sind oftmals befugt, neue Steuern zu 
erlassen, die gegebenenfalls rückwirkend anwendbar sind.  

Des Weiteren besteht aufgrund unzulänglicher Transfer-, 
Bewertungs-, Abwicklungs-, Rechnungslegungs- und 
Wertpapierregistriersysteme sowie mangels Systemen zur 
Wertpapierverwahrung und zur Abwicklung von Transaktionen ein 
höheres Verlustrisiko als in Westeuropa, Nordamerika und anderen 
Industrieländern. Darüber hinaus sind die Korrespondenzbanken 
nicht immer gesetzlich verpflichtet bzw. in der Lage, für Schäden 
infolge von Handlungen bzw. Unterlassungen ihrer Vertreter oder 
Beschäftigten aufzukommen. Aufgrund der oben dargelegten 
Risiken sind die Märkte in Staaten mit geringerer 
Marktkapitalisierung als in den Industrieländern deutlich volatiler 
und weniger liquide. 

Das Gesamtrisiko dieses Teilfonds wird anhand der Commitment-
Methode gemessen. 

Profil des typischen Anlegers 

Der Teilfonds richtet sich insbesondere an dynamische Anleger, wie 
in Teil LL αCŀŎǘǎƘŜŜǘǎ ŘŜǊ ¢ŜƛƭŦƻƴŘǎά ŘŜŦƛƴƛŜǊǘΦ 

Fondstyp 

Anlagen in Aktien 

Referenzwährung 

US-Dollar (USD) 

Fondsmanager 

Irish Life Investment Managers Limited  
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Anteilsklassen des Teilfonds NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity 

Für jede Anteilsklasse des Teilfonds geltende Informationen 

Zahlungsfälligkeit  Drei Geschäftstage nach dem jeweiligen Bewertungstag. 

Ergänzende 
Informationen 

Sämtliche Gewinne, Verluste und Aufwendungen im Zusammenhang mit einer Transaktion zur Absicherung 
des Währungsrisikos der Anteilsklasse mit Währungsabsicherung werden ausschließlich der Anteilsklasse mit 
Währungsabsicherung zugewiesen.  
Die Anteilsklasse α¸ά ŜǊƘŜōǘ ŜƛƴŜ ȊǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜ ±ŜǊǘǊƛŜōǎƎŜōǸƘǊ Ǿƻƴ м %. 
.Ŝƛ wǸŎƪƴŀƘƳŜŀƴǘǊŅƎŜƴ ŦǸǊ ŘƛŜ !ƴǘŜƛƭǎƪƭŀǎǎŜ α¸ά ǿŜǊŘŜƴ ŘƛŜ !ƴǘŜƛƭŜ ƴŀŎƘ ŘŜƳ CƛǊǎǘ-in-First-out-Verfahren 
όαCLChάύ ȊǳǊǸŎƪƎŜƴƻƳƳŜƴΣ Řŀǎ ƛƴ ¢Ŝƛƭ LΥ ²ŜǎŜƴǘƭƛŎƘŜ LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴ ǸōŜǊ ŘƛŜ DŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘΤ LLLΦ ½ŜƛŎhnungen, 
Rücknahmen und Umtausch genauer beschrieben wird. 
Für Overlay-Anteilsklassen wird eine zusätzliche Gebühr für ein Anteilsklassen-Overlay von höchstens 0,04 % 
erhoben. 

Die Liste der verfügbaren Anteilsklassen dieses Teilfonds kann 
unterwww.nnip.comeingesehen werden. 
 

 

Anteilsklasse 
Maximale 

Servicegebühr 
Maximale 

Verwaltungsprovision  
Feste 

Servicegebühr 
Maximaler 

Ausgabeaufschlag 
Maximale 

Umtauschgebühr 

I - 0,10 % 0,15 % 2 % - 

N - 0,10 % 0,20 % - - 

P - 0,35 % 0,20 % 3 % 
3 % in Belgien und 1 % 

in anderen Ländern 

R - 0,10 % 0,20 % 3 % 
3 % in Belgien und 1 % 

in anderen Ländern 

X - 0,85 % 0,20 % 5 % 
3 % in Belgien und 1 % 

in anderen Ländern  

Y - 0,85 % 0,20 % - 1 % 

Z 0,15 % - - - - 

Zz - - - - - 

 

 

http://www.nnip.com/
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NN (L) Emerging Markets High Dividend

Auflegung 

Dieser Teilfonds wurde am 15. Mai 2007 unter der Bezeichnung 
ING (L) Invest Asia Pacific High Dividend aufgelegt. Der Teilfonds 
hat folgenden Teilfonds übernommen: ING (L) Invest Emerging 
Markets (19. November 2012). 

Anlageziel und -politik  

Der Teilfonds investiert überwiegend (mindestens 2/3 des 
Nettovermögens des Teilfonds) in ein diversifiziertes Portfolio aus 
Aktien oder sonstigen übertragbaren Wertpapieren 
(Optionsscheine auf übertragbare Wertpapiere ς in Höhe von 
maximal 10 % des Nettovermögens des Teilfonds ς und 
Wandelanleihen) oder beidem, die von in beliebigen Schwellen- 
oder Entwicklungsländern in Lateinamerika (einschließlich der 
Karibik), in Asien (ohne Japan), in Osteuropa, im Nahen Osten und 
in Afrika niedergelassenen, notierten oder gehandelten 
Unternehmen ausgegeben werden und attraktive 
Dividendenrenditen bieten. Die Dividendenerträge (Dividende in 
Prozent des Anteilspreises) des Portfolios sollen den Index 
übertreffen. Das Portfolio ist über Länder und Branchen 
diversifiziert. Der Teilfonds setzt eine aktive Verwaltung ein, um 
Unternehmen anzustreben, die nach unserem systematischen 
Anlageprozess gut abschneiden, wobei 
Abweichungsbeschränkungen gegenüber dem Index eingehalten 
werden. Seine Anlagen werden daher erheblich vom Index 
abweichen. Dieser Teilfonds ist bestrebt, über einen Zeitraum von 
mehreren Jahren die Wertentwicklung des im Anhang II des 
Prospekts der Gesellschaft aufgeführten Index zu übertreffen. Der 
Index ist eine breite Darstellung unseres Anlageuniversums. Der 
Teilfonds kann auch Anlagen in Wertpapiere beinhalten, die nicht 
Teil des Indexuniversums sind. Der Aktienauswahlprozess des 
Teilfonds basiert auf der Analyse von Grundsatz- und 
Verhaltensdaten und umfasst die Integration von ESG-Faktoren. 

Der Teilfonds kann bis zu 25 % seines Nettovermögens in Aktien 
und anderen Beteiligungsrechten anlegen, beispielsweise 
American Depositary Receipts und Global Depositary Receipts, die 
am russischen Markt ς αaƻǎŎƻǿ LƴǘŜǊōŀƴƪ /ǳǊǊŜƴŎȅ 9ȄŎƘŀƴƎŜ ς 
wǳǎǎƛŀƴ ¢ǊŀŘŜ {ȅǎǘŜƳά όaL/9·-RTS) ς gehandelt werden. 

Der Teilfonds behält sich die Möglichkeit vor, in Höhe von maximal 
20 % seines Nettovermögens in Wertpapiere gemäß Rule 144 A zu 
investieren. 

Der Teilfonds kann sein Vermögen (maximal 1/3 des 
Nettovermögens des Teilfonds) ergänzend in sonstigen 
Wertpapieren (einschließlich Optionsscheinen auf Wertpapiere in 
Höhe von bis zu 10 % des Nettovermögens des Teilfonds), 
Geldmarktinstrumenten, Anteilen von OGAW und sonstigen OGA 
sowie in Einlagen anlegen, die mit dem oben erwähnten Minimum 
von 2/3 des Nettovermögens des Teilfonds in Zusammenhang 
stehen oder nicht. Anlagen in OGAW und OGA dürfen insgesamt 
jedoch nicht mehr als 10 % des Nettovermögens ausmachen.  

Der Teilfonds kann über Stock Connect bis zu 20 % seines 
Nettovermögens in chinesische A-Aktien von in der VRC 
gegründeten Unternehmen investieren. Der Teilfonds unterliegt 
daher möglicherweise den mit einer Anlage in der VRC 
verbundenen Risiken, insbesondere dem Risiko der 
geographischen Konzentration, dem Risiko von Änderungen der 
politischen, sozialen oder wirtschaftlichen Entscheidungen, dem 
Liquiditäts- und Volatilitätsrisiko, dem Währungsrisiko gegenüber 
dem RMB und Risiken in Bezug auf die Besteuerung in der VRC. 
Weiterhin unterliegt der Teilfonds spezifischen Risiken in 
Verbindung mit der Anlage über Stock Connect, beispielsweise 
Quotenbeschränkungen, Aussetzung des Handels, 
Kursschwankungen bei den chinesischen A-Aktien, insbesondere 
dann, wenn an der Stock Connect kein Handel stattfindet, der 

Markt in der VRC jedoch geöffnet ist, sowie dem operativen Risiko. 
Stock Connect ist relativ neu, daher sind einige Vorschriften noch 
nicht erprobt und könnten geändert werden, was negative Folgen 
für den Teilfonds haben könnte. Die Risiken in Verbindung mit der 
Anlage in A-!ƪǘƛŜƴ ǎƛƴŘ ƛƴ ¢Ŝƛƭ LLL α½ǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜ LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴάΣ 
YŀǇƛǘŜƭ LLΥ αbŅƘŜǊŜ LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴ Ȋǳ wƛǎƛƪŜƴ ƛƴ ±ŜǊōƛƴŘǳƴƎ Ƴƛǘ ŘŜƳ 
!ƴƭŀƎŜǳƴƛǾŜǊǎǳƳά ōŜǎŎƘǊƛŜōŜƴΦ 

Zur Erreichung der Anlageziele darf der Teilfonds unter anderem 
auch folgende derivative Finanzinstrumente einsetzen: 

- Optionen und Terminkontrakte auf Wertpapiere oder 
Geldmarktinstrumente 

- Indexterminkontrakte und -optionen 

- Zinsterminkontrakte, -optionen und -swaps 

- Performance-Swaps 

- Devisentermingeschäfte und Währungsoptionen. 

Die Risiken in Verbindung mit dem Einsatz derivativer 
Finanzinstrumente zu anderen Zwecken als der Absicherung sind in 
Teil LLL α½ǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜ LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴάΣ YŀǇƛǘŜƭ LL αbŅƘŜǊŜ 
Informationen zu Risiken in Verbindung mit dem 
!ƴƭŀƎŜǳƴƛǾŜǊǎǳƳά ŘŜǎ tǊƻǎǇŜƪǘǎ ōŜǎŎƘǊƛŜōŜƴΦ 

Ökologische und soziale Merkmale 

Der Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, wie 
in Artikel 8 der Offenlegungsverordnung beschrieben, indem er für 
den Hauptteil der Anlagen die Bedeutung von Risiken und Chancen 
in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) 
definiert. Diese Informationen werden basierend auf dem Ansatz 
der Verwaltungsgesellschaft zur ESG-Integration in den 
Anlageprozess des Teilfonds aufgenommen. Die ESG-Integration, 
ǿƛŜ Ǿƻƴ ŘŜǊ ±ŜǊǿŀƭǘǳƴƎǎƎŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘ ƛƴ ŘŜǊ αbb Lt wŜǎǇƻƴǎƛōƭŜ 
Investment PoliŎȅά όbb IP-Richtlinie für verantwortungsbewusstes 
Investieren) für ihre Anlagen beschrieben, schreibt vor, dass die E-
, S- und G-Faktoren im Anlageprozess nachweislich und konsistent 
beurteilt und systematisch dokumentiert werden müssen.  

Der Teilfonds wendet die normenbasierten Kriterien für 
verantwortungsbewusstes Investieren der 
Verwaltungsgesellschaft an, die zu Ausschlüssen führen können, 
wie in Teil L α²ŜǎŜƴǘƭƛŎƘŜ LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴ ǸōŜǊ ŘƛŜ DŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘάΣ 
Kapitel LL αLƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴ ǸōŜǊ !ƴƭŀƎŜƴά ōŜǎŎƘǊƛŜōŜn. Solche 
Ausschlüsse sind bindender Bestandteil des Anlageprozesses.  

Es besteht kein Zusammenhang zwischen den vom Teilfonds und 
seinem Index geförderten ökologischen und sozialen Merkmalen. 
Der Wertpapierauswahlprozess des Teilfonds beinhaltet die 
Integration von ESG-Faktoren, die zu Beschränkungen bei 
Emittenten führen können, die Teil des Index-Anlageuniversums 
sind. Daher können die Anlagen des Teilfonds von den Anlagen des 
Index abweichen. 

Weitere Informationen zu den normenbasierten Kriterien für 
verantwortungsbewusstes Investieren der 
±ŜǊǿŀƭǘǳƴƎǎƎŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘ ƪǀƴƴŜƴ ƛƴ ŘŜǊ αbb Lt wŜǎǇƻƴǎƛōƭŜ 
LƴǾŜǎǘƳŜƴǘ tƻƭƛŎȅά όbb IP-Richtlinie für verantwortungsbewusstes 
Investieren) auf der Website www.nnip.com eingesehen werden. 

Wertpapierleihgeschäfte und Pensionsgeschäfte 
(opérations à réméré) 

Der Teilfonds kann auch Wertpapierleihgeschäfte und 
Pensionsgeschäfte tätigen. 

Risikoprofil des Teilfonds 

Das gesamte Marktrisiko in Verbindung mit den zur Erreichung der 
Anlageziele verwendeten Aktien und übrigen Finanzinstrumenten 
wird als hoch angesehen. Diese Finanzinstrumente werden von 

http://www.nnip.com/
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verschiedenen Faktoren beeinflusst. Dazu gehören die Entwicklung 
der Finanzmärkte und der Emittenten dieser Finanzinstrumente, 
die wiederum von der allgemeinen weltwirtschaftlichen Lage sowie 
den landesspezifischen wirtschaftlichen und politischen 
Bedingungen beeinflusst werden. Der Teilfonds weist ein hohes 
Liquiditätsrisiko auf. Es können Liquiditätsrisiken auftreten, wenn 
eine bestimmte zugrunde liegende Anlage schwer zu verkaufen ist. 
Darüber hinaus können sich Währungsschwankungen stark auf die 
Wertentwicklung des Teilfonds auswirken. Anlagen mit einem 
spezifischen Thema sind konzentrierter als über eine breite 
Themenpalette verteilte Anlagen. Es kann nicht garantiert werden, 
dass die Anleger ihr ursprünglich eingesetztes Kapital 
zurückerhalten. Das Risiko in Verbindung mit dem Einsatz 
derivativer Finanzinstrumente ist in Teil LLL α½ǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜ 
LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴάΣ YŀǇƛǘŜƭ LLΥ αbŅƘŜǊŜ LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴ Ȋǳ Risiken in 
±ŜǊōƛƴŘǳƴƎ Ƴƛǘ ŘŜƳ !ƴƭŀƎŜǳƴƛǾŜǊǎǳƳά ōŜǎŎƘǊƛŜōŜƴΦ 

Hinweis 

Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass Anlagen in den 
Anteilen dieses Teilfonds mit einem höheren Risiko verbunden sind 
als bei Anlagen in den meisten westeuropäischen, 
nordamerikanischen und anderen industrialisierten Ländern 
üblich. 

Solche Risiken sind unter anderem: 

- politische Risiken: d. h. instabiles politisches Umfeld und 
wechselhafte politische Lage 

- wirtschaftliche Risiken: d. h. hohe Inflation, Risiken in 
Verbindung mit Anlagen in kürzlich privatisierten 
Unternehmen, Geldwertminderung, geringe Aktivität an 
den Finanzmärkten 

- rechtliche Risiken: Unsicherheit in Bezug auf die 
Rechtsvorschriften und allgemeine Schwierigkeiten bei 
der Verabschiedung bzw. Anerkennung von Gesetzen 

- steuerliche Risiken: in einigen der vorgenannten Länder 
können sehr hohe Steuersätze gelten. Darüber hinaus 
kann nicht gewährleistet werden, dass die 
Gesetzgebung einheitlich und kohärent ausgelegt wird. 
Die Gebietskörperschaften sind oftmals befugt, neue 
Steuern zu erlassen, die gegebenenfalls rückwirkend 
anwendbar sind. 

Des Weiteren besteht aufgrund unzulänglicher Transfer-, 
Bewertungs-, Abwicklungs-, Rechnungslegungs- und 
Wertpapierregistriersysteme sowie mangels Systemen zur 
Wertpapierverwahrung und zur Abwicklung von Transaktionen ein 
höheres Verlustrisiko als in Westeuropa,. 

Nordamerika und anderen Industrieländern. Darüber hinaus sind 
die Korrespondenzbanken nicht immer gesetzlich verpflichtet bzw. 

in der Lage, für Schäden infolge von Handlungen bzw. 
Unterlassungen ihrer Vertreter oder Beschäftigten aufzukommen. 
Aufgrund der oben dargelegten Risiken sind die Märkte in Staaten 
mit geringerer Marktkapitalisierung als in den Industrieländern 
deutlich volatiler und weniger liquide. 

Das Gesamtrisiko dieses Teilfonds wird anhand der Commitment-
Methode gemessen. 

Profil des typischen Anlegers 

Der Teilfonds richtet sich insbesondere an dynamische Anleger, wie 
in Teil LL αCŀŎǘǎƘŜŜǘǎ ŘŜǊ ¢ŜƛƭŦƻƴŘǎά ŘŜŦƛƴƛŜǊǘΦ 

Fondstyp 

Anlagen in Aktien 

Referenzwährung 

Euro (EUR) 
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Anteilsklassen des Teilfonds NN (L) Emerging Markets High Dividend 

Für jede Anteilsklasse des Teilfonds geltende Informationen 

Zahlungsfälligkeit  Drei Geschäftstage nach dem jeweiligen Bewertungstag. 

Ergänzende 
Informationen 

Sämtliche Gewinne, Verluste und Aufwendungen im Zusammenhang mit einer Transaktion zur Absicherung 
des Währungsrisikos der Anteilsklasse mit Währungsabsicherung werden ausschließlich der Anteilsklasse mit 
Währungsabsicherung zugewiesen.  
Für Overlay-Anteilsklassen wird eine zusätzliche Gebühr für ein Anteilsklassen-Overlay von höchstens 0,04 % 
erhoben. 
Die Liste der verfügbaren Anteilsklassen dieses Teilfonds kann unter www.nnip.com eingesehen werden. 
 

 

Anteilsklasse 
Maximale 

Servicegebühr 
Maximale 

Verwaltungsprovision  
Feste 

Servicegebühr 
Maximaler 

Ausgabeaufschlag 
Maximale 

Umtauschgebühr 

I - 0,60 % 0,25 % 2 % - 

N - 0,65 % 0,35 % - - 

P - 1,50 % 0,35 % 3 % 
3 % in Belgien und 1 % 

in anderen Ländern 

R - 0,75 % 0,35 % 3 % 
3 % in Belgien und 1 % 

in anderen Ländern 

S - 0,60 % 0,25 % 2 % - 

X - 2 % 0,35 % 5 % 
3 % in Belgien und 1 % 

in anderen Ländern  

Y - 2 % 0,35 % - 1 % 

Z 0,25 % - - - - 

Zz - - - - - 
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NN (L) Energy 

Auflegung 

Der Teilfonds wurde am 20.11.97 aufgelegt. 

Anlageziel und -politik 

Der Teilfonds investiert überwiegend (mindestens 2/3) in ein 
diversifiziertes Portfolio aus Aktien bzw. sonstigen Wertpapieren 
(Optionsscheine auf Wertpapiere ς in Höhe von maximal 10 % des 
Nettovermögens des Teilfonds ς und Wandelanleihen), die von 
Unternehmen des Energiesektors ausgegeben werden. Dazu 
gehören insbesondere Unternehmen, die in folgenden Bereichen 
tätig sind:  

- Öl und Gas (Förderung, Produktion, Raffination und/oder 
Transport von Öl und Gas) 

- Geräte und Serviceleistungen für den Energiesektor 
(Herstellung und Lieferung von Ölbohrausrüstung und 
sonstige Serviceleistungen und Geräte im Zusammenhang mit 
Energie) 

Das Portfolio ist über Länder diversifiziert. Der Teilfonds setzt eine 
aktive Verwaltung ein, um Unternehmen anzustreben, die nach 
unserem systematischen Anlageprozess gut abschneiden, wobei 
Abweichungsbeschränkungen gegenüber dem Index eingehalten 
werden. 
Dieser Teilfonds ist bestrebt, über einen Zeitraum von mehreren 
Jahren die Wertentwicklung des im Anhang II des Prospekts der 
Gesellschaft aufgeführten Index zu übertreffen. Der Index ist eine 
breite Darstellung unseres Anlageuniversums. Der Teilfonds kann 
auch Anlagen in Wertpapiere beinhalten, die nicht Teil des 
Indexuniversums sind. Der Aktienauswahlprozess des Teilfonds 
basiert auf der Analyse von Grundsatz- und Verhaltensdaten und 
umfasst die Integration von ESG-Faktoren.  

Der Teilfonds kann höchstens 25 % seines Nettovermögens in 
Aktien und andere Beteiligungsrechte investieren, die auf dem 
ǊǳǎǎƛǎŎƘŜƴ aŀǊƪǘΣ ŘŜƳ αaƻǎŎƻǿ LƴǘŜǊōŀƴƪ /ǳǊǊŜƴŎȅ 9ȄŎƘŀƴƎŜ ς 
wǳǎǎƛŀƴ ¢ǊŀŘŜ {ȅǎǘŜƳά όaL/9·-RTS), gehandelt werden. 

Der Teilfonds behält sich die Möglichkeit vor, in Höhe von maximal 
20 % seines Nettovermögens in Wertpapiere gemäß Rule 144 A zu 
investieren. 

Der Teilfonds kann sein Vermögen ergänzend in sonstigen 
Wertpapieren (einschließlich Optionsscheinen auf Wertpapiere in 
Höhe von bis zu 10 % des Nettovermögens des Teilfonds), 
Geldmarktinstrumenten, Anteilen von OGAW und sonstigen OGA 
sowie in Einlagen gemäß Teil III dieses Prospekts anlegen. Anlagen 
in OGAW und OGA dürfen insgesamt jedoch nicht mehr als 10 % 
des Nettovermögens ausmachen. Wenn der Teilfonds sein 
Vermögen in Optionsscheinen auf Wertpapiere anlegt, kann der 
Nettoinventarwert aufgrund der höheren Volatilität des Werts der 
Optionsscheine mehr schwanken als bei einer Anlage in den 
Basiswerten. 

Zur Erreichung der Anlageziele darf der Teilfonds unter anderem 
auch folgende derivative Finanzinstrumente einsetzen: 

- Optionen und Terminkontrakte auf Wertpapiere oder 
Geldmarktinstrumente 

- Indexterminkontrakte und -optionen 

- Zinsterminkontrakte, -optionen und -swaps 

- Performance-Swaps 

- Devisentermingeschäfte und Währungsoptionen. 

Die Risiken in Verbindung mit dem Einsatz derivativer 
Finanzinstrumente zu anderen Zwecken als der Absicherung sind in 
Teil LLL α½ǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜ LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴάΣ YŀǇƛǘŜƭ LL αbŅƘŜǊŜ 
Informationen zu Risiken in Verbindung mit dem 
!ƴƭŀƎŜǳƴƛǾŜǊǎǳƳά ŘŜǎ tǊƻǎǇŜƪǘǎ ōŜǎŎƘrieben. 

Der Teilfonds verfolgt einen aktiven Managementansatz, indem er 
unter anderem Positionen gegenüber dem Index über- und 
untergewichtet. Anleger sollten sich darüber im Klaren sein, dass 
das Anlageuniversum des Index konzentriert ist und sich daraus ein 
dementsprechend konzentriertes Teilfonds-Portfolio ergibt. Dies 
führt typischerweise zu einer Ähnlichkeit zwischen der 
Zusammensetzung und dem Leistungsprofil des Teilfonds und 
seinem Referenzindex. 

Ökologische und soziale Merkmale 

Der Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, wie 
in Artikel 8 der Offenlegungsverordnung beschrieben, indem er für 
den Hauptteil der Anlagen die Bedeutung von Risiken und Chancen 
in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) 
definiert. Diese Informationen werden basierend auf dem Ansatz 
der Verwaltungsgesellschaft zur ESG-Integration in den 
Anlageprozess des Teilfonds aufgenommen. Die ESG-Integration, 
ǿƛŜ Ǿƻƴ ŘŜǊ ±ŜǊǿŀƭǘǳƴƎǎƎŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘ ƛƴ ŘŜǊ αbb Lt wŜǎǇƻƴǎƛōƭŜ 
Investment PoliŎȅά όbb IP-Richtlinie für verantwortungsbewusstes 
Investieren) für ihre Anlagen beschrieben, schreibt vor, dass die E-
, S- und G-Faktoren im Anlageprozess nachweislich und konsistent 
beurteilt und systematisch dokumentiert werden müssen.  

Der Teilfonds wendet die normenbasierten Kriterien für 
verantwortungsbewusstes Investieren der 
Verwaltungsgesellschaft an, die zu Ausschlüssen führen können, 
wie in Teil L α²ŜǎŜƴǘƭƛŎƘŜ LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴ ǸōŜǊ ŘƛŜ DŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘάΣ 
Kapitel LL αLƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴ ǸōŜǊ !ƴƭŀƎŜƴά ōŜǎŎƘǊƛŜōŜn. Solche 
Ausschlüsse sind bindender Bestandteil des Anlageprozesses.  

Es besteht kein Zusammenhang zwischen den vom Teilfonds und 
seinem Index geförderten ökologischen und sozialen Merkmalen. 
Der Wertpapierauswahlprozess des Teilfonds beinhaltet die 
Integration von ESG-Faktoren, die zu Beschränkungen bei 
Emittenten führen können, die Teil des Index-Anlageuniversums 
sind. Daher können die Anlagen des Teilfonds von den Anlagen des 
Index abweichen. 

Weitere Informationen zu den normenbasierten Kriterien für 
verantwortungsbewusstes Investieren der 
±ŜǊǿŀƭǘǳƴƎǎƎŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘ ƪǀƴƴŜƴ ƛƴ ŘŜǊ αbb Lt wŜǎǇƻƴǎƛōƭŜ 
LƴǾŜǎǘƳŜƴǘ tƻƭƛŎȅά όbb IP-Richtlinie für verantwortungsbewusstes 
Investieren) auf der Website www.nnip.com eingesehen werden. 

Wertpapierleihgeschäfte und Pensionsgeschäfte 
(opérations à réméré) 

Der Teilfonds kann auch Wertpapierleihgeschäfte und 
Pensionsgeschäfte tätigen. 

Risikoprofil des Teilfonds 

Das gesamte Marktrisiko in Verbindung mit den zur Erreichung der 
Anlageziele verwendeten Aktien und übrigen Finanzinstrumenten 
wird als hoch angesehen. Diese Finanzinstrumente werden von 
verschiedenen Faktoren beeinflusst. Dazu gehören die Entwicklung 
der Finanzmärkte und der Emittenten dieser Finanzinstrumente, 
die wiederum von der allgemeinen weltwirtschaftlichen Lage sowie 
den landesspezifischen wirtschaftlichen und politischen 
Bedingungen beeinflusst werden. Der Teilfonds weist ein niedriges 
Liquiditätsrisiko auf. Es können Liquiditätsrisiken auftreten, wenn 
eine bestimmte zugrunde liegende Anlage schwer zu verkaufen ist. 
Darüber hinaus können sich Währungsschwankungen stark auf die 
Wertentwicklung des Teilfonds auswirken. Anlagen mit einem 
spezifischen Thema sind konzentrierter als über eine breite 
Themenpalette verteilte Anlagen. Es kann nicht garantiert werden, 
dass die Anleger ihr ursprünglich eingesetztes Kapital 
zurückerhalten. Das Risiko in Verbindung mit dem Einsatz 
derivativer Finanzinstrumente ist in Teil LLL α½ǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜ 

http://www.nnip.com/

































































































































































































































































































































































































